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Anlage 1.

ericht
des

Uljeimschen H'romnzml-Merwal't,mgsr«tl)Hüßer die Orgeßnisseder
proniltznllständischenMerwaltunss.

Nach Vorschrift des ß. ". des Allerhöchst genehmigten Regulativs für die Organisation
der Verwaltung des proviuzialständifcheu Vermögens und der provinzialständischen Austalteu in der
Rheiuvroviuz vom 27. September 1871 (Ges. S. S. Kl'.y beehren wir uns dem Provinzial-
Landtage nachstehenden Vcrwaltuugsbericht zu erstatten, iu welchem mit Bezug auf die bisherige
Praxis der Erstattung der Einzelbcrichlc Seitens der Austaltseommissioneu über eine 8 jährige
Periode, sowie >uit Rücksicht darauf, daß zwischen den letzten Berichterslattuugeu nnd heute der
Uebergang der Institute in die obere Leitung uud Verwaltung des Provinzial-Verwaltnngsraths
liegt zur Erreichung der Eoutiuuitäl auch auf die Ergebnisse der Verwaltung vor dem erwähnten
Ucbergange zurückgegangen werden mußte,

I. Ocutralvenvattttttss.
Während im Jahre 1872 die Verwaltung sich nur ans die Landarmen- und Corrigenden-

Angelcgenhcileu der Provinz erstreckte nnd die Vorbereitung zur Uebernahme der Provinzialinstitute
in die proviuzialstäudische Verwaltung stattfand, hat die Verwaltung i» 18711 eine bedentendeAus¬
dehnung in Folge der Beschlüsse des letzten Landtages dnrch die wirkliche theils obere Leitung theils
directe Verwaltung dieser Institute, Anstalten uud Bauleu erfahren. Zufolge der mit den betreffen¬
den Ressortministern vereinbarten Reglements sind iu die proviuzialstäudische Verwaltung über¬
gegangen :

Am 1. Iauuar 1878 die Hebammen-Lehranstalt in Eöln, die Arbeitsanstalt in Brau¬
weiler, die Irre» Heilanstalt iu Tiegburg und die bis dahin von der frühern Finanz- und Vau-
l'ommisfion geleiteten Bauten der zu errichtenden fünf neuen Irren-Heil- nnd Pflegeanstalten;

am 1. Februar die Rheiuischc Provinzial Fencr Societät;
am I. März die Rhein, Provinziat-Hülfstasse nnd der Meliorcilionsfonds;
am l. November die Provin;ial Blinden Anstalt zu Düren,
Ueber die Ergebnisse in diesen Verwaltnngözwcigcu gibt der Bericht über die einzelnen

Institute uud Zweige weiter nuten naher» Aufschluß,
Die Organisation der Ccntralverwaltung hat dnrch den Iuhalt des Reglements für die

einzelnen Institute uud Anstalten, sowie durch die von dein letzten Provinzial-Landtagc beschlossene
Geschäftsordnung eine feste Gestaltung erhalten. Die Geschäftsordnung hat fich nach den bisherigen
Erfahrungen bewährt.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath hat seine Geschäfte iu collegialischen Berathungen und
Beschlußfassungen in 1872 uud ebenso in 1878 in je »> theils eintägigen, theils mehrtägigen
Sitznngen erledigt.
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Oberbeamte.

Bureaubeamte und
Kasse,

Um durch Personen aus seiner Mille über den Znstand und die Verwaltung der Anstalten
von Zeit zu Zeit in regelmäßiger Wiederkehr inforniirt zu werben, hat der Proviuzial Verwallnugs-
rath auf Grund des ß. «1 des Organisations-Negulativs vom 27. September 1871 für jede Anstalt
je 2 Eommissare mit der Äefngniß bestellt, die Anstalten jährlich zwei Mal zu revidiren und
darüber unmittclbareu Bericht in der Sitzung zu erstatten.

Für die durch den Fiuauz-Etat der Ceutralverwaltuug durch dcu Proviuzial-Vandtag be-
sliuimte Stelle des ersten Obcrbeamteu der proviuzialstäudischen Verwaltuug (ß. 11 der Geschäfts-
orduung für den Proviuzial-Verwaltuugsrath) hat letzterer den Negiernugs-Asscssor Förster, welcher
diese Funktionen bereits geführt hatte, am 5. Dezember 1872 vorläufig auf die Dauer vou 3
Jahren gewählt. Die Herreu Nessortministcr haben den beautragten Urlaub des Reg.-Assessors
Forster für diese Wahlperiode ;n genehmigen Austand genommen, die Beurlaubung zunächst nur
bis znm 1. Februar dieses Jahres bewilligt und auf den dann erneuerten Antrag, welcher von
dem Königlichen ^andtags-Marschallc dringend befürwortet worden ist, verfügt, daß der :c. Forster
in den Staatsdienst zurückkehren müsse, falls seine definitive Verwendung iu dcrproviuzialstäudischeu
Verwaltung nicht beschlossenwerben sollte. Um der Verwaltung die weitereu Dienste desselben zn
erhalten, hat sodann der ProvinziabVcrwaltnngsrath iu der Sitzung vom 24. April er. die lebens¬
längliche Anstellung desselben in die im Finanzetat der Eentralverwaltuug vorgesehene zur Zeit von
ihm bekleidete Stelle unter Bemessung des Gehaltes inel. Miethsentschädignng ans den Jahres-
betrag von 2500 Thlr»., der in den neuen Etat aufgenommen werden soll, beschlossenund Reg,-
Assessor Forster diese Anstellung angenommen. Andere Oberbeamte sind bis jetzt nicht angestellt.

Die Iahresgehältcr der Bureanbcamten wurden entsprechend dem I'it. III. IZ. des Etats
für die 1. und 2. Sccretairstellc auf 1200 resp. 1100 Thlr. festgesetztuud die bereits augeuoim
meucu Secretaire Maurer und Breeter in diese Stellen eingewiesen. Die 3, Stelle wurde erst am
11. November 1873 mit dem NegierungsEivil-Supermunmerar Effcrtz aus Eöln besetzt mit einem
Gehalte von 700 Thlru., die 4. Stelle ist noch unbesetzt.

Die Nenbantcnstelle ist zur Zeit uoch dem Nendantcn der Brauweilcr-Austalt Vierlotter
versuchsweise unter Bewilligung von Diäten aus dem Stellengehalte übertragen. Die definitive
Besetzung wird nach Wiederabzweigen der Geschäfte des Feuer°Socictätö>Kassen-Neudauteu, worüber
dem Randlage in einem Nachtragsentwurfe znm SoeietätS-Negleuient Vorlage zugehen wird, iu
Aussicht genommen.

Die beiden Kauzlisteustelleu sine mit den Militair-Anwärter» Müller uud Kaesbcrg
besetzt wordeu.

Zur Bewältigung der Geschäfte in der Kanzlei und Registratur mußte» im Vaufe des
Jahres 1873 zwei Diätare angenommen uud aus dem hierfür 8,lli. I'it. lli. p„!<. 5 des Etats
vorgesehenen Eredite remunerin weroen. Beide Diätare sind Militair-Anwärter nnd ebenso der
ans dreimonatliche Kündigung angenommene Bote.

Ueber die Diäten uud Neisetosten der sämmtlichen Beamten, wird dem Proviuzial^aud-
tage eine besondere Vorlage zugehen, ebenso ein Entwnrf zu eiuem gemeiusameu Peusio^s-Neglemenl.

Verlegung des Kitzes Da die Wohnung deö Feuer-Soeietäts-Dircctors bei der Vacauz der Stelle disponibel
«°n Coblenz nach ,^^ wurde dieselbe zu Zwecken der Proviuzial Verwaltung bis zn», 1. Juli v. I. bcuutzt und die

Entschädigung hierfür bei Festsetzung des Beitrages der Feuer-Soeietät zu den Kosten der Ecutral-
verwaltnng pro s8?3 compensirt. Mit dem t. Juli fauo die Verlegung des Sitzes der proviu-
zialstäudischeu Verwaltuug vou Eobleuz uach Düsseldorf gemäß Beschluß des Proviuzial-Vcrwaltuugs-
raths vom 0. Mär; 1878 vorbehaltlich der uachträglicheu Geuehniignng des Provinzial^andtages
statt, nachdem der verschiedene Wohnsitz des Landtags Marschalls vou rein Sitze der Verwaltung

Düsscltwrf.
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Mißstände ergeben Halle, Unter dem gleichen Vorbehalte, die der Beschluß des Provinzial-
Verwaltnngsralhs hierbei aufstellte, hal des Königs Majesläl nnlerm l2. April 1373 die
Verlegung des Verwallnngssitzes und gleichzeitig in Abänderung des 8- l der Verordnuug über
die Einri6)tung uud Verwaltung des Vandarmcmvesens voni 2. Ollober 13? l bestiunut, daß der
Vandarmenvcrband vom 1. Juli 137:1 ab bis auf Weiteres in der Stadt Düsseldorf seiueu Sitz
uud Gerichtsstand haben soll. Dem Oberbcamten uud den sämmtlichcu Snbaltcrnbeamlen der
Ecutralbehörde ivurde iu Folge dieser Verlegung für die dadnrch herbeigeführten Mehrausgaben au
Eommunalstenern, Wohnnugsuiiethen :e. ein V'vkalmschußvon 1N°/„ ihres Gehaltes vom 1. Inlipr.
ab aus dem Dispositionsfonds bewilligt, was nin so mehr geboten erschien, als inzwischen der
Staat mit einer umfassenden Verbesserung der BeamtemGehalter und Gewährung vou Wohnnugs-
geldcrzuschuß vorgegangen >var. Ausgeschlossen hiervon war der Bote, den: zur Bewachung
des sonst unbewohnten hier gemietheten Dicustgebändes freie Wohnung darin eingeräumt werden mußte.

Nachdem der Provinzial-^audtag in seiner Zitzung vom 25, September 1872 bezüglich des
abgebrannten Ständichanses unter Verwerfnug des Antrages ans Errichtung eines neuen anf die
Ausdehnung der Verwaltung bemessenen Gebäudes an anderer Stelle beschlossenhatte, die Königliche
Staatsregiernug zu bitten, das alte Ttändehans wieder in baulichen Stand zu setze« uud dem
Provinzial^audtage zur Disposition zu stellen, wurde zunächst von Eommissaren des Provinzial-Verwal-
tungörathö (v. Ehueru, Horst und Frhr. v. «eykam) geuieinschaftlich mit dein mit Aufstellung der
Projekte zum Wiederaufbau des Stäudehauses Seitens der Herren Miuister beauftragten Baurath
Schroerö die wünschenswerlhcn Aenderungen iu der inneren Einrichtung dargelegt, nnd die Einrich-
tnugen festgestellt, welche zur Aufnahme der Prouiuzial Verwaltung erforderlich sind. Allein schon
bei der ersten Prüfung der Grundrisse dieser Aenderungen nnd Erörterung der Frage, welche
Dienstränme überhaupt in dem Gcbänoe Aufnahme sinden müßten und wie über die nach der
Verhandlung der Eommissare zu schaffenden Räume disponirt werden solle, stelle es sich sofort
heraus, daß diese Aenderungen in der inneren Einrichtung, uud die Ueberweisung deü ganzen Ge¬
bäudes, zumal drei Zimmer znr Anlage eines nenen Treppenaufganges cassirt werden mußten, nicht
entfernt genügende Räume zur Aufnahme der gesammten provinzialständischen Verwaltung ergeben
würden. Da gleichzeitig verlautete, daß die Verlegung der Kunstakademie nach einer anderuStelle
erstrebt würde uud gesicherte Anssicht habe, wodnrch die Möglichkeit gegeben war, mit dem Wieder¬
aufbau des Ständehauscs ciuen Erweiteruugsbau ;n verbinden, hielt der Proviuzial Verwaltungsrath
es nicht für angemessen, vor Entscheidung der Frage über die Stelle der Kunstakademie, den
Wiederaufbau des Stäudehauses der iu dem gegenwärtigen Umfange deu Zwecken der Verwaltung
nicht dienen kann, weiter zu betreiben. Die Disposition über die inneren Ränme, über die Aulage
des Gauges hängt zn sehr davon ab, ob sich beim Wiederaufbau der >t«nstatademie a» der alteu
oder au cmderer Stelle Gelegeuheit bietet, die Erweiterung des Ständehanscs ans der südlichen oder
nördlichen Seite vorzuuchmeu. Zudem ist es mehr wie zweifelhaft erschienen, ob selbst die Größe
des bisherigen Sitzungssaales für die künftigen Proviuzial Landtage ausreichend sei. H. 13 des dem
Preußische» Abgeordnetenhaus!,' zugegangenenEntwurfs einer neuen ProvinzialOrdnuug für Preußen,
Brandenburg, Pommern, Schlesien nnd Tachsen sieht Grundsätze und Zahlen für die Provinzial-
Vertretnng vor, deren analoge Anwendung auf die Rheiuproviu; die Zahl der Vertreter gauz
erheblich steigern würde. Nach den für die Provinz Prenßen vorgeschlagenen Gesichtspunkten würde
die Rheinprovinz schon 1<»t), nach denjenigen für die Provinzen Brvudeuburg und Sachsen 169
und nach deu für Pommern bemessenen Normen sagar 19U Abgeordnete bekommen und selbst nach
den Normen für Schlesien immer noch 122. 8- >^ sieht sodann die Theilnahme des Köuiglicheu
Kommissarius sowie der zu seiner Vertretung oder Unterstützung abgeordneten Staatsbeamten an
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den Sitzungen vor, wie sie z. V. heule schon in dem Commuual-Landwge für Nassau besteht.
8, 3N nimuit die Oeffenlüchleil der Sitzungen in Aussicht, sodaß auch Raum für das Publikum
sGallerien) vorgesehen werden luüssen, Endlich ist nach diesen Aenderuugspropositiouen die Zuziehung
der eigenen obern Beamten der Provinz zu deu Sitzungen ganz nnerläßlich. Bei dieser Sachlage
glaubte der Provinzial-Verwaltnngsratl, wohl der Znstimumug des Provinzial-Landtages ge>viß sein
;» tonnen, indem er die hiesige Königliche Regierung, mit welcher die Verhandlung«, gepflogen
wurden, noch unterm 27. Iauuar er, ersuchte, die weitere Projetlirnng »ud Ausführuug des
Wiederaufbaues des Ständehanscs anstehen zn lassen, bis die Frage über den Platz der neuen
Kmistakadeuiic entschieden und die Absichten der .Königlichen Stäatsregicrung in Bezug auf die
Provinzialorduuug für die Nheiuprovinz beziehungsweise die tünftige Zahl der Vertreter der
Proviu,; im Provinzial Landtage zu erkennen gegeben seien. Eine weitere Mittheilung iu der An¬
gelegenheit ist dem Provinzial-Verwaltuugsrathe bis jetzt uicht zugegangen.

OwbocMmal Zur Ausführuug des Beschlusses desProviuzial-^andtages vom 25. September 1872, dem
für den verstorbenenverstorbenen OberPräsidenten der Nhcinproviuz von Ponuner Esche iu ehrender Anerkennung seiuer

Ober Präsidenten. H^,^^,„s^ «„^ z,^ Provinz ein (Grabdenkmal zu setze», hat der Provinzial-Verwaltuugsrath sich niit
den, Hofbildhauer Gilli in Berlin in Verbindung gesetzt, ein Denkmal iu würdiger Weise auf dein
Kirchhofe zu Eoblenz errichten lassen und dasselbe am 31. Oelober pr. unter Veranstaltung einer
Enthüllungsfeier der Familie und der Stadt Eoblenz übergeben, welche letztere durch Beschluß der
Stadtverordnete».Versainmlung vom 2l». März pr, der Erwartung des Proviuzial Landtages e»l^
sprechend, sich bereit erklärt hatte, für die künftige Unterhaltung des Deukmals Sorge zu tragen.
Der bewilligte Eredit des hohen Landtages von 1000 Thaler hat zur Herstellung des Deulmals
nebst Vergitterung des Grabes uud zur Veranstaltung der Euthülluugsfeier uicht ganz ausgereicht.
Die Kosten betragen im Ganzen 1013 Thlr. 2« Sgr. 0 Pf.; die Mehrkosten sind durch die Ent>
hülluugsfeier uud eine unvorhergesehene Preiserhöhung für das Gitter entstanden und unvermeidlich
gewesen, daher für „den Mehrbetrag von 13 Thlr. 2« Sgr, 0 Pf. die nachträgliche Genehmiguug
„des Provinzial Vaudlages beauiragt wird.

Ausstattungd« Der Proviuzial Landtag hat in seiuer letzteu Session vom Jahre 1872 (21. Scplcmbcr)
Provinz mit Fonds ,„^M besouderrr Adresse au Seiue Majestät die Bitte gerichtet, Allerguädigst zu geruhen, der

zur Selbstverwaltung.R^mv^m> nach deu für die ueueu Provinzeu Hessen, Hannover, ^tasfau :c. bereits verwirklichten
Gesichtspunkten einen angemessenen Proviuzial Fonds überweise», eveuluell aber zur Bestreitung der
laufenden Ausgabe und ttosteu der Selbslverwalluug der Provinz eiue vorläufige angemesseneJahres,
rente gewahren zu lassen. Seitdem ist durch das Gesetz vom 30. April 1873 sGes. S. S. 187)
zur Ausstattung der ProvinziabVerbä'nde ercl. der bereits erwähnten Provinzen die Summe von
2 Million Thaler von, l. Januar 1873 aus der Einnahme des Staatshaushalts gewährt worden
mit der Bestimmung, daß die Verkeilung dieser Summe uuter die Proviuzial Verbände zur einen
Hälfte nach dem Flächeninhalte, zur andern Hälslc nach der durch die Zählung vom Dezember
1871 festgestellten Zahl der Eivilbevulkernng erfolgen soll, daß die Verwendung nnd Neberweisuug
durch besondere Gesetze geregelt werde und daß bis znm Erlasse derselben die Iahresbeträge der zur
Verfügung gestellte» Summe zu einem für Rechnung der betheiligleu Verbände zu verwaltenden
uud zinsbar zu belegende« Fonds zu verciuuahmcu seien.

Nach der von den Ministern des Innern und der Finanzen unter,,! 10.Iuui 1873 (Min.-Bl.
S 13?) aufgestellten Verlheilung entfallen, auf die Rheinprovin; nach dem

Flächen-Inhalte 90,812 Thlr.
nach der Eivilbevöltcrnug 167,703 „

also zusammen au Iahresrente 258,515 Thlr.
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Durch das mit Ober - Präsidial - Erlaß vom 31. Januar cr. mitgetheilte Neseript des
Ministers des Innern von, 27, Januar er. ist der Provinzial-Verwaltnngsrath zur Aeußerung nicht
blos über die Verwendungszwecke für die vorbezeichnetc Rente, sondern auch für den eventuellen
Antheil der Provinz an einem nach den Motiveu des Gesetzes vom 3N. April 1873 zur weiteren
Ausstattung in Aussicht gestellten Iahresbetrage von 2^2 Million Thaler aufgefordert wordeu, und
hat dieser Aufforderung uach uäherer Darlegung des im Auszüge cmgeschlosscuenBerichts vom
N. Februar er, dahin entsprochen, daß die Nente zu bestimme» sei:

1. Zur Bestreitung der Kosten des Provinzial - Landtages uud der Vertretuug und Ver
waltnng des Proviu;ial-Verbandes (des Provinzial-Vcrwaltungsraths und der Centraloerwaltung),

2. Zur Unterhaltung beziehungsweise Unterstützung der in ihrer Existenz auf die Steuer-
traft der Provinz angewiesenen Provinzial-Institute uud Austalten, der Hebammen-Lehranstalt zu
Eöln, der Blindenanstalt zn Dürcn, der Irren-Heilanstalt zu Siegbnrg uud der in jedem Regie¬
rungsbezirk im Bau begriffeneu ."> neueu Irren-, Heil- und Pflege-Anstalten zu Gerresheim, Bonn,
Andernach, Merzig uud Düren, endlich der Provinzial Taiibstummeuschuleu zu Brühl, ^cenwied,
itempen uud Moers,

3. zur Bestreitung der Landarmen- nnd Eorrigendenlosten,
4. zur Bestreitung der Kosten der Unterhaltung der Vezirlsstraßen.
Iu der Uebenveisungsbestimmnng auszudrücken, wie viel von der Reute zu dem einen oder

andern der angegebenen Zwecke speciell zn verwenden sei, erschien nicht zweckmäßig, vielmehr
angemessen, die Rente in einen anfmstellenden Generaletat der gesammten proviuzialständischrn
Verwaltung im Ganzen, ähnlich wie iu der Provinz Hannover nnd andern Provinzen, in Einnahme
und die Ausgaben für die angegebenen Zwecke ihr speeiell gegenüber zn stellen und die sich erge
beudeu Mehrausgaben nach eine», einzigen Repartitionsmodns aufzubriugeu, dessen Feststellung
der Beschlußfassung des Provinzial^Landtages vorzubehalten sei.

In einer nachträglichen Darlegung vom 10. März er. ist noch betont worden, daß bei
alleiniger Aufstellung der Verwendnngszwecke siir deu Antheil der Rheinproviuz von 25>8,515> Thlr.
die Unterhaltung der an die Provinz zu übertragenden Staatsstraßen, welche beabsichtigt ist, ganz-
lich außer Betracht gelassen werden müsse, weil diese Unterhaltung für die Provin; eine neue
Belastung darstellt, die der ß. U des Gesetzes vom 3N. April 1873 nur uuter der gleichzeitige»
llcberweisuug der hierzu nöthigen weitereu Staatsfonds iu Aussicht gestellt hat.

Die Ueberwcisuug der Reute von 258,5>I5>Thlr. oder eines Theiles derselben hat noch
"ichl stattgefunden, so daß dem Beschlusse dcsProviuzial-Laudtages vom 24. Sept. l8?3 entsprechend
die Kosten der provinzialständischen Ecntralverwaltnug des Jahres 1872 außer dcujeuigeu des
Proviuzial-Laudtages, die nochmals von den Staatsorganen im Vorschüsse gezahlt uud von den
Gemeinden besonders erhoben wordeu sind, ans dem znr Verfügung der Provinzialstände stehenden
^insgewiun der Provinzial-Hülfstasse mit 744N Thlr. 1 Sgr. 5 Pfg. entnommen worden und
demnach hinter dem bewilligten Credite von 8N00 Thlr. zurückgeblieben sind. Pro 1873 wurde
demselbeu Beschlusse entsprechend der Etatsbetrag von 25W9 Thlr. auf die Provinz umgelegt

Die Gesammtausgabe pro 1873 beträgt nur l3?53 Thlr. 28 Sgr. 9 Pfg. Die Rech-
»»ugeu beider Jahrgänge werden mit besonderem Antrage auf Dcchargc vorgelegt werden.

Die Kasse wurde regelmäßig allmonatlich und außerdem jährlich ein mal außerordentlich
N'vidirt.

Dem ilasseubeamteu ist unterm 29. Februar 1872 eine vorläufige Dieustauweisuug gegeben
worden. Zur Erledigung des Schlnßalinea des §. 5 deö Organisation-Regulativs wird dem
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Provinzial-Landtage der Entwurf eines Kassen Ncgleiucuts mit dem Antrage auf Gcuchmignng des¬
selben zugehe», uach welchem gegenwärtig die itassen Verwaltung bereits eingerichtet ist.

Die bisher Seitens der Königlichen Negicrmigs-Hauptkasse zu Düsseldorf für Rechnung
des Rheinischen Previuzial Landtages geleisteten Zahlungen werden im Einverständnisse mit dem
Herr» Oberpräsidenteu seit dem Beginn dieses Jahres auf die proviuzialständische Kasse übernommen.

Für die weitere Verwaltung wird dein Provinzial-Vandtage ein neuer Etat der Central-
Verwaltung mit Motiven zugehen, desseu Feststellung für die Periode 1874/76 beantragt wird.

Nach der aufgestellten Nachweise über den Stand des zur Disposition der Provinzialstäudc
stehenden Fonds aus Ueberschüsscn der Proviuzial-Hülfskasse hat der Fonds am 15. Mai cnr. eine
Einnahme von................97823 Thlr. 7 Sgr. 4 Pf.
und eine Ausgabe von .............56 l3 „ 10 „ — „

Also Bestand .... 92209 Thlr. 27 Sgr. 4 Pf.
Daraus sind in 1874 noch zu zahlen:

ll. an einmaligen Bewilligungen 22262 Thlr. 23 Sgr. 6 Pf., ...,^^^. .„ .^. ,, ^
d. an ständigen Vcwilligungcu 566 „ 29 „ — „ ^

Es bleibe« demnach zur Verfügung........67389Thl. 13 Sg. 19 Pf.
Davon siud in Staats- und Eisenbahn-Obligationen zins¬

tragend angelegt ............53699 Thl. — Sg. — Pf.

Ausgleichung Der Proviuzial-Laudtag hatte in seiner Sitzung vom 8. Juli 1871 auf Grund des Z. 18
oev krieMeisnmsse». des Gesetzes vom 11. Mai 1851 den Beschluß gefaßt, daß eiue Ausgleichung der Kriegskosten der

Jahre 1870 und 1871 innerhalb der Provinz vorgenommen werde, hierzu eine Kommission von
19 Mitgliedern gewählt, welche unter geneigter Mitwirkung des Herru Oberpräsidenteu der Rheiu
proviuz diese Ausgleichung voruehmeu solle und dieser Kommission dcu ferucrn Auftrag ertheilt, im
Namen des Landtages eine Adresse an Se. Majestät den Kaiser uud König zu richten und um
Vergütung der durch den Obcrpräsidcutcn zu ermitteludeu, uoch unvergüteteu Kricgsleistnngen der
Provinz aus der Kricgotosteu-Entschädiguug Frankreichs zu bitten.

Nachdem diese letztere Angelegenheit uud ihr weiterer Verfolg in einer Versammlung des
Provinzial-Vcrw'altuugsraths «Gegenstand der Erörterung geworden war uud es sich auf eiue Anfrage
bei dem königlichen Oberpräsidium durch desseu Mittheilung vom 17. März pr. herausgestellt
hatte, daß iu Betreff der Abfafsuug der erwähnte« Adresse Seitens der Kommission weder Berath,,,,-
gen gepflogen uoch Beschlüsse gefaßt waren, hat der uuterzeichucte Vaudtags-Marschall Anlaß zur
Zusammenberufung der Kommission geuounneu, welche unterm 4. April pr. die angeschlossene Adresse

^^ an Se. Majestät gerichtet hat.
Inzwischen ist uutrrm 23. Februar c. ein Neichsgesetz erlassen worden, welches für die

anf Grund des tz. 3 des Gesetzes vom 11. Mai l851 ohue gesetzlichen Anspruch auf Entschädiguug
erfolgte« Kriegslcistungcu der Gemeinden nach näherem Inhalte dieses Gesetzes nachträgliche Ver¬
gütungen zusichert, die für deu Bereich des Gebietes des vormalige« norddeutschen Bundes in den
Motiven des Gesetzes zu 1,969,199 Thlr. zusammen arbitrirt sind. Die nach den Ermittcluuge«
des Herrn Oberpräsidenten der Nheinprovinz nuvcrgttteten Kriegsleistungcn der Provinz, für welche'
in der Seitens der Kommission erlassenen Adresse vollständige Vergütung aus Staatsfonds resp,
der Krirgslostenentschädignng Frankreichs erbeten wurde, betrage,, uach den, berechnete,, Geldwerthe
2,279,129 Thlr.
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II. Landarmen- und Oorrigendenwesen.
Durch die Allerhöchste Verordnung vom 2, October 1871 (G.-S. S. 47?) wnrden dir in

verRheinprovin; bestandenen fnufBczirts-Land-Armenverbände mit dem I. Januar 1872 zu Einem
„Landarmen - Verbände der Rheinprovinz" vereinigt, mit Sitz uud Gerichtsstand in der Stadt
Coblcuz. Die Verwaltung desselben wurde dem Provinzial-Verwaltnngsrathe übertragen. Bei
Verlegung des Sitzes der provinzialständischen VcrU'Mnng von Eoblen; nach Düsseldorf wnrde
durch Allerhöchste Kabinctsordre vom 12. April 1873 wie obeu erwähnt, anch die Verlegung des
Sitzes und Gerichtsstandes des Landarmcuverbandcs genehmigt.

Die bei deu ,"> Königlichen Negicruugeu der Provinz beruhenden laufenden Acten, der
Verwaltung des Laudarmenwesens iu deu einzelnen Regierungsbezirteu unirdeu seiner Zeit an die
Provinzial-Verwaltnng abgegeben. Das Rechnnugsweseu für die vor dem l. Januar 1872 liegende
Zeit ivurde von den Regierungen abgewickelt nud die Rechnungen, insoweit solche nicht schon von
den frühereu stäudischcn Kommissionen iu Gcmäßheit des ß. 8 der Allerhöchsten Verordnung vom
14. Juni 1859 über die Einrichtung uud Verwaltung des Landarmenwesens in der Nheiuproviuz
(G.-S. S. 341) abgenommen waren, nach vorheriger Prüfung vou dem Provinzial-Verwaltnngs-
rathe dechargirt.

Die aus der frühere» Verwaltuug hcrrühreudeu Kapitalien nnd Nechuungsbestäudc wurden
von der neuen Verwaltung nach Maßgabe des ß. 1 der Allerhöchsten Verordnung vom 2. Octobcr
1871 übernommen und ergeben sich aus der weiter unten folgeudcu Rechnnngs Uebersicht.

Bei Feststellung der von den Ortsarmeu-Verbäuden eingereichten ersten Scmester-Kosten-
liquidatioucn fand eine genaue Prüfung der Verhältnisse einer jeden landarmen Person bezüglich
der Fragen statt, ob die fernere Unterstützung Seitens des Rheinischen Landarmen-Verbandes, sei
es durch wieder erlaugte Erwerbsfähigkeit, durch Herauzichung der uach deu Gesetzen zur Unter¬
stützung zunächst verpflichteten Angehörigen, oder dnrch sonstige Umstände nicht mehr nothwendig
oder wenigstens eine Ermäßigung derselben ans das gesetzlichzulässige Maaß geboten sei. Bemerkte
Verschiedenartigteiten in der Beurtheilung des Grades der Hülfsbcdürftigteit und die danach
bemessenen Festsetzungen der Uuterstützuugsportioueu wurde dabei möglichst uach einheitlichen Gesichts¬
punkten ausgeglichen, wobei allerdings nach genauer und gewissenhafter Sichtung sämmtlicher in
Betracht kommender Verhältnisse vielen Personen die bisherige Unterstützung des Landarmeufonds
gekürzt oder entzogen werden mußte.

Am größten war die Verschiedenheit der Praxis der Verwaltungen der früheren Land-
ariuenverbäude iu der Beurtheilung der Bcihülfebedürftigkeit der Ortsarmeuoerbäude. In 1872
und 1873 siud nur 2782 resp. 2l!40'/> Thlr. bewilligt worden. Die BeihNlfebcdürftigkcit wnrde
hierbei nur anerkannt, wenn weder ausreichendes Armen- oder Gemeiudcvermögcn vorhaudeu, wenn
durch die Staatsbehörden die Unguust der Verhältnisse schon durch Gewährung von Staatszuschuß
zum Lehrergehalte anerkannt war, wenn ferner die eingegangenen Gemeindcetats eine unvcrhält-
mßmäßig hohe Belastung der Gemeinde-Insassen durch Steuer-Umlagen mit Rücksicht ans die nach
der Veranlagung derselbe» zu deu eiuzclueu Stufen der Klassen- uud Einkommensteuer beurtheilte
Leistungsfähigkeit ergaben, sodaß anf eine Erhöhung der Stencrzuschlage nicht hingewiesen werden
konnte, und wenn endlich die Etats auch keiuc außergewöhnlichen oder besonders hohen Ausgaben
zu andern Zwecken erkennen ließen, deren Kürzuug oder Verthcilnng auf mehrere Jahre durch Eow
tlahinmg einer Anleihe möglich erschien. Das ganze Bedürfniß an Armenpflegekosten konnte uud
ist nach den Intentionen des Gesetzes niemals gewährt worden, damit die Gewährung uicht den
gesetzliche«Eharaeter der Beihülfe verlor. Nur iu eiuem Falle hat die Rheinische Deputation

1ü
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für das Heimathwesenabweichend von der Ansicht des Proviuzial Verwaltuugsraths eine Beihülfe
zugefprochen.

Eine besondere Belastung hat der LaudarmemVerbanddnrch die Entscheidung des Ministers
des Innern vom 19. November 1872 erfahren, daß aus den, Polizeistrafgelderfoudsnicht mehr,
wie bisher, Zuschüsse znr Unterhaltung von Waisenkindernund von verlassenenBindern, die dem
Landarmenverbandezur Last fallen, gewährt werden sollten.

Das finanzielle Resultat der Verwaltung in den beiden abgeschlossenen Jahren 1872 und
1873 ist Folgendes:

I. Iahrgan!, 1872.

Bei Vereinigung der fiinf Äeziris-Landarmenverbände in Einen Landarmenverbandder
Rheinproviuz hatten an Kapitalien, deren Ziusen bei der Pertheilung der Kosten des Landarmem
Wesens den Kreisen des betreffenden Bezirks in Anrechnungzn bringen sind (H. 1 der Allerhöchsten
Cabiuetsordre vom 2. Oktober 1871)

1. Der RegierungsbezirkEölu, an Depositen bei der Provinzial-Hülfstasse . 36,700 Thlr,
2, Der RegierungsbezirkTrier, bei einer Bezirksgemcindeausgeliehen . . 2,400 „

Die Zinsen des aü 1 genannten Eapitals, welches erst Ende 1872 in den Besitz des
Landarmeuverbandesder Rheinprovinz überführt worden ist, sind pro 1872 noch bei dem Fonds
selbst, also allein zn <ÄMstm der Kreise des Bezirks Eöln Seitens der dortigen Königlichen
Regirrung verrechnet. Die vom 1. Januar 18?!! ab aufkommenden Zinsen werden denselben in
jedem folgenden Jahre iu gleicher Weife allein in Anrechnunggebracht, zuerst also l«?4.

Die Zinfeu des Capitals des RegierungsbezirksTrier erscheinen in nachstehender Uebersicht.
Einnahme.

1. Zinsen und Bestände der Regierungsbezirke, welche wegen verspäteter Ablieferungbei der
Verthcilung der Beiträge pro 1873 noch nicht aufgerechnetwerden louuten und zwar:

Zinsen des Kapitals des Bezirks Trier von 2400 Thlr.
Abtragung einer Rate dieses Capitals von
Bestand der Rechnung pro 1871 .

2. Bestände der frühern RegierungsbezirksLaudarmeuverbände
aus 1871, welche den Kreisen der betreffenden Bezirke bei
der Vertheilnng der Kosten pro 1873 in Anrechnungge
bracht sind:
») des vormaligen LandarmenverbandesAachen .
d) „ „ „ Eöln
o) „ „ „ Düsseldorf

15,620 13 6
3. Au Jahresbeiträgen der Verbaudsgemeiuden,welche nachdem Durchfchuitt

der Landarmem und EorigendemKosteu der Jahre 1868, 1869 und 1870
innerhalb der fünf Regierungsbezirkemit 112,000 Thlrn. ausgeschrieben
waren ........... . 111,995. 5 10

4. Erstattung an Pflegekosten, Prozeßkosten :c ...... 818 25 3
Summe der Eiunahme 128,92^ 16 —

Thlr. S. Pf. Thlr. Sg. Pf
l20--------

300
74 1 5

494 1 5

, 366 10 7
6698 8 2
8555 24 9
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Ausgabe.
^. Land armenpflege.

1. Deckung des Vorschusses der Laudarmm-Rechmlngdes Regierungsbezirks
Coblenz, welcher pro 1873 deu Kreiscu dieses Bezirkes allein zur Last
sselegt ist ...........

2. Diäten und Reisekosten der gewählten ständische» Mitglieder der Depu¬
tation für das Heimathwesen in Cöln (ß, 44 des Gesetzes vom 8.
Mär; 1871)............

3. Beihülfe an Ortsarmenverbände der Provinz und zwar:
an Verbände des RegierungsbezirksAachen . . . 25 ^- ^

„ „ ,, ,, Coblenz . . ,. 481 - -
„ „ ,, „ Cöln . . . — — —

Düsseldorf . . 1040 -
„ ,, „ ,, Trier . . . 1236 — —

4. Zahlungen für landarme Personen an Ortsarinenverbände
und Pstegeanstalten:

«,) im RegierungsbezirkAachen .... 6,301

Thlr. Sg. Pf.

1,662 21 4

541 5

2,782 -

<l)

Coblenz
Cöln .
Düsseldorf
Trier .

7 2
5,379 15 10
6,063 25 1

19,152 1? 7
8,743 21 -

45,640 26 8
1l. Kosten für Landarme und Corrig enden in den
A rbeitshänsern und L anda r in en - Anstalten zu

Trier uud Branwciler nach den unten detaillirteu
Berechnungen und zwar:

5. Zahlungen an das Lcmdarmcnhausin Trier ..... 14,532 21 4
6. Zuschüsse an die Arbeitsanstalt in Brauweiler ..... 32,029 12 7

Summa der Ausgabe» 9?,l88 26 11
Mithiu Rechnungsbestand 31,739 19 1

Thlr. Sg. Pf.
Da hiervon die oben erwähnten aus 1871 übernommenen

Bestände vou ......... 15,620 13 6
uud der Vorschußvon ........ 1,662 21 4
weniger resp, mehr, also im Ganzen pro 1873 gegen die be¬

schlosseneUmlage von 112,000 Thlr. ____________
auf die Verbandsgenossen,weniger umgelegt siud ...... 13,95? 22 2
so ergibt sich ein effectiver Uebcrfchuß der Iahres-Verwaltung in l8?2 von . 17,781 26 11

In den Ausgaben sind Verwaltnugstostcndes Landarmen-Verbandesnicht enthalten, indem
die Gcsammtkosten der provinzialständischeu Verwaltung pro 1872 gemäß Beschluß des Provinzial-
Landtages vom 24. September 1872 aus dem zur Disposition der Stände stehenden Zinsgewinne
der Provinzial-Hülfstasseunter Aufstellungeiner besonderen Rechnung entnommensind.

15'
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II. Iahrgnnss 1873.

Zur Bestreitung der Laudarmeu uud Corrigeudeukosten für das Jahr 1873 war durch
Beschluß des Provinzial-Vcrwaltuugsraths vom 4. Dezember 1872 die Summa von 112,000 Thlr.
auf die Kreise der Provinz umgelegt worden mit der Maßgabe jedoch, daß die aus der Verwaltung
der früheren fünf Negierungsbezirks^audarmcnverbände zu Guusteu oder Laste» der einzelnen
Regierungsbezirke sich ergebenden Nechnungsresultate in Oemäßheit des ß. 1 der vorallegirteu
Allerhöchste!: Cabinetsordre vom 2. October 1871 den einzelnen Ncgieruugsbezirken ans die Beiträge
pro 1873 gut geschrieben oder außer deu Beiträge« mehr zur Last gestellt werdeu sollten. Dem¬
zufolge kamen auf die Beiträge an übernommenen Beständen in Abzug und zwar:

1. für den Regiernngsbezirk Aachen die pro 1871 zu viel abgelieferte» Beiträge für die
Unterhaltung der Arbeitsanstalt zu Brauwcilcr, welche der diesseitigen Verwaltung baar überwiesen
worden sind mit ........866 Thlr. 10 Sgr. 7 Pfg.

2. für den Regierungsbezirk Cöln
ll. die pro 1872 irrthümlich vou der KöniglichenRegierung

zu Cöln umgelegten Unterhaltungskosten der Anstalt
Brauweiler, welche der diesseitigen Verwaltung baar Thl. S. Pf. Thl. S. Pf.
abgeliefert wurden mit.....6691 20 —

Ii. die bare Eiulieferuug aus dem vou der Regierung
augesammelten Nebcufouds der Anstalt Brauwcilcr mit 6 18 2

6698 8 2
3. für den Regierungsbezirk Düsseldorf

n. der verbliebene, rechnungsmäßige Bestand der Landarmen-
Rechnung pro 1871 mit.....85? 16 5

b. Bestände des Nebenfonds zur Unterhaltung der Arbeits¬
anstalt Brauweiler......4724 20 11

und 2973 17 5

8555 24 9

Sa. 15,620 13 6
Dagegen mußten außer deu laufende« Beiträgen mehr

zur Last gelegt werden:
Im Regierungsbezirk Coblenz der laut Rachtrags-Land-

armc,l Rechnung pro 1871 verbliebene Vorschuß, welcher der
Regicruugs-Hauptkassc zu Cobleuz aus der Eiuuahme pro 1872
baar erstattet wurde, mit....... 1662 21 4

Die Rechnungs-Resultate sind folgende:

Einnahme.

Thl. S. Pf. Thl. S. Pf.
1. Bestand aus dem Rechuuugsjahre 1872 (couf. die Pul^

lication vom 19. Iuui 1873)..... 31,739 19 1
2. Reste, welche sämmtlich eingegangen sind ... 4 24 2

l^ws . . 31,742 13 3



117

Thl, S. Pf. Thl. S. Pf,
Transport . 31,742 l3 3

3. Ziusen und Kapital Abtragungen: Zinsen eines Dcposi
tmns bei der ProvinzialHülfstasse zu Löln von 30,700
Thlr. (und zwar 31,500 Thlr. il 4 "/0 und 5200 Thlr.
-l 3 V« >) . . . . . . , . . 1442-------
Zinsen des Capitals des Bezirks Trier von 2100 Thlr.
-l 5 "/«........,05-------
Abtragung einer Rate dieses Capitals . . . 300 — -

184? - -
lDcr Betrag vou 1442 Thlr. kommt den Gemeinden des
Regierungsbezirks Coln pro 1874 in Abrechnung an
den Jahresbeiträgen, die beiden Beträge von 105 und
300 Thlr. den Gemeinden des RegierungsbezirkesTrier.

4. An Jahresbeiträgen der Vcrbandsgcmeinden uach Abzug
von 407 Thlr. 10 Sgr. 2 Pfg., welche dem Kreise Coblen;
durch uurichtige Augabc der in demselbenaufkommende»
ZtaatSsteuern zu viel zur Last gelegt waren

5. Zinsen der im Laufe des Rcchuungsjahrcs bei der Pro-
vinzial-Hülfskassercutbar angelegte» disponibel« Bestände

6. Erstattungen au Pflegckosteu, Prozeßkostcn :c.
Summa der Eiuuahme

Allügalic.

H,. Landarmenpflege.

Thl. S. Pf. Thl. S. Pf.
1. Diäten und Reisekostender gewählten ständischenMit¬

glieder der Deputation für das Heimathwescu in Cöln
(8- -14 des Gesetzes vom 8. März 1871) . . . 554 -------

2. Beihülfe au Ortsarmenvcrbande der Provinz und zwar:
au Verbände des RegierungsbezirkCoblcnz
„ „ „ „ Düsseldorf

3. Zahlungen für landarme Personen au Ortsarmen-Ver
bände und Pflcgeanstalten:
K. im RegierungsbezirkAachen
i,. „ „ Coblenz
e. „ „ Cöln ....
6, „ „ Düsseldorf
«. „ „ Trier ....

07,574 27 8

439 1«
411 24 5

132,01? 23 4

4«? — —
300 — —

1873 15 —

er«
2640 15 -

. 715? 13 1

. «101 2 0

. 6322 1? 0

. 20721 29 5

. 11708 11 8
52071 14 2

I^lltu« . 55,265 29 2
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L, Kosten für Landarme und Eorrigenden in den
Arbeitshäusern und L a nd arme nan stalte n

zu Trier und Vrauw eiler nach den unten dclail-
lirten Berech nungcu und zwar:

Thl, S. Pf.
Transport , 55,205 29 2

4, Zahlungen an das Laudarmenhaus zu Trier . . 13000 ^ -
5. Zuschüsse an die Arbcitsauslalt zn Brauwciler . . 380<»0 — —

Snniine der Ausgaben 100,205 29 2
Die Einnahme beträgt 132,017 23 1

Mithin Bestand 25,751 21 2
In deu Ausgabcu siud Verlvalluugskostcn des Laudarnic»-Verba»des hier auch nicht

enthalte!,, iubcm die Gesammtkostcn der provinzialständischen Verwaltnng pro 1873 gemäß Beschluß
des Proviuzial Verwaltnugs-Rathes vom 17. Januar er. auf die Kreise der Provinz nach dem
Maßstabe der aufkommenden dircctcn Staatssteurru repartirt worden sind.

Die bis jetzt gemachten Erfahrungen haben gelehrt, daß die Anzahl der heimathlosen
Personen, deren Unterstützung dem Landarmen-Vcrbande obliegt, von Jahr zu Jahr zunimmt, was
wohl darin seine Ursache hat, daß die frühere dreijährige Frist znm Verluste des Uutcrstntzungs-
Wohnsitzes durch die ueuere Armcugcsetzgcbuug auf zwei Jahre normirt wnrde. Hierdurch werden
mit der Zeit an den Rheinischen Landarmenoerband größere Anforderungen gestellt werden, wie
dies sich auch aus einem Vergleiche der Ansgaben zwischen den beiden Iahreu 1872 und 1873 ergibt.

Daß die Erhöhung der Ausgaben des Landarmen-Verbandes pro 1873 gegen diejenige
pro 1872 nicht größer ist und daß die Ausgaben der beiden Jahrgänge gegen die Ausgaben der
frühern Jahre, nach welchen die Umlage für 1872 und 1873 bemessen worden ist, wesentlich
geringer siud, ist im Wesentlichen deu beiden Umständen beizumessc», daß der im October 1871 in
Kraft getretene Ministerial-Tarif der von den preußischen Armenverbändcn zu erstattende« Armen-
pflegetostcu vom 21. August 1871 vor Uebcrforderuugeu Seitens der Ortsarmenverbände nnd
Privaten den Laudarmen-Verbaud fchützte und daß die Gewährung von Beihülfen an unvermögende
Ortsarmenverbändc, auf das richtige Maß durch geuaue Prüfung aller einschläglichen Verhältnisse
zurückführt wurde.

Zur Erfülluug der durch 8- 38 des Preußische» Ansführnngsgesetzes vom 8. März 1871
i Ges.-S. S. 130) deu Landarmen-Vcrbande» anfcrlegtcn Verpflichtung, die iu ihrem Bezirke fest«
genommenen, auf Grnnd der Bestimmungen des ß. 361 Nr. 3 — 8 des Strafgesetzbuchs für
den Norddeutschen Bnnd vom 31. Mai 1870 verurthciltcu uud nach verbüßter Strafe der Landes¬
polizeibehörde überwieseueu Personen, ans dahin gehenden Beschluß dieser Behörden iu eiu Arbeits¬
haus unterzubringen, die Kosten der Verpflegung in der Anstalt, sowie der bei der Entlassung aus
der Austalt, wcuu nöthig, zu gewährenden Bekleidung nnd entstehenden Falls die Kosten der Beer¬
digung so weit zu tragen, als diese Kosten durch den aufkommenden Arbeitsverdienst uicht gedeckt
werden, dieucu iu der Rheinprovin; die beiden Arbeits Anstalten, das Landarmenhaus zu Trier und
die Proviuzial'Ärbeitsanstalt nnd das damit verbundene Landarmenhaus zn Brauweilcr. -

In Ausführung des tz. 3 der Allerhöchste» Verordnung über das Landarmen und Eorri-
gendenwesen in der Nheinproviuz vom 2. Oktober 1871 ist die letztere Anstalt auf Gruud Be¬
schlusses des Proviuzial-Laudtags vom 21. September 1872 mittelst des durch Allerhöchste Ordre
vom 22. Oktober 1872 genehmigten Regulativs am >. Januar 1873, iu die proviuzialständischc
Verwaltung übernommen uud wird für Rechnung des Rheinische» Landarmcuverbandes geführt.
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I. LttndarmenlMS zu Trier.
Ueber den Umfang und die Benutzung des für den Negieruugsbezirt Trier bestehenden

Landarmenhausesist vorläufig nnr eine Vereinbarung unterm 19. Dezember 1871 dahin getroffen
worden, daß alle Landarme des Bezirks, welche von Seiten der proviuzialständischen Landarmen-
Vrrwaltnng und alle Corrigenden, welche dnrch Beschlußder Königlichen Regierung iu Trier i»
die Anstalt eingewiesenwerden möchten, wie bisher barin zu verpflege»und die nach bem Rech¬
nungsabschlüsse eine^ jeden Jahres sich ergebenden Vcrpflegungskostenpro Tag und Kopf dieser
Personen, nnd zwar die Kosten der Corrigendeu,soweit sie nicht durch deren Arbeitsverdienstgedeckt
worden, von dem Laudarmenverbandezn vergüten find. Die vorläufigen Abrechuuugeumit der
Verwaltung des Laudarmenhausesergeben folgende Resultate:

Zu 1872 wurde» auf Kosten des ^andarmenverbandes verpflegt:
1. in der Pflege-Nbtheilnng 13 Landarme/

,2 au 10,135 Tagen !l 8 Sgr. 4 Pf 2821 Thlr. 26 Sgr. 3 Pfg.
I „ 95 „ il 2 „ 1 „^

2. inderHeilanstalt13Landarmean3314 Tagend 8 Sg. 7 Pf. 948 „ 5 „ 2 „
3. in der Irren Abtheilung 14 Landarme an 3804 Tagen

!l 8 Sgr. 5 Pfg........ 1967 „ 7 „ — „
Mithin 7N landarme an 17,348 Tagen zn. . ' . 4837 Tblr. 8 Sgr. 5 Pfg.

4. in der Arbeitsanstalt 233 Corrigendcnan 44,063 Tagen
nach Abzug eines Arbeitsverdienstesvon 4379 Thlr. 7 Sgr.
0 Pfg. zn........9695 Thlr. 12 Sgr. 11 Pfg.
Snmma gleich den oben angegebenenZahlungen an die _________________
Anstalt ........ . 14,532 Thlr. 21 Sgr. 4 Pfg.
Die Durchschnittö-Pflcgckosten eines Corrigendcn betragen hiernach pro
Kopf nnd Tag ..........19 Sgr. 3 Pfg.
Der durchschnittliche Arbeitsverdienst ...... 3 „ 2 „
Der dem Landarmenverbande zur Last verbliebene durchschnittliche
Pflegesatz pro Kopf nnd Tag sonach ......? Sgr. 1 Pfg.
In 1873 wurden anf Kosten des Landarmenverbandesverpflegt:

1. In der Pflegeanstalt 4? Landarme -
45 an 10,865 Tagen ü, 8 Sgr. 6 Pfg. ,

1 „ 365 „ u 2 „ 10 „ 3160 Thlr. 3 Sgr. 4 Pfg.
1 „ 250 „ ü 5 „ 8 „

2. in der Heilanstalt 13 Landarme
an 2981 Tagen 5 9 Sgr. . . . 894 „ 9 „

3. in der Irreuabtheilnng 15 Landarme
au 3378 Tagen ^ 9 Sgr. 4 Pfg. . . 1050 „ 28 „ — „
Summa 17839 Tagen 75 Landarme zu . . . 5105 Thlr. 10 Sgr. 4 Pfg.

4. in der Arbeitsanstalt 20? Corrigenden an 35,0,»1 Tagen
uach Abzug eines Arbeitsverdienstesvon 3658 Thlrn.
? Sgr. l Pfg........ «361 „10 „ 6 „

Summa der Unterhaltungskosten . . . 13!66 Thlr. 20 Sgr. 10 Pfg.
An das ^andarmenhans sind aber nnr . . . 13000 „ — „ — „

borläusig an Zuschüsse!, gewährt w, rden, so das! noch . . 466 Thlr. 20 Sgr. 10 Pfg.
vorbehaltlichder definitivenAbrechnung zu zahlen fein würden.
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Die Durchschnitts«Pflegekosten eines Corrigenden betragen hiernach
pro Kopf und Tag.........10 Sgr. 3 Pfg,

Der durchschnittliche Arbeitsverdienst......3 „ 1 „

Der dem Landarmen-Verbände zur Vast verbliebene durchschnittliche
Pflegesatz pro Kopf und Tag sonach......7 Sgr. 2 Pfg,

II. Arbeitsanstalt und Fandarmeuhanszu Oramueiler.

Anschließend an die früheren Verwaltungsberichte muß hier auch auf die Jahre 1870^
1871 und 1872 zurückgcgaugeu werde», iu welchen die obere Verwaltung noch uicht durch den
Proviuzial Verwaltuugsrath erfolgte. Andrerseits tonnten hin und wieder die Vergleiche mit 1878
noch nicht angestellt werden, weil die Materialien hierzu noch nicht aufgestellt find.

I. Bevölkern»«,der Anstalt.
Die Bevölkerung der Arbeit« Anstalt und des damit verbundene» Laudarmeuhauses betrug

im Durchschuitt:
i» 1870.....581 Köpfe
„ 187!.....465 „
„ 1872 ..... 47? „ und
„ 1873.....464 „

während
in 1867.....692 Köpfe
„ 1868.....68? „ und
„ 1869.....65? „

durchschnittlich vorhanden waren.
Hiernach hat eine sehr erhebliche Neduction der Äcvöltcruug stattgefiiude» n»d trifft diese

mir das Detimrteu Personal, während die Zahl der Land- und Ortsarmen ziemlich constaut
geblieben ist. Die Zahl der Dctinirten betrug durchschnittlich

in 1870.....461 Köpfe
„ 1871.....350 „
„ 1872.....358 „ und
„ 1873.....342 „

dagegen jene der Vaud^ und Ortsarmen
in 1870.....120 Köpfe
., 1871.....115 „
„ 1872.....119 „ und
„ 1873.....122 „

Auffalleud erscheint die Zahl der Corrigeudeu im Jahre 1871, welche gegen das Jahr
1870 mn mehr als 100 Köpfe differirt. Die Ursache liegt in dem mit dem 1. Iaunar 1871 in
Kraft getretenen Elrafgesetzbuche für den Norddeutschen Bund vom 31. Mai 1870. Zunächst ist
hervorzuheben, daß das frühere Strafgesetzbuch vom 14. April 1851 die Laudstreicherei, Bettelei,
den gewerbmäßigcu Betrieb rer Unzucht :c, als Vergehen behandelte, während das nene Straf¬
gesetz diese Handlungen mttcr die Kategorie der Uebertretnngr» snbsmnmirt. Während sodauu früher
die Landstreicherci, Bettelei :c. mit Gefängniß bis z» 3 Mo»ate» nnd die gewerbmäßige Unzucht
mit Gefängniß bis zu 8 Wochen bestraft wurde, werden diefe Uebertretuugeu seit dem Jahre 1871
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mit Haft bis zu 6 Wochen geahndet und auch nicht mehr, wie früher, vor dem Znchtpolizeigerichte,
sondern vor dem Polizcirichter verhandelt. Früher hatte in den vorerwähnten Fällen das Gericht
zugleich zu erkennen,daß nach ausgestandenerStrafe der Inländer in ein Arbeitshans zn bringen
sei und nnr die Dauer der Einsperrnng in dein Arbeitshause wurde von der Landespolizeibehörde
festgesetzt. Bei den wegen Unzuchtverurtheilten Individuen durfte sie den Zeitraum von 1 Jahre
in den übrigen Fälleu ciueu solchenvon 3 Jahren nicht übersteige». Das neue Strafgesetzbuch
bestimmtim §. 362 alinea 1, daß bei der Vernrtheilnng zur Haft in sämmtlichenoben gedachten
Fällen zugleich erkauut werden könne, daß die vernrtheilte Person nach verbüßter Strafe der
Landespolizeibehördczn überweisensei, daß die Landespolizeibehördedadurch die Befugniß erhalte,
die vernrtheilte Persou bis zu 2 Iahreu in ein Arbeitshaus uutcrzubriugeu.

Ein wesentlicher Moment, welcherauf die Bevölkerung der Anstalt influcnzirt, liegt also
darin, daß der zu einer Nachbaft Vernrtheilte höchstens 2 Jahre in einer Arbeits-Austalt unter¬
gebracht werden darf, während unter der früheren Gesetzgebungdas Marimum der Nachhaft bis
auf 3 Jahre ausgedehut war. Ferner mußte nach dem Strafgesetzbuchvom 14. April 1851
das Gericht die Unterbringung iiz einem Arbcitshansc erkennen, während die fakultative Fassung
des jetzigen Strafgesetzbuches:„bei der Verurtheilnng zur Haft kann zugleich erkannt werden" es
lediglich dem Ermessendes Nichters anheimgestellthat, eine Nachhaft in einem Arbeitshausedurch
die Ucberweisuugdes Iuculpatcn an die Landespolizcibehördczu pracjudiziren. Es kommt nnn
nicht selten vor, daß eiuesthcils die Richter ans lleberweisnngan die Landespolizeibehördc nicht
erkennen nnd anderntheils die Landcspolizeibchörvenvon der ihr durch die erfolgte Uebcrweisunss
ertheilten Befugniß ganz Abstand nehmen.

Ein weiterer Moment, welcherans die Bevölkerungder Anstalt influeuzirt, ist die Auf¬
hebung der Novelle zu dem Armengesetze vom 21. Mai 1855. Nach tz. 11 und ffg. konnten solche
Personen, welche arbeitsfähig sind, gleichwohl aber nach Verlust ihrer bisherige» Wohuuug binnen
einer von der OrtSpolizcibehördeihnen gestellten Frist sich eine andere Wohnung nicht verschafft
hatten, einer Arbeits-Austalt überwiese» werdeu, ebenso diejenigenPersonen, welche die Armenpflege
in Anspruch nahmen, sich aber weigerten, für die ihnen gewährte Unterstützung die ihnen von der
Obrigkeit «»gewiesene Arbeit zn verrichten und endlich solche Familienväter, welche ihre Familie,
der gesetzlichen Verpflichtungzuwider, dergestalt hiilflos ließe«, daß die Angehörigender Armenpflege
anheimfielen. In den vorgcdachtcnFällen bedürfte es zur Unterbringung der betreffenden Indivi¬
duen in eine Arbeitsaustalt mir eines Ncsolntö des zuständigenLandraths. Diese Kriterien der
Straffälligtcit sind in das neue Strafgesetzbuch«ud ß. 3U1 Nr. 5, 7 uud 8 aufgcnommcuworden
und ist darnach die Bcfngniß der Verwaltungsbehörde zur zwangsweise« Uuterbriugung in einer
Arbeits-Anstaltvon einem hierauf gerichtetenausdrücklichen Ausspruchdes Gerichts abhäugig gemacht.

Endlich kann die Abnahme des Bestandes der Detinirten znm Theil auch auf die bestehende,!
höchst günstigen Gelegenheiten zn gutem Arbeitsverdienste bei einigermaßen guten Willen zurück¬
geführt werden.

Eine genaue Anschauung der Bestandes-Verhältnisse, sowohl hinsichtlich der Geschlechter,
als der Detinirten uud Armen, ergibt sich aus der folgendenHusammeustellung.

Im Speciellen waren vorhanden:

16



122

1870. 1871. 1872. 18 7 3.

In der Ar» Im Land' In der Ar- Im Land« In der Ar¬ Im Land-
beitsanstalt. armenhause. beitsanstalt. annenhause.^ beitsanstalt. armenhaufe. R n
« « n ^ ^ 3 n « ^ n « ^

n
« «

>v'
n

^
r:

^' » «
>v ^3 ^ n N 8 ß' A ?! « «i ^ « l^l> «! N « «« ^ <z' ^ >^ A « «« ^ « >^> ^ « 8

f- n !- ^! »
n « 8 « 3 ^ n» ß Z «» nn 3 3 ö 8 Z V

^! <ä) 8 "^7 «i) 8 «^ il Z 8 ^ 8 ^ r: k!n « « ?: «« n « r: « « e?°« >
^> D !Z 3) ^! Ä ^ D ^ s, ^ sj jj

Am 1. Januar . . 431 160 591 83 34 117 708 277 78 355 88 35 123 478 240 106 346 85 36 121 467 389 121 510

Im Laufe des Jahres I !! !
lamcu zu . . , 544 113 657 22 12 34 691 308 122 430 15 8 23^453 354 114468,23 9 32 500 — — 533

Daher waren über- ! i ! l i! !!
Haupt uorhanden , 975 278 1248 105 46 151 1399 585 200 785 103 43 146 931 594 220 814 108 45 1 53 967 ^_ !043

Abgang im Laufe des
> l! ! '!

Jahres .... 698 1!»5 893 17 11 28 921 345 94 4391 1s 7 25464 309116 425, 21 11^ 32 601

Daher Bestand am j !! ü ««^ l! ! ^

31. Dezember . . 277 78 355 88 35 123 478 240 ,0« 346 85, 36 121467 285 104 389
^ 87
!

34 121 510 316 126
^ 442

Die Nesultale aus dem Jahre 1873 tunneu hier zur Zeit nicht uollsta'ndigei gegeben werden. Auch tonnte in Ätach-
stehendem zum Theil noch gar nicht darauf gerücksichtigtwerde».

Ans der vorstehende» Zusammenstellungist ersichtlich, daß im Laufe des Jahres 1870 der
Bestand der Häuslinge wesentlich abgenommenhat; während am I. Januar noch 591 Häuslinge
vorhanden waren, betrug der Bestand am 31. Dezember nur noch 355 ilöpfe, also 236 Köpfe
weniger. Die Ursache dieser Erscheinung ist dem im Jahre 187!) ansgebrochenmKriege gegen
Frankreich zuzuschreiben, welcher gewaltige Truppenmasseu erforderte nud jeden militairpflichtigen
Bürger zu den Fahnen rief, andrerseits aber auch die Kräfte der Polizei so sehr in Anspruch nahm,
daß der öffentlichen Sicherheit die gewohnte Anfmerlsamkeit nicht gewidmetwerden konnte. Dieselbe
Erfahrung hat der im Jahre 1866 stattgehabte Feld;ng gegen Oesterreichgebracht.

Im Jahre 1871 ist der Bestand an Corrigenden ziemlich eonstant geblieben.Au, I.Iauuar
waren 355 und am 31. Dezember 346 Köpfe vorhandeu, 43N Individuen find im Laufe des
Jahres eingeliefert nnd 439 entlassen worden; der Bestand hatte sich also nm mir 9 Köpfe ver-
ringert. Charakteristischfür die Abnahme der Bevölkerung ist eine Vergleichnngdes Zuganges in
den beiden Jahren 1870 und 1871, in 1870 sind 65? Corrigenden, dagegen in 1871 nur 430,
also 22? weniger eingeliefertworden. Das mit dem 1. Januar 1871 in Kraft getretene Straf¬
gefetzbuch für den Norddeutschen Bund ist, wie oben näher nachgewiesen,die Veranlassung der er¬
heblichen Abnahme.

Das Jahr 1872 unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Jahre 1871. In dem erster»
Jahre sind nur 38 Iudividueu mehr eiugelicfertworde» und der Bestand war Ultimo 1872 nur
um 43 Köpfe größer als in 1871.

Im Jahre 1873 hat eine Abnahme der Detinirteu stattgefunden,indem am Schlüssedes
Jahres 73 Köpfe weniger als im Anfange des Jahres vorhanden waren.

Die Zahl der Land- und Ortsarmen ist in den Jahren 187U, 1871, 1872 und 1873
ziemlich coustaut geblieben,sie betrug Ultimo 1870 123, Ultimo 1871 uud 1872 121 uud Ultimo
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1873 126 Köpfe. Da jedoch anzunehmen ist, daß in Folge der neuen Armengesctzgebnng das
Lcmdarmcnhans stärker benutzt werden wird, wie dies auch in 1872 und 1873 bereits der Fall
gewesen, so wurde in dem neuen Etat die Zahl der Land, und Ortsarmeu auf 150 Köpfe, die
auch iu dem Landarmcuhauseuntergebrachtwerden tonnen, normirt.

II. Heimaths-, Cllttfcsfimls-und Alters-VcrlMtnisse.
Von der Oesammtzahlder Hänslinge und Armen gehörten auf deu Negieruugsbezirl:

18 7 0. 18 7 1. 18 7 2.

Detinirte Arme
j
I

Detinirte Arme
I Detinirte Arme

n « ü .7-
N « « !! ! « « u !^

^' ^ «- >il ^' n- ^ ^'i »
! 2 !« ül n
! t: n «

>2i ^ 5 D
l " «» Z « »s

U D ^ H? Z
8 "

^ ß ^
8 «

-l
i ^ ^

u»
8

» 8 «̂ »
r: ^,! « >? «« n !- «

>!3 °<H^ V ,^ N ^ 8i !! ^ 8i 31 A S ?j

!l ,! ^ Ortsarme
Aachc,, ...... 116 22 138 8 5, 13 151 71 5 76 7 5 12i 88 81 11 92 -^ 1 1 93

Loblenz ...... 130 74 204 2012 32 , 236 96 55 151^ 21 10 31^182 96 47 143 6 4 10 '53
Mu .... 196 81 277 37 14 51 328 146 79 225 88 14 52277 146 96 242 20 5 25 267

Düsielburf ..... 58« 96 629 40 15 55 684272 61>333 37 14 51,384 271 66 337 7 2 9 346
j I ! !! Landarme 75 33 108 108

Summa wie .,<l !. . . 975273 1248 105 16 151 1399 585200^785 103 43 146 931 594 220 814 108 15 153 967

Dauon bekannte» sich: ! ! ^ !
zur talh. Coufession . . 615212 827 83 39 122 !)19 397 138 535 75 82 107,642 385 !59 544 90 38 128 672

zur euangel. Cmifcsswn . 348, 57 405 22! 5 27 432 182^ 60 242i 28 9 8/279 207 57 264 !8 5 23 287

Mm jüdischen Glauben . 12 4 16 — 2 2 ' 6 2 8^ 2 2 10 2! 4> 6 2
2!

8

Summa wie n,l !. . . 975 273 1248 105 46 !51 1399 585 200,785^103 ,3 146 931 594 220 814 108 15 153 967

Darunter waren im Alter

"°n 1 Ta.-, bis 6 Jahren

«,

1 1 1

"°» 6 bis 16 Iahreu . 7 1 — ^ 8 1 ^ 'i — — 1 8 —- 8 — — — 8

Ueberhaupt ,
unter 16 Jahren . . . 7 1 8 — — — 8 ! —! 1! -----

^l 1 8 — 8 — ! 1 9

über 16 Jahren . . . 968 272 !24«!l05 46 15' 1391 584 200 784^ 103 43 146 930 586 220 806 108 !1 152 958

Summa wie aä i. . . 975 273 1248^ 105 46 151 1399 585 200
785^

103 ^,3 146 931 594 220 814 108 !5 153 967

Die Angabe der Heimathsverhältnisfeder Häusliuge ist nicht so zu verstehen, als wenn
d>e Häusliuge den betreffendenNegierungs-Bezirten angehören oder dort heimathsberechtigtfeien;
bie Zahlen-Angaben bafiren ans der Bestimmung, wonach in allen Fällen, in denen der Auf-
«reifungsort und der Strafort von Bettlern, Landstreichern :c. den Verbänden verschiedener

16'
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Correktions-Austaltenangehören, die Einspcrruug in diejenigeAnstalt stattfindet, in deren Bezirk
die Aufgreifnngerfolgt ist.

Aus den nicht zum Anstalts-VerdaudcgehörendenProvinzen waren in den Jahren 1870,
1871 und 1872 in der Anstalt zu Brauweilcr detiuirl:

1. aus der Provinz Westfalen 68
2. „ „ „ Preußen 18
3. „ „ /» Pommern 14
4. „ „ » Posen 5
5. „ „ „ Schlesien 2?
6. „ „ „ Brandenburg. 22
7. „ „ „ Sachsen 42
8. „ „ „ Hesseu-Nassan 90
9. „ „ „ Hannover 9

10. „ „ „ Schleswig-Holstein . 3
11. „ „ „ Hohenzollern 1
12. aus dem Regierungsbezirke Trier 37
13. aus andern Staaten 74

zusammen 410
also durchschnittlich pro Jahr 13? Individuen. Es waren in den genannten Jahren überhaupt
durchschnittlich resp. 461, 350 und 358 Individuen detinirt; die Zahl der fremdeu Provinzen :e.
Angehörigenbetrug mithiu in den beiden letzten Jahren mehr wie V, der GesanuutBevölkcrnng.
Die Provinzen Westfalen uud Hessen-Nassaulirferu das größte Eoulingent, was leicht erklärlichist,
da dieselben an den Grenzen der Nhcinprovin; gelegen sind.

Bezüglich der Confession stellt sich das Verhältniß der evangelischen zu deu katholischen
Detinirten wie folgt heraus:

i» 1870 . . . 1:2,^
., 1871 . . . 1:2,2,
„ 1872 . . . 1:2„,

oder durchschnittlich . . 1:2,>>.
Die Zahl der jugendlichenDetinirten hat seit dem Jahre 1871 wesentlich abgenommen;

auch hier liegt die Ursache iu deu Milderuugsgrüudeu des neuen Strafgesetzbuches. Das Straf«
gesetzbuchvom 14. April 185! enthielt die Bestimmung, baß, wenn ein Angeschuldigter noch nicht
das 16. Lebensjahr vollendet habe uud festgestelltwerde, daß er ohue Unterscheiduugsvermögen
gehandelt habe, er freigesprochen, in dem Urtheile aber bestimmtwerden solle, ob er seiner Familie
zu überweisenoder iu eiuc Besseruugs-Austaltzu bringen sei. Das neue Strafgesetzbuchbestimmt
zunächst im tz. 55, daß derjenige, welcherbei Begehung einer Handlung das 12. Lebensjahr nicht
vollendethat, wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt werden tonne, sodann im ß. 56, daß ein
Angeschnldigter, welcher zu eiuer Zeit, als er das 12., aber uicht das 18. Lebensjahr vollendet
hatte, eine strafbare Haudluug bcgaugeu hat, freizusprechenist, wenn er bei Begehnng derselben
die zur Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderlicheEinsicht uicht besaß, wobei jedoch zu erkeuuen
ist, ob der Angeschuldigte seiner Familie überwiesenoder in eine Erziehungs- oder Bcssernngs-Austalt
gebracht werden soll.

Der wesentliche Unterschiedliegt hiernach darin, daß nach dem neuen Strafgesetzbuche
Kinder in einem Alter bis zu 12 Iahreu wegeu einer gesetzwidrigen Handlung gar nicht verfolgt
werden töuneu, während dies früher zulässig war. Dagegen ist das früher anf 16 Jahre normirte
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Alter nunmehr auf das 18. Jahr ausgedehnt und tonnte hieraus gefolgert werden, daß die Arbeitt
Anstalten mehr wie früher von Individuen dieser Kategorie bevölkert würde». Die Erfahrung
beweist das Gegentheil uud ist als Grund anzunehmen,daß der Richter bei eiueiu Angeschuldigleu
zwischen dein 10. uud 1«. Jahre die zur Erkenntniß der Strafbarkeit einer Handlung erforderliche
Einsicht in der Regel annimmt.

Eine Zusammenstellungder Hauslinge uud Land- resp. Ortsarmen nach den verschiedeneu
Altersklassenergiebt folgendes Resultat:

18 7 0. 18 7 1. 18 7 2.

Detinirte. Arme. Detinirte. Arme. Detinirte. Arme,
!3. ^

K

D
K
'n.«
Z

^

Z

8

»n 1 Tag bis 6 Jahren. ' 1 1 i

Von 6Iahrenbis 18Iahreü, 24 6 30 — — - 30 7 6 13 — — — 13 11 4 15 — — -^ 15

„ 18 „ „ 20 „ 69 57 126 — — - 126 56 26 82 - — — 82 36 25 61 1 — 1 62

,, 20 „ „ 30 „ 278 10« 381 8 3 6 387 149 94 243 3 2 5 248 118 102 220 3 1 4 224

.. ^ „ „ 40 „ 252 55 307 10 11 21 328 146 38 184 10 9 19 203 159 58 217 12 7 19,236
" 40 „ „ 5,0 „ 208 2! 232 21 13 34 266 135 18 153 22 13 35 188 !71 23 194 20 15 35220

« 50 „ „ 60 „ 101 26 127 30 10 40 167 71 16 87, 25 10 35 122 85 8 93 21 12 33 126

Ueber 60 Jahre. 43 2 15 41 9 50 95 21 2 23 43 9 52 75 14 ^ 14 51 9 60 74

Summa wie liä t. 975 273 1248 105 46 151 >399 585 200 785 103 43 140 931 594 220 814 108 15 153^967

Aus dieser Zusammenstellungcrgiebt sich, daß die Zahl der Häusliuge über 60 Jahre
erheblichabgeuommeu hat; uichtödestoweuigcr ist es zu bedauern, daß solche hochbetagte Iudividueu,
die in der Regel arbeitsunfähig sind uud dcreu Detcutiou daher ganz zwecklos ist, der Anstalt
überwiesen werden; nicht minder ist es zn betlagen, daß die Anstalt mit gebrechlichen Krüppeln
und Geistesschwachen belästigt wird, die bei der Eiulieferuug der Lazarethpflegc überwiesen werden
Müssen uud dort auch bis zur beantragten Entlassung verbleiben. Die facultative Fafsung des
8- 362 aliuea 1 des Strafgesetzbuches„bei der Verurthrilung zur Haft t a n n zugleich auf Ueber«
Weisungder vcrurtheilteu Persou an die Laudespolizcibehördeertanut werdeu", gibt dem Richter
das Mittel an die Hand, bei Personen der vorgcdachteuKategorie von diesem Erteuutniß ganz
abzusehen; da diese Personen persönlich vor Gericht erscheinen,der Richter daher in der «age ist,
die Arbeitsunfähigkeit nud somit die Zwecklosigtcitder Unterbringung in eine Arbeits^lustalt zu
beurtheilen. Der Landespolizeibchörde geht diese Beurtheilung ab, da sie den körperlichenund iutelettuellen
Zustand desVerurtheilten weder aus persönlicher Anschauung,noch aus einem ärztlichen Atteste tcuut.

Nach der vorstehendenZusammcustelluugmuß leider eonstatirt werden, daß die Mehrzahl
der der Anstalt überwieseuenEorrigcudeu iu dem kräftigsten Manncsaltcr steht. Aber bei den
Meisten ist diese männliche Kraft durch einen liederlichen, mit übermäßigem Genuß von Spirituoseu
^paarten Lebenswandelgeknickt nud durch iucarnirte Arbeitsscheu lahm gelegt, so daß uur die
strengste Aufsicht uud der ununterbrochene Arbeitszwangeinen Reiz znr Thätigkeit hervorzurufenvermag.
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Die Bewohnerdes Landarmeuhanscs gehören der Mehrzahl nach der Altersklasse über 60 Jahre an;
ev ist dies das Aller, in welchem in der Regel die Arbeitsunfähigkeit und somit die Hülfsbedürftigkeil eintritt-

Das unwahre 1872 in der Rubrik: „von > Tag bis 6 Jahren" aufgeführteKind stammt
von einer landarmen ab, welche während eines Urlaubs beschwängertund in dem «andarmenhause
cnlbnnde»worden ist. Dasselbe ist im «aufe des verflossenen Jahres für Rechnung des Rheinischen
landarmen Verbandes in Privat-Pflcge untergebrachtworden.
_____ III. Ursachen der Deteution. ______________________

Es waren detinirt:

18 7 0.

A

18 7 1.

?!

!?5

R

18 7 2.

^! V
l>) Wessen Hülflufigteit.

Mit den Müttern aufgenommene oder in der Anstalt geborene Kinder .

Summa !i. Wegen Hülflosigteit pur «u
1>) Wegen Vergehen auf Kosten des Staates.

Wegen gcwerbmästigcu Nachgehens der Unzucht nach ß. 146 des Straj
gefetzbuclies vom 14. April 1851.......

Summa 1>. Wegen Vergehen auf Kosten des Staates in>>,' 8«
c'. Wegen Vergehen auf Kosten der Gemeinden resp, des

Landarmenfouds.
1. Wegen Landstreichereiund Aettelei .......
2. Wegen Arbeitsscheu, Müßiggang und Trunksucht . . . .
3. Wegen gewerbsmäßigen Betriebs der Unzucht .....
4. Nach der Novelle zum Armengefetzeuom 2t. Mai !85Z .

Summa «. Wege» Vergehen auf Kosten der Gemeinden resp, des Land,
armensonds ..........

cl. Auf Kosten von Privaten.
Auf Grund der Art. 376 nnd 378 des bürgerlichen Gesetzbuches .

Summa ä Auf Kosten von Privaten
Hierzu:

Summa l-. Wegen Vergehen ans Kosten der Gemeinden resp, des Land'
anucnfonds .........

Summa !> Wegen Vergehen auf «oftcn des Staates
Summa u. Wegen Hülflosigteit ......

Summa aller Dcluiirtcn der Nrbcits Anstalt . .
Hicvzn die Pslcglmge des Landarnienhaufes ....

65 65 20 20

84U >87
119 21

14 -

973 2U8

1Ü27
140

14

476 59,^122
102 15 117

- 41 41

495
99

115 6l0

1181 585

973

2

208
65

181
65

975,27!! 1248
105! 46 151

180 765 594

17^116
88 l 88

220 814

585 180
^ 20

765 594
20 —

220

585 200 78.^594 220
108! 43 146^108! 45

814

814
158

! 080 319 I399^688!243 98^702 265 967Summa aller Verpflegten wie a<1 I.
Nach 8, 38 des Preußischen (Gesetzes, betreffenddie Ausführung des Bnndesgesetzesüber

den Unterstütznngs Wohnsitz vom 8. März 1871 sind die ^andarmeuverbändeverpflichtet, die in
ihrem Bezirke festgenommenen, auf Grund der Aestimmnngendes ß. 361 Nr. 3 bis 8 des Straf¬
gesetzbuches für den Norddeutschen Bnnd vom 31. Mai l8?0 vernrtheilten nnd nach verbüßter
Strafe der Vandespolizeibehörde überwieseuenPersonen auf dahin gehenden Beschlußdieser Behörde
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in ein Arbeitshaus unterzubringen, sowie die Kosten der Verpflegung in der Anstalt zu bestreiten.
Dieses Gesetz ist mit dein 1. Juli 1871 in Kraft getreten, daher von da ab die vorerwähnten
Kosten bei dein Landarmenfondsliquidirt worden sind.

Die Zahl der wegen gewerbsmäßigenBetriebs der Unzucht der Anstalt überwiesenen
liederlichen Dirnen hat zugenommen;sie betrug

im Jahre 186? ..... 44
in, Jahre 1868 ..... 49
im ssahrc 1869 ..... 59
im Jahre 1870 ..... 65
im Jahre 1871 ..... 61 nnd
im Jahre 1872 sogar . . . 88 Köpfe.

Die Zahlen stehen nichts destowenigcrin keinem Verhältniß zu den effectiv prostitnirtenPersonen.
Die unter der Rubrik „ans Kosten von Privaten" aufgeführten 2 Individuen sind dnrch

Ordonnanz des Landgerichts-Präsioentenzu Cöln in Gemäßheit der Art. 876 und 378 des Bürger
liehen Gesetzbuchsder Anstalt überwiesenworden. Beide gehören achtbaren Familien an; sie
waren durch schlechte Gesellschaftauf eine «asterbahn gerathen, die die Veranlassung zn jener
seltenen Maßregel gab. Der eine war 15, der andere beinahe 17 Jahre alt, der erstere hat
4 Wochen nnd der andere 15 Tage in der Anstalt zugebracht; sie sind, um allen Verkehr mit
den übrigen Detinirten zn vermeiden,isolirt nnd mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt worden. Die
kurze Strafe ist von gutem Erfolge gewesen.

Unter den iu l8?N anfgenommeuen657 Detinirten befanden sich 287, nntcr 430 in 1871
"09 uiid unter 468 in 1872 236 Rückfällige, von denen in die Anstalt eingeliefertwurden:

1 8 7 ). 1 8 7 1. 1 8 7 )

^ r: « x' ^ «

n
>5

« «°
u

>6

«H T « H R n ^ A ^8 8 8«
3

« « 8 «
3.

8

n « «
H N A N A N

Zum zweiten Male .... 112 19 131 73 13 86 79 28 10?
„ dritten „ . . . . 50 21 71 31 16 4? 32 7 39
„ vierte» „ . . . . 32 7 39 29 11 40 26 6 32
„ fünften „ . . . . 13 2 15 8 5 13 18 7 25
„ sechsten „ . . . . 10 2 12 7 2 9 10 2 12
„ siebenten „ . . . . 6 — 6 6 2 8 7 2 9
„ achten und öfter« Male . 11 2 13 6 — 6 9 3 12

Summa 234 53 28? 160 49 209 181 55 236

Die Rückfälligkeit der ,^änslinge ergibt hiernach folgenden Procentsatz:
' 1870 ..... 13,6'/«

1871 . ' . . . 48,6«/,,
1872 ..... 50,4«/«

während dieselbe in den drei vorhergegangenenJahren resp. 41,8, 44,4 und 39,3«/« betrug.
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Nach dem Geschlechte stellt sich folgendes Verhältniß heraus:
1870 bei den Männern..... 43,0«/«

bei den Frauen ..... 46,9°/«
1871 bei den Männern..... 51.9«/«

bei den Franeu ..... 40,1«/»
1872 bei den Mänueru..... 51,1o

bei den Frauen ..... 48,2"/»
nnd im Durchschnitt während dieser 3 Jahre:

bei den Männern.....47,6«/« und
bei den Frauen ..... 45,0"/«.

Der Procentsatz der NücksMigteit ist deuiuach bei den Frauen und Mäuuern nicht
wesentlich verschieden.

IV. Abgang der HäuslilM und Armen durch Entlassnng, Eittweichimg oder Tod
' " .. '..... — —

In
870.

Im Lll

'
i871 1872.

der Ar^ nd- l In der Ar ^ Im Land« In der Ar°! Im Land'
bcits«Austalt,armcuhausc beits Anstalt armenhause beits Anstalt armenhause
^ « « n n l « r: « « « n «

Die gahl der Euttasfeucn
betrug: ß ««

D I s
^
^ c: G «

L«

^
^ D M D

8 » «» « 3 ^ !» ! » « « Ki n 8» ?«

8 V! « K» " ^, <i) !^ <») 8 ^, w 8 ^, <^>
« N « n« n « « « «!<^
^l K ^ ch ^ N ?l Kj ^ V S ^

Ucbcrbcmpt ..... 675 190 865 6 6 12 877 :«7 90 ^27 7 5 12,439 296 >11 407 12 8 20 42?

Dcwou wurden: I >
1. Seitens der Anstatt !

als Lehrlinge untergebracht
2. Gemäß nnmittelbarer

6 — 6 — — — 6 — — — — — — — — — — — — — -^

Weisungen der betreffenden !
«üniglicheu Regierungen !l !>

661 177 8:>.8^ 5 2 7 8^ :nt 87 41 6 4 10 428 29N 10? 400 9 5 14 414
!!, In eine auderc An¬

stalt: Kloster znm guten ^!
Hirten Zu Mclatcn nnd
Aachen, Christi Hilf bei
Düsseldorf, Diakonisse» !l I
Austalt zu Kaiserswerth !i !! ! !
übergesiedelt uud als Dienst
boten,c. untergebracht. 1 1 14> 1 — i 15 2 :« 5 — — — 4 4 — — — 4

4. Zum Militärdienst !l
einberufen ..... 7 — ^!' — — 7 4 — 4 — — — "! :« — « — — — !i

5. uon den Land- nnd
Ortsarmeiwerbändeu zu-
rückgeuonuncnresp, ander«
wcitig untergebracht. . . — — ^- — 4 4 l — — -^ 1 l 2 U — — — 3 l! 6 6

Summa wie oben. . . «75 190 865 6 6 12 '877 ^:l? ^ 99 427 ! ? ! 5 12 ^9 ^296 !>" 407 12 ! ' 20 142?

Von den im Jahre 1870 dctinirt gewesenen ? Knaben sind 6 als Lehrlinge untergebracht
worden; die in deu Iahreu 1871 uud 1872 verwahrt gewesenen wurden zu ihren Eltern oder
Verwandten entlassen.
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Die Ueberwcisung vou weiblichen Eorrigendeu in die von geistlichenGenossenschaften
geleitetenInstitute hat sich als eine segensreicheerwiesen. In den drei Jahren 1870, 1871
und 1872 sind 20 Personen solchen Instituten überwiesen worden; daneben haben andere ans
freiein Autriebe nacb ihrer Entlassung aus der hiesigen Anstatt sich dort um Ausnahme beworben
uud diese gefunden.

Znm Militärdienste sind in den Jahren 1870, 1871 und 1872 iui Ganzen 14 Corrigenden
ausgehobenworden. Nach der Zusammenstellungnach Altersklassen waren in den Jahren 1870,
l87l und 1872 im Gauzcu 545 männliche Individuen in dem Alter von 20—30 Jahren
detinirt; nimmt man nur die Hälfte als conscriptionspflichtig au, so ergibt sich für die zum Militär¬
dienst tauglich Befundenen ein Proeentsatzvon durchschnittlich nur 5°/n, gewiß ein sehr ungünstiges
Resultat. Die Ursache liegt leider in der großen geistigen nnd körperlichen Verkommenheitjener
Individuen, die zum größten Theile in der Erziehung von früher Jugend an verwahrlost worden
sind nnd durch das vagireudc Leben Geist und Körper zerrüttet haben.

Die Aufnahme und die Entlastung der Land- nnd Ortsarmen hat durch die mit dem
1. Juli 1871 in Kraft getretene neue Armcngcsetzgcbnng eine weseutlicheAcuderuug erlitten. Nach
8. 1 des Gesetzes, betreffend die Ausführung des Buudesgesetzesüber den Unterstützuugswohnsitz
vom 8. Mär; 1871 ist jedem hülfsbcdürftigenDeutschen von dem zu sciuer Unterstützungver¬
pflichteten ArmenverbandeObdach, der nneutbehrlicheLebensunterhalt, die erforderlichePflege in
Krankheitsfällen nnd im Falle sciues Ablebens ein angemessenes Begräbuiß zu gewähre». Die
Unterstützungtaun geeignete»Falles, so lange dieselbe in Anspruch geuommeuwird, mittels Unter
bringuug iu eiuem Armen- oder Krankenhanse,, so wie mittels Anweisung der den Kräften des
Hülfsbedürftigeu entsprechendenArbeiten außerhalb oder iuuerhalb eiucö solche» Hauses gewährt
werden. Nach der Ministerial Instruktion zn dem erwähnten Gesetze vom 10. April 1871 darf die
Unterbringung in einem Armrnhause mir so lange stattfinden, als die Unterstützung in Anspruch
genommenwird. Wider seinen Willen darf daher im Verwaltungswege derjeuige, der die Armen-
Pflege in Anspruchuimmt, in einem Armenhanse nicht untergebrachtresp, festgehaltenwerden; es
ist ihm vielmehr lediglich zu überlasseu,eutwcdcr auf die Unterstützungüberhaupt zn verzichten, oder
sich mit derjenigen Art nnd Weise, in welcher sie ihm, der Bestimmung des tz. 1 1- o- gemäß,
angebotenwird, zu bcguügen.

Seit Erlaß jenes Gesetzes haben sich die Auträge ans Entlassung aus dem Landarmeuhcms
gehäuft und nicht selten notorisch arbeitsunfähige Persouen, wie Krüppel, Lahme, Blinde :c. die
Entlassung aus dem Pflegeverhältnisscgefordert nnter der Erklärung, auf jede Unterstützungaus
öffentlichen Mittel,! zn verzichten. Die Verwaltung hat mit solchen Personen viel zn kämpfen, und
nichts desto weniger geliugt es in den wenigstenFällen, sie eines Andern zn belehren. Die Ver¬
pflegung im Landarmenhauseist gut, weit besser, als die Laudarmeu sie im Znstande der Freiheit
erhalten, ebenso die Behandlung; auch ist ih»r» hinreichende Gelegenheit geboten, sich in freier
^»ft zn bewegen.

An Reise-Unterstützungwnrde den entlasseneuEorrigcudeu, insoweit der Sparfonds nicht
ausreichte, 7^ Sgr. pro 3 Meilen, oder pro Meile 2^/, Sgr. gemäß Beschluß der vormaligen
Verwaltnngs-Eommissionder Anstalt vom 81. Nngust 1869 gewährt.

Von dem Provinzial-Verwaltnugsrath ist iu der Sitzung vom 28. Januar 1878 beschlossen
worden, die bis dahin bestandenePraxis der Zahluug vou Reise-Uuterstiitzuugen»ach Meilen,
welche ;n viele» Unzuträglichkeitengeführt hat, indem die zur Entlassung gelangendenEorrigenden
einen vou der Anstalt weit cutferut gclegeueu Ort als ihre» zukünftigen Aufenthaltsort bezeichneten
und auf diese Weise ei» hohes Reisegeld erschwindelten,aufzuheben nnd jedem zur Eutlassuug

1?
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gelangendenEorrigeuden zur Ermöglichuugseiner vorläufigen Existenzden Aetrag von 1 Thlr. baar
zu zahlen. Dabei soll auf den etwaigen Arbeits-Nebenverdienstder Eorrigeuden nicht gerücksichtigt
werden, so daß die Summe von 1 Thlr. jedem zur Entlassung tominendenEorrigcnden neben
seinem etwaigen Nebenverdienstegezahlt wird. Diese Reise^Unterstützuugist genügend, da die
Hänslinge in der Regel nvch einen Sparfonds aus ihrem Nebenverdienstbesitzen und dadurch in
der Lage sind, sich auf einige Tage snstentirenund während dieser Zeit sich um Arbeit umsehen z»
können, die sie bei nur einigem guten Willen leicht finden tonnen.

Die Entlassenen erhielten aus der Sparpfenuigkasseim Ganzen:
1. in 1870: »93 Entlassene .... 2269 Thlr. 4 Sgr. l Pf.

mithin durchschuittlich pro Kopf 2 Thlr. 16 Sgr. 3 Pf.
2. iu 1871: 439 Entlassene ..... 1429 „ 19 „ 8 „

mithin durchschnittlich pro Kopf 3 Thlr. 7 Sgr. 8 Pf.
und

3. in 1872: 425 Entlassene ..... 15.39 „ 9 „ 6 „
Mithin durchschuittlich pro Kopf 3 Thlr. 18 Sgr. 8 Pf.
An abgeheude Häusliuge, welche keinen Sparfouds erworben hatten, mußte das nöthige

Reisegeldbis zu ihrem Bestimmungsorte gezahlt und ebenso bei nicht zureichendem Sparfondö von
der Kasse der Anstalt ergänzt werden, wofür

1. in 1870 an 181 Entlassene . . . .182 Thlr. 29 Sgr.
oder durchschnittlich pro Kopf 1 Thlr. 4 Pf.,

2. in 1871 an 64 Entlassene .... 105 „ 19
oder durchschnittlich pro Kopf 1 Thlr, 19 Sgr. 6 Pf.,

3. in 1872 an 86 Entlassene . . . . 187 „ —
oder durchschnittlich pro Kopf 2 Thlr. 5 Sgr. 3 Pf. gezahlt wurden.

Entwichensind:

1. aus der Austalt und über deren Ringmauer
2. von der Arbeit im Freien .....

Sgr. 4 Pf-

3

1870 1871 1872

2 5 4
12

14

3 2

8 6znsammen

Auffallend erscheint die große Zahl der Entweichnngenvon der Arbeit im Freien im Jahre
1870. Die in Folge des Krieges eingetretenenloseren Zustände in der Ausübung der Sicherheits¬
polizei haben die Sucht nach Entweichnngenjedenfalls begünstigt, während andererseits die Natur
der Beschäftigung sie so leicht möglich macht. Namentlich sind es die Arbeiten im Königlichen
Forste, bei dem Wegeban uud der Kiesgewinnung, welche die meisten Entweichnngenherbeiführen
und dennoch ist die Zahl derfelbcn im Verhältniß zu der Bevölkerung der Austalt fehr gering.

Sie betrug:
im Jahre 1870 . . . 1,1>
im Jahre 1871 . . . 1,0° o und
im Jahre 1872 . . . 0,?«/°

Von den Entwichenen sind nnr 5 nicht wieder eingeliefertworden; die übrigen wurde»
gleich nach der Entweichungergriffen und in die Anstalt zurückgebracht.
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Unter den im Jahre 1871 Entwichenenbefanden sich drei Frauenzimmer, welche wegen
Syphilis auf einem Krankenzimmeruntergebracht waren. Sie haben in der Nacht ein Fenster
erbrochen und an zusammengebundenen Leintüchern sich auf den Hof heruutergelasseu,dann über
die Mauer das Weite gesucht, wobei eine derselben den Fuß zerbrochen hat. Die beiden andern
sind ihr bei der Flucht behülflich gewesen, alle drei sind nach wenigen Tagen in Köln verhaftet
worden. Da sie Austalts Effekte», sowie die auf der Bleiche liegende Privatwäsche mitgenommen
hatten, wurden sie des Diebstahls bezüchtigt, zu 18 Mouaten Gefängniß verurthcilt und nach
ausgestandenerStrafe der Anstalt wieder zugeführt.

Die Entwichenen verlieren ihren in der Anstalt erworbenen ^parfouds, welcher der
Anstallskasse anheimfällt, auch in dem Falle, wenn sie zwangsweiseoder freiwillig dahin zurück¬
kehren, auch wird ihnen die Zeit, welche sie abwesend gewesen sind, auf die Detention^nicht
angerechnet.

Es starben

1870. 1871. 1872.

35 Z Z5 <9
H
Z 3l

1- Männer und Knaben . .
2- Weiber und Mädchen . .

10
5

11
4

21
9

4 10
2

14
2

7
4

8
3

15
7

zusammen 15 15 30 4 12 16 11 11 22

Die Zahl der Sterbcfällc verhält sich zur Gesammt-Bevölterung
in 1870 wie 2,1: 100
in 1871 „ 1,7: 100
in 1872 „ 2,3: 100

Bei den Häusliugcn betrug die Zahl der Stcrbefälle
in 1870
„ 1871
„ 1872

Bei den Land» und Ortsarmen:
in 1870
„ 1871
„ 1872

Bei den männlichenHäuslingen:
in 1870
„ 1870
„ 1872

Bei den weiblichen Häuslingen:
in 1870
„ 1871
.. 1872

1,2»/«
0,5°/« und
1,3°/«;

9,9°/«
8,2'/, und
7,2«/°;

1,0°>°
0,?"/«
1,2°/«;

1,8«/«
0,0°/« und
1,9«/°.

17'
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Weit überwiegend ist die Zahl der Ztcrbefälle bei den kand- und Ortsarmen. Diese
Erscheinungkann jedoch nicht auffallen, da die meisten Bewohner des Landarmenhanseseine gebreche
liche Eonstitutiou haben und sich in hohem Älter befinden,

V. Gcslmdheitsznstlmd.Kraulellwcseu.
Im Durchschnitt befanden sich täglich in Lazarathpflege einschließlich der Vand- und

Ortsarmeu:

1870. 1871. 18 7 2.

Männer
und

Knaben.

Weiber
und

Mädchen.
Summa,

Mäuner
und

Knaben.

Weiber
nnd

Mädchen.
Summa.

Männer
nnd

Knaben.

Weiber
und

Mädchen.
Snmma.

23 28 51 21 25 46 23 29 52

also im Verhältniß zur Dnrchschnittsbeuölleruug
iu 1870 wie . . . 1: 11
„ 1871 „ ... 1: 10 und
„ 1872 „ ...1:9

Während der Iabre 1870, 1871 und 1872 hat die Anstalt das Glück gehabt, von
ansteckenden Krankheiten verschont zu bleiben, selbst als in nächsterUmgebungPocken und Ruhr
herrschten.

Die bezüglichen Erlrautuugeu erstreckten sich nur auf einzelne Fälle. An Dhscntcric starb
nur ein Detinirter. Außerdemkam in größern ZwischenräumeneinigemalTyphus zur Behandlung,
welcher zwei Opfer forderte.

Dennoch selbst beim Fehleu vou Epidemie», war der Kraukeubcstandstets ein relativ
hoher, was sich aus der frühern schwächenden Lebensweise der Detinirtcn hinreichenderklären läßt.
Zumeist bevölkertendas ^azarrth Solche, welche au chrouischeu Katarrhen der Luftwege litten
hervorgerufen theils durch das Vagaboudireu nnd Schlafen im Freien bei den uugüustigstcuWit-
teruugsverhältuisfeu uud bei maugelhafter Betleiduug, theils durch länger« Aufenthalt in Gefäng¬
nissen. Sehr oft waren die Katarrhe sowohl Ursache als Folge vou Erweiterung der Äiftzellc»
«Emphysem)und Tubereulose, letztere, theils erworbeue, theils augeboreue"nngenaffection, lieferte
die meisten Todesfälle. Vou aeuten Krankheitender Vnngenkamen am häufigstenBerachilis und
Pleuritis, seltener Pncumonie zur Behandlung. Seitens der Verdauung«Organe stellte der acute
uud chronische Magrncatarrh ein großes Eontingenl an Kranken; bei letzterem spielt der früher
mit Unmaß genossene Alcohol eine Hauptrolle. Eiue sehr häufige Erscheiuuugbildete der chronische
Mnskcl- und Gelenk»Rheumatismus, zumeist wieder auf die obeu geschilderte« Ursache«, öftere
Durchnäfsuugen uud längerer Aufenthalt in Gefäugnisscu zurückführbar. Vou soustigen acute»
Krautheiteu tameu acuter Gcle»t-Rheumatismus und Eryshpcl hänfig zur Vehaudluug; uutcr den
chrouischeu ist schließlich das öftere Vorkomme»der Epilepsie, vielfach auf Ouauie zurückführbar
uud vor Allem die Zyphiliö iu ihre« «erschiede«e« Forme« z« erwähne«. I« Folge der bisher
ergriffene« Maßregeln wurden selten nachweisbar mit Syphilis behaftete Individuen eingeliefert;
die weitaus größte Mehrzahl der Krauten war früher iu Ächandlmig gewesen, wodurchdie syphi'
Mischen Erscheiinmge»zurückträte»; i» latenter Weise aber blieb das syphilitische Gift in, Körper
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und Produkte wieder neuerdings während des Anfeulhalts in hiesiger Anstalt seine äußeren Merk>
male. Die Syphilis bezog sich fast nnr ans die Insassen des Fraueuhauses.

Was die älißern Krankheiten anbelangt, so lieferten chronische,nieist äußerst vernachlässigte
oder sogar absichtlich unterhaltene Beiugeschwüre den größten Bestand; hierauf folgten chronische
Haulausschläge der mannigfaltigsten Art, Eine sehr häufige Erscheinung war der Earbnntel,
dadurch leicht erklärbar, daß derselbe mit Vorliebe heruntergekommene Individuen befällt. Trotzdem
derselbe in der schwersten Form wiederholt vorkam, ist kein Todesfall in Folge desselben zn melden.
Als chirurgische Fälle von größerm Interesse sind hervorzuheben eine Vereiterung des Ellenbogen¬
gelenks bei einem Detiuirteu, in Folge deren mit Erhaltung des Armes die krankhaften (Äelentenden
durch Rcsection entfernt wurden und eine Leistenbrnch-Opcration nntcr sehr schwierigen Verhältnissen
mit Bildung eines künstlichen Afters, letzterer Fall endete nach ca. 14 Tagen dnrch eine hinzu-
getretene Bauchfellentzündung tödtlich. Endlich wurden unter Zuziehung des Augenarztes Dr.
Walter in Eöln mehrere Operationen am Auge, Staaroperationen, Bildung künstlicher Pupillen,
Entfernung eines krankhaften Auges :c. in fast allen Fällen mit günstigem Erfolge gemacht.

187U 1871 1872
Es starben an:

Männer Weiber Männer Weiber Männer Weiber

Vuugeuschwiiidsucht .... 9 3 4 1 8 8
Ehronischer Nierenentzündung — 2 — — ^ 1
Ehronischer Nückcnmarks-Entzündung — — 1 — — —

Zungen Entzündung .... 1 l — — — 1
Herz-, Zungen- und Ochiruschlag 2 3 1 — 2 1
^ungenlähmuug .... 1 — l? — — —

Untcrleiböschwindsucht 1 — — — —
v>bcr- uud Unterleibs Entzündung . 1 — — — 1 —

Zungen Emphysem .... 1 — 1 — — —

Rückenmarkschwindsucht — — 1 — — —

Durchfall (Ruhr) .... — — 1 — — —

Magenkrebs ..... — — — _ 1 —

Wassersucht ..... — — 2 — —

Typhus ..... — — — 1 1
Altersschwäche..... 4 1 1 1 2 —

Snmma . 20 . 10 14 2 15 7

Von den Gestorbenen befanden sich im Alter

unter 20 Jahren
von 20 bis 40 Iahreu
von 40 bis 00 Jahren
über 00 Jahre .

Zmnma

1870. 1871. 1872.

1 ^ 1
4 2 5

18 0 10
7 5 6

30 16 22
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VI. Sittliche Vejsernnss.
Was Mächst die Kirche betrifft, so wird der Gottesdienst au den Sonn und Feiertagen

von den O,'istlichcn beider Eoufcsionen abgehalten und sind die gesunden Häusliuge und landarmen
verpflichtet, demselben beizMoohnen, An den Wochentagen wird täglich von dem katholischen Au
staltsgeistlichen eine hl, Messe eeledrirt, an welcher die landarmen stets, die Hänslinge aber
abwechselnd Theil nehmen, so daß die männliche,! in verschiedenen Abtheilungen einmal, die Weib
liehen dagegen zweimal den Gottesdienst besuchen.

Im Jahre 1870 wurde eine Häuslingiu im Alter von 2l wahren durch dcu evangelischen
Anstaltsgeistlichcn coufirmirt. Von einer Blumenhändlerin im Jahre 1819 außerehrlich geboren,
war sie von zartester Kindheit an an ein vagireudes Leben gewöhnt und ohue allen Unterricht
anfcrzogcn worden; sie hatte in dem Landarmenbansen zu Venninghanseu in Westfalen wegen Lcmd-
slreicherci eine längere Haft verbüßt. In die hiesige Anstalt wnrde sie im Iuui 1869 eingeliefert;
sie besaß gar keine religiösen .Kenntnisse, tonnte auch nicht einmal leseu.

Vou Häuslingen katholischer Eonfession wurden in den vorgenannten drei Jahren 6 zur
ersten hl. Eommuuiou geführt, unter diesen nur ein Mädchen vou 19 Jahren; die übrigen befanden
sich im Alter von 1^, 15, 1 ', 18 uud 2l Jahren, Alle hatten entweder gar keinen, oder nur
einen kaum ncnnenswcrthen Unterricht genossen, so daß sie weder lesen noch schreiben kountcn. Um
sie zu der hl. Haudlnug geuügeud vorzubereiten, müßten daher Detcntions-Vcrlängerungen eintreten,
wegen der Untunde im Lesen konnte ihnen in den ersten Zeiten die Erkenntniß der Heilswahrheiten
nur durch mündlichen Vortrag beigebracht werden, bis fic dnrch den fortwährenden Besuch des
Elemcntar-Uuterrichts im Lesen so weit gefördert waren, daß sie in dem Katechismus memorircn
tonnten. Zwei jener Häusliuge sind nach kurzer Zeit rückfällig geworden uud befinden sich gegen¬
wärtig noch in der Anstalt.

Die Schule hat auch in dem abgewichene« Zeitraum bewiesen, daß sie neben der Kirche
sehr geeignet ist, die Besserung der Häusliuge zu vermitteln und sie mit dem Gesetze zu versöhnen,
dessen Schärfe sie gclroffcu hat. Sie vermittelt ferner die Gegensätze zwischen den frühern
Verhältnissen des Eorrigendeu und denen der Anstalt, sie macht ihm sonnt sein Loos erträglicher
nnd bewahrt ihn vor Gedanken und Entschlüssen, die dem Seelenleben Schaden bringen tonnten,
sie bewahrt ihn vor geistiger Versumpfung und arbeitet unablässig au der Stärkung und Kräftigung
des Willens

Die Mehrzahl der Schüler anerkennt offen uud dankbar die Wohlthat, die ihnen in der
Schule gegeben ist, bestätigen diese Gesinnung durch Fleiß, Fortschritte uud Anhänglichteit an die
Person des Lehrers.

Dennoch läßt sich nicht bcslreiteu, daß die Erfolge des Uutcrrichts bei vieleu Individuen
in teincm Verhältniß zu der aufgewendeten Zeit und Mühe stehen. Die Gründe dieser Erschei¬
nung liegen in den eigenthümlichen Verhältnissen, in deueu die Austaltsschule fortwähreud sich zu
bewegen hat. Der beständige Wechsel der Zöglinge mit ihren Verschiedenheiten an Eharatter,
Litten, Anlagen, Kenntnissen lind Fertigkeiten erschweren nngemcin die Einhaltung der Grundsätze
ces Unterrichts und machen eiueu streug systematischen geradezn unmöglich. Dieser Mißstand kann
stets nur durch reiche Glicdcruug einigermaßen gehoben werden uud es kommt dem die mäßige
Zahl der Schüler sehr zu statten.

Die Unterrichtsgegenstände bestehen neben den dnrch den Hausgeistlicheu der betreffenden
Eonfession ertheilte» Religiousstuudeu im Lesen, Schreiben und Rechueu.
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Bestraft wurden:

«'

S!

1 8 7 0. 7 1.

3»

8

18 7 2.

T> c t i n i r t «.

112

I«

35

131

8

«9

2

29

25

54

10

- ! ,1
6> 2

184, 67

181

20

88

60

185

18

11
8

251

182

,0

142

128

207

8
3

350

80

6

71

85

109

12
1

218

16

213

213

316

18

20
4

225! 575

126

10

167

152

190

8

?
5

303

90

2

74

73

113

19

15
3

203

216

12

241

225

303

27

22
8

506

lj Wegen Trägheit, Arbeitsverweigerung schlechter oder nach ^
lässiger Arbeit ........

2) Wegen Entziehung von der Arbeit nnd Aufsicht und wegen
Ausbrnch-Vcrsuchs .......

31 Wegen Schmuggelei, Entwendung, Hehlerei, Betrug, Unter-
«schleif:c. . '........

4) Wegen Jaul, Beschimpfung, körperlicher Thätlichkeit unter
einander ,..,...,.

51 Wegen ungebührlichen Betragens, Frechheit, Ungehorsam,
Ruhestörung >uid Widersetzlichkeitgegen Beamte

6) Wegen boshaslen nnd muthwilligcn Zerstbreus und Ver
bringcns mm Arbeitsstosfen, Gerathen, Beschädigung uon
Effecten .........

7) Wegen Bcrlchnng der Sclnnchasügtcil in Worten und
Handluugcu .........

8) Wegen falscher Anschuldigung .....
9) Wegen hanVpolizeiwidriger Handlungen im Allgemciucn .

Summa

Bon diesen Vestrafnngen kommen:

auf die Knaben . . .
„ „ Mädchen . .
„ „ Männer . . .
„ „ Weiber . . .

Snmma wie vor
Das Vesscrnngsmittelder Disciplinarstrafe ist bei ^orrigendeu nicht gering anzuschlagen;

es ist unentbehrlichda, wo Gehorsam, Ordnung, Reinlichkeit, anständiges Betragen unter Leute»
aufrecht erhalteu werden soll, welche früher weuig daran gewöhnt waren, besonders auch bei
jugendlichen Personen, welche häufig «„überlegt uud iiberuiütbig handeln.

Detenlious-Verlängerungenhaben Statt gefuudeu,
iu 1870 bei den männlichenHäuslingen .

„ „ weiblichen

553 26 ^ 822 983^ 610 1593» 968! 592^1560

1870 1871 1872

10

543
269

8

975
610

19

949
592

822 15.93 >560

131
122

zusammen
in 1871 bei den männlichenHäuslingei

„ „ weiblichen „

in 1872 bei i im ttl>i,',»fi!l'en HäuSlingeu

253

7?
63

zusammeu 146

102

95

zusammen 19?
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Die Dctcntionsvcrlängerungen werden nur bei mangelhafter Führung und wenn es sieb
um die Ausbildung eines ingeudlicheu Detinirteu in eine»! Handwerke, oder wenn es sich um die
Vorbereitung zum hl, Abendmahl handelt, in Anwendung gebracht. Als Discipliuarmittel siud sie
sehr wirksam und kommt es selten vor, daß sie bis auf das Mariumm der Nachhaft von 2 Jahren
ausgedehnt werden müssen.

VII. Arbcitsbetrieb.
Obwohl der Krieg des Jahres 1870 nicht spurlos an den gewerblichen Einrichtungen der

Anstalt vorüberging, hat er dieselben doch nicht so weit aus ihre» Bahnen gedrängt, daß die dnrcl»
die Praxis seit einer Reihe von Jahren gewonnenen Orundlagcn hätten verlassen werden müsse».

Es trat zwar, wie bei allen industriellen Unternehmungen, so auch im hiesigen Geschäfte
eine gewisseErstarrung ein; dieselbe war jedoch nicht der Art, daß dadurch erhebliche Verlegenheiten
herbeigeführt worden wären. Nnr die Seilerei mußte auf Anordnung des Unternehmers eingestellt
werden; alle übrigen Gewerbebranchcn bliebeu, weuu auch nur mit geringe« Kräften, im Betriebe.
Bei dem geringen Bestände war es immerhin möglich, sämmtliche Hänslinge nach wie vor
zu beschäftigen.

Die Schreinerei war mit Arbeiten überhäuft, hauptsächlich in Folge der Einrichtung eines
Militair-Lazareths in der Anstalt. Durch einen öffentlichen Aufruf des Herru Regierungspräsidenten
von Bcruuth zu Eölu um Unterbringung von Verwundeten nnd Reconvalescenten ans dem Feldzuge
gegen Frankreich veranlaßt, hat die frühere Verwaltuugs-Kommission in Folge des sehr geringen
iirankenbestandcs der Anstalt das ganze Mänuer-Lazareth uud die in diesem Gebäude befindlichen
Isolirzellen zn dem au. Zwecke disponibel gestellt. Nachdem durch Verfügung des Herru Ober-
Präsidenteu der Rheiuprovi»; vom 2. September 18?«» die Verwendung des Lazarcthgebciudes
und der Isolirzellen zu dem fraglichen Zweck genehmigt worden, und die erforderlichen Einrichtungen
getroffen waren, wurden die disponiblen Räume am 4. Februar 1871 mit dem ersten Transport
von Verwundeten nnd Kranken, 196 an der Zahl, belegt; dieselben warcu bis Station Königödorf
per Eisenbahn und von da per Fnhrcn nach der hiesigen Anstalt befördert worden. Die Recon¬
valescenten waren in Folge der guten Verpflegung in kurzer Zeit wieder so weit hergestellt, daß
sie der Köuiglicheu Eommandantur zu Eölu zum activcu Dicust überwiesen werden konnten; die
hierdurch disponibel gewordenen Räumlichkeiten wurden bald durch neuen Trausport belegt. Die
größte Zahl der verpflegten kranken Soldaten betrug an einem Tage 22^.

Die Mundverpflegung war von der Anstalt zu dem Satze von 9 Sgr. <> Pf. pro Kopf
uud Tag übernommen worden. Nach dem mit der Lazareth« Kommission abgeschlossenenVertrage
bestand dieselbe ans dem crsteu und zweiten Frühstück, Mittagessen, Vesperbrod und Abendessen,
sowie ans der extraordinären Speisung. Zum Frühstück erhielt jeder Mann, bei welchem der Arzt
es nicht anders verordnete, Eaffe mit Milch nach Bedürfniß uud zehu Loth Weißbrod event.
Schwarzbrod, zum zweiten Frühstück eine Taffe Bouillon nnd vier Loth Wcißbrod, zum Mittagessen
Rindflcischsnppe mit Rindfleisch uud Gemüse mit Brateu, uebst 7 V« Loth Schwarzbrod, zum Vesper¬
brod Eaffe nebst ltt Loth Weißbrod uud zum Abendessen an drei Tagen Braten mit Kartoffel»
nnd an vier Tagen kräftige Suppen und jedesmal l N Loth Weißbrod. Die Fleischportionen waren
des Mittags auf 15 Loth Rindfleisch nnd IN Loth Bratflcisch, Abends ebenfalls auf 10 Loth
Braten rohes Fleifch festgesetzt. Außerdem hatte die Austalt sich verpflichtet, die von den Aerzten
verordnete ertt'aordiuaire Verpflegung zu liefern.

Neben der Mundverpflegung hatte die Anstalt die Reinigung nnd Ausbesserung der Wäsche
und Bekleidungsstücke zu dem Preise vou 5, Sgr. pro Kopf und Monat übernommen.
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Ungeachtetdieser geringen Preise hat die Abrechnungüber die Oesammt-Verpflegungeinen
Ueberschnßvon 202 Thlr. 8 Sgr. 8 Pf, ergeben, welcher mit Genehmigungdes Herrn Ober^
Präsident«, unter die durch das Lazareth in Anspruch genommenenAnstaltsbeamten vertheilt
worden ist.

Die Auflösung des Lazareths und die Wicderübergabeder bezüglichen Räumlichkeitenan
die Anstalt fand im Mouat Mai 1871 statt.

Zur Aufnahme der Krauten hat die Anstalt nur die Bettstellen gestellt; die übrigen
Bettnngsgegenstände,so wie das sonstige Mobilar sind von der Militairverwallnng beschafft worden.
Tische, Stühle, Schränke :e. wurde« in der Schreiuerwcrtstätte der Anstalt gefertigt, wodurch
dieselbe, wie oben erwähnt, eine geraume Zeit mit Arbeiten überhäuft war.

Die Schneiderei und ebenso die Schusterei war mir kurze Zeit uicht mit hinreichenden
Aufträgen Verseheu; demnächst aber häuften sich die Bestellungen von Truppcnthcilcn nm die
Anfertigung vou Bekleidungsgegenständenzur Eompletirnng des Bestandes der Art, daß die Anstalt
nicht in der Lage war, alle Aufträge effcttuiren zn köuuen, Ebenso wurde nach kurzem Stillstaude
die Seilerei mit den disponiblen Kräften auf Ersuchendes Unternehmers wieder in Betrieb gesetzt.
Dahingegen war nnd blieb die Weberei schwach besetzt, was aber weniger seinen Grund in den
äußern Eonjmicture» als darin hatte, daß nur selten ein gelernter Weber eingeliefertwurde.

Die Art der Beschäftigungaller Häusliuge uebst deu Resultate» des Arbeitsbetriebrs geht
aus den Anlagen ^ und L hervor.

Es waren arbcitsuufähig, resp, der Arbeit entzogen:

n,. wegen Krankheit .........
>i. wegen gänzlicherInvalidität .......
o. wegen jugendlichenAlters, Besuchs der Schule :c. . . .
<1. wegen engerer Einsperruug .......

zusammen
Diese abgezogen vou der durchschnittlich vorhandenenZahl der Häus¬

liuge uud Landarmen ..........

bleiben Arbeitsfähige

1870. 1871. 1872.

41 46 52
40 43 54
21 21 20
4 2 6

10« 112 132

581 465 47?
475 353 345

Diese waren beschäftigt:

li. bei dem Haus- und Oeconomiedieuste .....
>>. für das Haus selbst in den Werkstätten .....
o. für Fremde gegen Lohn ........

Summa wie oben

Hiervon waren Hülfsarbciter und Lehrlinge ohne Ertrag, da sie
entwedernoch nichts verdienen konnten,wie die schulpflichtigen jugendliche»
Hciuslinge,oder deren Arbeitsverdienstin dem Ertrage derjenigenArbeiter
einbegriffen war, denen fie Hülfe leistetenals: Tpnler :c. . . .

Es bleiben somit nur wirtliche Arbeiter

1870. 1871. 1872.

12? 98 109
84 72 56

264 188 180
475 353 345

8 6 6
46? 347 339
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926? Thlr. 29 Sgr. 8 Pf.
4271 .. 5 „ IN ..

Der Arbeitsverdienstbeträgt:
1. in 1870, von Arbeiten für Fremde

von Hausarbeiten . .

zusammen
2. in 1871, von Arbeiten für Fremde

von Hausarbeiten . .

zusaunneu
3. in 1872, von Arbeiten für Fremde

von Hausarbeiten . .

zusammen

Der durchschnittliche Arbeitsverdienst eines Häuslings, wirkliche Arbeiter uud Lehrlinge
durcheinandergerechnet stellt sich hiernach:

pro 1870 bei den Arbeiten für Fremde auf
Hausarbeiten auf . .
Arbeite» für Fremde auf
Hausarbeiten auf . .
Arbeiten für Fremde auf
Hausarbeiten auf . .

. 13529 Thlr.

. 7421 „
. 3262 „

5
22

1

Sgr. 6 Pf.

. 10683 Thlr.
. 941! „
. 4284 „

24
2

11

Sgr. 3 Pf.
n „
7 „

. 13695 Thlr. 14 Sgr. 1 Pf.

pro 1871 « «
„ „

pro 1872 ,, //
?' „

19 Thlr. 15 Sgr. 4 Pf.
8 „ 29 „ 9 „

21 „ — „ 9 „
9 „ 7 „ ^ „

2? „ 8 // 4 „
12 „ 12 „ 7 „

Nach dem Etat soll jeder wirkliche Arbeiter verdieuen . . .
In 1870 haben nach dem Obigen 475 wirkliche Arbeiter

13,539 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf. verdient, also einer . .
In 1871 353 wirkliche Arbeiter 10,683 Thlr. 24 Sgr. 3 Pf.,

also einer ..............
In 1872 345 wirkliche Arbeiter13,695 Thlr. 14 Sgr. 1 Pf.,

also einer ..............
Es hat demnachjeder wirkliche Arbeiter verdient gegen den

Etat mehr ..............
weniger ..............

1870. 1871.
Thlr. Sg. Pf.>Thlr. Sc>. Pf,

30 ! ?! 8

28 ,,'

36

30

22

6 ,-! 3

1872.
Thlr. Sss. N

36

39

22

20

3

I>

2«

Der den Häuslingen gezahlte Nebenverdienstresp, die Remunerationen betrugen:
in 1870 bei den Arbeiten für Fremde . 1559 Thlr. 26 Sgr. 10 Pf.

„ „ Hausarbeiten . .
zusammen. .

in 18? l „ „ Arbeiten für Fremde
Hausarbeiten . .

zusammen. .
.... Arbeiten für Fremde

Hansarbeiten . .

zusammen . . 7^2613 Thlr. 18 Sgr. 4 Pf.

" "
" "

„ „
„ „

. 1178 „ <; „ 4 ,.

. 2738 Thlr.

. '442 „

. 963 „

3 Sgr.
14 „
13 „

2 Pf.
6 „
6 „

. 2405 Thlr.

. 1680 „
. 933 „

28 Sgr.
1? „

1 „

-Pf.
2 „
2 „
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Davon erhielten die Häusliuge:
?«,, zur Verwendung

in 1870..........871 Thlr. 18 Sgr. 8 Pf.
„ 1871 .......... 843 „25 „ 2 „
„ 1872 .......... 949 „10 „ 4 „

d. zum Sparfonds
in 1870 ..........1866 „ 14 „ 6 „
„ 1871 ..........1562 „ 2 „ IN „
„ 1872 ..........1664 „ 8 „ — „

Von dein Sparfonds der Häuslinge find 1200 Thlr. bei der RheinifchenProvinzial-
Hülfskasse rcnlbar angelegt, deren Zinsen früher zur Necreation der jugendlichenHäusligc verwendet
wnrden. ^iachdcinder Herr Minister des Innern durch Erlaß vom 19. November 1872 rücksicht-
lich der Strafanstalten aus prinzipiellenGründen sich nicht damit einverstandenerklärt hat, daß
die Zinserträge von den Verdicnstantheilen der Gefangenen den einzclueuMasscninhabcrn gut-
geschrieben werden, vielmehr anordnete, daß die Zinsen nach wie vor zur Unterstützungbedürftiger
Gefangenenbei der Entlassung zu vcrweudeu feien, hat der Provinzial - Verwaltungsrath (durch
Verfügung vom 20. März 1873) mit Rücksicht anf den Umstand, daß allen entlassenen Corrigen«
den Seitens der Anstalt Rciseunterstützuugeugewährt werden, bestimmt, daß die Zinsen der er¬
wähnten Verdieustanthcilebei dem allgemciueuAustaltsfouds vereinnahmt werden sollen. Der aus
frühern Iahreu herrühreude Bestand von 260 Thlrn. 11 Sgr. 7 Pfg. ist dem entsprechend eben¬
falls bei dem Anstaltsfonds in Einnahme gebucht worden,

VIII. Oecnnomie, Landwirthschaft,Viehstand.
Das GrundEigcuthum der Austalt hat einen Flächeninhalt von . 26 H. 88 A. — M.
Hiervon sind:

-,,) crtraglose Fläche . . . . 4 H. 5 A. 32 M.
!?) an Beamte verpachtet: . . 6 „ 4? „ 19 „

zusammen10 „ 52 „ 51 „
Mithin bleiben von dem Eigenthum der Anstalt incl. einer Baum- "

schule von 12 Are !l Meter ertragbarcr Flächeninhalt . . . 15 H. 85 N. 49 M.
welcher nebst einer augepachtete»Parzelle von ..... 5 ,, 10 „ 64 „

zusammen20 H. 96 A. 13 M.
von der Anstatt selbst zur Eultivirung von Gemüsen, Kartoffeln, Getreide- und Futterkräutern
benutzt wird.

IX. Belästigung.
Die Ausgaben für die Betöstignng der Häuslingc und Landarmen betrugen pro Kopf

und Tag:
in 1870........ 3 Sgr. 6,5 Pf.
„ 1871 ........ 4 „ 0,5 „
„ 1872 ........ 3 „ 8,6 „

Die Verpflegungs-Gegenständewerden im Wege der Submissionbeschafft.

X. Vetleidung, Lagerung und Reiniguug.
Die bei anderer Gelegenheit besprochene, in dem Etat pro 1871 vorgesehene Einrichtung

bezüglich der Einführung von Bettdeckcnübcrzügeu hat sich bestens bewährt. Seit dem Jahre 1871
18'
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ist der Anlauf von neuen Bettdeckennicht erforderlichgewesen,und ist der Bestand anch noch so
groß, daß er voraussichtlichfür die nächsten Jahre genügt. Es kommt jetzt selten vor, daß Decken
ausrangirt werdcu; sie lcideu in den Ueberzügen wenig und weuu sie gewaschen werden müssen,
so geschiehtdies in der Anstalt selbst. Durch die Eimichtnng werden der Anstalt jährlich mehrere
hundert Thaler erspart. Die Dcckenüberzügc werden in der Anstalt selbst gewebt, das erforderliche
Garn wird im Wege der Submission beschafft.

Die Kosten der Bekleidung,Lagerung und Reinigung betragen pro Kopf und Tag:

ll) für Bekleidung . .
d) „ Lagerung . . .
o) „ Reinigung . .

Die nicht unerhebliche Differenz der Kosten der Bekleidungpro 1871 gegen die andern
beiden Jahre beruht in der Auschaffuug von bedeutendenQuantitäten von Wcbgarnen zur Aufcr^
tiguug von Zwillichauzügeu behufs Complctiruug des Bestandes; für die Webgarne allein sind
1242 Thlr. 1 Sgr. 8 Pf. verausgabt wordcu.

Die in 1870 erfolgte Anfertigung der Deckenüberzüge, sowie die hohen Preise des zu den
Äetlcu verwendetenRoggeustrohs sind die Ursache der Mehrausgaben.

18?c»!l871 1872

Pfennige

5,2 7,5 4,«
4,5 1,2 0,7
0,8 1,1 1,5

XI. Bauwesen.
Ans dem etatsmäßigen Baufonds von 2500 Thaler sind in den Jahren 1870, 1871

uud 1872 folgeudeertraordinaire banliche Anlagen ausgeführt wordeu.
1) Neuban eines Schuppens von 53V/ Länge 41/ Breite zur Aufbewahrung der Ackert

gerälhschaften;
2) Unterkellerungdes Bureaur des Directors uud der daran stoßenden Registratur Behufs

Trockenlegung dieser Räume;
3) ThcilweiseErueucruug vou Dächern;
^) Einrichtung der frühern evcmgelischcu Schule zu ciuer Dienstwohnung für einen

Oberbeamten;
5) Herstellung der durch den Neubau vou Dächeru beschädigten Dieustwohuungcn;
«) Bekleidung der Wäude der Kochtüche und der beiden Waschküchen mit Steingnlplatten;
7) Anlage eiues ueuen Canals aus dem Hofe des Aufsehcrhausesuach dem Hauptcanal;
8) Anlage neuer gußciserue»Pumpen auf den Höfen der Directionswohnuug und des

Aufseherhauses; -
U) Aubringuug vou Isolirschichtcnznr Beseitigung der Feuchtigkeit iu mehrere Umfassuugs

mauern von Arbeits- :c. Räumen;
10) Anlage von ^uftcauälen zur Ventilation der Schlafzimmer des Männer-Reviers;
11) Eiurichtuug einer verbesserten uud weniger kojispieligen Beleuchtung auf deu vor«

gedachte» Schlafziinmcru;
12) Pflasterung der vor den Viehställcn bclegcneu Hofflächen;
13) Erneucruug vou niorscheu Ballen nnd Anbringung von Unterzügcn auf mehrere

Schlafzimmer in der Hanptfronte;
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14) Erneuerung der Decken in diesen Zimmern;
1."») Erneuerung von mehreren Schornsteinen;
l!>! Anstrich der Fenster, Thüren und Fnßbödcu;
I?) Erneuerung einzelner Theile der Abzugscanäle;
1") Anlage ciuer gcmaucrteu Abtrittsgrube für das MännerVazarelh;
10) Ernenernng der Feustcr auf dem Speicher der Hauptfront;
20) Ncubedielung mehrerer Speicher.
In dem Jahre 1870 sind die Dächer über dem frühern Knabenhanse, der Wohnung des

evangelischeu Pfarrers und der Kaserne erneuert worden. Die Oesammt-Ansgabcn für Bauten
und Reparaturen betrugen in dein erwähnten Jahre 5813 Thlr. 23 Sgr. 10 Pf. und ist daher
zur Bestreitung der außerordentlichen Bedürfnisse ein Zuschuß vou 2813 Thaler erforderlich gewesen.

Mit Ausuahmc der Dachdeckerarbeiten sind die sämmtlichen übrigen Arbeiten durch Haus-
liuge ausgeführt wordcu und hat daher der Vaufouds fast ausschließlich zum Ankauf der erforder¬
lichen Materialien verwendet werden tonnen.

XII. LlMt>unne«lMs.

Bei Weitem die Mehrzahl der Bewohner des Landarmenhauses besteht aus Iuvalideu:
Bliudcu, Krüppeln, Schwachsinnigen, Epileptischen :c,, die total arbeitsunfähig sind nnd sogar
fremder Pflege bedürfen. Mit wenigen Ausnahmen erhalten die Landarmen die Kost der Kranken,
da die Kost der Gesunden ihnen Verdauuugsbeschwerdeu verursachen würde, zumal sie sich in der
Regel in den Zimmern aufhalten und an die Bewegung auf den Höfen sich nicht gewöhnen können.

Kasse»- und Rechmmgswcscu. NullMisung der Verpflegulissstnge.

18 7 0. 18 7 1. 18 7 2.

De°
tixirte. Arme. Sa,

!

De-
tinirtc. Arme. Sa. De»

tiüirte. Arme. WO.

Die Zahl d«r Vcrpflegu»gstage hat überhaupt
108382

>
i

43698^212080
l

127708 41890 169598 131137 43497 174634

Dcwon komme»:
».) auf Rechnung des Staates für Dctinirte

wegen gewerbsmäßige» Betriebes der
Uiizucht ......

1>) auf Neclmung der Gemeinden
«) auf Rechnung uon Gemeinden nach der

Nouelle zum Armengesetze vom 21, Mai
1855 .......

>l) auf Nechmmg vo» Priuateu und Orts¬
armen Verbänden ....

u) auf Rechnung des r'andarmenfonds

8809
158004

1569

9677
34021

8809
158004

1569

9077
34021

4861
121333

1514

IUI41
31749

4861
121383

1514

10141
31749

»

13!137
11050
32447

11050
163584

Summa wie oben 168382 43698 212080
l
127708 4'890 169598 131137 43497 174634
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187 0. 1 8 7 1. 1 8 7 2.

De
tinirle. Arme.! Sa.!

De-
tinirle. Arme.! Sa. De-

tinirte. Arme. Sa,

Von den VerpflcgnngStagen lmmnen ans Nech
nung:

d« Negierungs^Bezirls Aachen .
Coolen,;
Cüln . . .
Düsseldorf

des i>andarmeufond3 .....

18400 3850
20508 908?
35895 14978
87513 15783

! ^

22250
35655
50873

103290

.11287
22000
34998
58757

3586
9060

14916
14322

14873
31732
49914
73079

13819
22812
38394
56082

258
2844
0209
1079

32447

14077
25086
44668
57701
32447

Summa wie üben 108382 43098 212080 127708 11890! 109598 131137^43497 174034

Ferner:
ans gefnnde Häuslinge und Arme
„ tranle „ « „ - -

l l
— ^ — ,193543

— 18537
- - ,152781

-^ ! 10817

—
^

155518
19116

Summa wie oben — — '212080 109598 ^ — 174634

Lndlick,:
auf männliche Häuslinge und Arme .
„ weibliche „ „ „ .

— — 100941
51139

!
— 123945
— , 45653

— .
135603
39031

Summa wie ubeu ^212080 — !109598 — — 174031

Hiernach beträgt die Zahl der tätlich verpfleg-
ten Personen:
l>) für Rechnnng des Staates
1>) für Rechnnng der Gemeinden
o) für Rechnung von Gemeinden nach der

Novelle zum Armeugesetze vom 21, Viai
1855 .......

0) für Rechnung von Private» und Orls^
armeu Verbänden ....

«) für Rechnung des Laudarmenfonds

24
433

4

27
93

24
433.

4

27
93

13
333

4

28
87

13
333

4

28
87 358

30
89

30
44?

Sununa 401 120 581 350 115 405 358 119 477

Davon kommen auf das Contiugenl des Regierungsbezirks Aachen
„ „ » ,, „ Coblenz

„ ,/ „ „ // '/ /, ^oin
„ „ „ „ „ „ „ Düsseldorf

auf den ^audarmenfonds............
Summa wie obeu

Ferner stellt sich hiernach die Durchschnittszahl:
der gesuuden Häuslinge nnd Arme auf .....
,, traute» „ ., „ „ .....

Suimna wie obeu
Endlich die Durchschnittszahl:

der männlichenHäuslinge und Arme auf .....
„ weiblichen „ „ „ „ .....

Summa wie oben

l8?0. 1871. 1872.

Äbpsc.
61 11 1
08 8? 8

130 13? 1?
283 200 4

— - — 44?
581 405 47?

530 419 425
51 46 52

581 405 4?7

4!l 840 3?0
140 125 10?

581 465 477
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Die Rechnnngs-Resnltate werden durch die sninmarischc ZnsamnwnstellungI,it,, ^. nach¬
gewiesen, aus welchersich ergibt, daß statt der etatsmäßigen Kopfzahlvon 700 Personen in 1870
dnrchsch,iittlich581 Köpfe oder 119 weniger, und statt der etatsmäßigenKopfzahlvon 650 Personen

in 1871 durchschnittlich 465 Köpfe oder 185 weniger und
in 1872 durchschnittlich 47? Köpfe oder 173 weniger

verpflegt worden sind.
Die Rechnungenpro 1870, 1871 uno 1872 siud snperrevidirt, aber noch nicht dechargirt

und werde» den, Provinzial Landtage zur Ertheilung der Decharge besondersvorgelegt.

Jahrgang 1870.

Die Enmahmen pro 1870 betragen überhaupt
62,811 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf.

Die Ausgabe» ............. 63,840 Thlr. 28 Tgr. 1 Pf.

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Tgr. Pf.
Die Rechnung schließt ab mit einem Borschuß von 1029 20 7
Von der Gesammt-Ausgabead 63,840 28 1

wurden gedeckt:
n,) durch eigeue Einnahme der Anstalt 22,809 17 5
li) dnrch Rückerstattung Seitens des Staates

für die Verpflegung der liederlichen Dirnen
8809 Verpflegnngstage5 8 Sgr. 7,649 Pf. 2536 7 —

c) durch Einziehung der Verpflegnngstosten
für die Landarmen, 34,021 Verpfleguugs¬
tage ü 8 Sgr. 6,741 Pf ...... 9709 9 4

<l) desgleichenfür die Ortsarmen 967? Ver¬
pflegnngstage» 6 Sgr. 11 Pf. ... 2231 2 7

zusammen 37,286 6 4
so daß durch Gcmeindebciträgczn decken waren .... 26,554 2! 9

Wird diese Summe auf die 158,004 Verpflegungstage, welche den zum Austaltsverbande
gehörigenGemeindenzur Last fallen, vertheilt, fo haben dieselben in der Wirklichkeit gezahlt

pro Kopf und Tag . . — Thlr. 5 Sgr. 0,5 Pf. und
pro Kopf und Jahr . . 61 Thlr. 10 Sgr. 3 Pf.

Jahrgang 1871.
Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.

Die Einnahmen pro 1871 betragen überhaupt . . 63,471 11 1
Die Ausgaben ............ 58,979 18 3

Die Rechmmgschließt ab mit einem Bestände von . 4491 12 10
welcher den betreffendenGemeinde» aus die zu zahlende» Bei-
lvage pro 1872 angerechnetwonen i-V

I.2W8 4491 12 10
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Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
Transport . 4491 12 IN

Bon der Gesammt-Ausgabead ....... 58,979 18 3
werden gedeckt:
n,) durch eigene Einnahme der Anstalt . . 18,869 16 7
d) durch RückerstattungSeitens des Staates für

die Verpflegung der liederlichenDirnen 4861
Verpfleguugstage li 9 Sgr. 10,737 Pfg. . 16N3 « 5,

e) durch Einziehung der Verpflegnngskostender
Landarmen 31749 Verpfleguugstage ->, 9 Sgr.
10,184 Pfg ........... 10,422 25 4

ll) desgleichen der Ortsarmcn ...... 2793 9 1

zusammen 33,679 29 5

so daß durch Gemeiudebeiträgezu decke» wareu 25,299 18 l0
Wird diese Summe auf die deu Gemeinden zur Last steheudeu Verpfleguugstagevertheilt,

so haben die Gemeinden in der Wirklichkeit bezahlt:
pro Kopf und Tag — Thlr. 6 Sgr. 3 Pfg.
„ „ „ Jahr 76 „ 1 „ 3 „

Jahrgang 1872.
Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.

Die Eiuuahmeu pro 1872 betragen ..... 58,563 26 8
Die Ausgaben ..... : ..... 56,812 25 11

Der hiernach verbleibendeBetrag von . ... 1751 — 9
ist auf das Jahr 1873 übertragen worden.

Von der Gesammt-Ausgabead ....... 56,812 25 11
wurden gedeckt:

n,) durch eigene Eiuuahmeu der Austalt . . . 23,557 3 3
d) durch Einziehung der Verpfleguugstoste« für

die Ortsarmeu 11,050 Verpfleguugstage
^ 8 Sgr. 1 Pfg ......... 2977 10 10

" zusammen 26,534 14 1

so daß aus der proviuzialstäudischen Eeutralkasse zuzuschießru
waren ... ' ............. 30,278 11 10

Wird diese Summe auf die Zahl der Verpfleguugstageder Häuslinge und Landarmen ab
163,584 vertheilt, so sind, Häuslinge und Laudarme durcheinandergerechnet, gezahlt:

pro Kopf und Tag — Thlr. 5 Sgr. 6,6 Pfg. und
„ „ „ Jahr 6? Thlr. 15 Sgr. 9 Pfg.

Werden aber die vom LandarmenVcrbaude wirklich geleisteten Zuschüsse von 32,029 Thlr,
12 Sgr. 7 Pfg. auf die Zahl der Pflegetage von 163,584 vertheilt, so betragen die Kosten pro
Kopf und Tag 5 Sgr. 10 Pfg.

Der Pensionöfondshatte am Schlüsse deö Jahres 1872 einen Bestand von 13,023 Thlrn.
5 Sgr. 4 Pfg.
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Der Capitalfonds der Anstaltbestand bis Ende 1872 aus 15,000 Thlr. Staatsschuldscheineu
und einem baaren Depositum von 8144 Thlrn. 9 Sgr., welches durch die Versilberung von 10,000
Thlrn. Staatsschuldscheinenentstanden ist.

Jahrgang 1873.
Die Rechnung pro 1873 ist von der Anstalt noch nicht gelegt, weshalb eine detaillirte

Angabe der eiuzelueuResultate uicht möglich war. Nach dem eingerichten Fiualabschlusse stellt sich
das Rechnungsresultatfolgendermaßen:

Einnahme.
1. Bestand ans dem Jahre 1872 . . . 1,751 Thlr. ^ Sgr. 9 Pf.
2. Staatszuschuß ......
3. Zuschüsse des Landarmenverbandes .
4. Für Verpflegung von Ortsarmcn von den be¬

treffendenGemeinden .....
5. Nachträgliche Erstattung des Staats für Ver¬

pflegung liederlicherDirncu pro I. Sem. 1872
6. Ueberfchuß a^,s der Oeconomie
7. desgl. aus den: Arbeitsverdiensteder Corrigenden
8. Zufällige Eiuuahmcn ....

1,751 Thlr.
7,875 „

38,000 „

3,390 „

203 „
6,098 „
6,135 „
1,398

11

22
15
27
22

3
3
8

Summa aller Einnahmen
Ausgnllt,

64,853 Mr. 9 Sgr. 7 Pf-

1. Besoldungen, Kindergelder nnd Unterstützungen 18,816 Thlr. 29 Sgr. 4 Pf.
2. Speisung 24,007 „ 15 IN „
3. Krankenpflege 749 „ 19 9 „
4. Feuerung .' . 4,838 „ 3 ^ „
5. Beleuchtung . 1,368 // 2 5 „
6. Bekleiduug . 3,373 „ 1 1 ,,
7. Lagerung 1,200 „ 5 », 3 „
8. Utcnsiliennnd Oeräthe . 2,358 ,/ 23 « „
9. Vaufonds . 5,595 „ 11 „ 7 „

10. Reiniguug 86? „ 11 4 „
11. OeffentlicheAbgaben 284 „ 17 " « .
12. Kirchen-und Schulbcdürfnisfe 782 „ 21 11 „

13. Geschäftsführung . 733 » 19 2 „

14. Eftraordiuaria
na aller Ausgaben

2,095 „ 14 5 „
Sum 67,071 Thlr 16 Sgr. 10 Pf.

Die Gesammtcinnahinebeträgt ^ 64,853 „ 9 " ? „

Mithin Vorschuß 2,218 Thlr. 7 Sgr. 3 Pf.
Der Baar-Reservefondö bei der Hülfskafsebetrug beim Finalabschlusse noch

^ 3144 Thln. 9 Sgr. - Pf.

Da die Beibehaltung eines baaren Reservefondsder Anstalt nicht mehr geboten erscheint,
wurde die Deckung des Vorschusses aus demselben angeordnet, anstatt die «ud. zm«. 3 der obigen
Einnahme-Uebersichtaufgeführten Zuschüsse des Landarmerverbandeszu erhöhen.

Als Aaar-Rescrvefonds dienen in Zukunft die Bestände des Landarmenfonds (vergl. die
^esnltate oben).

19
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In Staatöpapiereu zu 3'/« °/o besitzt die Anstalt noch einen Reservefonds von 15,000 Thlrn.,
ferner einen Pensionsfonds von 12,800 Thlrn. bei der Provinzial Hülfskafseangelegt, der gegen«
wärtig incl. Zinsen 13,229 Thlr. 15 Sgr. 10 Pf. beträgt, nnd dessen Vereinigung mit dem
Reservefondsdem Provinzial-Landtage mittelst besondererVorlage vorgeschlagen wird.

In dem Etat war die Ausgabe vorgesehen auf . . 68,000 Thlr. — Sgr. — Pf.
die wirkliche Ausgabe ist aber ...... 67,071 „ 16 „ 10 „

mithin gegen den Etat weniger ...... 928 Thlr. 13 Sgr. 2 Pf.
Dagegen sind wesentliche Etatsübcvschreitungenim verflossenen Jahre nothwendiggewesen:
a) Bei den Besoldungenum 869 Thlr. 29 Sgr. 4 Pf. Durch Beschluß des Provinzial-

Verwaltungsraths vom 28. Mai pr. wurde den Beamten nnd Angestellten der Anstalt wegen der
allgemeinen Theuerung eine Gehaltszulage von je 100 Thlr. für die sieben Obcrbeamten, je
50 Thlr. für die Aufseher und Werkmeister, 25 Thlr. für die Oberaufsehcriu, vou je 20 Thlr.
für die Aufseherinnenund 36 Thlr. für den Fuhrkncchtbewilligt.

Die ganze Zulage betrug 2581 Thlr. Andererseitswurden bei diesem Titel 1711 Thlr.
8 Pf. erspart, dadurch daß die Stelle des Polizei-Inspektors mit dem 1. April 1873 einging nnd
einige Aufseherstcllen zeitweise beziehungsweise während des ganzen Jahres unbesetzt blieben.

d) Bei der Krankenpflege um 179 Thlr. 19 Sgr. 9 Pf., welche durch deu Mehrverbrauch
an Medikamenten,chirurgischen Instrumenten :c, entstanden sind.

o) Bei der Feuernng um 3188 Thlr. 3 Sgr. 9 Pf. Diese nicht unerheblicheMehraus¬
gabe hat sowohl in der enormen Höhe der Kohlcnpreiscihren Ornnd, wie auch in dein Umstände,
daß der ganze Bedarf für den Winter 18?3'74 zur Sicherung der Anstalt auf einmal beschafft
und in 1873 gauz verrechnetworden ist.

ä) Beim Vaufonds um 3050 Thlr. N Sgr. 7 Pf. Im verflossenen Jahre wurde der
Neubau eiues Schuppens zur Aufbewahrungder Ackergeräthschaften :c. und die Erneuerung ewiger
Dächer vollendet, zu deren Ausführung der Herr Ober-Präsideut der Rheinprovinz bereits früher
feiue Genehmigungertheilt hatte. Ebenso wurde im vorigen Jahre die durchgreifende Reparatur
des größeren Backofens,der zum Schwarzbrodbackenbenutzt wird, dringeud nothwendignnd mußte,
wenn nicht eine Stockung in dem Vackwesen eintreten sollte, sofort vorgenommenwerden.

Diese Etatsüberschrcitnngcnresp, extraordinärenAnfwendnngensind die Veranlassung, wes¬
halb auf den Reservefondszurückgegangen worden ist.

Der Verwaltungsrath beautragt gehorsamst,
„die erwähnten Etatsüberschrcitnngennachträglich hierdurch für gerechtfertigt erachten
„nnd genehmigenzu wollen,"

vorbehaltlichder Iustification dnrch die Rechnung.
Eine besondere Vorlage zu weitererCreditbewilliguugaus dem Reservefouds für Reparatur

der Dächer und Umpflasteruugder Höfe wird dem Landtage zugehen.
Gegen den Etat wnrde erspart:

-l) bei der Speisung . . 4992 Thlr. 14 Sgr. 2 Pf.,
d) „ „ Bekleidung . . 2626 „ 28 „ 11 „
o) „ „ Lagerung . . 449 „ 24 „ 9 „
<1) „ „ Geschäftsführung. 166 „ 10 „ 10 „
«) „ dem Ertt'aordinarium . 412 „ 28 „ 1 „

welche Ersparnisse im Wesentlichcu auf die geringe Bevölkerungder Anstalt zurückzuführeu siud.
Am 20. December v. Is. wurde unter Äeiwohnuug des Herrn Ober-Präsidenten der
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Rheinproviuz die Anstalt durch den Vorsitzenden, die beiden Mitglieder des Provinzial-Verwaltungs-
raths Horst und Schult und den ständischen Oberbeamten nach Vorschrift des §. 13 des Regle¬
ments außerordentlich revidirt. Im Allgemeinen hat die Revision befriedigt, indem fast überall
ciue geordneteThätigkeit und Umsicht in der Verwaltung der Austalt bemerkt wurde.

Nur die specielle Revision der Austaltskasse und der Oeconomic Verwaltung gab zu einigen
AusstelluugenVeranlassung, deren Nemednr dem Anstaltsdirector aufgetragen wurde.

Iu der Anstalt wurden Pro 1873 verpflegt:
47 Ortsarmen auf Kosten von Ortsarmenverbänden au 12,087 Pflegetagen,

107 Landarmen ....... 32,055
4 Corrigenden auf Kosten anderer Verbände . . 299 „

889 d esgl. auf Kosten des Landarmeuverbandes . . 124,99? „
Sa. 1043 Personen an ....... 169,438 Pflegetagen.

Bei 169,438 Pflegetagen und der Oesammtausgabevon 67,071 Thlrn. 16 Sgr. 10 Pf-
fallen hiernach auf den Kopf der Bevölkerung an täglichen Kosten . . . 11 „ 10 „
Bei 124,99? Pflegetagen der Corrigendenfällt auf diese eine Ausgabe vou

49,304 Thlr. 11 Sgr. 2 Pf.
Der Gcsammtarbcitsverdienstbeträgt . . 9,30? „ 24 „ 9 „
ober pro Kopf und Tag .......... 2 „ 2 „
Demnach bleiben wirkliche Kosten der Corri¬

genden ..... ' . 39,996 Thlr. 16 Sgr. 5 Pf.
oder pro Kopf und Tag .......... 9 Sgr. 8 Pf.

Bei 157,052 Pflegetagen der Gesammtbevölkcrungder Anstalt ercl. Ortsarmen kommt
von dem Zuschüssedes LandarmenVerbandes an die Austalts-Verwaltuug ad 38,000 Thlr. ein
Pflegebeitrag pro Kopf und Tag von 7 Sgr. 3 Pf.

Der Durchschnittstostenbctragbelief sich pro 1872 nur auf 5 Sgr. 10 Pf. und hat
mithin die Unterhaltung der Corrigcudcn im vorigen Jahre pro Tag und Kopf 1 Sgr. 5 Pf. mehr
gekostet. Diese erhebliche Differenz findet in der Mehransgabe an allgemeinenVerwaltungskosteu,
namentlich in der Erhöhung sämmtlicherBcamteugehälter, in den Ausgaben für cxtraordinaire
Bauten und in der geringe« Bevölkerung ihren Grund, eiu Gruud, welcher wesentlich mitbestim¬
mend gewesen ist, daß der Provinzial-Verwaltnngsrath sich erlaubte, dem hohen Landtage eine
besondere Vorlage bezüglich der künftigenUebcrfiihruugder Corrigenden aus dem Regierungsbezirke
Trier nach Brauweiler zu machen.

XIV. Dienstpersonal.
Der Arzt der Anstalt, Dr. Vallender, wurde im Monat Juli 1870 zur mobilen Armee

einberufen; am 3. Mai 1871 hat er nach Entlassung aus dem Militair-Vcrhältnisse seinen Dienst
als Anstaltsarzt wieder übernommen. Während seiner Abwesenheitist er durch den Arzt Dr.
Esser zu Frechen gegen Bewilligung vou 2 V« Thlr. Diäten pro Tag vertrete» worden.

Der Arbeits-Iuspcttor Lehmauu ist am 21. Juli 1870 als Officicr freiwilligiu die mobile
Armee eingetreten und am 7. August 1871 zurückgekehrt; der Secretair der Austalt hat ihn
vertreten.

Beide Beamten sind mit dem Eisernen Kreuze decorirt worden.
Die Stelle des Ncndauten der Anstalt war vom 1. Januar 1870 ab von dem frühern

Lehrer, spätern Secretair Vierkötter bis August 18?3 verwaltet. Nach Berufung desselben zur
19*
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versuchsweisen Verwaltung der provin;ialstäudischcnEcutralkasse, wurde sie dein Anstalts-Lehrer
Luckerath zur Verwaltung übertragen.

Der Polizei-InspektorMoll ist am 1. April 1873 in Folge Beschlusses des Provinzial-
Vcrwaltungs-Raths ausgeschieden, weil die Beibehaltung eines besonderen Polizei-Inspektorsfür die
Anstalt wegen des geringen Personenstandesnicht mehr nothwendigerachtet wurde.

An Stelle des wegen mehrfacherUnregelmäßigkeitenzum AufseherdcgradirteuHausvaters
Oeckert ist der Aufseher Gralty getreten; er ist im Jahre 1873 zum Ober-Aufseher befördert worden
und hat neben der Verwaltung der Kleiderkammerdie polizeiliche Aufsicht in dem Männer-Revier
zu führen.

Die Stelle des Oetonomie-Vcrwaltcrs ist dem frühern Gräflich Trips'fchcn Nentineister-
Gchülfen Kohucu übertrage» worden.

Das Disciplinar-Verfahren gegen den früheren Magazin- und Oeconomic - Verwalter,
welcherwegen mangelhafter Buchführung und erheblicherDefecte in: Monat November 1808 von
seinem Amte susvendirt worden, hat durch Pleuarbeschlußder Königlichen Regierung zu Cölu vom
12. September 1870 seine Erledigung dahin gefunden, daß der Verwalter unter Gewährung von
«/z der reglementsmäßigen Pension als Unterstützung auf Lebenszeit aus dem Dienste entlassen
worden ist. Die hiergegen eingelegte Berufung an das KöniglicheStaatsministerium ist am 5.
Octobcr 1871 verworfen und das Urtheil der KöniglichenRegierung zu üöln bestätigt worden.
Die jährlich zu zahlendeUnterstützungbeträgt 180 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf.

Der unterm 25. November 1872 erlassene Defectcnbeschluß,welcher den Geldwert!) der
Defecte auf 2280 Thlr. 12 Sgr. festgesetzt, ist von dem Provinzial-Verwaltungsrath unterm 21.
April 1873 bestätigt worden. Zur Ausführung dieses Beschlusses hat zuuächst die Veräußerung
der von dem «. Wiele gestellten Amtscaution von 850 Thlr. Sraatsschnldscheincnstattgefunden;
der Erlös ad 709 Thlr. 29 Sgr. 0 Pf. ist bei der Anstaltstasse asservirt. Zur Deckung der
Kaution ad 1000 Thlr. wareu auch zwei Grundstückezur Hhpothet gestellt. Die Subhastatiou
derselben ist im Betriebe.

Der Defcctant hat im Monat November 1873 gegen den Defecteu-Beschlußbei dem
Königlichen Landgerichte zu Lötn Berufung eingelegt.

III. Irren Znstaltsßauten.
Nach 8- 1? des unterm 20. November 1872 genehmigtenReglements über die Leitung

und Verwaltung der in der Rheinprovinz vorhandenen Provinzial-Irren-Heil- und Pflegeaustaltcn
find die nach dem AllerhöchstenLaudtagS-Abschicde vom 8. Juni 1871 und den dadurch genehmigten
acht Resolutionendes RheinischenProvinzial-Laudtages der Finanz- uud Bau Kommission für die
neu zu erbauenden Irren-Anstalten übertragenen Befugnisse unterm 1. Januar 1873 auf den
Proviuzial VerwaltnngSrath nnd seine Organe übergegangen.

Die Finanz- uud Bautommission hat in ihrem Referate an den Proviuzial-Landtag vom
23. September 1872 den damaligen Stand der Bauten :c. dargelegt.

Die Bauansführnugen sind im Jahre 1873 uach Möglichkeit gefördert worden, wobei
allerdings viele Schwierigkeitenzu überwiudeu blieben.

In der Organisation der Obcrbanleituug ist inzwischen eine wesentliche Veränderung ein¬
getreten. Der frühere Oberbauleiter, Landbaumeister Dittmar, ist ausgeschieden und in den Staats«
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dienst zurückgetreten,das als besondereBehörde zuerst in Eoblenz, später in Bonn bestandene
Centralbureau aufgelöst, resp, mit der ständischenEenlralbehördc in Düsseldorf vereinigt worden,
von welcher jetzt ebenso die obere Bauleitung rcssorlirt, wie die obere Leitung und Verwaltung der
sämmtlichen übrigen proviuzialstäudischeu Verwaltnngszwcige.

Zur speziellen Erledigung der Baugeschäfte find zur Zeit bei der Eentralbehörde
angenommen:

1 Baumeister als Bureauvorsteher uud techuischer Vcirath.
3 Techniker,von welchen ein Ingenieur speziell mit der Bearbeitung derjenigenVorlagen

beschäftigt ist, die die innere Einrichtung der Anstalten, Be- und Entwässerung,Caualisation, Gas-
und Heizungs-Aulagen:c, zum Gegcustaudehaben, 1 Techniker speziell zur Nevisiou der von den
Austaltsbaumeisterueingehenden Abrechnnngen,der Dritte mit der rückständigen Durcharbeitung der
Projekte beschäftigt wird.

1 Nechnnngsführeruud 1 Bauschreiber.
Diese speziell mir mit Bearbeitung von Bauangelegcnheiten befaßten sechs Beamten

beziehen ihr Gehalt, resp, ihre Diäten aus dem ständischenVaufonds, ebcuso, wie früher die sämmt¬
lichen Diäten der Beamten des Eentralbnreaus aus diesem Fonds gezahlt worden sind.

Die einzelnenBauteu bei Gerresheim, Audernach,Merzig, Bonu uud Düren waren am
Schlüsse des Jahres zu folgcudeuResultaten gelangt:

I. Die Baustelle bei Düsseldorf.
1. Das Bcamtenwohuhaus war mit Ausnahme des äußeren Verputzes bereits seit längerer

Zeit völlig fertig und vom Austaltsbaumeistermit dem Svezialburecm bezogeu.
2. In den 3 Oebäudeu für halbruhige, ruhige uud gebildete Frauen waren auch die iuncrn

Mauerarbeiten vollendet.
3. In den 2 Gebäuden für gebildete uud für ruhige Mäuner find die Wölbungen ausge¬

führt uud die Zwischendecke»ungefähr zur Hälfte fertig.
4. Das Gebäude für halbruhige Mänuer ist hinsichtlich der Wölbungen fertig gestellt.
5. In dem ebenfalls eingedeckten landwirtschaftlichen Gebäude ist der Verputz und die

Deckeuherstellung der Gärtnerwohuung ausgeführt und dieselbe auch bereits mit Fenstern versehen.
6. Die 2 Gebäude für unreinliche Männer uud Frauen sind im Rohbau fertig gestellt

und eingedeckt.
?. Das im Rohbau fertige Verwaltungsgebäude ist zu ca. zwei Drittel der Dachfläche

eingedeckt.
8. In dem Ifolirgebäude für Fraueu ist das Dachwerk gerichtet, die Drcmpelwäudeund

Schornsteine sind fertig gemanert und das Hauptgesimöist zum größten Theil angeschlagen.
9. Das noch unausgebaute Leichenhausdient, wie bisher, als Lagerschuppen.

10. Die Bauarbeiten des Isolirgebäudes für Männer und des Wirthschaftshausessind noch
uicht in Angriff genommen.

II. Die Baustelle bei Andmmch.
1. Das Gebäude für gebildeteFrauen ist mit Ausnahme des änßern Verputzes der Innen-

facadcn uud des innern Verputzes eiucs Treppenhauses hinsichtlich sämmtlicher Mauerarbeiten völlig
fertig gestellt, auch ist der Dachfußbodenverlegt.

2. Das Gebäude für ruhige Frauen, im Aeußern völlig fertig gestellt, ist auch mit Aus¬
nahme kleiner Theile der Treppenhäuser, sowie einiger Zimmer des Dachgeschosses und eines Theiles
des Corridors im Iuueru geputzt und mit den Zwischendeckenversehen.
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3. Von dem Perwaltttngs.Gebäude sind die beiden Flügel im Rohbau fertig, gefugt und
eingedeckt,desgleichen der Mittelbau bis zum Auschluß an den Kirchenbau, Letzterer ist in den
Seitenmauer» bis znr Dachbalkenlage,in der Vorderfront bis zur Höhe des ersten Geschosses,in
der Hinterfront bis zn halber Höhe des zweiten Geschosses aufgeführt. Die Vorhalle vor dem
Vestibül ist ca, zu ^ hergestellt. Vou den 1 Erkern der Beamtcuwohmmgenist einer bis zur Höhe
des erste» Geschosses gefördert, während die andern noch in Sockelhöhe sich befinden. Im Innern
sind 3 massive Kellertreppenund die Ei»ga»gstreppe zum rechtsseitigenFlügel bereits verlegt.

4. Das Gcbände für gebildete Mäimer, in, Rohbau fertig, gefugt und eingedeckt, ist mit
den Kellcrgcwölbeuversehen. Anch ist eine massive Treppe verlegt, während der weitere innere
Ansbau noch nicht ausgeführt ist.

5. Das Gebäude für ruhige Mäuner, mit Ausnah»« einer kleinen Gicbelspitze in, Rohbau
fertig, aber noch nicht gefngt, ist im Wesentlichen auch eingedeckt. Nur au einen» Trcppeuthurme
und a» der Walmflächc des Mittelbaues neben den, »»vollendeten Giebel befindet sich die Ein-
dcckung einer kleinernDachfläche noch in Arbeit, Der innere Ansban ist noch nicht begonnen
worden.

6. Das Gebäude für halbruhige Mäuner, im Rohbau fertig, aber uoch nicht gefugt, ist
bis auf den kleinen Anba» über der Leichc»hallevöllig emgcdeckt. Im Innern find ca. die Hälfte
der Kellergewölbc ansgcführt, zwei Treppen bis zum ersten Geschoß versetzt uud die Spalierlatten
des oberen Geschosses größtenthcils befestigt.

?. Das Wirthschaftsgebäudehat mit Anschluß des nach hinten vorspringenden,uoch nicht
fuudirteu Trcppeuhauscs die Höhe der crsteu Balkenlage erreicht.

8. Das Gebäude für halbruhige Fraueu ist im linken Flügel bis zur Sockclhöhe, im
Uebrigengrößtenthcils bis zur Terraiuhöhe aufgemauert.

9. Mit dem Bau der beiden Isolirgebäude und des landwirthschaftlichenHauses ist uoch
nicht begoimcnwordeu.

10. Außerdemist ei» kleiner Theil der Einsriedignngsmaucrnfuudirt worden.
11. Endlich ist die Ausschachtung für die erweiterten Höfe hinter den Isolirgebäudeu zu

circa ein Drittel bewirkt und wirb diese Arbeit fortgesetzt.

III. Die Baustelle bei Merzig.
1. Das Beamtenwohuhans ist gänzlich vollendet »»d vom Anstaltsbaumcistermit dem

Lokalbanbureaubewohut.
2. Das Hanptgebände ist mit Ausnahme des vortretenden mittleren Theils (des Direc-

lioushanscs) im Rohbau fertig gestelltund eingedeckt. Der Mittelbau ist bis zur Hälfte des zweiteu
Stocks aufgeführt. Außerdem sind im Mäunerflügel die Kellergewölbehergestellt und in beiden
Flügeln die Einsteckimg der ersten Zwischendeckeausgeführt. Auch ist der größte Theil der Keller-
ränme von dem Banschntt befreit worden.

3. Das Kochküchengebände ist bis einschließlichder zweiten Balkenlage hochgeführt,so daß
unr uoch eine Geschoßhöhe desselben zurückgeblieben ist.

4. Die Steinhauer-Arbeiten für dcu Mittelbau des großen Gebäudes uud für die andern
noch herzustellenden Häuser sollen im Laufe des Winters so weit gefördert werden, daß beim Wie¬
derbeginn der Maurerarbeiten im nächstenFrühjahr möglichst alle Werkstücke zum Versetzen bereit
liegen. Fertig gestellt sind bis Ende Dezember alle Hausteine für das Kochtuchcngebäude und ein
großer Theil der gelblichen Werkstücke für das Direttionshaus.

5. Der Betrieb des Steinbruchs uud der Vreiusbahu ist iu der erste» Hälfte Dezember
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bis auf Weiteres eingestelltworden, weil bereits der größte Theil des zu den Häuserbauten erfor¬
derlichen Vruchsteinmaterialsund der zn verwendendenWerksteine auf der Baustelle lagert.

Im Ganzen sind bis jetzt circa
4000 Schachtruthcn Bruchsteine
1035 „ Möllons

25450 Cubilfuß Werksteine
im Anstaltssteinbrnchegewonnen und zur Baustelle befördert worden.

0. Die Bauarbeiten des Wasch- uud Kesselhauses, des kleinen landwirthschaftlichen Gebäudes,
sowie der beiden Isolirgebändcsind noch nicht in Angriff genommen.

IV. Die Baustelle bei Von».
1. An dem großen Fraucngebäudcsind die Maurerarbeiten aller zweigeschossigenBanthcile

im linken Flügel, einschließlich der Verlegung des Hauptgesimscs, vollendet und sind diese Theile
mit den Dachgcrüsteuverschen und zum kleinen Theil schon eingedeckt,welch letztere Arbeit fort¬
gesetzt werden soll. Der im linken Flügel bclcgcue dreigeschossigePavillon ist bis zur Dachbalken-
lage aufgcmaucrt und letztere aufgebracht,in dem dreigeschossigenMittelbau ist die zweite Valkcn-
lngc verlegt. Der rechte Oebäudestiigelist im Allgemeinen bis zur ersteu Balkenlage aufgeführt
und mit dieser versehen,ein kleiner Theil derselben ist bereits höher gemauert. Mit Eintritt des
Frostes in der zweitenHälfte des Dezember wurden die Maurerarbeiten im Wesentlichen eingestellt
und das unvollendete Mcmcrwcrt znm Schutze gcgeu den Frost abgedeckt. Die günstigen Tage
wurden nur noch zur Verlegung der Hauptgefimsc an den sonst fertigen zweigeschossigenTheilen
des linken Flügels verwendet,um deren Eindccknng durchführenzu können. Die Balkenlagen und
der größte Theil der Dachgerüsteliegen, soweit fic noch nicht aufgebrachtsind, fertig verzimmert
zum Aufschlagenbereit. Die Sandsteinarbeiten für dies Gebäude mit Ausnahme der Säulen uud
einiger Fenstergewändeder Ostfront, fowie circa zwci Drittel der aus Tuffstein hergestelltenHanpt-
ssesimse liegen auf der Baustelle fertig bearbeitet.

2. Das Beamten-Wohnhaus ist bis zu durchschnittlich 3 Fuß unter der Höhe des Plin-
thcngcsimseö aufgcmaucrt und das Mancrwcrk demnächst «bgcdcckt worden. Das Sockel und das
Gurtgrsims zu diesem Hause sind fertig bearbeitet auf der Baustelle.

3. Das Director-Wohuhaus ist bis zur Sockelhöhefertig und das Gesimse des letzteren
verlegt, worauf das Maucrwerk abgedeckt wurde. Im Ucbrigen sind das Gurtgesims, sowie die
Thür- uud Feustergewändezu diesem Hause fertig bearbeitet zur Stelle.

4. Zum großen Mäunergcbäude siud die Kellerausschachtuugcuvollcudet, auch siud die
Fundamente nnd Kellermanern des ganzen linken Flügels bis zur Terrainhöhe aufgemanert. Die
Sockel- und Gurtgesimseliegen für dies Gebäude ebenfalls in fertiger Arbeit bereit.

5. Von den auf dem Anstalts-Areal fabrizirteu Ziegeln sind 5,300,000 Stück braune
Siegel einschließlich der angefertigtenPreßsteine und 1,300,000 Stück rothe Ziegel neben den ver¬
schiedenen Baustellen aufgesetzt.

V. Auf der Baustelle bei Diireu
waren neue Bauarbeiten noch nicht in Augriff genommenworden.

Noch unter Veitungder Gcschäftc durch die frühere Bau- uud Finanz-Commissionwaren
Von verschiedenen Seiten Bedenke» gegen die Beibehaltung der zu Düren projektirten Anstalt geltend
gemacht worden, weil nicht blos die Anstalt in iyrcr Umgebung durch Gebäude eingeengtsei,
sondernanch durch dic Unruhe bedroh! w.rve, welche die iu Bau begriffeneBahnhof-Anlage der
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Bergisch-Märkischcn Eisenbahngcscllschaft nothwendig mit sich führen müsse. Die zugezogenen ärzt¬
lichen Technikerfanden diese Bedenkenbegründet und die Van- und Finanz-Commissiongelaugte in
ihrer Sitzuug vom 3. Dezember 1872 zu dem Entschlnße, die Verlegung der Anstalt auzustrcbcn
iu der Voraussetzung,daß sich ein geeignetesTerrain von wenigstens 70 Morgen au einem andern
Orte und eine Gelegenheit zum Verkaufe der bereits erworbeuen Terrains und der vorhandenen
Gebäude finde. Die Bczirks-Commifsioudes Rcgieruugsbezirls Aacheu wurde deshalb beauftragt,
ein geeignetesTerrain in der Nähe eines größereu Ortes nud iu der Nähe einer Cifcnbahn zu
ermitteln und in Vorschlag zu bringen, gleichzeitigaber auch den Verkauf des jetzigen Terrains
resp, der vorhandenen Gebäude in's Auge zu fassen. In Folge dieser Beschlußfassungwurden die
Bauten in Düren gänzlich eingestellt.

Die Ermittelung eines anderen geeigneten Banterraius im RegierungsbezirkAacheuwar
demnächst Gegenstand vielfacherVcrhandluugeu und Erwägungen im Schooßc des Provinzial-
Verwaltungsraths und einer »,ä Kno besonders gebildete» Kommission,bestehend ans Mitgliedern
des Provinzial - Verwaltnngsrathes des Regierungsbezirks Aachen. — Nachdem die letztere ihre
Arbeiten und Erhebungen geschlossen,erstattete sie in der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths
vom 28. Mai 1873 eingehendBericht über die Resultate ihrer Thätigkeit. Der Antrag der
Majorität der Kommissiou ging dahiu, das früher erworbeneBauterrain in Düren nicht zu ver¬
lassen, dasselbe vielmehr durch Laudantäufe in östlicher Richtun g zu erweitern, uud auf dem Terrain
nicht nur die Gebäulichteiteuder Irrenanstalt für den NegieruugsbezirtAachen einzurichten,sondern
auch uutcr Beuutzuug des vorhaudeucu Gebäudes die Verlegung nnd Erweiterung der Provinzial-
Blindenanstalt nach näher vorzuuehmendeu Fcstsctzuugeu eintreten zn lassen, während die Minorität
der Kommissiou die Wahl eines Vauterrains in der Nähe der Stadt Eupen und dessen Besichti¬
gung dnrch den Provinzial-Vcrwaltnngsrath vorschlug. Die Besichtigung der beidcu Vauterraine
fand am 9. uud 10. Juni v. I. uuter Zuziehung der ärztlichen Technikerstatt. Nach eingehender
Prüfung nnd Erörterung wurde beschlossen,iu Düren nordöstlichdes jetzigen Banterraius noch 48
Morgen Land zu dem Preise von circa 21,150 Thlr. anzutaufeu uud auf diesem Terrain die
Irrenanstalt für den RegierungsbezirkAacheu zu erbauen, da durch diese Auödehuuugiu entgegen¬
gesetzter Richtung vou der Vahuhofanlage die Bcdcukeubeseitigt würbe», die zu der Beschlußfassung
der Bau- und Finauz-Kommissiouvom 3. Dezember 1872 geführt hätten. Die Lcmdcrwerbuugcu
haben stattgefunden,das Bauprojekt für Düren ist entsprechend abgeändert und von dem Königlichen
Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentlicheArbeiten ohne wesentlicheneue Ausstellungen
zurückgegeben, ein besondererAnstaltsbaumeisterfür Düreu iu der Person des Köuigl. Baumeisters
Rauch berufe», und das Spezial-Burcau daselbst ctablirt, ebenso die Materiallieferungen und
Arbeite» zur Ausführung der Rohbauten im Wege öffentlicherSubmiffiou vergeben und mit der
Ausführung bereits begonnen, so daß jetzt auch auf rasche Förderung dieser Bauten gezählt
werden darf.

Im Winter 1873/74 während des Rnheus der Vanzeit, war das Bestreben des Provinzial-
Verwaltungsraths darauf gerichtet, die Abrechnung der fertigen Aautheile herbeizuführenuud die
nöthigen Maßnahmen zn treffen, damit bei Wiederaufnahmeder Bauarbeiten im Frühjahre 1874
überall eine rege Vcmthätigkeitsich entwickele.

Für das Jahr 1874 sind folgendegenerelleBandispositioncn getroffen.

I. Gcrresheim.
Das Gebäude für tobsüchtige Männer nnd das Kücheugebändesollen im Nohban fertig

gestelltund eingedeckt, die sämmtlichenübrigcu Gebäude aber im Innern uud Außeu verputzt und
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mit Fenstern, Gittern und Thüren, wie auch mit Fußböden versehen werden. Die Hallen und
Gänge, Umfassungsmauern und Veranden der Norderfront sind sämmtlich bis zum Herbste zu
fuudireu und bis auf Sockelhöhc fertig zu stellen, die Hallen nnd Gänge der Frauenseite, wenn
eben möglich bis znm Herbste hochzufahrenund einzudecken.Die definitive Regulirung und natür¬
liche Entwässerung des Terraius aller Höfe und Gärten muß beendet,ebenso die Entwässerungder
Dächer und aller Hänser, die Wasserleitungim Iunern der Häuser, die Anlage des Hochrcservoirs,
das Einbringen der Pumpen für die Austalts-Äruuueu bewirkt,uud die Gasleitung in den Häusern
und dem Terrain, sowie die Hcizungs- und Badeanlagen in allen im iuuereu Ausbau fertige»
Hänsern vollendetwerden.

Der Bau der Kapelle, die innere Einrichtung sämmtlicher Gebäude mit allen Apparaten :c.
incl. des äußeren Verputzesdes Kücheugebäudes und des Isolirgebändes für Mäuucr, endlich der
Oberbau aller Gänge, Hallen, Umfassungsmauern und Veranden der Vorderfront, bleiben dem
Jahre 1«?5 vorbehalten, so daß in diesem Jahre die Fertigstellungder Anstalt erfolgen wird.

II. Audernach.
Die sämmtlichenRohbauteu müssen spätestensbis Ende August c. ausgeführt sein, ebenso

bis October er. der innere Ansban in sämmtlichen Gebäuden, das Anbringen der Fenster und
Fenstervergitterungen,das Legen der Fußböden, Anschlagen der Thüren :c.

Ferner sollen nach Fertigstellungder Projcctc für die Wasser- und Gas-Leitung sowie der
Entwässeruugs-Aulageu»ach dem Monate Juli c. bis zum Jahresschlüssedie Terrainleituugeu und
im Zusammenhangemit deuselbeu auch ciu größerer Theil der iuuereu Einrichtungen der Vade-,
Wasch- und Eloset-Anlagcnausgeführt werden.

Das Verwaltungsgebäude,die beiden Gebäude für Gebildete, Ruhige, und das Gebäude
für halbruhigc Mänuer werden im Herbste vor Jahresschluß auch noch mit Fenernngs-Anlagcn
versehen, ebenso die Eiufriediguugs-Maucrn um das Anstalts-Areal und die Verbindungsgänge
hergestellt.

III. Vierzig.
Für diese Anstalt gelten im Allgemeinendie für die Banten in Andernach getroffenen

Dispositionen.
IV. Bonn.

Das Fraucn-Gebände, das Beamtcuhaus, das Direktor-Wohngebäude,sollen im Rohbau
vollständigfertig gestellt,Ersteres bis 1. October c. zur größeren Hälfte auch geputzt werben.

Die Capelle kann nur in den Maucruugen vollendetund das Dach der Kirche selbst ein¬
geschalt werden, da vor Entfernung der Thurm-Gerüste das Dachgespärreder Kirche nicht aufzu¬
bringen ist. Wenn die Witterung im November günstig, so wird das Dach der Kirche auch noch
eingedecktwerden können, der Thurm selbst wird mit einem Nothdache verschen werden müssen.
Das Männer-Gebäude soll größteutheils unter Dach gebracht werden. Ausgeschlossen bleibt nur
der Mittelbau, welcher viergeschossig ist und wegen der vielen Hanstcin-Arbeiten,deren Versetzen
sehr zeitraubendist, nicht bis unter Dach gebracht werden kann.

V. Düren.
Die sämmtlichen Erd - Regnlirungs - Arbeiten sind bis zum 1. Juni 1874 für die in

Angriff genommenenzwei Gebäude für Peusiouaire (Fraueu uud Mäuuer), zwei Gebäude für ruhige
Frauen nnd Männer uud zwei Gebäude für halbruhigc Frauen nnd Männer fertig zu stellen.

Die begonnene Ausführung dieser sechs Gebäude soll so gefördert werden, daß dieselben
im October und November uoch eingedeckt werden können.

20
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Die zu diesen Bauausführungen im laufenden Jahre erforderlichenGeldmittel tonnen w
runder Summe zu 740,000 Thlr, veranschlagtwerden.

Eine geordnete Rechnungslegungüber die ;n den Irrenanstaltsbauten zu verwendenden
Geldbeträge kann der Natur der Sache nach erst nach crfolgter Fertigstellung der sämmtlichen
Bauten stattfinden und ist auch in den Beschlußfassnugender Ban und Finanz-Kommissionfür
diesen Zeitpunkt vorgesehen. Es erscheint uns aber von Interesse, Ihnen schon jetzt eine kurze
Mittheilung über das Nechuungs-Resultatbis zum 31. Dezember pr. zu machen,welche ergibt, daß
bis zu diesein Zeitpunkte aus den durch Ausgabe von RhcinprovinzObligationen znm Nominal-
werthe von 2 Millionen Thalern beschafftenBanmitteln schon 1,1l2,^19 Thlr. 11 Sgr. 4 Pf.
verausgabt waren. Erwägt man, baß aus dem vergangenenJahre viele rückständigen Zahlnngs
Abrechnungenerst in: laufende» Frühjahre zur Vorlage gekommensind, so ergibt sich bei Mit-
berücksichtign»«, des vorgeschätzten Bedarfs, daß die zufolge Allerhöchsten Privilegiums vom
19. April 1809 erfolgte erste Enüfsiou von Rheinprovinz-Obligationen znm Betrage von zwei
Millionen Thalern ganz absorbirt werden wird. Der ProvinziabVerwaltnngs-Rath ist daher znr
Vorbereituug der Ausgabe der zweite« EmissionRhemprovinz-Obligationen zum Betrage von 14/«
Millionen Thalern zufolge des Allerhöchsten Privilegiums vom 24. März 1873 und Ihrer Beschluß
fassung vom 26. September 1872 bereits übergegangen.

Die Obligationen sind zur Zeit im Druck uud werden zn einem geeigneten Zeitpunktedurch
Vermittelung der Provinzial-Hülfslasse zur Verausgabung gelangen.

Ferner ist die Fertigstellung einer neuen Serie Zinscoupous nebst Talons zn der ersten
Emissionder Nheinprovinz-Obligatioueu für die nächste (am 2. Januar l87.'i beginnende), Zins-
Periode von zehn halben Jahren zufolge ß. 3 des unterin 19. April 1869 Allerhöchst genehmigten
Regulativs uothweudiggeworden.

Auch diese ist bereits eingeleitet.
Ueber die Amortisirung und Verzinsung der ersten Anleihe von 2 Millionen Thalern ist

geordneter Tilgungs-Plau aufgestellt, demzufolgedie mit 120,000 Thaler alljährlich von den
Gemeinden der Provinz zu amortifircuoe und zu verzinsende Anleihe am I. Juli 1904 gänzlich
getilgt sein wird.

Auf die Anleihe sind bereits 30,000 Thaler Nominalbetrag abgezahlt nnd im vergangenen
Jahre in der Directious-Sitzuug der Proviuzial Hülfs-Kaffe bei Gelegenheitderen Uebernahmein
die ständische Verwaltung verbrannt; in diesen, Jahre sind für 31,300 Thaler Obligationen aus-
gelooset und im Wege der im Regulative vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachnngdem Inhaber
gekündigt worden.

Die Verwaltnng des Baufonds selbst uud des Verzinsungs- und Amortisations- Fonds,
welche nach de» Bestimmungendes Regulativs vom 19. April 1869 die Proviuzial-Hülfs-Kaffe
iu erster Haud leitet, wird von dem Provinzial-Verwallnngs-Nathc in geregelter Weise co»trolirt;-^
Anweisungen auf den Vanfonds werden nur vou dem Vorsitzenden des Provinzial - Verwaltnngs-
Raths ertheilt. Die disponibel» Baarbeständc des Aaufonds sind bei dem Banthanse Sal.
Oppenheim .snn. in Cöln hinterlegt, welches für das Depositum früher jährlich 3«/«, feit dem
1. Mai 1873 aber auf diesseitigesBetreiben 4°/» Jahreszinsen zahlt.
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IV. Momnzml-ZrreN'MümstattKiegßurg.
Das vom 21. Rheinische» Provinzial-Landtage berathene und angenommene Reglement

über die Leitung und Verwaltung der Proviuzial-Irrem, Heil- und Pflegeanstalten in der Rhcin^
Provinz hat auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 4. November 1872 uuterm 20. November
1872 die Genehmigung der Herren Ressortminister erhalten. Nach demselben ist die Provinzial-
Irren-Heilanstalt zu Siegburg mit dem 1. Iauuar 187:; in die obere Leitung uud Verwaltuug des
Provinzial-Verwaltungsraths übergegangen.

Neber die im ß, 2 vorbehalteue Bestimmung über die Erfordernisse der Aufnahme, sowie
über die Pensionssätze und Gewährnng von Freistellen wird dem Proviuzial-Landtage eine besondere
Vorlage zur Genehmigung unterbreitet werben.

Der vou dem Austalts Director Herr» Geheimen Medicinalrath Nr. Nasse erstattete ein¬
gehende technische Bericht wird Ihnen im besonderen Abdrucke vorgelegt werdeu.

Einem von der Direktion erstatteten Verwaltnngsberichte für das abgelaufeue Trieunium
1870/72 werden folgeude statistischeNotizeu entuommeu:

Die Uebersicht, Beilage I gibt Auskunft über die Frequenz der Anstalt vom I. Januar
1870 bis 31. Dezember 1872. ES betrug der Kraukeubestand am Schlüsse des Jahres 1869 238.

Die Aufuahme im Jahre 1870 . . . . 351
„ „ „ „ 1871 .... 333

„ 1872 . . . .372

1056

so daß iu dcu drei geuanuten Iahreu...... 1294
Kraule überhaupt iu der Anstalt verpflegt worden sind.

Die Fahl der Anfuahmen war in den genannten Jahren durchschnittlich eine größere wie
w den Jahren 1867, 1868 und 1869. Sie betrug wie oben angegeben für die Jahre

1870 . .^ . .351
1871 . . . .333
1872 . . . .372

Summa . . 1056
within durchschnittlich 352.

Dagegen iu deu Jahren
1867 . . . .332
1868 . . . .354
1869 . . . .361

Summa . . 1047

"ichin durchschnittlich 319.
Von den verpflegten Kranken gehören:

«.) Zur Normal'Verpflegungsklafse:
Bestaud am 1. Januar 1870 . 226

Zugang:
Rheinländer pro 1870 . . 319

,, 1871 . . 306

„ 18?2 . . 341_____
1192

20'
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Aus andern PreußischenProvinzen
pro 1870
pro 1871
pro 1872

Aus nicht PreußischenStaaten
pro 1870 ... 3
pro 1871 ... 2
pro 1872 ... 1

0
Lumina . . 1200

!)) Zur ersten Verpflegung« klasse:
Bestand am 1. Januar 1870 . . 3
Zugang pro 1870 . . . . 5

„ „ 1871 .... 4
„ 1872 .... 1

13
1213

o) Zur zweite« Verpflegungstlasse.
Bestand am 1. Iauuar 1870 . . 9
Zugang pro 1870 .... 24

„ „ 1871 .... 19
„ 1872 .... 29

81
Summa total ... 1294

Die Trennung der bei d und o angegebenen Zahlen in Rheinländerund Peusionairc, aus andern
Preußischen Provinzen und aus nicht Preußische» Staate« ist in der Beilage I. letzte Seite ersichtlich gemacht.

Es waren nach der erwähnten Nachwcisung in der Anstalt während der augegebeueu Zeit:
Nheiuländer ..... 1279
Aus andern preußischen Provinzen . <>
Aus nicht preußischen Staaten . . 9

Summa . 1294
wovou zur Normaltasse gehören ...... 1200
und zu den beiden höhern Verpfleguugsklassen . . . 94

Summa . 1294
Bon den 1279 Kranken aus der Rheinprovinz gehören in die Regierungsbezirke:

Normalkranke: Pensionaire: Summa:
Coblenz 149 5 154
Trier . , 78 6 84
Aacheu . , 140 11 157
Cöln . . , 331 19 350
Düsseldorf 488 46 534

1192 87 1279
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Hierzu die Kraulen:
Ans den andern preußischen Proviuzcu
Aus nicht preußischen Staaten:

2
6

4
3

6
9

1200 94 1294
Von der etatsmäßigeu Krankenzahlvon 220 waren den 5 Rheinischen Regierungsbezirken

für die Zeit der Aerichtsperiode 198 Stellen zugetheilt.

3;

Negicrungö-Bczirt.

Etats
Iahr-
gaug.

Es wurden
dnrchschnittlich
an Normal-

tranten
verpflegt.

Mithin

Kopfzahl pro über uuter

>
18' '/-l ^, 1872 das Contingeut.

1870 30"°/»«s l2l»/3«5
i Coblcnz .... 32 «c> 1871 ! 29»°/»«5 — 2^°/»«5

1872 ' 26""/«6« — 5«"/3««

1870 11««»/»S5 — 21"»/3«5
2 Trier .... 33 33 1871 15'"/3«5 — 1?l»°/3e,''

1872 ^ 19«"/,«e — 13^/3«'!

1870 , 30»'/'S5 1 "/»«5 —
3 Aachen .... 29 29 1871 26"«/3«5 — 2"''/3S5

1872 30"/««« 1^/36« —

1870 60"«/»«5 26»«/3e5
4 Cöln ..... 34 34 1871 58«"/»°5 24"'^«5 —

1872 65 ^/»s« 31"«/38« —

1870 > 84l"/»s5 14"^,3«5 —
5 Düsseldorf . . . 70 70 1871 ^ 94"b/z«5 24^ü/3«5 —

1872 ^ 96"l/z«ß ' 26l"/3«« —

198 198

Die Zahl der zu halteudeu Wärter und Wärterinnen ist nach der vorhandenen Kranken-
zahl bemessen worden, bei den Peusiouaireu siud hierbei die Ausprüche maßgebend,die ihnen die
betreffendeVerpflegungsklassegewährte.

Bei dem stets großen Mangel von Wärtern besonderswährend der Kriegsmhre 1870/71
konnte der Grundsatz, auf ?V« Normalkranke1 Wärter, nicht festgehalten werden.

Die etatsmäßige Zahl der Wärter und Wärterinnen ist in Folge dessen in den Jahren
1870/71, trotzdem daß mehr Kraute als der Etat es erlaubte verpflegt worden sind, nicht erreicht
wordeu. Im Jahre 1872, in welchem36 Kranke über den Etat verpflegt wurden, ist die etat¬
mäßige Personenzahl des Wartpersonals für Normalkraukein der Anstalt uicht vorhauden gewesen,
dagegen wurde die Zahl der Wärter für die Peusionaire um einen geringen Bruchtheil überschritten.
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Der Bestaub der Wärterinnen blieb fast in allen drei Jahren der Verichtsperiodederselbe,
nur die Personen des männlichenWartpersonals wechselten leider sehr häufig.

Hinsichtlich der Rechnnngs-Nesultateder Verwaltung in den Iahreu 1870,1871 und 1872
wird das Folgende berichtet.

Ginnnhme.
lieber die Resultate der Land- nud Vichstauds-Nutznngwird Näheres weiter unten gesagt

werden. Die Special-Gcld-Rechnnngcn hierüber pro 1870, 1871 und'1872 ergebenfolgendes
Resultat:

Soll
uach dcni Etat Effectiu Mithin gegen de n

Etat

Ueberschuß

Thlr Sq. Pf.

!
Vorschuß , Ertrag

Thlr. Sq. Pf. Thlr Sq. Pf.

Ueberschuß,

Thlr, Sq. Pf.

Vorschuß

Thlr. Sq. Pf.

Ertrag

Thlr. Sq. Pf.

mehr

Thlr. Sq. Pf.

weniger

Thlr, Sq. Pf

i«?<^ l Laudwirthschaft
^"" »Viehwirthschaft 1320 6^ 4 196 28 2

1123 8 2

2

1637 > !

2,V, 22 4 > ^
13

23

5

6
-

11

262 5 3

556 ,1

<»?i , Landwirthfchaft
"" l Vichwirthfchaft

320^ 6 4
196 28 2

1903 14 8

980 6

535 17 9

1385

566
i «?<i ' Landwirthschaft
^" »Viehwirthschaft

2115 — —
85>—

— — - 1123z 8

2200 —

8

.
—

'
1367!26 832 3 1

262 5 3 1388117^9
Summa iu 3 Iahreu
Durchschnittlichpro Jahr ^

— 4446
1482

'16
5

4
5

3320!"3"10
1106MI 3

1126 12> 6
875,14 2

Nach der von dem Herrn Ober-Präsidenten vollzogenen Vertheiln««,hatten zu den von
den fünf rheinischenRegierungsbezirkenfür die denselben, im Etat cmgesetzteuStelleu für Normal«
kranke aufzubringendenUnterhaltungskostenzu ^ uach der Oruudsteuer und ^ „ach der Bevöl¬
kerung beizutragen:

Jahr-

ssang

Vorläufig
augenom»

meuer
Etatsatz

pro Kopf.

Der Regiern ngsbezirt

Coblenz.

Thlr. S». Pf.!

Trier.

Thlr. Sq Pf.

Aachen.

Thlr. Sq. Pf

Cöln.

Thlr. Sq. Pf.

Düsseldorf.

Thlr. Sq. Pf.

Summa.

Thlr. Sa. Pf.

1870
,87!
1872

225
225
233

6939
6939
7209

27
27
13

2
2,

6758
6758
6899

5
5

15

6
6

6818
6818
6985

24
24

5

8
8

8520
8520
8766

3
3

16

4
4

15512
15512
16273

29
29
11

4
4

44550
44550
46134

—
—

21089 7 4 20415 26
""l

20622 24 ' 25806 22
s,

47299 9
^

185234 — —

Die Beiträge haben jedoch zur Deckung der Bedürfnisse nicht ausgereicht, da die Zahl
der wirtlich verpflegtenKranken jene des Etats im Durchschnittpro 1870, 1871. und 1872 bedeu«
tend überstieg.
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Es ist vielmehr zu der obigen Summe
pro 1870 pro 1871 pro 1872

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
44,550 — — 44,550 — — 46,134 — —

ein Zuschuß von 1,905 2 — 8,837 4 8 9,882 11 5
erforderlichgewescu, so daß die Ge-

sammt Beiträge der Provinz be¬
tragen haben .... 46,455 2 - 53,387 4 8 56,016 11 5

Für die in der NormalklasscverpflegtenMilitairpersonen sind eingegangen:
in, Jahre 1870 ... 134 Thlr. 11 Sgr. 1 Pf.
„ ,. 1871 ... 490 „ 13 „ 8 „
" " ^'^ ' ' 600 „ 15 „ 1 „

Summa 1225 Thlr. 9 Sgr. 10 Pf.

Von dcu Normaltranken, welche nicht der Nheinproviuz angehören, sind Pensionen ringe"
gangen incl. für 1 Ausländer:

Im Jahre 1870 . . — — —
„ l87I . . -^) 102 Thlr. 4 Sgr. 6 Pf. für 1 Nichtrheinländer

187'
!>) 66

16
3

28
IN 1 Ausländer,

1 „ „1 Ausländer.
Summa 185 Thlr. 6 Sgr. 5 Pf.

Durchfchuittlich 61 22

Die Staatskasse zcchlle für Verpflegungvon Staatsgefangenen:
Im Jahre 1870 . . . 242 Thlr. 22 Sgr. 8 Pf.

1871 ... 43 „ 22 „ 6 „
1872 . . . „ „ „

Summa 286 Thlr. 14 Sgr. 9 Pf.
Durchschnittlich 95 „ 14 „ 11 „

Die Einnahmen an Pensionen für Kranke der höheren Verpflegungsklasse betrug:

„ »

In den

Jahren

Für Kranke aus
^n

a.

Der Et«! Die Einnahme war mithin

der Rhein--
Provinz.

andern
preußischen
Provinzen.

nicht
preußischen

Ländern.
S u m m

Vorschlag
beträgt

höher
als der

Etatsansatz

geringer
als der

Etatsansatz
Thlr. Sq. Pf. TW. Gg. Pf, Thlr. Sg. Pf. Thlr. Sg. Pf. Thlr. Sg. Pf. Thlr. Sg. Pf. Thlr, Sg. P

1870 . . 5649 11 4 740 8 9 852 6 2 7241 26 3 6565 — — 676 2t! 3 — — —
1«71 , . 5849 20 5 1243 4 4 705 - — 7297 24 9 6565 — — 732 24 9 — — —
1872 . . 6208 22! 7 750 —

! 680 — 7633 22 7 6600 — — 1033 22 7 — — "

Summa 17202 24 4 2788 18 1 2287^ 6^ 2 22178 13 7 19780 — — 2443 ,8 7 — — —

Durchschnitt!. ,!
«us 1 Jahr 5784 8 1 01 1 ' 4, 745 22 1 7391 4 6 6576 20 -^ 814 14 S — - —
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Die extra ordin airen Einnahmen betrugen in den Iahreu:
1870 . . 237 Thlr. 16 Sgr. 1 Pf.
1871 . . 195 „ 7 „ 1 „
1872 . . 210 „ 26 „ 10 „

Summa 643 Thlr. 20 Sgr. - - Pf.
Durchschnittlich 214 „ 16 „ 8 „

AuLgnlic:
Die Lohnungenfür das in der Berichtsperiode wirtlich angestellteWartpersonal haben

Betragen Mithin gegen dcnEtat ^-

In den

Jahren

für Normal-

traute.

für

Pensionairc

mehr weniger
beim Normal»
tränten Wart»

perfoual.
beim Pcnsionair
Wartpcrsoual.

beim Normal ^ ^ Pmsionair

N°ua?" ! W»ri«,'o»al.
Thlr, Sg. Pf, Thlr. Tg Ps, Thlr, Sg, Pf,^ Thlr. Tg, Pf. Thlr, Sg. Pf, Thlr, Sg. Pf-

1870 1496 25 7 790 — 4 — — ^ — — 169 4
!

5 55 29 8

1871 1608 26 8 791 20 32 26 3 — — — — ! 54 10 —

1872 1730 22 10 811 3 10 — — ^ 109 310 75 7 2 — — —'

Summa. . . 4926 !, 8^ 2392 24 2 32 26 3^ 109 3^ 244 11 7 110 9 ,^

Durchschnittlich 1642 4
"!

797 !« ! 10 2« 9'
!

36 11 1 «1 13 10
!

36 23 2

Die Ueberschreitungenbei den Löhnen des Wartpcrsouals für Normalkrankepro 1871,
sowie bei den Löhnen des Wartpersonals für Pensionairc pro 1872 gleichen sich zum größernTheil
durch die entsprechenden Ersparnisseder Löhne bei dem ander» Wartpersonal aus.

Die Oesammtbesoldungen und Dienstlöhne in der Anstalt ergeben eine wirklcheAusgabe von:

Thlr. Tgr. Pf-

A s°
Pro Jahr. veranschlagtzu

Thlr. Sgr. Pf,

mehr ausgegcbeu.
Thlr. Sgr Pf.

weniger ausgegebeu.
Thle. Sgr. Pf,

1870 . .
1871 . .
1872 . .

11982

12601

12739

1?

10
IN

4
4
5

12174
12174
12718

l
427

21

IN

10

4

5

191 12 8

Summa .
Durchschnittlich

37323
12441

8

2 «

37066

12355 — I 448
l49

20
16

9! 191
65

12
24

8

Titel II. Beköstigung.
Der Etat war veranschlagt:

pro 1870 und 1871:
1. Beim Tisch I für 4 Pensionaire nud 3 Beamte u, 228 Thlr.
2. „ „ II für 12 Peusiouaire uud 9 Beamte ^ 172 Thlr.
3. „ „ 114 für 204 Kranke und 58 Dienstleute 5 73-/, Thlr.

Summa

1596 Thlr. — Sgr-
3612 ,. - „

1930N „ 20 „

24508 Thlr. 20 Sgr.
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pro 1872:
1. Beim Tisch I für 4 Pensiouaire und 4 Beamte 5 225 Thlr.
2. „ „ II für 12 Pensiouaire und 8 Beamte ü 171 Thlr.
3. „ „ lll für 204 Kranke und 56 Dienstlente .^ 78 Thlr.

1800 Thlr. - Sgr
3420 „ - „

20280 „ — „

Summa . 25500 Thlr. — Sgr.

Die wirtlichen Ausüben für die Beköstigungin diesen Jahren und die Mehrausgaben
ergebensich aus nachstehcuder Uebersicht.

Jahrgänge

Summe der Verpflegungstage

beim Tische.

I. II. III.
über¬

haupt.

Betrag der
Muudver-

pfleguugstosten
im Ganzen.

Thlr. T«. Pf.

Ocgen den Etat

mehr. weniger

Thlr, S». Pf.!! Thll. Sg. Pf

1870
1871
1872

3179
2818
2720

0705
«908

99120
102184

109010
111910
1192148116 1108369

Summa

25930
30182
32618

Durchschnittlich auf 1 Jahr

88720
29573

!
l421
5673
7118

14213
4737

?
22

7

Ucberficht der Speifekosten der verschiedenen Tischklassen.
Es kostete:

pro Jahr der Tisch. pro Tag der Tisch.

Jahrgänge. I. II. III. I. II. III.

Thlr. Sq. Pf. ' Thlr. S«. Pf. Thlr. S„. Pf. Thlr. Sg. Pf. Thlr. Nq. Pf. Thlr. Sq. Pf.

1«70 . . . 246 11 3 177 8 6 76 1 3 — 20 3 — 14 8 — 6 3

I«?1 . . . 268 15 1 202 13 — 86 19 3 — 22 1 ' 16 8 — 7 2

1872 . 258 2 6 189 2? 6 8? 18 4 — 21 2 - 15 7 — 7 3

Snmma 772 28 10 569 19 — 250 8 10 2 3 6 1 16 11 — 20 8

Durchschnittlich auf
1 Jahr abgerundet 25? 19 7 189 26 4 83 2 11 — 21 2 — 15 8 — 6 9

Dir Überschreitung der Etatsätze findet ihre Begründung sowohl in der Zahl der gegen
den Etat mehr verpflegtenKrauten als cmch in den höheren Preisen sämmtlicherConsumtibilien.

Au dem dritten Tische sind
pro 1870 — 271"°/z«, Personenverpflegtworden, mithin 9-"/^.Personen über den Etat;
^ 1871— 2?9->"/^,'Personen, mithin 1?""/,,,,. Personen über den Etat;
pro 1872 — 296->«/„« Personen, mithin 36^/,«, Personen über den Etat.

21
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Titel III. Bekleidung.
Da die Ausgaben nach dem Etat pro 1872 auch auf Tischwäsche, Lagerung und Bettzeug,

welche früher bei Titel V 1 zur Anschaffungund Unterhaltung der Uteusilien berechnet wurden,
ausgedehnt sind, fo ist auch die Etatposition filr das Jahr 1872 höher normirt worden. Die Aus¬
gaben haben betragen:

Der Ltat
Gegen den Etat Ausmachend auf deu

Kranken pro Kopf
In den Jahren Ausgaoen. besteht. mehr. weniger. pro Jahr. pro Tag.

Thlr. Sg. Pf. Thlr, S». Pf. Thlr. Sg. Pf Thlr. S„. Pf Thlr. Sg. Ps. !l Thlr. S». Pf^

1870 . . . 3616 18 2 3482 2« 3 133 ,0 11 — — — 15 15 — —
1^,,.

1871 . . . 2993 22 6 3482 28 3 — — — 489 5 9 12 10 6 — 1 0,.»
1872 . . . 5337 18 - 5000 — — 337 18 - — — — 20 10 8 — 1 8,«»

Summa 11947 28 8 11965 26 6 471 7 11 489 5 9 48 6 2 -^ 3 N,48

Durchschnittlich auf
1 Jahr . . . 3982 19 6 3988 18 IN 15? 5» 7 l63 l 1l 16 2 1 " ! 4

Die Mehrausgaben in den Jahren 1870 und 1872 erscheinen vollständigdurch die Zahl
der gegen den Etat mehr verpflegtenKranken:

pro 1870 . . . 12°2/,ß5 Kranke,
pro 1872 . . . 37"l/^, Kranke

gerechtfertigt.
Titel IV.

Zur Anschaffung und Unterhaltung von Hausutensilien (pro 1870 und 1871 unter
Titel V 1 und 2 aufgeführt).

1. Für gewöhnliche Haus-Utensilien.

In der Berichtsperiodesind für diesen Titel verausgabt worden:

dein

Betrag der
Gegen den Etat

In den Jahren Ausgabe.

Thlr. S«. Pf.

Etat-Creon.

Thlr. S». Pf.

mehr.

Thlr. S». Pf

weniger.

Thlr. Tg. Pf.

1870 . . .

1871 . . .

1872 . . .

2891
2892

1471

25

25
16

3

10

2893

2893

1400

— —

71 10 Ü,

!
! 1 4

5

9

Summa

Durchschnittlich auf
1 Jahr . . .

7256

2418

?

22

1

4

7186

2395 !0

71

23

I«

25

10

7

1 9

l3

9

3

Die Überschreitung dieses Titels im Jahr 1872 beruht auf einer, durch die außergewöhw
liche Höhe des Krankenbestandesnothwendig gewordene Anschaffuug von 12 Holzbettstellen im
Gesammtbetragevon 72 Thlr.
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Position 2.
Für ärztlicheUtensiliensind ausgegeben(Etat 100 Thlr.)

pro 1870 ... 73 Thlr. — Sgr. 6 Pf.,
pro 1871 ... 99 „ 29 „ 6 „
pro 1872 . . . 9? „ 5 „ 6 „

Summa 270 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf.
Durchschnittlich 90 Thlr. 1 Sgr. 10 Pf.

Titel V. Reinigung,
pro 1870/71 als Titel IV aufgeführt.

Vs sind in der Etatspcriode ausgegcbcu:
!" Gegen den Etat

Jahrgang Betrag
mehr. weniger.

Thlr, Sg. Pf. Thlr. S« Pf, Thlr E„. Pf

1870 679 !> 6 — — 76 20 6
1871 825 3 6 79 20 2 — — —

1872 1128 !,'! 3 128 ,3 3 — — —

Summa 2632 26 3 208 3 5 76 2" 6

Durchschnittlich auf I Jahr < 87? 18 9 69 1! 1 25 16 10

Die Etatsüberschreituug in den Jahren 1871 und 1872 ist begründet dnrch die Zahl
ber gegen den Etat mehr verpflegtenKrauten, sowie durch die größere Höhe des Preises für das
Nettstroh.

VI. Für Heizuugsmaterialien.
Auf diescu Titel wurden ausgegeben:

An den Iahreu.

1870
1s?1
1872

Summa
Durchschnittlich

"uf 1 Jahr

Ueberhaupl.

Thlr, Sgr. Pf.
1945
2067
2432

6445

2148

1
21
23

16

11
7

11

8

Der Etat besagt.

Thlr. Sgr. Pf.
1813
1813
1850

5476

l825 10

Mithi» gegen den Etat

mehr.
Thlr. Sgr. Pf.
132
254
582

969

323

1
21
23

16

11
7
5

11

4

weniger.
Hlr. «gr Pf.

Die fortwährende Ucbcrschreitung dieses Etat-Titels beruht ledlglich in den stets mehr
^steigerten Preisen der Kohlen, indem dieselben in den Jahren 1868/1869 locoZeche pro Waggon
N bis Hu Thlr. betrugen, dagegen im Jahre 1872 im Dnrchschnittbis auf 19 resp. 20 Thlr.
Wiegen waren.

21'
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Titel VII. Für Bcleuchtungs-Material.
Es sind dafür verausgabt:

Iu den Jahren Insgesammt.

Thlr. Sc,, Pf.

Der Etat Mithin gegen den Etat

Credit betragt

Thli. Sg, Pf,

!!mehr. weniger.
Thlr. S«. Pf.! Thlr. S„, Pf.

1870 ....
1871 ....
1872 ....

1381
1343
1480

15
1

10
9
8

1890
1390
1390

— —

90 15 ^!

8
4«!

I !
28

2
3

Summa

Durchschnittlich auf I Jahr

4211
1403

3
21

3
1

4170
1390

90
32

15
5

«!
3
!

55
18 14

5
2

Die Mehrausgabe im Jahr 1872 beruht auf der bereits nachgewiesenenMehrverpfteguug
von Kranken, welche die Benutzung resp. Beleuchtung der Austaltsräumlichkciteuin ausgedehnterem
Maße erfordert hat.

Titel VIII. Zu Arzneien und Verbandmitteln.
Es wurde aus diesen Titel verausgabt:

Iu den Iahreu.
Ins-

gestimmt.

Thlr. T„,Pf,

.hierum»
fallen auf
die Arznei^

losten
für die

Beamten
»ach dem
Etatsatze.

Thlr. Tii.Pf

Bleiben für

die Kraute»!.

Thlr. T,,.Pf,

Es fallen demnach auf
jeden Kopf.

pro Jahr.

Thlr. Sg.Pf,

pro Tag.

Thlr. Zq.Pf.

Gegen den Credit.

mehr,

Thlr. S,,,Pf,

»veniger.

Thlr Sg M

187U
1871
1872

465
851
465

— 9
22> 6

!
»! 7

31

31

32

Summa

Durchlchmttlich<mf, Illhr

178126.10
593 28^11

95
31

16-
16
8

433
82U
432

14 9
!

6 6

25! 7

123
3 1
122

1686
562

39 9^ 9
425 22 t

1

16 10 618' 1
2! 6 —

6,
2„5

466 2?
155!19

Die Mehrausgabe pro 1870 erklärt sich zum größten Theil aus der Zahl der mchrver-
pflcgteu Kraute», die pro 1871 aber rührt daher, daß während sechs Monate der Arzneibezugbei
dem Mangel eines Anstalts^lpotheters aus der Stadt stattfinden mußte uud bei dem Wiedereintritt
des :c. van E m st e r die Wiedererneuernngdes regelmäßigen Arzneibestandcs,welcher während der
Abwesenheit des Anstalts-Apothetcrs von 1870—1871 unterlasse» worden, stattfinden mnßtc.

Titel IX. Bibliothek.
Hierfür siud ausgegebenworden (Etat 200 Thlr.):

pro 1870 . . . .199 Thlr. 21 Sgr. 2 Pf.
„ 1871 .... 199 „ 20 „ 6 „
„ 1872 . . . . 200 „ — „ - „

Summa 599 Thlr. 11 Sgr. 8 Pf.
Durchschnittlichans l Jahr 199 „ 23 „ 11 „
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Titel X. Unterhaltung der Gebäude.

Auf diese« Titel wurde verausgabt excl. der Nemuueraliou für dcu Baubcamtcu die im
Jahr 1872 bei Titel I in Ausgabe nachgewiesen ist.

Der Etat
besagt.

Für gewöhnliche
Bauzwecke.

Mir an szeraewiihn Gegen den Etat
In den
Jahren.

liche Bauzwecke > Summa,
zusätzlich bewilligt mehr. weniger.

! Thlr, S„r. Pf. Thlr, Sgr, P^ THH^Szr^ Pf^ Thlr, Tür, Pf. . Tljlr. S«r. Pf,
1870 3610 3809 14 3 — — — 3609 14 3 — — 15 9

1871 3610 3609 14 4 982 27 1 4592 11 5 982 11 5 — — —
1872 8610 3609 3 5 1319 20

17

6 4928 23 11 1318 23 II — — —

Summa
5>>rchl«nittl.!
»»f i Inhr.!

10830 10828 2 — 2302 7 13130 19 7 ! 2301 5 4 — 15 9

3610 3609 10 8 767 15 10 4376 26 «! 766 26 — — -- —

Die iu deu Jahre» 1871 und 1872 ausgeführte» außergewöhulicheu,von der frühereu
Vcrwaltuugs'Commifsiouevcut. vom Herr» Obcr>Präsideuteugenehmigte» größeren baulichen Ein«
richtuugenwaren folgende:

1. Die Auleguugeiner Futtcrmauer au der Ostseitc des Austaltsgebiets
880 Thlr. 5 Sgr. 4 Pf,

2. Die Aufrichtungder Grabstciuc i» der Kirche . .152 „21 „ 9 „
pro 1871^- 982 Thlr. 2? Sgr. 1 Pf'

3. Die Herstcllu»g eines 52 R»the» lauge» Weges längs der West- und Südfeite der
Gebäude der Irrc»a»stalt .........399 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf.

4. Maucrreparatur der äußere» Strebepfeiler der Gebäude
der Irreuaustalt.......919 „ 28 „ — „

pro 1872 -". 1319 Thlr. 20 Sgr. 6 Pf.
Werde» diese Beträge in Abzug gebracht,so hat eine Ueberschreituugder Etatsätzedieses

Titels iu der Bcrichtspcriodenicht stattgefunden.

Titel XI. 1 und 2 pro 1870 und 1871.

An öffcutlicheu Abgaben:
pro 1870: 1. Grundsteuer

2. Eomuumalstcuer

pro 1871 : 1. Grundsteuer
2. Commuualsteuer

. 24 Thlr. 23 Sgr. 9 Pf.

. 49 „ 7 „ 11 „

3umma 74 Thlr. 1 Sgr. 8 Pf.

. 24 Thlr. 29 Sgr. 11 Pf.
.49 „ 6 „ 11 „

gefunden.

Summa 74 Thlr. 6 Sgr. 10 Pf.

Der Etat erlaubt eine Ausgabe vou 86 Thlr»., daher hat tciue Ueberschreituug statt-
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Titel XI. 1. pro 1872.
Grund- und Eommnnalstencr:

pro 1872: 1. Grundsteuer . . .21 Thlr. 19 Sgr. 3 Pf.
2. Communalstcucr . . 168 „ 5 „ 5 „

Summa 192 Thlr. 24 Sgr. 8 Pf.
Der Etatansatz beträgt 72 „ — ,. - „

Viithiu mehr 12tt Thlr. 24 Sgr. 8 Pf^
welche Ueberschreilung dadurch heroorgerufeuworden ist, daß die Heilanstalt zur EommnnabEin-
tomincnstcnerherangezogenwurde Die dagegen erhobene Neelamatiou hat indessen den Erfolg
gehabt, daß im Jahr 1873 die theilwciseRückerstattungder Steuer geschehe» ist.

Titel XII. Fencrversicherungsbciträge pro 1870 uud 1871, XI. 2. pro 1872.
Es sind dafür bezahlt worden:

Beiträge
für Versicherung. Der Etat besagt Gegen den Etat

Im Jahr der
Gebäude.

Thlr, Sg, Pf,

des
Inventars,

Thlr, Sg, Pf

Summa.
für die ^ für das

Gebäude. '! Inventar.

Thlr. Sg. Pf, Thlr S», Pf. Thlr, Sg. Pf,

Summa.

Thlr. Sss, Pf.

!l
mehr. i< weniger.

Thlr. Si,, Pf, Thlr, Sg, Pf,

187« ....
187, ....
1872 ....

16117 11 36
16117 11, 3«
161 17lll, 36

3-
4-

197 20^11
197 2l'l!
197 ^20 11

161
161
161

17,11 27

17^11,, 27
17^11 36

1710
1710

3 —

189
139
197

5
5

20

9
9

1,

8
8

15 2
16 2

i !

Summa .
Durchschnittlich

auf I Jahr

484 23 9

16147 11

108

36

10

3 4

593

197

3

21

9

3

484

161

23 9 91

17,1!,,^ 30

8! 8

1211

577

192

2 5

10^10

17

5

1

20 5» _

Titel XI. 8 Kirchen- und Schulbediirfnisse.
Die Ausgaben haben betragen:

In den Jahren

1.

Für Kirche»'
bedürfuisse.
Thlr. 'Sgr, Pf

2

Für Schul-
bedürfuissc.
Thlr, Sgi. Pf,

Summa.

Thlr. S»r. Pf,

Bemerkungen.

1870 ....
1871 ....
1872 ....

9?
13?

,9
25

3 2!
22

6
28

6
7

121
160
133

25
23
26

9

?
10 Pro 1872 sind Pof. 1 und 2 zusammen¬

Summa .
Durchschnittlich auf

1 Jahr . .

225 ,1 3 4? l ! 416

138

!5 2

1

gefaßt.

Der Etat pro 1872 beträgt 134 Thlr.

Die Ucberfchreituugder in dem Etat pro 187N/7I mit Titel XVII. bezeichnetenAusgabe
für kirchliche Bedürfnisse ist durch die Ausgabe von 25 Thlrn. für Einrichtung einer wöchentlichen
Unterrichts- und Gebet-Stunde für israelitischeKrankn entstanden.
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Titel XI. 4. Arbeitsmaterial für die Kranken und Ge!schenke zur Auf¬
munterung derselben.

Die Ausgaben haben dafür betrage«:

In den Jahren. Insgesammt.

T«r, S«i, Pf.

Bemerkungen.

1870 .......
1871 .....
1872 .......

54 n
545
630

17
2«
2(>

1
4

10

' ans Titel XVI und zum Theil XV genommen.

Der Etat pro 1872 beträgt 550 Thlr.
Summa .

Durchschnittlich .
171?

572
12
14

3
l

Die Ueberschreitnngen sind vollständig gerechtfertigt durch die größere Anzahl der ver¬
pflegten Kranken.

Ul! Titel XI. 5. Be erdigu n g s - nnd E inbringungskoften anf Berechn n n g.

pro 1870
pro 1871
pro 1872

15 Thlr. 13 Sgr. 6 Pf.
15 „ 19 „ - „
30 „21 ,, „

durchschnittlich
Summa <>1 Thlr. 23 Sgr. 6 Pf.

auf 1 Jahr 30 Thlr. 1? Sgr. 10 Pf. (Etat 33 Thlr.)

"<1 Titel XI. «. Kleine Dienstreifen der Beamten der Heilanstalt an
Berechn u n g.

Dafür ausgegebcu:

pro 1870 10 Thlr. 13 Sgr. 9 Pf, ,,,^>che Titel XIV.
pro 1871 14 Thlr. 28 Sgr. 9 Pf.^
pro 1872 14 Thlr. 27 Sgr. 6 P f.

Summa 40 Thlr. 10 Sgr. — Pf.
durchschnittlich

auf 1 Jahr 13 Thlr. 13 Sgr. 4 Pf. (Etat 15 Thlr.)

lld Titel XI. 7. Porto uud Botenlohn.

Hierfür sind ausgegeben:
pro 1870 98 Thlr. 11 Sgr. 7 Pf. / ^ ^VII 1 und XVIII 5.
pro 1871 95 Thlr. N Sgr. 9 P,. ^
pro 1872 98 Thlr. 10 Sgr. 6 Pf.

Snmma 292 Thl^ 3 »gr. 10 Pf.
burchschmttlich auf

1 Jahr 9? Thlr. I I ^r. 3 Pf. (Etat pro 1872 100 Thlr.)
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vergleiche Titel I imd zum Theil XVIII 5.

n,ä Titel XI. 8. Bureaukostru incl. Zeitungen und Drucksachen.
Es fiud dafür ausgegeben:
pro 187N 153 Thlr. — Sgr. — Pf.
pro 1871 249 Thlr. 15 Sgr. 6 Pf.
pro 1872 179 Thlr. 25 Sgr. 10 Pf.

Summa 582 Thlr. 11 Sgr. 4 Pf.
durchschnittlich

auf 1 Jahr 194 Thlr. 3 Sgr. 9 Pf. (Etat 180 Thlr. pro 1872.)
Die betrcffeudeMehrausgabe im Jahr 1871 ist durch den Druck von neuen Fragebogen,

welcher die Genehmigungder frühern Verwaltuugs-Eommissionerhalte» hatte, hervorgerufen.
Die wirklichen Verpflegnngstostcneines Normalkranken,wobei die Verwaltungstosten der

Anstalt außer Berechnung bleiben, ergibt die nachfolgende Aufstellung:

Pro Jahr. N
In den Iahreu. fiir

Beköstiguug
für

Bekleidung.
für Arznei. Summn. pro Tag.

Mr. Sg.Pf. Thlr. Sss.Pf. Thlr. Gg. Pf. Thlr. Sss.Pf. Thlr. Sg . Pf-,
76« 1 3 15 15 - 1 23 « 93 9 11 — ? 8,»>

1871 ......... 80 !9 3 12 10 6 3 1 11 102 1 8 — 8 4„3
1872 ......... 8?

250

18 4 20 10 8 1 22 6 109 2! 6 — 8 11,94

Summa 8 10 48 6 2 6 18 ! 305 3 1 25 0,l2

Durchschnittauf 1 Jahr . . . 83 12 11 16 2 I 2 6 ^ 101 2! — — 8 4

Die Gesammtuuterhaltuugökosteueines normalmäßig verpflegtenKranken, also einschließlich
seines Antheils an den allgemeinenVerwaltungstosten,belaufen sich in den gedachten Jahren durch
schnittlich auf

225 Thlr. 26 Sgr. 8 Pf.
pro Tag 21 Sgr. 0,38 Pf.

Resultate der i'andwirthschaft uud Vi ehstands-Nntzuug.
Das Resultat der Jahre 1870/72 crscheiut wcuiger günstig als das der vorhergehenden

Berichtsperiodc, obfchon die Erträge die Soll-Einnahme nach dem Etat namentlich 1870 und 1871
erheblich überstiegen. Der Grund der Verminderung des Nein-Ertrags liegt lediglich in der nicht
zu vermeideudeuErhöhung der Ausgabe».

Diefe Mehr-Ausgaben betrafen hauptsächlich das Futter- uud Streu-Material. In Folge
des .Krieges uud der minder günstigen Witterung hatten die Fouragc-Preise eiue außerordeutlichc
Höhe erreicht. Da die übrigen Futtermittel auch verhältnißmäßig sich erhöhten, so entstand in
diesen beiden Jahren allein eine Mehrausgabe von 1660 Thlr.

Mehrausgaben waren ferner nöthig in den Jahren 1870 uud 1871, für welche der Etat
pro 1868/69 prolongirt worden war, an Tagelohn, sowie für die durch Eoufereuzbeschlußvom
8. Oetober 1868 eingeführte Versichern»«, der Gartcnfrüchte gegen Hagelschaden.

Die Mehransgaben zum Aukauf von Vieh haben leinen nachthriligcn Einfluß auf das
Resultat ausgeübt, da durchschmttlichfür das verkaufte Vieh mehr ei»ge»ommeu als aus¬
gegebenwurde.



Summa 281? Thlr. IN Sgr.
1870
1871

. 746 Thlr. IN Sgr.
. ??4 „ 20 „

1872 . 1252 „ 5 „
Suinma 2773 Thlr. 5 Sgr.
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Dir Einnahmen betrugen I87N ...... ?79 Thlr. 25 Sgr.
1871 ...... ?7N „ 15 „
1872 ...... 1267 „ — „

Die Ausgaben dagegen:

mithin mehr eingenommen als ausgegeben 44 Thlr. 5 Sgr.
Behufs besserer Uebersicht ist eine Nachwcisuug zur Ermittelung deß Nein-Ertrages

(Beilage Nr. 2) beigefügt.
Zu erwähneu ist hierbei noch, daß die Kosten der Fourage für sämmtliche 4 Pferde —

obschou dieselben bekanntlich nicht ausschließlich zum Feldbau gebrauchtwerden — in der Ausgabe
miteuthalten siud.

Im Betriebe der «andwnthschaft hat eine wesentliche Veränderung nicht Statt gefunden.
Die Eiuführuug des Klee-Anbaues,ist, da derselbe sich als vortheilhaft erwieseu — weiter fort
gesetzt worden. Ebenso ist der Erweiterung und Verbesserungder Obstbaumschule Berücksichtigung
zu Theil geworden.

Eine Veränderung des Gruudeigeuthums der Anstalt ist nicht eingetreten. Nach der
Reductiou auf das Meter-Maaß beträgt dasselbe insgesammt:

18 Hectare 34 Are 79 lT'Meter.
Die im tz. 11 des Neglements für die Leitung nnd Verwaltuug der Proviuzial-IrreN'

Heilanstalten vorgeschriebene jährliche außerordentlicheRevision der Provinzial-Irren-Heil-Anstalt zn
Sicgburg, hat am 19. Dezember v. I. unter Beiwohnung des Herrn Ober Präsideuten nnd unter
Zuziehung der beiden für die Anstalt bestellten Commissare des Provinzial - Verwaltnngsraths
stattgefunden.

Das Resultat dieser Revision hat die Revisoren, soweit es sich nicht um den von der
Verwaltuug uuabhäugigen baulichenZustand der Anstalt uud deren Raumvcrhältnisse handelte, in
jeder Beziehungbefriedigt.

Ueber die Verwaltung der Anstalt im Jahre 1873, über welche die vorstehendenAngaben
nähere Darlegungen noch nicht enthalten, sind wenig besondere Mittheilungen zu macheu.

In der Anstalt war das driugeude Bedürfniß zur Anlage eines Trockenapparatsnach
vorgelegtemPlaue hervorgetreten. Der Provinzial-Verwaltuugsrath hat die Ausführuugder Anlage
»u einem Kostenbetragevon 750 Thlr. genehmigt uud wegen fehlenderMittel im Anstaltö-Etat,
dessen Baucredite auderweit absorbirt waren, vorbehaltlichIhrer späteren Genehmigung beschlossen,
den erforderlichenCredit anßerctatsmäßig zu entnehmenuud zu vcrweuden.

Weiter war das dringende Bedürfniß hervorgetreten, die Löhne des unteren Oeconomie-
und Dieustpersouals iu der Austalt, welches zu den im Etat ausgefetzten Erediten nicht mehr zu
haben war, außcretatömäßigzu erhöhe». Um den ungestörtenBetrieb der Austalt sicher zu stellen,
hat der Proviuzial-Verwaltungsrath den Iahresbetrag von 3N6 Thaler, ebenfalls vorbehaltlich
Nhrer späteren ZustimmungaußeretatSmäßigbewilligt, in gleicher Weise das Einkommender beiden
Austaltsgeistlichenum den Iahresbetrag vou je 90 Thlr. als Entschädigungfür die fehlende
Dienstwohnuugaußeretatsmäßig erhöht, nachdem die gänzliche Unzulänglichkeitdes im Etat aus.
gesetztenGehaltes von 710 Thlr. vom Anstalts-Director überzeugend dargelegt worden war.

22
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Der Proviuzial-Verwaltuugsrath glaubt, bei diesen Äewillignngen im Sinne desProviuzial-
Landtages gehandelt zu haben und beantragt daher die vorbehalteneIbeuuütät.

Die Jahres-Rechnungen der Anstalt pro 1870, 187! und 1872 werden Ihnen zur
Decharge vorgelegt werden, die Rechnung pro 1873 ist noch nicht revidirt. Die letztere ergibt als
Hauptresultat eine GesaunntEinnahme und Ausgabe vou 69,225 Thlr. 14 Sgr. 4 Pf.

V. Hrovinzial Aebammen ^eljranstalt zu Mit.

Die Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Eöln ist durch das nutenu 31. Octobcr 1872
von den Herren Ressortministerngenehmigte, aus Ihrer Beschlußfassung hervorgegangene Reglement
vom 1. Januar 1873 ab iu die obere Leitung und Verwaltnng des Proviuzial-Verwaltuugs Raths
übergegangen.

Ueber die darauf am 1. April 1873 erfolgte Schließung der Hebammen Lehranstalt zu
Trier, den erfolgten Veitritt des seitherigen Hebammeu Lehrverbandc« Trier zum Provinzial Verbände
Cöln, sowie die dadurch bedingtesofortige Inangriffnahme eines Erweiternngsbanes der Anstalt zn
Cöln wird dem Provinzial Landtage eine besondere Vorlage gemachtwerden, ebenso iibcr Feststellung
eiuiger organisatorischenBestimmungenfür die Verwaltung der HebammemLehranstaltuud die Zahl
der etatsmäßig anfzuuehmendenSchülerinnen sowie die Zahl der Freistellen.

Die Hebammen-Lehranstaltzn Cöln hat keine besondere Anstallslasse, die Fnnltioueu
derselbe»werden von der ständischen Centrallasse geübt, der Hauolasse aber, bei deren Verwaltung
sich der Austalts-Direetor des Auslalts Personals bedienen darf, nnr baare Zlischüssenach Ve<
dürsniß geleistet.

Nachdem die Thätigkeit des Regierungs-Subalternpersonalsbei der vormaligenVerwaltung^
Commission der Anstalt dnrch den Ucbergang derselben in dir provinzialständische VcrN'altnng auf-
gehört hatte, befand sich in der Anstalt für diefe Einrichtung außer dem Director lein männlicher
Beamter, der Director war von der technischen Leitung und Verwaltung der Anstalt neben feiner
nicht unbedeutenden Privat Praxis worauf er nebenbei augewiefen ist, gcuugsam in Anspruch
genommen nnd die Thätigkeit der Oberhebammc uud der Wirthschaften» in der Anstalt erschien
nicht ausreichend,in oeconomischer Hinsichtderen Verwaltung und die nöthige Coutrole überall z»
sichern, so daß dem Anstalts-Director eine Arbeitshülfe hierfür beigegebenwerden mußte, welche
dazu dienen sollte, die im Laufe der Verwaltung bald hier bald dort hcrvortretcudcuMängel und
Unzuträglichteiteuzu beseitigen, die laufeudeu schriftlichen Arbeiten der Verwaltung zn erledigenund
die Conlrole über Iuventar nnd Material Verbranch nnter Leitung des Direetors zu übeu uud die
für Letztern bestimmtenÜonttol Verbrauchs RachweisenaufMellen. Für diese Arbeitshülfe wurde
ei» früherer Militair-Rechnungsbeamter in der Stadt Cöln gefunden und derselben vorerst eine
jährliche Remnneration von 15U Thlrn. ausgesetzt. Der versuchte Answeg hat sich aber nicht als
ausreichend erwiesen, weßhalb in dem neuen Etat die Anstelluug eines Verwalters (Hausvaters)
für die Austalt in Aussichtgenommenworden ist.

Die Ausbildung der HebammewSchülerinnen in der Anstalt findet jährlich in zwei gleiches
Lehrgängen,einem Sommerem-susund einem Wiutereursus statt.
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Vor Uebernahme der Verwaltung durch den Provinzial-Verwaltunasrath war jeder Cursus
mit 35 Schülerinnen besetzt, wovon für jeden neuen Cursus 5 Repetentiuuen zur Unterstützung der
Obcrhebamme der Regel nach zurückbehalten wurden.

Als der Hinzutritt des Hebamme» Vehrvcrbaudcs Trier sofort größere Auforderuugcu an
die Anstalt stellte, wurde unter Besetzung aller entbehrlichen Räume der Eursus auf 40 Schülerinnen
gebracht, wovon nnr 2 als Repetcutinnen ans dem Voreursus zur Unterstützung der Oberhebamme
zurückbehalte» wurde», so daß pro Cursus 38 Schülerinnen neu einberufen werden konnte».

Die bis jetzt nnter der Verwaltung des Provinzial-Verwaltnngsraths stattgefundeue
Besetzuug vo» drei ^'ehrcursen vertheilt sich auf die einzelnen Negiernngsbczirte der Provinz wie folgt:

Aachen: Eoblcuz: Eöln: Düsseldorf: Trier:
Sommercursus 1873. 8. 5. 7. 13. 5.
Wintercursus 1873/74. 3. 8. 3. 11. 8.
Sommercursus 1874. 4. 5. 0. l 4. 9.

"l5^ 18. 21. 38. "22""

An Schwangeren und Kranken waren in der Anstalt aufgenommen
im Jahre 1873:

«.. »»e»tgeltlich .... 383 mit 8!78 Pflegetagen,
ii. i» der III. Pflegetlaffe

^!' » ,, ^> //
Kranke

Sumnia 487 mit 11813

Im Jahre 1873 kamen in der Anstalt 388 Geburten vor, worunter 5 Zwilliugsgebnrten,
s" daß also im Ganzen im verflossenen Jahre 303 itinder in der Anstalt zur Welt gekommeu siud.

Die Leitung der iu der Ausführung begriffeue» Erweiterungsbauten u»d bauliche» Her¬
stellungen in der Anstalt ist dem Bauinspcctor Böttcher znEöln »bertragen worden. Die Ausführung
>st so weit gefördert, daß die Vollendung dcr Bauleu in diesem Herbste zu erwarten steht. Von dem
Zcitpuntte der Fertigstellung ab, wird die Anstalt pro Enrsus 00 Schülerinnen aufuehmcn können,
wobei aber auch wieder eine Erhöhung der Zahl der verbleibenden Repetcntinnen wird
Italtfinden müssen.

Recht störend war für den Betrieb der Anstalt im verflossenen Jahre die plötzliche
Erkrankung der Wirthschaften», die wegen Geistesstörung der öffentlichen Fürsorge übergeben werden
"Ulßtc und für die im ersten Augenblicke ein geeigneter Ersatz nicht zu finden war.

Die im 8- 14 des Reglements für die vom 31. October
1872 vorgeschriebene außerordentliche Revision der Anstalt hat am 18. Dezember v. I. uuter Bei«
Wohnung des Herr» Ober-Präsidenten der Rheinproviuz u»d »nter Zuziehung der beiden für die
Anstalt gewählten Spezialcommisfare des Provinzial Vcrwaltungsraths, Stadtverordneten Horst und
Bürgermeister Dr. Wurzcr stattgefunden. Die in der Ausführuug begriffenen bauliche» Einrich¬
tungen wurden besichtigt, auch davou Act genommen, daß behufs besserer Arronbirung des Anstalts-
Areals ein Grundstücks - Austausch mit den Herren I. I. langen und Söhne und I. D. Rccklmg-
hausen verabredet, vom Provinzial-Vcrwaltungsrathc genehmigt und zufolge abgeschlossenennota¬
rielle» Tauschvertrags in der Ausführung begriffe» fei.

Der Gruudstücksaustausch hat für die Anstalt den wesentlichen Vortheil gebracht, baß sie
22'

27 „ 1410

Schwan icrc . 3l „ 840
Kranke. 15 „ 276
Schwangere . 3 „ 120
Kranke 28 " 083
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mit der ganzen nördlichenSeite des Areals der ganzen Lauge nach an eine neue Straße zu liegen
louunt, und somit vor jeder störendenFabrikanlage gesichert ist und daß ferner die Verwerthung
des gauzen Terraius zu Gartenaulagen und nutzbaremGartenlaube sich günstiger gestaltet hat.

Kosten sind der Anstalt durch die neue Umfriediguug, Verlegung des Brunnens, Anlage
einer Terasse nach dem Garten :c. nicht erwachsen.

Bei dem Begange der Anstalt faudeu sich die durch die Feuchtigkeit im Souterrain ent¬
standenen Schäden, wie natürlich, noch nicht gehoben, da die Wirkung des angelegtenIsolircanals
erst im Verlaufe einiger Jahre zu erwarte» ist. Zur Bereitung des Warmwassers in den Bade-
stnben waren zwei Warmwasserbcreiteraufgestellt, mit der Anlage des Isolircanals eine Oberab-
lcitnng alles Tagewasscrs verbünden,so baß von den von dem Geheimen Ministerialrathe Esse bei
dein letzten Besucheder Anstalt monirten Ausstellungenuur noch die Beseitigung der Schliuggrubcu
erübrigt.

Letztere ist bereits in Aussicht genommenbei gleichzeitigerAnlegung einer eementirten Koth-
grübe für die Aborte in Verbindung mit den vorhandenen Waterclosets.

Der Anstalts-Director Dr. Birnbaum touute schon jetzt coustatireu, daß die Gesundheit^
Verhältnissein der Anstalt, die früher häufiger zu Klage» Aulaß gegeben, sich in letzte er Zeit
gebessert hätten.

Die Anstalts-Rechnuugeufür die Jahre 1870, 1871 und 1872 werden dem Provinzial-
Landtage zur Decharge vorgelegtwerden.

Dieselbenergeben folgende Schlußresultate iu
Einnahme: Ausgabe: Bestand:

Th'lr. Sgr. Pfg. Thlr. Sgr. Pfg. Thlr. Sgr. Pfg.
1870 . . 18,639 1 5 17,035 4 3 1603 27 2
1871 . . 16,19? 11 2 13,801 14 — 2395 2? 2
1872 . . 20,436 4 8 15,144 9 8 5291 25 —

Der Final-Abschlnßpro 1873 weiset für dieses Jahr die folgendenZahlen nach:
Einnahme. Ausgabe. Bestand.

Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf. Thlr. Sgr. Pf.
1873 . . 20,865 22 9 15,035 16 2 5,830 6 7

Außerdembesitzt die Anstalt ciu baares Depositum von 1790 Thlrn. bei der Provinzial-
Hülfolasse, allerdings auch die zum Zwecke des Baues nach miserin bezüglichen Referale aufgenom¬
mene Schuld vou 14,400 Thlrn., welche indessen noch nicht ganz erhoben und verwendet ist.

Ueber diesen crtraordinairen Reubanfouds wird ein besonderes Conto geführt und besondere
Banrechnung gelegt, welche Ihnen in Ihrer uä'chsteu Session vorgelegt werden wird.

Für die Verwaltungsvcriode 1874/76 wird dem Hohen Landtage ein neuer Etat mit
Motive,,, welche die nöthigen Erläuterungen ergeben,vorgelegt.

VI. MjemischeWrovinzial'KlindenAnstalt zu Muen.
Unterm 25. August 1873 habeu des Kaisers uud Königs Majestät das vom XXI.

RheinischenProviuzial-Landtageberathene Reglement wegen der Ueberleitnngder RheinischenPro
viuzial-Blinben-Anstaltin Düren in die provinMständischeVerwaltung in der anliegendenFassung
zu genehmigengeruht.
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Das Reglement,enthält einige Abänderungen gegen den in der Sitzung des Provinzial-
Landtages vom 21. September 1872 beschlossene»Wortlaut, bezüglich deren Entstehungwir zunächst
Folgendes vorausschicken:

Nach einer Mittheilung des Herrn Ober-Präsidenten vom 12. April 1873 ist das von dem
Hohen Landtage beschlosseneReglement über die Lcitnug uud Verwaltung der Provinzial-Bliuden-
Anstalt zu Düren nachträglich noch dein Köuigl. Proviuzial-Schulcollcgiuin zu Coblcnz, „welches
iu dieser Augelegeuheitnoch nicht vernounnen wordeu sei," zur Aeußerung zngcfcrtigtworden, da
nach tz. 18 der für jene Anstalt damals uo,ch gültigen Statuten, Abänderuugeuder Statuten der
Zustimmungdes Königl. Provinzial-Schuleollegiumsbedurftcu.

In Folge des hierauf vou dem Provinzial-SchulcollcgiumöerstattetenBerichtes haben die
Herren Minister des Innern uud der geistliche!,, Unterrichts- und MedizinalAngelegenheiten deu
Herrn Ober-Präsidenten beauftragt, den Provinzial-Verwaltungsrath nutcr Mittheilung der vou vem
Köuigl. Provinzial-SchulcolleginmerhobenenBedenken zu ersuche», mit demselben wegen einer ent¬
sprechenden Abänderung des Reglements in Vcrbinduug zu treten.

In der Sitzung des Proviuzial-Verwaltungsraths vom 30. Mai pr., welcherein Vertreter
des Köuigl. Provinzial-Schuleollegiumsbeigewohnthat, ist eine Verständigungerzielt wordeu, wobei
den Bedenkendes Provinzial-Schulcollcgiums,soweit dieselbe» dieselben die Bestimmungenbezüglich
der Ertheilung des Religions-Unterrichtsin der Anstalt (ß. 7 des Regl.), die ausdrückliche Wahrung
des EharacterS der Anstalt als Simultauanstalt (§. 8 iliicl.) die Mitwirkung des Provinzial^Schul-
collegiums in Anstalts-Angelcgcuhciteu(ß. 11 idiä.) zum Gegenstände hatten, durch Aeudernug
der bezüglichen BestimmungenRechnung getragen wird.

Der Provinzial-Verwaltuugsrath hat geglaubt, bei Zustimmung zu deu vorgenommeneu
Aeuderungenim Sinne des Proviuzial-Landtageögehandelt zu habeu uud gab diese Aunahme dem
Herrn Ober-Präsidenten mit dem Anheimstellenzu erkennen, die Genehmigung des veränderten
Entwurfs bei deu Herreu Ressortministernzn beantragen, da die baldige Uebernahmeder Anstalt
in die proviuzialständischeVerwaltung als wüuscheuswcrlh bezeichuet werden mußte, weil die Anstalt
einer Erweiterung dringend bedürfe, weil hierzu mit Rücksicht auf den gefaßten Beschlußdes Auf¬
baues der ueuen Proviuzial-Irren-Anstalt für deu Regieruugsbczirt Aachen auf dem bei Dürcu
vorhandenen,durch Ankauf zu erweiterndenTerrain, die Erwerbung des bereits vorhandenenFlügels
des Irrenanstalts-Gebäudes für die Blindenanstalt angeregt worden und der Fortführung der Ver¬
handlungen der bereits erfolgte Uebergang der Blindenanstalt in die ständische Verwaltung nur
förderlichseiu würde.

Nach diesen Vorbcmerkuugcuüber das Zustaudetommeudes Ihnen hiermit vorgelegte»
veränderten Reglements bitten wir hierdurch um die nachträglicheGenehmigungdes hohen Land¬
tages. Der Ucbergangder Anstalt in die provinzialständifchr Verwaltung hat am 4. Novemberpr.
unter Aufnahme eines Protokolls durch Kommissaredes Provinzial-Vcrwaltnngsraths stattgefunden.

Bei der Uebernahmeder Anstalt waren in derselben 6? blinde Zöglinge vorhanden. Ueber
die Verwaltungsresnltate bis zum 1. November 1878 hat der Direktor Mecker einen besonderen
Bericht erstattet, der sich gedruckt iu deu Händen des Provinzial-Lcmdtageöbefindet. Die Angaben
i» demselbenüber die Rechnnngs-Resultateder Austalt pro 18? l und 1872 sind nicht genau,
angeblichweil dem Direktor bei der Bericht-Erstattuug uicht das vollstäudigeRechuuugs-Material
Kr Verfügung stand, auch iu deu bezüglichen Zahlaugabcu augenscheinlich unbcrichtigt gebliebene
Druckfehleruntcrgetanfen sind. Die richtigenZahlcncmgabenfolgen weiter unten.

Die frühere besoudere Anstaltstasse ist mit der ständischen Eentraltasse vereinigt worden,
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welche der Austaltskasse Vorschüsse nach Bedürfniß leistet. Die Verwaltnrg der Hauskasse führt
der Lehrer Hell.

Die neue Regelung des Religionsunterrichtes ist nach den Bestimmu»geu des Reglements
nuter Zuziehung des ProvinziabSchuleolleginniS crs,'lgt; ebenso ist bei Miteoucurrcnz desselben ein
neuer Stundenplan pro 1871 entworfen und festgestellt worden.

-Für die Speisung nnd Verpflegung der Zöglinge ist die Aufstrtluug eines Speise-Etats
veranlaßt, ferner schon pro 1874 die Vergebung der Lieferung der iu der Anstalt erforderlichen
Viclualien nnd Lebensbedürfnisse, ebenso wie bei dcu übrigen ProviiizialAustallen auf dein Wege
öffentlicher Submission erfolgt.

Das Bedürfniß nach einer Erweiterung der Anstalt wacht sich dringend geltend. Die
Äliudenanstalt war bisher ein Produet freiwilliger und humaner Bestrebungen. Mit dem Ueber^
gange in die provinzialständische Verwaltung erscheiut es geboten, ihre Zwecke dem §. 1 des Reg-
lemcuts entsprechend iu ihrem ganzen Umfange zu verwirklichen nud die fämmtlichen bilduugsfähigeu
Blinden der Rheinvrovinz zu erziehen und durch Schulunterricht, sowie durch Aneignung vou Ge-
schicklichteitenzu nützlichen Gliedern des Staats zu bilde».

Die Anstalt hat znr Erfüllung dieses Zweckes, abgesehen davon, daß sie die Mittel dazu
nicht besaß, auch in den RaumvcrlMnissen nicht ausgereicht. Um dem Bedürfnisse in der Provinz
zn eutsprccheu, muß die Aufnahme von 80—100 Zöglinge» uach deu frühere» Ermitteluugeu der
Anstalts-Directio» (die Ermitteluug der bilonngsfähigen Personen in der Gegenwart ist veranlaßt,
aber nicht beendet) sei es durch Erweiterung, sei es durch die schon angedeutete Verlegung in das
cho» vorha»de»e Irrenanstaltsgebände, »vorüber besondere Vorlage erfolgt, ermöglicht werden.

Der dem Proviu;ial°Landtage vorgelegte Etats Eutwilrf, welcher auch nähere Austnnft über
das znr Zeit vorhandene Vermögen der Anstalt in Capitalie» u»d Staatspapicreu gibt, hat schon
eine entsprechende Erwciteruug der Nustalt i» Aussicht genommen. Der Provinzial-Verwaltnngs-
rath ist dabei der Ansicht, daß die Bli»de»pflcgc in der Provinz, wie sie jetzt angestrebt wird,
als eine gemeinsame Last der Provinz wird erachtet »'erden müssen, so daß die erforderlichen
Zuschüsse, welche bisher vou deu Stände» ans dem Zi»sgewi»»e der ProviuMlHülfstassc bewilligt
worden siud, von jetzt ab »ach Maßgabe der aufkommenden direkten Steuern auf die Gemeiudeu
der Provinz umzulcgcu find. Der Provinzial Verwaltungsrath bittet nm Zustimmung zu diefein
Vorhaben.

Die Rechnungen der ProvinziabBlinden-Anstalt pro 1870, 1871 und 1872, welche vom
>to»igl. Provinzial'Tchuleolleginm als berichtigt angenommen resp, dechargirt worden sind, werden
^hnen besonders vorgelegt werden.

Dieselben weisen folgende Gesammt-Rcsultatc nach:

Einnahme. Ausgabe. Bestand.
1870 . . . 9687. 7. 6. 9303. 5. 2. 334. 2. 4.
1871 . . . 12,006. 7. 3. 10,284. 7. 11. 1781. 29. 4.
1872 . . . 15,224. 28. 4. 15,088. 18. -. 136. 10. 4.

Nach dem vorliegenden Fiual-Nbschlussc des vergangenen Jahres ergibt sich pro
1873 . . . 10,986. 16. 3. 12,808. 23. 8. 1822. 7. 5.

Vorschuß.

Die Deckung dieses Deficits ist in den, vorgelegten Etats-Entwnrfe pro 1874/76 befondcr«
vorgesehen.
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Der ProviuziabVerwallnngsrath erlvähnt hier noch gern, daß die verstorbene Frau Major
Richard geb. Finten zu Aachen durch Testaiueut von» 2. September pr. der Vlindcnanstalt zu
Dilreu ein Legat von 290 Thlr. vermacht hat, welches unter Anerkennung des guten Zweckes mit
Pflichtschuldigem Dante aeeeptirl worden ist.

VII. FyeillischeMovinzial-Alilfscaffeund Mcinischer
Meliorationsfonds.

Dnrch die Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 15. Iannar 1873 ist dem vom XXI. Rhei<
uischeu Proviuzial Landtage berathenen und angenommenen Reglements - EntWurfe, betn'ffend deu
Uebcrgang der Rheinischen Provinzial-Hülfs-Kasse in die ständische Verwaltung und dnrch die
Allerhöchste Eabinets Ordre vom 4. November 1872 dem in gleicher Weise zu Stande gekonnnenen
Reglement betreffend den Uebergang des Meliorationsfonds für die Rheinprovinz in die ständische
Verwaltung die Allerhöchste Oeuehmignng zn Theil geworden. Die beiden Institute sind in dem
von dem Königlichen Ober-Präsidenten festgestellten Uebergangstermiu vom 1. März v, I. in die
obere Leitung nud Verwaltung des Proviuzial-Verwaltmigs-Raths übernommen.

Räch Art. 2 des Reglements ist für die unmittelbare Verwaltung der Provinziell-Hülss-
Kasse nnd der mit ihr vereinigten Fonds in Oemäßheit des tz- l» des Regulativs vom 27. Septem
ber 1871 (Oes.-S. S. 'll>9) vom Provinzial-Verwaltungs-Rathe eine Kommission von 3 Mit«
gliedern uud einer gleichen Anzahl von Stellvertretern unter der bisherigen Bezeichnung „Direetion
der Rheinischen Provinziell Hülfs-Kasse" bestellt worden, die zur Zeit zusammengesetztist, wie folgt:

». Mitglieder:
L e tt o w, Königl. Regiernngs Rath zu Eöln, zugleich Syudieus und Vorsitzender;
Freiherr v. L eh kam, Mitglied des Provinzial-Verwaltung«-Raths, Oberbürgermeister

Becker, Mitglied des Provinzial-Verwaltuugs Raths.
d. Stellvertreter:

Die Mitglieder des Provi»zial°Verwaltnngs-Raths:
Stadtverordneter Horst zn Eöln, zugleich speziell Vertreter des Herrn Regiernngs Rath«

Lettow in Verhiudernngsfällen;
Advoeat-An,valt Bremig, Graf Veyßel.
Die Direetion hat sich im Ucberuahmctermiue vom I.März 187" coustituirt und Seitens

desProviuzialVerwallungs-Raths die angeschlossene Geschäftsinstrnction vom I').Niärz 1873 erhalte».
Ueber die Verwaltnngstosten der Direetion, über das derselben beigegcbene, zum Oeschäfts-

betriebe erforderliche Subalternbeamten-Pcrsonal und dessen Remumrirnng wird Ihnen eine besondere
Vorlage gemacht werden, die den bisher fehlenden Etat der Provinzial Hnlfs Kasse ersetzen soll.

Ebenso wird Ihnen bezüglich der Ausdehnung der Vefnguissc der Proviuzial-Hülfs-Kasse
zur zinsbaren Hiuterleguug vou Geldern bei der Eölnischen Privatbank uud dem A. Schaafhau-
sen'schen Vaulvereine eine besondere Vorlage mit Motiven zur Veschlnßfassuug nutcrbreitet werden.

Soweit der Umfaug der Geschäfte einen öftere» Znsamiuentritt der Direetion der Pro-
biuzial Hülss llasse »icht erfordert, nil! oieselde i,i reg>!»iäßige» Sitzungen am ersten Dienstage der
Monate März, Inni, September im. Tezember zusammen.
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Ueber die Vcrwaltuugs-Nesultate der Jahre 1871, 1872 und 1873 ergeben die nachstehen¬
den Zahlcuaugabeu nähere Auskunft. Die Angaben des letzteren Jahres stützen sich-ans denFinal-
Abschluß pro 1373, da die Rechnung dieses Jahres noch nicht gelegt ist,

Depositen.
Der Bestand betrug am Schlüsse des Jahres 1870 , . . 1,473,69? Thlr. 1? Sgr.

es siud neu hinterlegt
1871 . . . 438,861 Thlr.
1872 . . . 894,805 „
1873 . . . 747,098 „

in Summa 2,080,764 Thlr.
dagegen zurückgezogen

1871 . . 467,950 Thlr. 1? Sgr.
1872 . . 371,902 „ — „
1873 . . 445,720 „ — „

in Summa 1,285,572 Thlr. 1? Sgr.
mithin ist Mehr-Einnahme 795,191 Thlr. 13 Sgr.

nnd am Schlüsse des Jahres 1873 cm Bestand verblieben von . . 2,268,889 Thlr. -- Sgr.
Unter den verzinstenDepositen waren auf Iahrcstüudigung hinterlegt

1871 von der Gesammt-Summe -ul 1,912,558 Thlr. 1,123,661 Thlr. oder 58,8°/», darunter
291,760 Thlr. nach dem zur Zeit der Hinterlegung in Geltuug gewesenen Zins¬
satze !l 3'/2°/..

1872 desgl. u<I 2,339,413 Thlr. 1,399,818 Thlr. oder 59,8"/,,, daruutcr wie vor zu 3^°/°
99,510 Thlr.

1873 desgl. aä 2,714,609 Thlr. 1,674,018 Thlr. oder 61,7°/«, darunter wie vor 84,110 Thlr.
Im Jahre 1873 war sonach gegeu 1871 au ans Iahreslüudigung hinterlegten Depositen

ein Zugang von 2,9°/°.
Von fraglichen Depositen waren Eigenthum der Sparkassen

1871 169,70« Thlr. oder 8,9»/„, worunter 1600 Thlr. aus dem vorerwähuteu Grunde zu
3^/2 °/, verzinslich.

1872 335,720 Thlr. oder 11,4°/».
1873 466,720 „ oder 17,2«/°, gegen das Jahr 187! ein Zugang vou 8,3 «/„.

Darlchne.
Auf die bis zum Schlöffe des Jahres 1870 bewilligten Darlehue zur Summe von l, 134,545 Thlr.
find zurückgezahlt worden

1871 . . . 231,249 Thlr. 20 Sgr.
1872 . . . 345,364 „ 10 „
1873 . . . 256,024 „ - „

in Snmma "83^2/^8 Thlr."^ ""Sgr.
neu bewilligt wnrdeu.

l871 . . . 473,368 Thlr.
1772 . . . 307,296 „
1873 . . . 268,340 „

iu Summa 1,049,004 Thlr.

I^tr>8 1,134,545 Thlr.
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Transport . 1,134,545 Thlr.
mithin Zugang ................... 216,866 „

nnd Bestand am Schlüsse des Jahres 1873 ..........1,350,911 Thlr.

Zins- resp. Reingewinn.
Der nach Abzug der Verwaltungskostenznr Pertheilung bestimmte Zinsgewiun der Hülfs-

lassa betrug nach dem Durchschnitt der Jahre 1868/1870 . . 36,243 Thlr. 13 Sgr. II Pf.
dagegen im Jahre 1871 . . . 37,765 Thlr. 9 Sgr. 1 Pf.

1872 . . . 36,45? „ 5 „ - „
1873 . . . 43,531 „ 9 „ 11 „

im Durchschnittder 3 Jahre also ............39,251 Thlr. 8 Sgr.

Verwaltmigstosten.
Es wurden verausgabt 1871 .......3333 Thlr. 11 Sgr. 5 Pf.

einschließlich 80 Thlr. 9 Sgr. an
erstatteten Portobeträgeu 1872 .......3228 „ 5 „ 10 „

desgl. 15 Thlr. 4 Sgr. 1873 ....... 2986 „ 26 ., 1 „
desgl. 9 „21 Sgr.

Priiülinmgsfoilds.
Der Bestaud betrug am Schlüsse des Jahres 187N . . 456 Thlr. 2? Sgr. 5 Pf.
Vereinnahmt wurden:

1871 g,) ein Viertel des Neingewinnes
der Hülfökcisse aus 187N . 8,425 Thlr. 9 Sgr. 9 Pf.

1>) wegeu vorzeitiger Zurückzie¬
hung prämirtcr Einlagen von
den Sparkassenzurückerstattete
Beträge ...... 512 „ 2? „ 10 „

1872 a) wie in 1871 Reingewinn
Thlr. Sgr. Pf.

aus 1871 9,441 9 9
d) wir in 1871 616 6 5

"l0,05? Thlr. 16 Sgr. 2 Pf.
" 18,995 Thlr. 23 Sgr. 9 Pf.

Summa der Einnahme 19,452 Thlr. 21 Sgr. 2 Pf.
Verausgabt sind

1871 einschließlich von 8 Thlr. 3 Sgr. 6 Pf. Porto, zur Prä-
mirung vou Sparkassen-Interessenten8,829 Thl. 25 S. 10 P.

1872 einschließlichvon 8 Thlr. 16 Sgr.
Porto wie vorstehend 10,019 „ 13 „ 7 „

18,849 Thlr. 9 Sgr. 5 Pf.

der am Schlüsse des Jahres 1872 verbliebene Bestand von . . 603 Thlr. 11 Sgr. 9 Pf.
ist, da nach 8- 17 des durch Allerhöchste,! Erlaß vom 15. Januar 1873 genehmigtenrevidirtm
Statuts der Rheinische« Provinzial Hülsskasse den Sparkassen ein Antheil an dem Zinsgewinne der

23
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Hülfskaffe vom 1. Januar 1873 ab nicht mehr zusteht, an den Fonds zur Verfügung der Pro
vinzial-Stände abgeführt worden.

Fonds zur Verfügung der Prouiuzial-Ständc.
Die Einnahmen und Ausgaben dieses Fonds während der Verwaltungs-Pcriode 1871/1873

siud durch die hier beigefügtenRechmmgsauszügenachgewiesen.
Es wurden hiernach gezahlt:

I. An einmalige« Bewilligungen.
1. Provinzial-Irrcn-Heilanstalt zu Sicgburg:

!l) zur Bildung eines Reserve - Fouds von der früher für de»
Neubau zur Unterbringung tobsüchtigerFrauen bewilligten
Summe llä 14,000 Thlr .......

l,) zur Erbauung eines Schorusteius ......
2. Der Proviuzial-Nliudeuanstalt zu Düren:

,l) Zuschußzur Anlage einer Wasserleitung ....
K) zum Neubau einer Scheune für den Lehrer

3. Der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler, Zuschußzur Nestau
ration der dortigen Kirche .......

4. Der Ackerbauschulezu Eleve, Zuschuß .....
5. Für deu Bau der Taubstummen- Schuleu in Brühl nnd itempeu

auf die bewilligteSuinme von 25,000 Thlr .....
6. Der Äadegescllschaft Neneuahr, Beihülfe zum Bau einer Brücke

über die Ähr .........
7. Der Wiesengenossenschaft des unteren Wambachthalcs, eine Bei-

hülfe von ..........
8. Der Provinzial Blindenanstalt zn Düren, Pension des Lehrers

Hensgen ..........
9. Dem Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande, znr Erwer

bung rheinischerDeutmäler für das Museum ....
10. Dem Buchhändler Hölscher in Coblenz für die Herstellung des

dritten Bandes des mittelrheinischeu Urtnndenbuches .
11. Znr Errichtung eines Denkmals für den verstorbenemHerrn Ober-

Präsidenten der Nheinprovinzvon Ponnncr Esche in Eoblenz

zusammen
II. An wiederkehrenden Bewilligungen.

1. Für Archivzweckeund zwar:
n,) Znr Verbesserung der Ochätter der Provinzial-Archivare und

ihren Gehülfen ........
d. zur Vervollständigungder Archiv Bibliothek

2. Der Provinzial Blindenanstalt zu Düren
n,) nachträglicherZuschußpro 1870 .....
>') Zuschußpro 1871, 1872 uud 1873 ....

3. den 4 Seminar-TaubstummenAnstalten der Rheinprovinz

^tu» . 33,810

Thlr. 2gr. Pf.
5,800 — —

149 26 2

300 .—
1,025 — —

5,000 — —
2,000 — —

10,95? 6 6

3,000 — ^_

150 ^ —

360 — —

800 -^ —

400 — ,._

3,843 28 6

33,786 1 2

Thlr. >Igr. Pf-

2,330 —
600 — —

800 _
17,960 — -^
12,120 — —
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Transport . 33,810 —
4. den TaubstummeuAnstalten zu Cöln und Aachen . . . 6,750 —
5. dem landwirthschaftlichcn Verein für Rheinpreußcn zur Beförderung

der Seidenzncht ......... 1,100 —

zusammen . . 41,660 —
mit den vorstehend nntcr I aufgeführleneinmaligenUnterstiitzungen uä 33,78« 1

Thlr, Sgr. Pf.
1,000 — —
1,000 —

8,200 — —

14,042 23 6

im Ganzen 75,446 1
Bewilligt aber noch nicht abgehobensind:

1. der Gemeinde Martiustcin zum Bau einer Brücke
2. „ „ Waldbrcitbach dsgl ......
3. der Provinzial-Irrenheil-Anstalt zn Siegburg, Rest der zur Bildung

eines Reservefonds bewilligtenSumme l^l 14000 Thlr.
4. für deu Bau der Taubstummeu-Schulen in Blühl und Kempen,

Rest der bewilligten Summe aä 25,000 Thlr. .
Summa 24,242 23 6

RheinischerMclioratimiöfouds.

Der Bestand dieses Fonds am Schlüsse des Jahre« 1870 betrug einschließlichder Schuld¬
verschreibungen für Darlehue a<1 124,318 Thlr. 15 Sgr. 132,461 Thlr. 18 Sgr. 5 Pfg.
au Zinsen sind für rie Jahre 1^71/73 vereinnahmt . . 9,021 8 „ 7 „

daher Bestand . . 141,482 Thlr. 2? Sgr. - - Pfg.
inschließlichder Schuldverschreibungenvon 131,148 Thlrn. Bis znm Schlüsse des Jahres 1870
waren seit dein Bestehen des in Rede stehenden Fonds überhaupt bewilligt 104 Darlehne zur
Summe vou ............175,972 Thlr.
iu deu Jahren'1871/73 sind hinzugetreten 16 Darlehnc zur Summe von . 26,020 „

es sind daher bis zum Schlüsse des Jahres 1873 120 Darlehne von in Summe 201,992 Thlr.
verausgabt worbeu.

Davou siud gezahlt:
au Melioratious-Genossenschafteuund Wiesenvcrbände 15 Darlehne zur Summe von 38,250 Thlr.
an Privatpersonen ......4 „ „ „ „ 4050 „
und der Rest an Gemeinden.

Nach den einzelnenRegicruugs^Bezirkeuvertheilen sich die bewilligten Darlehne, wie folgt:
Aachen . 19 D arleh ne ad 28.720
Coblenz . . . 63 /, „ 75,752
Cöln . . . 10 „ „ 40,450
Düsseldorf . . 11 „ „ 36,400
Trier . . . 17 « „ 20,670

Rescrve'Fonds.

Derselbe hatte nach dem Verwaltungsberichteder Hülfstasse für die Jahre 1868/70 einen
Bestand von ........ 151,446 Thlr. 4 Sg r. 8 Pfg.

I.U.W8 151,446 Thlr. 4 Sgr. 8 Pfg.
23»
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Transport 151,446 Thlr. 4 Sgr. 8 Pfg.
Demselbenist zugetreten 1872 ein Viertel des Rein¬

ertrages aus 1871 mit ....... 9441 „ 9 „ 9 „
1873 deSgl. aus 1872 ....... 9114 „ 8 „ 9 „

Der Fonds ist hiernach bis zum Schlüsse des Jahres 1873""
auf die Summe von ....... 170,001 Thlr. 23 Sgr. 2 Pfg.
angewachsen.

Der Reingewinn aus dem Jahre 1870 ist bereits in dem Verwaltungsberichtefür die
Jahre 1868/70 mit 8425 Thlrn. 9 Tgr. 8 Pfg. iu Berechnung gekommen.

Iahrcs-Nechilungen.
Die Rechnungen der Hülfskasfe und der von derselben verwalteten Rebenfouds sind bis

zum Jahre 1869 einschließlichdcchargirt; die dcsfallsigeuRechnungenfür die Jahre 1870, 1871
und 1872 werden zur Decharge vorgelegtwerden.

Der augenblickliche Stand über die einzelnenFonds der Hülfskasse ergibt sich aus der
beigefügte»Bilanz vom 31. März 1874.

-
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Uechmmgs-AuMg
über den Fonds zur Verfügung der Provmzmlstäudc pro 1871, 187H und 1873.

MechuungsIayr 1871.

Nro, Oinnah «» e. Betrag.

THIr, Sgi,Pf

incl.
Staats» u.
Eisenbahn^

Obli.
gatioucn.

Thlr.

10
11
12
13
14

15
1«
17

18

Bestand aus 1870 ....................
Antheil an dem Ziusgcwinne der Rheinischen Prouiuzial Hülfslajse ans 1870
Erlös aus Zinscoupous uon Swatsschnldscheinen und Eisenbahn Obligationen
Erstattungen der für den Fonds bchnfs Reorganisation der Irreü'Heilanstalten

der Rhcinprouinz in 187U nnd 1871 uorgclegtcn Beträge......
Sununa der Einnahme .

ab die Ausgaben ,
bleibt Bestand 1871 .

Ausgabe.
Zur Verbesserung der Gehälter der Prouiuzial-Archivare uud ihrer Gehülfen
Zur Veruollständiguug der Archiu-Vibliothet............
Der Prouiuzial Blindenanstalt zu Düren nachträglicher Zuschuß pro 1870 , .
Derselben Zuschuß pro 1871 .................
Derselbe» auf die Erhöhung des Zuschusses uon 5500 Thlrn, auf 5800 Thlrn.

pro 1870/71.....................
Den 4 Scminar^TanbstnmmeN'Anstalten der Rheinprouinz ...,,,.
Den Taubstummen Anstalten zu Köln und Aachen..........
Dem laudwirthschaftlichen Verein für Rheinprenßen znr Beförderung der

Seidenzucht .....................
Der Prouinzial'Irrcn'Heilanstalt zu Sicgburg zur Bilduug eines Reservefonds

uon der früher für den Neubau zur Uuterbriugnug tobsüchtiger Frauen
bewilligten Summe l^ä 14000 Thlr. dcu Betrag uon.......

Derselben zur Erbauung eines Schornsteins............
Der Badc°GesellschaftNeuenahr Beihülfe zum Bau eiuer Brücke über die Ahr .
Der Pruviuzial-Aliudeuaustalt zu Düreu Zuschuß znr Anlage einer Wasserleitung
Derselbe» zum Neubau eiuer Scheune für die Lehrerwohuuug......
Der.Provinzial-Arbeitsllnstalt zu Nranweiler Zuschuß zur Restauratiou der

dortigen Kirche ....................
Der Ackerbauschulezu Lleve Zuschuß ..............
Der Wiesengcuosseuschaftdes uuter» Wambachthales eine Beihülfe uon , . .
Dem Loutroleur beim stäudischeuFinanz Ausschusse behufs Erbauung von Irren»

Austalteu iu der Rheinprouinz, Regiernngs Secretär Wichcrt, uurschnß-
weise gezahlte und wieder vereinnahmte Remuneration pro l871 . . .

Porto........................
Summa .

61449 28
1685019
2015 ------

15571, 11
95880 18 11
28086>25! 2
67799 23 9

8051'
200
50t>-

5500

600-
4040^
2250'-

600

5800-
149^26

3000
300

1025

1«06
1000

150

500

20

28086 25

54800

54800

54800
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KechnungsIttyr 1873.

Nro, Ginnah n» e. Betrag,

Tlflr. Sni,P,

mcl,
Staats» u.
Ciseubahu«

Obli°
galionen.

Thli.

9
1U

!1

12

Bestand aus 1871 ....................
Antheil an den» Zinsgewinue der Rheinischen Prouiuzial Hlllfstasse ans 1871 .
Erlös aus Zins Coupons von Slaatsschuldscheinen und Eisenbahn Obligatiuncu
Valuta eiuer ausgcloosteu OberschlesischeuEisenbahn Prioritäts Obligation über

100 Thlr. I^it, 1'^,, Nro. 12092..............

Summa der Einnahme ,
ab die Ausgabe .

bleibt Bestand „II, 1872 .

Ausgabe.
Zur Verbesserung der Gehälter der Provinzial-Archiuare und ihrer Gehülfen .
Zur Veruollständiguug der Archiv Bibliothek............
Der Prouinzial-Blindenanstalt in Dilren, Zuschuß pro 1872.......
Derselben Pension des Lehrers Hcnsgcn.............
Den 4 Semiuar-Tauostummeu Anstalten der Rheinpruuinz.......
Den Taubftummcu Anstalten zu Kbln und Aachen..........
Dem landwirthschaftlichen Verein für Rheinpreußen, znr Befbrderuug der

Seidenzucht .....................
Der Provinzial-Arbcitsanstalt zn Branweiler, Zuschuß zur Restauration der

dortigen Kirche ....................
Der AckerbanSchnle zn Eleve Zuschuß ..............
Dem Verein von Alterthiunsfrcuudeu im Rheinland« zur Erwerbung rheinischer

Denkmäler für das Mufeum...............
Für den Bau der Taubstummenschule iu Brühl von der für diesen, sowie fUr

den Bau der Taubstnnunenschnle iu Kempen bewilligten Summe ilä 25000
Thaler.......................

Porto........................
Au die General Dircction der Seehaudluugs^Socictät in Berlin die ausgelooste

OberschlesischeEisenbahn-Prioritäts-Obligation über 100 TlK. I.it, !«'.,
?!ro. 12092 ........'............

Summa ,

67799
18882
2015

100 --

88797 13 4
22427 15 —

66369 28, 4

766 20
200 —

5800 —
360 —

4040 —
2250 —

300

1666 2(
1000

80N

5144

100l-

54800

54800
100

54700

100
22427 15," 100
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Hlechnungs.Zal)r1873.

Vivo. G i n n a h m e. Betrag.

Thli. Sgi.Pf,

mcl.
Staats- u.
Eisenbahn»

Obli¬
gationen,

Thlr.

9

11

12

Bestand ans 1872 ...................
Anlheil an dem Zinsgcwinne der ÄthciuischenProoinzial Hülfskassc ans 1872
Erlös aus Zinsconpons von Staatsschnldscheiucn und Eisenbahn-Obligationen
Valuta einer ausgeloosten Köln Vciudeuer Eisenbahn Obligation über 100 Thlr

l.ii. ^„ Nro, 22658.................
Bestand des aufgelöste» Prämiirnngs-Fonds für Sparkassen-Interessenten .

Sunnna der Einnahme
ab die Ausgabe

bleibt Bestand ult. 187«

Ausgabe.
Zur Verbesserung der Gehälter der Prouiuzial-Archivare und ihrer Gehülfe»
Znr Veruollstäudiguug der Archiv Bibliothek............
Der Prouiuzial Bliudeuaustalt iu Dilren, Zuschuß pro 1873.......
Dcu 4 Seminar Taubstummenanstalten der Rheiuprouiuz.......
Dcu Taubstumme» Anstalten zn Kölu uud Aachen..........
Dem landwirtschaftlichen Verein filr Nheiupreußeu zur Beförderung der

Seidenzncht .....................
Der Prouiuzial-Arbeitsauftalt zu Nranweilcr, Zuschuß zur Nestauratio» der

dortigen Kirche ....................
Für den Bau der Tanstummen-Schnle in Nriihl..........
Für den Bau der Tanbstnmmeu-Schule in Kempen.........
Dem Buchhändler Kölscher in Eoblcnz für die Herstellung des 3. Bandes des

mittelrheinischen Urtundcnbuchs ..............
Znr Errichtung eines Denkmals sür den uerstorbcucn Herrn Oberpräsidcntcn

der Rheiuprouinz, uon Pommer Esche iu Eoblcnz, an den Hofbildhaner
Gilli :c.......................

Der prouinzialstäudischeu Ccntraltasse, Erstattung der vorschußweise gezahlte»
Kosten der prouiuzialstäudischen Central Verwaltung pro 1872 , . . .

Au die Küln-Mindcner Eiscnbahn-Dircttion die ansgelooste Obligation über
100 Thlr. l.it. /^., 3tr°. 22,658.............

Snmma .

66369
27342

2009

100
671

96493
33072
63421

758
200

6360
4040
2250

200

1666
4189
1624

400

384!

7440

100

10

10

33072

20-
3

l 3

54700

54700
100

><600

100

6j 5> 100
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Vilanz
der

MeinischenPlouin^nl-Hnlfülülffsuom ^1. Miirz 1874.

^ «3 t l V ». Thli. Sgr.Pf.^ I' » 8 »1 v ».

Depositen ans itiindigung . . .

^ Thlr,__ Sgr,Pf,

I
l >

7507115 »! 1 2333734 — —
2 Staatspapiere «. 2 Guthaben des Fonds zur Ver

n. »>/L°o Staatsschuld scheine , 307075 — — fiignng der Provinzialstände «0107 27 5

!>, 4>z°/<> consolidirte Staats» 3 Guthaben des Rheinischen Melio
anleihe ....... 344N00 — — ratioW Fonds...... 140482 li< —

e. Bergisch-MärtischcLisenbahn-
Obligationen u ll>/l,°» - - 122700

4 Asseruate .........
incl. 4100 Lhlr. in Staats-

6800

ll, Kbln-Mindcuer Eiscnbahn-
Obligationen K 4"« . . ,

«. RheinischeEisenbahn-Obliga¬
tionen !>, 5°/» .....

l. Oberschlcs. Eisenbahn-Obli¬

46500

215000

— ^i
papieren,

2700 „ Rhciuproumz-
Obligationen,

„ 0800 Thlr. Laulionen der
Beamten.

gationen K ll^,°/» . . . , 62400 — —

F, Rhein-Nahe Eisenbahn-Obli¬
!

gationen K 4 >/,"/« .... 10000 — —

n, Nhcinprouinz - Obligationen >
172200 — —

i. Pvsener Ncutenbriefe K 4"/o 39500 — —

K. Kur- und Nenmärtische Ren«
tcnbriefc n 4«/« .... 20000 — -

l. Achlesischc Ncutcubriefe!, 4°/<, 21000 - —

3 Forderungen au Gemeinden, Cor-
8 10

4 Desgleichcu zu Ouusicn des Rhei¬
nischen Melioriations Fonds . 132148 — -^

5 Gnthabcn bei der Bank ,c. . , . 50000 —- —

6 0 » 6
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Die vorstehendenZahlencnMl'en zeigen, daß sich der Geschäftsverkehrbei der Proviuzial-
Hülfstasse in den drei letzten Jahren sowohl in Bezug ans den Darlehns-, als auch in Bezug auf
den Depositcu-Berkchrmerklich gehobenhat.

Die Summe der eingezahltenDepositen war so bedeutend, daß sie den Bedarf für den
Darlehnsvcrkehr weit überschritt,weshalb die Directionunter Berücksichtigung der für den Geschäfts¬
verkehr bereit zu haltenden Mittel sehr bedeutendeBeträge znm Ankaufe zinstragender Papiere
verwendethat. In Folge dessen beträgt der Zugang au Staats- uud Eiseubahnpapierengegen
den Bestand des Jahres 1870 n.,1 ....... 684,575 Thlr.
bis znm Schlüsse des Jahres 1873 ....... 615,300 „

der Bestand also Ende 1873 ......... 1,299,875 TM
einschließlich l69,500 Thlr. Obligationen der Rhciuprovinz.

Den Darlehusnehmern ist mit Rücksicht auf den derzeitige»Stand des Geldmarktes vom
^ahre 1872 ab dadurch eine Erleichterung gewähr», daß bei Darlehnen, welche in ungetrennter
Summe den Betrag von 19,000 Thlr». übersteigen,die Herabsetzung des sonst üblichen Zinssatzes
von 5 > ans 4'/, ",» für zulässig erachtet wordeu ist.

VNI. Mimische UrovinzialIeuerSocietät.
Die obere Leitung uud Verwaltung der NheiuischenProvinzial Feuer-Societät ist zufolge

des unterm 6. Januar 18?:i Allerhöchst genehmigtensechsten Nachtrages zu dem revidirten Regler
uient für die Provinzial-Fener-Societät der Rhciuprovinz vom 1. September 1852 auf den Pro-
dinzial-Vcrwaltuugsrath und seine Organe zufolge der Vestimmnng des Herrn Ober-Präsidenten
n> Gemäßheit des Artikel 4 dieses Nachtrages am 1. Februar 1873 übergegangen. Die Direltor-
stellc ist dem Beschlusse der letzten Vcrsammluugdes Provinzial-Laudtagesgemäß bis jetzt unbesetzt
geblieben. Die eiugegangeuenMeldungen für die Stelle werden dem Landtage zur Vornahme der
Wahl vorgelegt werden. Entsprechend der in dem Nachtrage, hinsichtlich der Kassenvcrwaltnngder
Feuer-Societät getroffeueuBestimmung ist die Kasse der Societät aus deu Händen des bisherigen
Reudantcn in diejenigedes ständischen Ecntr«l-Kassen-Ncndantenübergegangen.

Mchdem aber der XXI. RheinischeProvinzial-Landtag die Annahme des vorgeschlagenen
Landeödirektorsabgelehnt, nnd die Wiedcrbesetzuugder erledigten Directorstelle der Proviuzial-
Feuer-Societät beschlossenhat, nachdem ferner der Sitz der provinzialständischen Eentral Verwaltungs¬
behördevon Coblenznach Düsseldorf verlegt worden ist, während die Proviuzial-Fener-Socictäts-
Direction unverändert ihren Amtssitz iu Eobleuz behalten hat, erscheint es geschäftlich sehr zweck¬
mäßig, der Direction in Eoblcnz- auch wieder einen besonderen Kasscn-Nendantenzu gebeu, zumal
die Ausdehnung nnd Wichtigkeit der Kassengeschäfte au sich eine solche Maßnahme gerechtfertigt
"Icheinen läßt.

Ueber die hiernach gebotene Peränderung der bezüglichen Bestimmungendes Reglements,
über die Führung der Societäts-Kasse sowie über die Beseitigung der in den 88- 56, 58 nnd 62
des FenerSocietäts Reglements ausgesprochenenZwangspflicht znm Wiederaufbau abgebrannter
Gebäude, sofcru deren Hypotheken-Freiheitnachgewiesen ist, und endlich über die Diäten- und Reise¬

st
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kosten der Societätsbeamteu wird dein Provinzial-^andtage der Entwurf eines VII. Nachtrageszum
Reglement znr Beschlußfassung vorgelegt werden.

Ueber das Projekt des Anbaues eines massiven, feuersicheren Seitenflügels an das vor¬
handene Soeietätsgcbäude iu Eobleuz, zur Ausnahme der Kasse, der Baarbestäude und der sämnit
lichen Vcrsichcruugs - Kataster wird dem Landtage das stöthige bei Vorlage des Etats der Feuer^
Societät pro 1874/76 vorgelegt werdeu, in welchem für diese Aulage ein außerordentlicher Credit
von 15,000 Thlr beantragt wird.

Die Resultate der Feuer-Societäts Verwaltung pro 1870, I8?l »ud 1872 ergibt der
gebruckte besondere Verwaltungsbericht der Feuer-Soeietäts-Direction vom 6. Äiär; !8?4.

Es ist uns augenehm, diesem Berichte hinmfügen zu föuneu, daß auch die Resultate des
Betriebsjabres 1873 nach dem Fiualabschlnsfe recht giwstig waren:

>'!n Stelle des Seite 20 des Direetionsberichtes gegebenen vorläufigen Rechuungs-Resnl-
tates pro 1^73 beehren wir uus nachfolgende Resultate des Final Abschlusses unserer Eeutraltasse
mitzutheilen:

Thlr. Sgr. Pf.
Dir Gesammt-Sotl Einnahme des Jahres 1873 incl. des baareu,

uicht augelegten Bestandes «x 1872 und der Einuahme-Reste desselben Jahres
beträgt:............814,420 25 3

Hierauf sind wirklich eingegangen:
Thlr. Sgr. Pf.

Immobilar-Vcrsicherung......674,253 14 4
Mobiliar-Versicherung......122,792 20 -»

797,046 4 9

so daß sich ein Einnahme Rest von 17,380 20 6
ergibt, worunter an Zugängen pro 11. Semester 1873, deren Beitreibung selbstverständlich erst im
^aufe des Rechuuugsjahres 1874 erfolgen kann 15,994 Thr. 29 Sgr.

Thlr. Sgr. Pf.
Die Gesammt Soll Ausgabe des Jahre« 1873 incl. der ans dem Jahre

1872 überuommeueu Ansgabe-Reste von mscuumen 184,792 Thlr. 11 Sgr. 0 Pf.
beträgt:.............821,506 6 —

Hierauf ist wirklich ausgegeben:
Thlr. Sgr. Pf.

Immobilar-Versicherung......549,271 21 9
Mobiliar-Versicherung ...... 96,241 18 2

645,513 9 11

so daß sich ein Ansgabe - Rest von 176,052 26 1
ergibt.

Die Vergleichung der Ist Eiuuahmc pro 1873 mit . . . 797,046 4 9
gege» die Ist-Ausgabe mit......... 645,513 9 N

ergibt einen effeclive» baareu Uebcrfchuß von 151,532 24 16

Die Feuer-Societäts-Dircetion hat zu den bereits vorhandenen Papieren weitere Ankäufe
eintreten lafsen, so daß sich der eiserne Bestand der Feuer-Societät zur Zeit sol^eudermaßeu
zusammengesetzt:
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Thlr. Sgr. Pf.
1, Au Hypotheken..........132,590---------
2, Rhein Nahcbahn-Prioriläten im Nominalbetrage von 302,600 Thlr, ange¬

kauft zu............309,101 21 9
3, BcrgischMärkischeEisenbahnPrioriätenimNominalbetragevon751,500Thlr.

angekauft zu ........... 613,106 ? 11
1. Berlin Stelliner drgl. im Nominalbeträge von 58,100 Thlr, angekauft zu 58,071 20 10
5. Rheinifchc desgl. im Nominal Betrage von 50,000 angekauft zn . . 41,805 16 10
6. CölmMiudeuer desgl. im Nominal Betrage von 117,100 Thlr. angekauft zu 109,154 18 --

Zusammen 1,264,039 25 4
Außer diesemBestaube weiset der Final-Abschuß pro 1873 noch folgende

Bestände nach:
u) in Vorschußbelägcn .......
1>) beim A, Schaafhauscn'scheu Bankverein ....
o) bei den einzelnen Negierungshaupttassen ....

ergibt Gesamnübestand 1,296,062 4 8
allerdings aber auch den schon vorbcrcchneten Ausgabe Nest von . . . 176,052 26 1

Der vorstehend auf 1,264,039 Thlr. 25 Sgr. 4 Pf. nach den, Ankaufspreis berechnete
eiserne Bestand ift selbstverständlich stets Schwankungen nach dem wechselnden Tagescourse unter¬
worfen, auch znm Theile nicht sofort im Nennwerthe zn versilbern, z. B. die 88,000 Thlr. Actien
auf das Bad Neuenahr.

Gleichwohl hat der Provinzial-Verwaltungsrath fich schon im verflossenen Jahre mit der
Prüsuug und Erörterung der Frage eingehend beschäftigt, ob die Voraussetzungen des tz. 35 des
SocietätsReglcments als zutreffend zu erachte» feieu, welcher nach der ihm in der Allerhöchsten
Ordre vom 28. October 1861 gegebenen Fassung lautet:

„Es soll aus deu Ueberschüssen an ordentlichen Beiträgen ein eiserner Bestand ange¬
sammelt werden, welcher zunächst als Reservefonds zur Deckung künftiger Ausfälle
dienen soll. Wenn dieser eiserne Bestand bis zur Höhe des anderthalbmaligen Betrages
der Iahres-Einnahme an Beitragssätzen augewachsen ist, soll eine Herabsetzung der
Beitragssätze stattfinden tonnen und eine solche alsdann dem der Zustimmung des
Ober Präsidenten »uterliegenden Beschlusse des Proviuzial-Vandtagcs beziehungsweise,
wenn der Provinzial^andtag nicht in nächster Zeit zusammentritt, des Verwaltimgs-
Ausschusses anheimgestellt sein."

Auf die auf Seite 28 des gedruckten Direclionsberichlcs angezogene Berichterstattung der
Feuer Societäs-Direction vom 23. Iuui 1873 hat der Prvinzial-Verwaltungsrath unterm 16. Juli
pr. einem ans Herbeiführung der Ermäßigung der ordentlichen Beiträge gerichteten Antrage eines
rheinischen Bürgermeisters uicht entsprechen zu töunen geglaubt. Nach der damals aufgestellten
ausführlichen Berechnung, wclebe, weil heute nicht mehr zutreffend, hier nicht recapitulirt werden
soll, gelangte der Provinzial-Verwaltungsrath zu dem Refultate, daß der eiserne Bestand hinter
dem l'/.maligcn ordentlichen Jahresbeiträge d'imals noch um 9165 Thlr. 7 Sgr. 3 Pf. zurückblicb.

Der Final-Nbschluß pro 1873 ergibt heute eiueu eisernen Bestand in Hypotheken und
^sfccleu, den mau uuter Ansatz der eigenen Ant auf «losten der letztem anrechnen
^nntc zn............1,264,039. 25. 4

I^lun . 1,264,039. 25. 4.
24'



1,2«,4,039. 25. 4.

1?«>,«>52.2N. 1.
1,087,98«. 29. 3.

1,054,045. 13. 4.
33,941. 15. 11.
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Transport .
Hievon gehen aber vorweg ab die Ausgabe-Nesteux 1873 et rotru ebenfalls
nach dem Final-Abschlusse mit ........

bleiben
Die ordentlichen Jahresbeiträge pro 1873 betragen nach der Berech¬

nung der Dircction (Rechnungpro 1873 liegt noch nicht vor) im l^maligen
Betrage ............
was einen Ueberschuß des eisernen Bestandes um .....
ergäbe.

Bei der Eigenthümlichkeit der Anlage des Bestandes in Bodem und Gesellschafts^Actieu,
Eiseubahnpapicreulc, erscheint es nur vorsichtig, für mögliche E onrs d i ff ere u z en und Verluste
allcnuilidesttns 5"/u dem eisernen Bestände vorweg abzuschreiben.

Diese 5»/« ergeben genan berechnet eine Summe von . . 63,201. 29. 9.
so daß der obeu uachgrwicsene Ueberschuß von ..... 33,941. 15. 11^
sich in ein Minus von ......... " "^260. 13.^10-
verwandelt.

Der Proviuzial-Verwaltuugsrath kann daher die Voraussetzungdes F. 35 des Reglements
bei vorsichtigerBeurtheilung der Sache im wohlerwogenenInteresse der Societät auch jetzt nicht
einmal für zutreffend crachteu und muß sein Befremden darüber aussprcchen, daß die Direction
i» ihrem Verwaltuugsbrrichteder Berichterstattuug vom 13. Iuui pr. Erwähuuug thut, ohue gleiche
zeitig die cutträftendeu Darlegungen der darauf ergaugcueu Entscheidungdes ProvinziabVerwab
tungsraths wieder zu gebeu. — Allein selbst wenn die Voraussetzungendes ß. 35 des Reglements
für erfüllt erachtet werden tönutcu, würde die Empfehlung der Herabsetznng der Beiträge im crsteu
Moineute des Eintritts dieser Voraussctzuug uoch wesentlichen Bedenken unterliegen müsseu und
»venigstens zur Zeit nicht eintreten dürfen.

Die Vorschrift des ß. 35 zwingt nicht zur Herabsetzungder ordentlichenBeiträge, wenn
der Reservefondsden 1 ^fachen Betrag derselbenerreicht.

Der ProvinziabVerwallungsrath verkenntzwar ganz und gar nicht den güustigenEinfluß,
den die Reduction der Jahresbeiträge für die Societät insofern ausübe« würde, als derselbe» dadurch
nicht unbeträchtlicheBeitritte besserer Risicos zugeführt würden; allein im laufcudeu und nächsten
Jahre wird mit Rücksicht auf die ucue Müuzgesetzgebungeine Umrechnuugder Kataster stattfinden
müsfcu, deren Kosten nicht unbedeutendsind, und aus dem Reservefondsentnommenwerden müsseu,
sofern das laufeude Rcchuuugsjahr uicht ganz wesentliche Ueberschüsse ergibt. Zudem ist die Zeit
nicht zu vergessen, wo die Finanzlage der Societät nicht in der jetzigen Weise günstig war. Die
güustigen Erfolge weniger Jahre, die durch ein einziges großes Brandunglück in der Provinz leicht
fehr beeinträchtigt,wenn nicht ganz in Frage gestelltwerden könnten, sichere noch nicht genügend vor
der Eventualität, vielleicht in Kürze wieder zur Erhöhung der ordentlichenBeiträge übergehenzu
müsseu, die in ihreu Wirkungen ungleichnachtheiligersein würde, als die momeutaue Ermäßigung
der Beiträge günstig sein würde.

Der Reservefondsder Provinzial-Fcnrr-Societät kann uicht zu hoch werde». Eiu großer
Theil des Vertrauens des versicherte»Publikums basirt in den hohen Reserven. Die Privat
Oesellschafteudeuten bei gleich hohen und höher» Reservefonds nicht an eine Herabs-ctznng der
Beiträge, die meistens noch höher sind, als die der Provinzial^Feiier-Vocietät.

Ein gar nicht zu uuterschätzeudcsanderes Momcut, welches hier iu Betracht gezogen
werden muß, ist dcr Unistand, daß die Versichertender Societät aus langjähriger Gewohnheit ihn
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Beitragssätze kennen und dieselben gewohnheilsgemäß zur gewohnten Höhe nnd zur gewohnten Zeck
im Anfange des Jahres, zur Kasse dringen. Ans dein platten Lande kennt der kleine Aet'crwirth :e.
seinen Klassensteuersatz, seinen Versicherungsbeitrag, seinen Fcldpachtzins nnd er zahlt solche gewöhn-
heitsgemäß, eine jede Erschütterung in dieser gewohnten Ordnung hat ihre großen Bedenken.

Der Proviuzial-Verwaltuugsrath muß sich also zur Zeit uach allen Richtungen hin gegen
jede Ermäßigung der ordentlichen Jahresbeiträge bei der Provinziell Feuer-Societät aussprcchen.

Einer in dem Jahresberichte der Socieläts-Dircction weiter augeregteu Verweudung des
Hohen Landtages bei dem Deutscheu Reichskanzler-Amte znm Zwecke des gänzlichen Verbots der
Phosphor-Zündhölzchen, vermag der Provinzial-Verwaltungsrath ebenfalls nicht das Wort zu rede».

Die Techniker der sscuer-Societät, welchen die selbststäudige Abschätzungvon Brandschäden,
zumeist ohue spätere Superrevision obliegt, und welche somit ein wesentliches Interesse der Societät
fast allein in ihrer Hand haben, scheinen offenbar bisher zu gering besoldet. Daher ist es denu
gekommen, daß die Persönlichkeiten dieser Techniker häufiger wechselte«, als es dem Interesse der
Societät zuträglich sein kauu, und daß namentlich die besseren uud zuverlässigeren Techniker bald
wieder den wenig lohnenden Dienst verließen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat gesucht, diesem Ucbclstande bei Abgabe seiner Vor¬
schläge in dein vorgelegten neuen Etats-Entwürfe nach Möglichkeit zu begegueu.

Einem Antrage der Feuer-Societätsbeamteu auf Gcwähruug vou Wohuuugsgeld Zuschüssen
nach Analogie der durch das besetz vom 12. Mai pr. für unmittelbare Staatsbeamte erfolgte»
Bewilligung solcher Zuschüsse hat der Provinzial-Verwaltungsrath nicht entsprechen zu dürfen
geglaubt.

Der Provinzial-Verwaltungsrath war dabei von der Erwägung geleitet, daß das Gesetz
vom 12. Mai pr. nur auf unmittelb are Sta a ts beam te sich beziehe, daß aber auch eine
analoge Anwendung der Grundsätze des Gesetzes auf die Beamten der Societät ausgeschlossen sei,
weil die Meisten derselben znfolgc H. ?n des Reglements eine ganz verschiedene, ein Eoutraclsver-
hältniß bildende Dienststellung ciuuähmen, und weil an eine Versetzung der Societätsbcamteu durch
die verschiedeue» Servisklasseu uicht zu denken sei, aber der Schwerpunkt des Gesetzes vom 12. Mai
Pr. nach den denselben beigegebcnen Motiven gerade in der beabsichtigten Ausgleichung der Lage
der Staatsbeamten in dieser letzteren Hinsicht gefunden werden müsse, daß endlich mit Rücksicht auf
eine erfolgte Gratifieatiouszuweudung die materielle Begründung des Gesuches uicht anerkannt
werden könne. Gleichwohl hat der Provinzial-Verwaltungsrath bei Abgabe seiner Oehaltsvor-
schlage im neuen Etat den veränderten Berhältuisscu uunmehr in anderer Weise durch namhafte
Erhöhungsvorichläge bei den Gehältern Rechnung getragen.

Eine ganze Reihe von Streitigkeiten zwischen der Feuer-Socictäts-Direltiou und den Ver-
sicherten gelangten in Gemäßheit der Bestimmung im Art. 1 tz. 105 oes unterm 6. Januar
1873 Allerhöchst geuehmigten «'>. Nachtrages znm Societäts Reglement zur Eognilion und endgültigen
Entscheidung des Provinzial-Vcrwaltnngsraths, nachoem von den Versicherten dieser Weg unter
Vcrzichtleistnng auf den ebenfalls geöffneten Rechtsweg betreten worden war. Dieselbe» bieten ein
besonderes Interesse nicht dar.

Die Revision der Iahres-Rechmmgen der Societät für die Jahre 187U, 1871 uud 1872
hat der Provinzial-Verwaltungsrath bewirkt. Die Rechnungen werden Ihnen zur Decharge, vor
behaltlich der Erledigung der noch offen stehenden Rechnungs-Mouiten nebst den aufgeuommencu
und verhaudclteu Revisionsbemertungcn vorgelegt werden.
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Die vorgeschriebenealljährliche Publicaliou der Vcrwaltnngs-Resnltate der Societät pro
13??, hat m den Rheinischen RegierungsAiutsblällcru stallgefundc».

Dieselbe uuifaßt die Verwaltungs-Ergebuissebis zuin Fiual-Abschlnssc pro 1872.

Düsseldorf, den 20. Mai 1874.

Zer H'rovittzwl^Merwllltnngsraty.
Frhr, Raitz von Frentz.

Düsseldorf, den 9. Februar 1874.

An den

Aerrn Ober-Mästdenteuder MßeinprovinzHc. Hc.

Schr iben des Vor» Bei,Feststellung der Verwendungszwecke für die der Rheinprovinz nach dem Gesetze vom
sitzenden des P«mn- 30. April pr. !M. ^ und <!) zu gewährendeIahresrenle dürfte es sich zunächst um den Antheil
zml-Verwaltimgsmthŝ . Provinz an der zur Ausstattung der Provinzial.Verbände nach §. 1 zn 1 des Gesetzes vom
^.^d" t^"d"' ^^"1 '^' ^^'^ p^'' bestimmten, ans den Staatöhanshaltö-Etat unter Capitel 02 i«>8. 9 mit der Äreis-

proumz :c. :c. ^"'le zusammcngebrachtcu Rente von 2 Millionen Thalern handeln, welcher nach dem im Gesetze
enthaltenen Vcrtheilnugsmodns nnd in Gemäßheit des Circular-Crlasses des Ministers des Innern
und des Finanzmiuisters vom 10. Iuui pr. (Ministerialblatt für die innere Verwaltnng S. 137)
für die Rheinprovinz 258,5 l,'> Tblr. beträgt nnd dessen Verwendung und Uebcrweisuugzu bestim
mcn der tz, 5 des citirtcn Gesetzes besonderen Gesetzen vorbehalten hat.

Räch dem Wortlaute des l>. 1 ist die Rente „zur An s stattn» g d er Provinz i al-
Verbände mit Fonds zur Selbstverwaltung zur Verfügung gestellt." Hierans,
wie aus den Motiven zn dem Gesetze und dem Commissions-Berichteüber dasselbe geht unter
Veriicksichlignng der Bestimmung in ß. 0 des Gesetzes, welcher „die Ueberweisung weiterer
Summen aus dein Staatshaushalts-Etat unter Ueb ertragung der cntspro
ch enden Ausg a b e verp fi ch t u n gen vorb eh al ten ha t", hervor, daß es sich bei Feststellung
der Verwendungszwecke für den Antheil der Provinz an jenen 2 Millionen Thalern nur um Ver¬
wendungen Handel» kann, die mit der neuen Organisation der Selbstverwaltung und den bereits
vorhandenenVastcn der Provinz beziehmigsweise einzelner Verbände in derselben (Regiernngsbezirte,
^ezirtsstraßeu-Vcrbäude) im Zusammeuhaugestehen.

I» ersterer Hinsicht haben die Motive des Gesetzes die Hwccke der Verwendung der Rente
mehr oder weniger von den im Gebiete der Proviuzial Verfassungbeabsichtigten Reformen abhängig
erachtet, die sich noch nicht genau bestimmenließen und deren Feststellungzugleich mit den Reform-
gcfetzeu oder in denselben in Aussicht genommenwnrde. Da die Absichten der KöniglichenStaats-
Regiernng in Bezug auf die Provinzial-Ordnung für die Nheinprovinz speciell noch nicht bekannt
sind, so ist diese Lage für meine Beurtheilung noch vorhanden und ich tann meine Aeußerungüber
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die Bestimmung vor Verwendungszwecke in dieser Beziehung nur allgemein nnd im Hinblicke auf
die Gesichtspunkte, welche in der Vorlage der Ttaats-Regiernng zu einer neuen Provinzial-Ordnnng
siir die Provinzen Preußen, Brandeubi,rg :c. Ausdruck gefunden haben nnd den bereits geschaffenen
Zustand in der Provinz Hannover, woranf die Motive speziell hinweisen, für die Rheinprovinz
uud ihre specielle» Verhältnisse abgeben.

Die Rente wird der Provinz zu überweifen und zu bestimme» seiu.
!, Zur Bestreitung der Kosten des Provinzial-Landtages und der Vertretung und Verwal¬

tung des Provin;ialVerbandes (des Provinzial-Verwaltungsraths und der Central-Verwaltung).
2. Znr Unterhaltung beziehungsweise Unterstützung der in ihrer Existenz ans die Steuer-

kraft der Provin; angc>uiesencn Proviuzial-Institute uud Anstalten, der HebammcnLehraustalt zu
Co'ln, der Blindenanstalt ;n Diiren, der IrrcnHeilanstalt zu Siegbnrg und der (in jedem Regie¬
rungsbezirke) iin Van begriffenen 5 nenen Irren-Heil- und Pflegcanstalten zu Gerresheim, Bonn,
Andernael,, Merzig »nd Düren, endlich der Provinzial-Tanbstniumenschulen zu Brühl, Neuwied,
Kempen und Mors.

3. Zur Bestreitung der Landarme»- uud Corrigendenlosten, nnd bei gleichzeitiger Ueber
Weisung des Antheils der Rheiuproviu; au der uach !?. 0 des Gesetzes vom 30. April pr, uno
den Moliven zum Gesetze zur Ueberweisung in Aussicht genommenen weiteren Summen aus dem
Staatshaushalte von 2^ Milliouru Thäler».

4. Zur Bestreitung der Kosten der Unterhaltung der Bezirks- und Staatsstraßen beziehungs¬
weise der Uuterstiitzuug des chansseemäßigen Ausbaues von Bandstraßen.

Hierzu erlaube ich mir im Einzelnen Folgendes ganz crgebenst anzuführen:
!>,<l 1. Die Kosten des Provinzial-Landtags sind bei Aufstellung des Etats der provinzial-

stäudischeu Verwaltung dnrch den letzten Landtag auf durchschnittlich 12,000 Thlr. arbitrirt worden.
Zieht man in Betracht, daß die künftige Zahl der Vertreter der Provinz im Provinzial-Landtage,
welchen Vertretnngsmodns für die einzelnen Provinzen in der ProvinziabOrdnuugs Vorlage für die
Wiche» Provinzen man anch auf die Rheiuproviuz anwenden will, leicht doppelt fo groß, als die
Gegenwärtige sein wird und daß auch die Berathungsgegenstäude sich mehre», fo werde» Wohl
künftig für je eine 3jährigc Periode 20,000 bis 21,000 Thlr. Kosten entstehen könne», so daß pro
Jahr vorz»sehe» si»d...........7000 Thlr.

Die Kosten der provinzialständische» Eentral-Verwaltung betragen nach dem gegenwärtig in
Kraft befindlichen Etat 2'>,000 Thlr., werden aber nach der Reform der Provinzial-Ordnung im
Sinue der Vorlage für dir östlichen Provinzen, durch Ausdehuuug der Geschäfte und Vermehrung
des Verwaltungspersonals (Landes-Director, Baurath w.) gauz erheblich wachfeu und gewiß zn

35,000 Thlr.

veranschlagt werden können.

Zur Bestreitung der Kosten der Eentral-Verwaltung haben die Stände bereits in der
Adresse an Seine Majestät vom 24. September 1872 speciell um sofortige Ueberweisuug einer vor¬
läufigen Iahresrente eventuell gcbeteu, als sie die Bitte um (Bewährung eines cmgemefsenen Pro
vinzialfonds für die Nheinprovinz nach den für die neuen Provinzen resp. Communalvcrbänbe
(Hannover, Hessen nnd Nassau) verwirklichten Gesichtspunkten vortrugen.

ini 2. Die Provinzial 'Hebammen-Lehranstalt in Cöln erfordert gegenwärtig
»ach meinen, Berichte vom 30. v. Mls, bereits 9725 Thlr. allgemciue nach de» direkten Steuern
mnmlegende Beiträge, während si. ,mc 10 ^chülcnull^, pro Kursus aufmnehmen vermag. Nach
Fertigstellung des in der Ausführung l-egrisfeneu Erweilerungsbaues wird fie über 80 Schülerinnen
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zu jedem Cnrsns aufnehmen könne», aber auch in dem Verhältnisse der größeren Schülerinnenzahl
mit Rücksicht auf die durch die nothwendige Anstellung eines OetonomicVerwalters uud einer
2. Hebamme vermehrte,, allgemeinenKosten jährliche Zuschüsse vou 14,58? l/2 Thlr. oder rund

14,500 Thlr.

erfordern.
Die am 1. November pr. in die obere Leituug des ProviuziabVerwaltungsraths über

gegangeue Bliud ena ustalt iu Dürcu bezicht „ach dem Etat gegenwärtig 6360 Thlr. Zuschuß,
derselbe reicht uicht auö, uud nach dem vorläufigen Ergebniß der Verwaltuug pro 1873 sind durch
die gesteigertenPreise aller Gegeustände mindestens weiter erforderlich 2800 Thlr., um deren
Bewilligung dem nächste« Proviuzial Landtage eine cutsprechende Vorlage gemachtwerden soll. Zu
dem Blindennntcrrichts-Bedürfniß in der Provinz reicht zudcm die Anstalt, die höchstens uur 68
Zöglinge aufnehmentaun, nicht aus, daher sie uach deut Ucbcrgaugein die Prov'mzial-Verwaltuug,
sei es durch Erweiterung, sei es durch Verlegung in das vorhandene Irrenaustaltsgebände, der Art
ausgedehnt werden mnß, daß sie ^miuvesteus 100 Zöglinge aufnehmen kaun, nm das Bedürfniß
einiger Maßen zu befriedige«.Au Zuschüssen wird sie daher auch tüuftig statt (6360 ^ 2800) ^
9160 Thlr., wie schon jetzt mit Sicherhcit anzunehmenist, wenigstcus erfordern 15,000 Thlr.

Die Irre u-H eilanst alt iu Siegburg hat uach dem Finalabschlussepro 1872
ftonf. meine Vorlage vom 7. März pr. Nr. 1835) in dein erwähntenJahre effectiv56,016 Thlr.
11 Sgr. 5 Pf. durch Reparation auf die Proviuz aufzubringende Beiträge erfordert, da die Etats-
zahl der heilbcdürftigenIrren von 250 bei der Aufnahme nach dem Bedürfnisse bedeutend über¬
schrittenwerden mußte. Nach Fertigstellung der im Bau bcgriffencu5 ucucn Provinzial-Austaltcn
wird die Anstalt in Sicgburg zwar eine wesentliche Aenderung erfahren, als Heilanstalt eiugeheu
uud uur etwa zur Pflege vou Stumpfsinnigcn und Idiotcu bestimmt werden, daher auch erheblich
geringere allgemeiueVerwaltnugstostcu habe,, uud somit ctwa mit Rücksicht darauf, baß alsdann
auch wcuigcr ganze Freistellen bewilligt werden, mir einen Zuschuß von ca. 25,000 Thlrn. erfor¬
dern. Dagegen werden die 5 ucucn Hcil- und Pflcgeanstalteu, die zusammen auf 1300 Kranke
berechnet find, im Vcrhältuiffc der Anstalt Sicgburg mit rund 46,000 Thlr», ctatsmäßigem Zu-
schnfsc bci 250 Etatsstellen die Snmine von 239,200 Thlrn., und wenn iu Erwägung gezogen
wird, daß die Hälfte dieser Koste,, uoch durch weitere zahlendeKraule (Pflegliuge) aufkomme»,
iüimerhi» etwa rund 120,000 Thlr. Zuschüsse zum Mindesten bedürfen, so daß uutcr Hinzurechnung
des Zuschusses für die Austalt iu Siegburg erforderlichsind .... 145,000 Thlr.

Die 4 Proviuzial-Taubstunuucuschuleuhaben bis jetzt bei knappenEtats uud gcriug be¬
messene,! Sätzen für die in Pflege gegebenen Zöglinge (50 rcsp. >^0 Thlr. pro Jahr) Seitens der
Provinz jährlich an Zuschüsse» erfordert 10,000^6290 16290 Thlr. uud waren weiter ange¬
wiesen auf dcu Ertrag der jährliche» Haus- und KirchemEollecten, welche durchschnittlich 4200 Thlr.
ausbrachten. Ferner tragen zn ihrer Unterhaltung bei die Polizeistrafgelderfoudsder verschiedenen
Bezirke 1380 Thlr. Die Zuschüsse der Provinz sind bisher zwar aus den Uebcrschüssen der Pro
vinzial-Hülfskasscgewährt worden, sollen aber nach dem Beschlusse des XX. Provinzial-Landtags
von, 8. Juli 1871 künftig,da fie eine dauernde und regelmäßig wiederkehrende Lcistnng darstelle»,
ohne welche die Anstalten nicht bestehen können, auf die Proviuz umgelegt werdcu. Für den Ueber¬
gang der Anstalten in die provinzialständische Verwaltung ist ein Rcglement zwischen dem Provin-
zial-Pcrwaltnngsrathe nnb den Herrn Ressort Ministern vereinbart, welches dem nächsten Landtage
zur Beschlußfassung vorgelegt werden soll, ^st der Uebrrgang bewerkstelligt, so ist ans einen Ertrag
der Collectcnan sich nicht mehr zu hoffen, abgesehen davon, daß es uicht weiter als angemessen



193

erscheine» möchte, zur Unterhaltung von Provinzial-Institutcn Eollecten zu bewilligen. Ebenso ist
der Fortbezug des Zuschusses aus den Polizeistrafgelderfondszweifelhaft und beide Beträge werde»
der Provinz weiter zur Last fallen, so daß mindestens 21,870 Thlr., nach dem heutigen Bedürft
nisse aber ........... 25—30,000 Thlr.

bei Berücksichtigungder Steigerung in der Unterhaltung der Zöglinge, der Aufstellungweiterer
Etatsstelleu uach dem Bedürfnisse u»d der nothwendige» Nnfbcsseruug der Gehälter der Lehrer
künftig erforderlichsciu werden.

n,ä 3. An Landarmen- und Eorrigeudcnkostenwurden von der Provinz pro 1873 nach
Maßgabe des Bedürfnifses ......... 112,000 Thlr.

aufgebracht,und pro 1874 sind einstweilenumgelegt 103,000 Thlr.
u.a. 4. Die Aufnahme der Kosten der Bezirksstraßen unter die Verwendungszwecke wird

der Zusainmenlegung der Fonds zu einem Provinzialstraßeufonds, welche Seitens der Staats¬
regierung wiederholt dein Provinzial Landtage proponirt worden ist, wesentlich förderlich sein, indem
sie das Interesse der Vertreter der einzelnenFonds zum Widersprüchevermiudcrt.

Ueber die durch Stcucrbeischläge vo» der Provinz zu dcu eiu;elueu Bezirtsstraßenfonds
aufzubringenden Beträge ist mir ei» »eueres statistischesMaterial uicht zu Gebote. Nach der
Uebersicht der Einnalunen nud Ausgaben der einzelneuFonds nach dem Durchschnitteder Jahre
l 867/69, welche nach dem dem letzten Provinzial-Laudtagcvorgelegten Entwürfe eines Regulatives be¬
treffend die Vereinigungoer iu der Provinz bestehendenBezirlsstraßcnfondszu einem Provinzialstraßrn-
fonds beigefügt war, sind damals uebeu den Ehansseegeldern und sonstigen Einnahmen an Steuer-
beischlägeu jährlich zur Erhebung gekommen 398,385 Thlr. Die Ehanssecgclder, bereu Wegfall in
Aussicht zu «ehmcu sciu dürfte, betrugen jährlich 102,973-Thlr., so daß schon hiernach eine Be¬
lastung der Provinz zur alleinigen Unterhaltung der Bczirksstraßcn von 501,358 Thlr. resultiren
würde, die aber iu Wirtlichteit sich schou allein durch deu Umstand wesentlich erhöht, daß in jeuer
Uebersicht unter den Ausgaben sich nur Besolduugeufür die Auffeheruud Wärter im Betrage von
48,000 Thlr. aufgeführt finden, nicht aber auch Besolduugeudes Personals an Bamneisteru, indem
die Geschäfte derselben von den Königlichen Baumeistern ohne besondere Vergütung geführtwerden.
Die nach oer Vereinigung der Bczirksstraßenfondsuud dem Uebergangeder Verwaltung der Straße»
cm die Provi»; aufzubringenden Beischläge werden beim Wegfalle des Chausseegcldesnicht zn
hoch mit ........... 600,000 Thlrn.

veranschlagtwerden können.
Nach Vorstehendemergeben sich bei Reform der Provinzial-Gesetzgebungund mit Rücksicht

a»f die bereits vorhandenen Laste» der Provinz Verwendungszwecke für den Rentcnantheil der Pro¬
vinz von 258,515 Thlrn. zur Höhe von 600,000 Thlrn. an Bezirksstraßenkosteu,

uud von 358,500 „ an sonstigen Kosten.

Summa 958,500 Thlr.,
so daß die Steuerkraft der Proviuz uoch erheblichin Anspruchgeuommenwerden muß, auch wenn,
worüber mir gegenwärtig eine Beurtheilnng ans Mangel an den nöthigen Materialien nicht
möglich ist, der Antheil der Provinz an den nach 8- l» des Gesetzes von, 30. April pr. zu über¬
weisenden weiteren 2 l/z Millionen Thlr., das ihr aufzulegende Aequivalent der Unterhaltung der
Staatsstraßen ausgleichensollte.

In den, Ueberweisungsgesetze auszudrücken, wie viel von der Provinzialrente zu dein einen
oder andere,, der angegebeuen Zwecke speciell verwendet werden solle, erscheintmir nicht zweckmäßig.

25
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Die Rente wird vielmehrin dem aufzustellenden General Etat der gesammtcnproviuzialständischen
Verwaltung im Ganzen in Einnahme, und die Ausgaben für die angegebenen Verwendungszwecke
ihr gegenüberzustellen,die sich ergebenden Mehrausgabe» aber nach einem einzigenReparation?-
modus etwa nach den gesanimtendirecten Staatsstenern aufzubriugeusein.

Unter Vorbehalt der Feststellungdieses eiuheitlicheuModus würde meiues Erachtensnach
dem Vorbilde der Gesetzevom 7. Mär; 1808 nnd vom 11. März 1872, betreffenddie Neber
Weisung von Dotation?summen an Hannover und Nassau, einfach in einen: 2. Paragraph des
Ueberweisuugsgesetzes zu sage» sein, daß, soweit die iiberwieseneSumme zu den Verwendungszwecken
nicht ausreicht, die Kosteu der bezeichnetenEinrichtungenund Anlagen von der Provinz nach näherer
Veschlußfassuug des ProvinziabLandtages aufzubringenseien.

Zum Schlüsse gestatte ich mir noch die ganz ergebenste Bemerkung,daß die in vorstehender
Aufstellungdes Bedürfnisses an Zuschüssender eiuzclneu Austalteu gegebenenZahlen, wie wenig
dies auch auf den ersten Blick annehmbar erscheinen möchte, für eiueu längeren Zeitraum meiues
Erachtens noch mäßig arbitrirt sind; namentlich ist dies der Fall bei den in Aussicht geuommeuen
Zuschüssen für die Taubstummeu-Anstaltennnd die Blinden Anstalt. Bisher war derTanbstnmmen-
und Blinden-Unterricht in der Provinz ein Product der Freiheit nnd der HumauenBestrebungen.
Faßt man denselben aber, wie es Noth thut, als eine Forderung des gesetzlichenZwanges auf,
alle» Kinderu der gedachten Art die erforderlicheSchulerziehung zu gebeu uud weist der Provinz
die Aufgabe der Vermitteluug hierzu zu, so werdeu sich künftig unzweifelhaft höhere Ausgaben
ergeben, als die veranschlagten. Und wenn ferner die regelmäßigen Ausgaben für die Uuter-
haltuug der 5 neueu Provinzial-Irren-Anstallen, welche mit l 20,00!) Thlrn, arbitrirt find, erst in
1876 oder zu Ende 1875 nach Fertigstellungder Anstalten erwachsen, so ist hiergegen zu berück¬
sichtigen, daß die Provinz schon gegenwärtig znr Verzinsung und Amortisationder zur Bestreitung
der Bau- und EinrichtungStostenausgegebenen Provinzial Obligationen von 2 Millionen Thaler«
den Betrag von 120,000 Thlrn. jährlich, und vom nächsten Jahre ab für eine weitere Obliga¬
tionen-Anleihezu demfelbcn Zwecke weitere 90,000 Thlr. auf die ganze Dauer oer Amortisations¬
zeit aufzubringen hat, die bei der Aufstellunggar nicht in Betracht gezogen sind.

vl'r UmMende deg ZlllN'inüal verwlüiüNP'lai!!!:
gez. Freiherr Naitz von Frentz,

Eoblenz, den 4. April 1873.

Allcrdurchlauchtigster,GroßinächtigsterKaiser und König!
AllergnädigsterKaiser, König nnd Herr!

Der 20. Rheinische Provinzial-Landtaghat in Folge von Petitionen und unter Anerkennung,
daß durch die nach dem Gesetze über die Kriegsleistuugeuund deren Vergütung vom 11. Mai 1851
während des letzten Krieges der Provinz auferlegten Leistungen viele Gemeinden und Kreise derselben
im Verhältniß zu ihrer Leistungsfähigkeitzu hart betroffen worden siud, in der Sitzung vom 8.
Juli 1871 auf Grund des 8- 18 des erwähnten Gesetzes die Ansgleichungdieser Leistungeniuuer^
halb der Provinz beschlossen,gleichzeitig aber der Ueberzeugung und dem Wunscheeiumüthigen Aus-
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druck gegeben, daß die öffentlichen Leistungenim allgemeinen Staatsinteresse während dieses Krieges
nach den glorreichenKriegSrcsultateneinen weitern Ausgleichim ganzen Staatsgebiete dnrch voll»
kommene Vergütung derselben unabweisbar erforderten uud daher der mit der Ausgleichungin der
Provinz unter Mitwirkung des Ober-Präsidenten betrauten allerunterthänigstunterzeichnetenCom¬
mission des Provinzial-Laudtags den Auftrag ertheilt, Eure Kaiserliche und Königliche Majestät
unter Darlegung der nicht vergüteten Kriegsleistungeuder Provinz nm diesen weiteru Ausgleich
durch vollständige Vergütung der Leistungen aus der von Frankreich zu zahlendenKriegskosten-
Entschädigungzu bitte».

Die Leistuugeu der Rheinprovi»; aus Gru»d des Gesetzesvom 11. Mai 1851 betragen
uach den Ermittelungen des ObcrPräsidenten an Fonragelieferung, Eiuq»artir»ng, zu fortificato-
rifchcu Zwecken, an Fnhreugestellunglc. in der Zeit vom 19. Juli 1870 bis zum 1. Juli 1871
unter genauer Aeachtimg der damals effectiv gezahlten oder iu Geltung gewesenenPreise uud
uutcr Zugruudelcguugdes Quantums einer Verpflegnngsportionuach dem Reglement über die Ver-
pflegung der Truppeu im Kriege bei Eiuqnartirung mit Verpflegung, zufolge der beiden angeschlos>
senen Nachweisnugeu,iu Geldwerth ....... 4,12N,8«8 Thlr.
worauf voin Staate vergütet, beziehungsweisenach dem Kriegslcistungs-
gesetze uoch zu vergüten sind ......... 1,847,739

so daß der Provinz zur Last bleiben ...... '^279,129 Thlr.
Diese Leistungen waren dem größten Theile der durch ihre territoriale Lage zunächst dem

Kriegsschauplatze am Meisten betroffene»kreise uud Gemeinden neben den bedeutenden Summen,
welche zur Unterstützungder Angehörigen einberufener Reservisten und Landwehrleute wegen der
herrschenden Theuruug über die gesetzliche»Minimalbeträge hinaus gewährt werden mußten, nur
durch Aufnahme vo» beträchtliche»A»lcihe» möglich, deren Verzinsung nnd Tilgung fortgesetztdie
Leistungsfähigkeit in hohem Grade anspanneu uud die Entwickelung der communalen Interessen viel¬
fach beeinträchtigen.

Die von den Ständen in Anwendung des ihnen allein zu Gebote stehenden Mittels zur
Erleichterung der überbürdeten Gemeinde» beschlossene Ausgleichung innerhalb der Provinz hebt
nicht überall die Schwierigkeit,die EommuualBudgets bei genügender Berücksichtigung der soustigen
Interessen wieder ins Gleichgewicht zu briugeu, da die Gcsammtleistung der Provinz zu bedeutend
und die Anzahl der überlasteten Gemeinden zu erheblichist. Sie beseitigtaber namentlich nicht
die große Mehrbelastung der Rheinprovinzim gemeinsamen Landesintcressc, die nur durch die terri¬
toriale Lage der Provinz hervorgerufen wurde.

Die Wohlfahrt des Landes gebietet es zwar, durch ein Kriegsleistuugsgesctz die Kreisrund
Gemeinde» zu deu höchste» directeu Lcistuuge»zu verpflichten, um dem Staate die Mittel zur nach¬
drücklichen Kncgsführnug zu gewähren. Die Leistungensind indessen darum nicht minder Staats¬
lasten uud Leistungen im allgemeine« Staatsintcrcssc. Und wenn deren vollständige Vergütung
nicht von vornherein durch dasselbe Gesetz in Aussicht genomuieuwerden kann, weil hierbei alle
Eventualitäten, also auch die Möglichkeiteines ungünstigen Erfolges in Erwägung gezogen werden
muß, so erscheint es doch als berechtigte und im gemeinsamenBewußtsein des Volkes begründete
Forderung der Billigkeit, daß nach Erlangung eine« glorreichen Friedeus und einer reichlichen
Kriegskosten-Entschädigung ein vollständigerAusgleichder Lasten im Staate durch volle Vergütung
der Leistungen der einzelnen Gemeindenund Kreisen gewährt werde.

Der fortschreitende Eulturstano hat es zugelassen, gegenüberden früheren Zuständen, durch
das Gesetz vom 11. Mai 1851 überhaupt Entschädigungenfür Kriegslasten vorzusehen und die

«5»
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nexeste GesetzesvorlageEurer KaiserlichenMajestät Rcichsrcgieruug an den Reichstag zu ander¬
weitiger Regelung der Kricgsleistnngenund deren Vergütung hat im Fortschreitenauf der Bahn
der gleichmäßigenVertheilung aller öffentlichenLasten sowohl im Kriege, wie im Frieden, selbst
unter Berücksichtigung aller Eventualitäten eines Kampfes den künftigenFortfall eiucr Reihe bisher
unentgeltlicherLeistungen und für Andere eine wesentliche Erweiterung der Entschädigungspflichtin
qualitativer und quantitativer Hinsicht in Aussichtgenommen.

Bei diesem Vorgehen, entsprechend der öffentlichen Meinung nnd der Billigkeit, kann der
Ausgleichder Kriegslasten in der Provinz den erleichterten Gemeiudeukeine genügende Befriedigung
gewähren, während die Gemeinden, welche zu der Ausgleichung nachträglich große Summen auf.
zubringen haben, durch die nene Kriegslast empfindlichbetroffen werden, nachdem es gelungen ist,
dein Friedensstörer eine Kostenerstattungaufznerlegeu,die nicht nur dem Staate die Mittel zur
Tilgung aller directen Kriegsschulden uud zu andern mit dem Kriegsgelingen in minder directer
Beziehung stehenden Zwecken gewährt, sondern auch die Möglichkeiteiuer vollstäudigernEntschä¬
digung der Gemeinden verstattet uud hierfür recht eigeutlich mitbestimmtzu seiu schciut.

Die Gemeinden der Provinz haben im Wetteifer mit dcneu des übrige» Staatsgebietes,
wie es die Nähe des Kriegsschauplatzeszwar naturgemäß mit sich brachte, sogar hervorragende
Leistuugen freiwillig uud opferfreudig durch Liebesgabe«, Lazareth-Einrichtungeuund Krankenpflege
übernommen. So gerne diese freiwilligenLeistuugeu in dem Gefühle des Patriotismus gewährt
wurden, so sehr sträubt sich die gemeiusameUeberzeugung der Unbilligkeiteiner nachträglichen Kriegs-
Nesteuerung nach solchen Erfolgen gegen neue, wenn auch gesetzliche Lasten iu Folge des Ausglei-
chuugsbeschlusses des Provinzial-Landtages.

Eure Kaiserlicheund KöniglicheMajestät wagt daher die unterzeichneteEommissiondes
Rheinischen Provinzial-Landtages im Anschlüssean die Eure Majestät von den Ständen direct vor¬
getragene Bitte um Erstattung der Unterstützungender Angehörigen einberufener Reservistenund
Landwehrleute in der Adresse vom 12. Juli 1871, alleruuterthänigst zn bitten, Allerguädigst
anordueu zu wolle»,

daß den Kreisenuud Gemeinde» der Rheinprovinz die in den Grenzen des Gesetzes
vom 11. Mai 18.')1 bewirkten Kriegslcistungennach der Zusammenstellungdes Ober.
Präsidenten aus der von Frankreichzn zahlenden Kriegs-Entschädiguugvollstäudigver¬
gütet werden.

In tiefster Ehrfurcht lc.
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Uebersicht
der von deu arbeitsfähige,, ssäusliugeu der Provinzial-ArbeitsAnstalt zu Brau weiter in den
Jahren 1870, 1871 und 1872 für das Haus selbst gefertigten Fabrikate und «errichteten Arbeiten,

Quautität

1870. 1871.

16300 15400
550

80400 80400

2374 1250
33090 '/4 34963 '/«
14707 16803
49011 115836

5
1 8

90 87
3 —

53 22
9« 70

— 1

193 117
10 8

242 52
12 9
19 80

20
7 —

316 55
302 42
81 45

94? 704

107
400 608

190 18«
183
_ 101

39 8
12

— 644

1872.

Auf den Fruchthaudmühlcnan Roggen gemahlen
„ „ „ ,, Weizen

An Weizenmehlgebeutelt .......
Noggenmehl „ .......
Gerste geschält .........
Weißbrod gebacken ........
Roggenbrod „ ........
Schwarzbrod „ ........
Militair-Wachtmäntel gefertigt , , . ,
Aufseher Dicnstmäutel .......
Tuchröcke für landarme . . . .- . .
Tuckjackeu für Mäuner ......
Tuchhoscu „ „ ......
Tuchwcsteu„ „ ......
Tuchmützeu „ „ ......
Tuchkleider für Frauen ......
Zwillichjackenfür Männer incl. gestreifte
und graue ..........
Zwillichwesteu für Männer .....
Zwillichhosen „ „ .....
Zwillichröckc für Beamte .....
Zwillichtlciderfür Franc».....
Lazarethjacken „ „ .....
Lazarethtittcl für Männer.....
Unterröcke für Frauen ......
Zwangsjacken .........
Hofmträger ..........
Männer-Schuhen ........
Frauen-Schuheu ........
Selftanten-Schuheu, besetzt und besohlt
Männer-Hemden ........
Frauen-Hemden .........
gesäumtenHalstüchern ganze ....

halbe ....
Taschentüchergesäumt .......
Schürzeu von weißem, grauem oder buutem

Lciueu ...........
Strohsäcke ...........
Strohkopfpolstcrsäcke ........
Leib-Matratzensäcke ........
Kopf-Matratzenfäcke ........
Betttücher ...........

Kilo

Stück

Paar

Stück

7250

46006
5970
1110

25466l
14754

123186

1

25
76
27

300
69

238

141
6

73

6
2

286
239
108

19

63
44

400
420

525
6

41
54
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Nro. Bezeichnung der Arbeiten.

Quantität

pro
1870. 1871. 1872,

ll
42
43
14
<5
1«!
47
48
19
5,0
5,1
5,2
5.3
5,1
55.
56
57
58
59
60
61
62
63
«,1
65
66
6?
68
69
70
71
72

Bettdecke» Neberzüge ........
KopftisseuUebcrzüge ........
Weiberhaubeu, weiße und bunte .....
Kücheu-Handtücher .........
Handtücher gcsäunit ........
Brodbeutcl ' .......... .
Kleidersäckc ...........
Fruchtsäcke ...........
itarrentiichcr ...........
Aacktücher ...........
Fenster-Vorhänge .........
Schusterhanf gesponnen .......
Str^inpfgarn „ (flachsenes) . . .
Strümpfe gestrickt, slachseue ......

„ „ wollene ......
„ „ bannuoollene ....

Socken „ wollene ....
^4 breiten Wergleinen gewebt .....
5/

Vä „ Uuterhosenstoff gewebt ....
"4 breiten gestreiften Drill gewebt ....
ü,

Kopftissen-Ueberzngstoff getoebt .....
4/, breites Halbleinen „ .....
^ „ inelirtcn Drill gewebt ....
^ „ grauen Drill „ ....
ö

^n „ „ Tackdrill „ ....
5/4 „ blau und weißtarrirtes «einen gewebt
Bettdecken^Ueberzugstoffgeiocbt .....
Halstücher gewebt.........
Tascheutüchcr gewebt ........

Stück

Kilo

Paar

Meter

Stück

55>5>

844
112
149

3
6

82
12'
25

126
453

827

198
92 '/.i

2578'/«
94

938
94'/»

4428

26
6

12«/,
56
6U
12

59
620!,

1029
183

311

6
83
65

76
223

28

30z<
17

4
1

11?
16

294
269V'
234','
166
573'/»

59 V«
87 V«
80'/«

185

44
420

Außerdem wurden für das Haus selbst alle erforderlichen Flickarbeiten in der Schusterei,
Schneiderei nnd Näherei besorgt, sowie anch alle nothwendig gewesenen Schmiede-, Schlosser-,
öchrciuer>, Klempner-, Stellmacher-, Drechsler-, Glaser-, Anstreicher-, Buchbinder-, Sattler- und
FaßbindcrArbeiten und endlich auch die erforderlich gewesenen Bauten uud Bau-Neparatureu von
Häuslingen der Anstalt ausgeführt.
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L.

Machweisung
der in den Jahre» 1870, 1871 und 1872 in der Provinzial-Arbeitscmstaltzu Arauwcilcr für

Freinde gegen ^ohu gefertigte» Gegenstände und geschehenen Leistn»ge»,

Ä ezcich«ung. pro 1870. 1871. 1872.

1 Nessel gewebt ..... Meter 30404 17114'/, 9558 «/,
2 Halbleinen ..... „ 8013^ 3083 ",, 4259'/«
3 deinen ...... 2492 l/2 2707 V» 479 >
4 Möbelstoff..... „ — 21 —
5 Handtücher Gebild, gewebt „ 203'/, ! 3« '/«
6 Stiefel zu verschiedenen Preisen gefertigt Paar 223 191'« 805
7 Frauem und Mädchen^Stiefelchen zu desgl. . „ 750 ^l 359 412
8 Schuhe und Pantoffeln zu desgl. „ 878 1 103 69?
9 Vorschuhe,Herzen, Sohlen und Flecke» zu desgl. „ 1394'/« 172 > >/2 !20>'>>

10 Paletots für Eise»bah»'Äeamte Stück 703 59! !»12
11 Dienströcke für Eisenbahn Beamte „ 33 — —
12 Tuchhose» zu verschiedenen Preisen „ 3934 ^!096 3251
13 Zwilliebröcke ..... „ 52 — —
14 Zwillich- nnd leinene Jacken . „ 1983 2018 1692
15 Zwillich, deinen nnd Sommerstoff Hosen . „ 7429 5859 785!»
1»', Zwillichjackeu nmgeäudert „ — —- 1012
1? Feldmützen ..... „ 49« 72 199
18 Tuchhandschnhe..... Paar 1 805 — 704
19 Ohrenklappen ..... „ 1052 57? —
2« Waffenröcke besetzt .... Stück — 50 12
21 Militair Vrodbeutel .... „ — 860 1235
22 „ Kaffee^, Reis uud Salzbeutel „ — — 241?
23 „ Unterhosen .... „ 460 281«'. 4802
24 „ Feldbanoagen . ... „ — — 479?
25 Westen ...... „ — — 13
26 Verschiedene Seilerwaare», gespouurn Kilo 24204 31393 26375'/«
2? Oartentischezu verschiedenen Preisen . Stück 27 46 41
28 Oartcnbänle zu verschiedenen Preisen 20 43 43
29 Gartensessel „ „ „ . . 51 — 23
30 Gartenstühle „ „ „ . . „ 249 159 392
31 Schautelsessel 66 24 38
32 Sprungheerde . 3 — —
33 Mantclöfen . 3 4 6
34 Gitterthore 2 — 4
35 Wiegen, eiserne . ^^ 2
U> Aügeleisen . — -— 8
l? Coinfoirs . 1 — 5
38 Eimer von Eisenblech . . 2 — 4
19 Fensterrahmen von Eisen — — 10
,0
ll

„ H<.'lz
Oefe», beschlagen ' ^

12
23 24

12 Fensterbeschläge. - ! — — 7



200

^Z Bezeichnung. pro 1870. 1871. 1872.

43 Blitzablciterhalter .... Stück 53? 2505 451
44 Klammern zu vorigen .... 7968 — —
45 Thürbeschläge .... 4 — —
4« Eiserne Krippen nebst Raufen — 155 12
4? Ofenringe mit Griffe .... — — 200
48 Kehrschaufeln ..... — — 152
49 Ringe von Eisen .... 15999 — 8434
50 Schraubenbolzeu mit Müttern — — 550
51 Thürschlösser ..... — 18 —
52 Treibriegel ..... — 16 —
53 Fenstergitter, eiserne .... — 78 —
54 Nau äu Oaioßno-Kistchen 4050 — 8976
55 Kleiderschränke ..... 1 — __
56 Todtcnsärge ..... — 1 2
57 Iagdstühle..... — — 3
58 Fensterrahmen, hölzerne — 7
59 Bilderrahmen ..... ^ — 10
«0 Holz, geschnitten ..... Cb.-Fuß 241 —
6! Hölzerner Lattenverschlag Stück — 1 —
«2 Vazarethschränke ..... „ — 100 —
63 Kücheulcuchter, gedrechselt „ — — ?
04 Bücher zu verschicdeueu Preisen gebunden . „ 10295 2457? 16962
05 Bücher brochirt ..... „ 33769 4074 10114
06 Chinesische Karteuspiele, zugeschnittenu. verpackt „ — — 9369
6? Karten auf der Ucberdruckpresse gefertigt „ — — 60
68 Strohmatten gefertigt .... Ül-Met. — » 9l/< 149515
69 Kittel nnd Blousen zu verschiedenen Preisen Stück 6774 6010 7652
70 Hemdeu. ...... „ 413 676 3505
71 Fahueu ...... „ — — 21
72 Bettdecken, gesteppt . . , . „ 3 — —
73 Bettdecken- uud Matratze» Ueberzüge . „ 240 275 765
74 Kopfkissen nnd Kopfmatratzeu . „ 136 100 397
75 Strohsäcke ..... „ -- 32 4?
76 Strobkopfpolstersäcke .... „ 20 32 4
77 Betttücher..... „ 264 50 9
78 Handtücher ..... „ — 542 688
79 Tischtücher ..... „ 3 — —
80 Strümpfe uud Socke», gestrickt Paar 130'/, 292 136
81 Eharpie gezupt ..... Kilo ^ — 2?',4
82 Sprungfeder-Matratzen .... Stück ^— __ 5
83 Kopfkissen, gepolstert .... // — — 5
84 Fruchtsäcke . . . . ,/ 1755 51? —
85 Sandsäcke ..... „ — 1698 —
86 Kies gefertigt ..... Zchachtrth, 388 u/. — —
8? Wegestrecken, gefertigt .... lfd. Rth. 366 — —
88 Kieö ausgeworfen .... tspämügc

Karren 62 — —
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3: Bezeichnung. pro 1870. 1871. 1872.

89 Kies ausgeworfen .... 2spän»ige
Karren 4« — —

90 Erde zu Düngerhaufen gefördert . Schachtrth. 480^« — —
91 Hnlsenfrüchte aufgespeichert Pfund 74900 81400 34300
92 Arbeiten iin Tagelohn und zwar

n.) Weber Tage 349-,,. 33? V4 410'/l«
d) Schuster „ 516 188 223»/«
e) Schneider . „ 800"/» 2 902"/»' 941«/il
cl) Schlosser . „ 428'/.« 775'/, 563
e) Schreiner . „ N6!/4 124'/,« 192«/,
t) Kleinpner . „ 5,31'/,, 480 1157"/l,
z) Drechsler . „ 362/3 53"/.2 41'/..
n) Anstreicher „ 63',« 85"/»« 11?'/<
i) Böttcher . „ 38'/. 19"/lz 61'/,«
K) Buchbinder „ 276'/, 20?'/« 268V«
1) Sattler » 1735/, — —

in) Mattenmacher » 22», 16 —

n) Korbmacher ,/
^^- 5'/«

c>) Nafirer 85"/., 128 16?'/>«
p) Näherinnen 702'/. 334'/° 596'/«
ci) Stickerinnen 209-/, 111°i« 312'/"
r) Spinnerinnen 104'/. — ^-

^) bei verschiedenen Draußenarbei¬
tern, auf den Wegen, beim Waschen
nnd Mangeln ,/ 8715»«/,, 9031'/», 10608

26
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Summarische
der VinunlMenund Ausgabender

für die Jahre

Einnahme.

1 8 7 0. 18 7 1. 18 7 2.

Etats
Titel,

Nach dem
Etat.

Wirkliche
Einnahme.

Nach dein
Etat.

Wirtliche
Einnahme.

Nach dem
Etat.

Wirtliche
Einnahme,

Thlr. Tq.Pf. Thlr, T^.Pf, Thlr, Sü.Pf, Thlr, «g.Pf Thlr Tli.Pf., Thlr. T„,Pf,

^. Bestand .... — — ! — 9 8 10 1. 4 2

(!. '.Ücste ..... — — — — — — __ 13 23 I — — — — —
!>. Laufende Einnah

inen:
I. Firirter Staats-Zu--

schuß ..... 7875 " „^ 7875, _ 7875 7875 7875 7875
II. n,) Gcmeindcbeiträgc:c. 41660^20 10 40857 18 '! 45959 17 6 44958 10 10 45959 17 6 3002 15 10

I>) Aus Landarmen
fonds ..... — — ^! — 32029 12 7

,!I. Aus der Oeconomie . 6130 — -^^ 6588 8 ,^ 5095 1^ 6^ 4576 27 ,0 5095 12 6 6642^5 2
IV, An Arbeitsverdienst . 7090 — ! 6338 17 -I 7670-

!
487826 9 7670 — j 6596 4 6

V. Zufällige Einnahmen .

Summa

1644 9 2 1651 13 « 1400 - — 1168 1 ^ 1400 — — 2418 4

64400 ^ 62811 7 !! 68000 —
!

63471 11 l 68000 — 58563^26
>

8
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Zusammenstellung
Prouinzml-Arbeits-Anstalt,uVrauweiler
1870, 1871 und 1872.

-------1
--------------------------

18 7 0. 18 7 1, 18 7 2.

Etats- Nach dein Wirtliche Nach dem !! Wirkliche Nach dem , Wirtliche
Ausgabe. Etat für Ausgabe für Etat für Ausgabe für Etat für Nilsgabe für

Titel. 700 Köpfe. 58l Köpfe, 650 «Üpfe. ,! 465 Köpfe, 650 Köpfe. , 477 Köpfe.

Thlr, Sn Pf. Thlr, Sss.Pf. Thlr. Sg.Pf.1 Thlr. Sl>.Pf. Thlr. Tg,Pf,l Thlr, Sss.Pf,

^. Vorschuß, . . . — l
Ii. Zu Gute gehende

Posten ....
d RückständigeIah»

8 !) ^ _ ^ _.
°^

lnngen .... »
I>. Laufende Ausgaben:

I. Besoldungen :c. . . 18158 - "^ 1713024 :! 1794? - 16985
! ! i,

6 « 17947 —
->z 17573 5 —

!!, 2577417 6 25029 29 9 29000 ------- 22827 28 8 29000 — - 21633 26 8

!!!. Krankenpflege . . . 580- —^ 644, 5.- 570'——! 552 26
l j ! >

,i 570 — —l 642 3 5

IV. Feuerung .... 2300 — — 1555 2 1 1650, -------^ 260ll l i> 1650 — - ^! 2363^ 8 9

V. Beleuchtung .... 1570 —
> 782 241 1270^- — 1832 19 9 1270 — - 1368 7 —

VI. Bekleidung .... 5740- 3083 11 2 6000 - — 3517 17 !> 6000 — 2163 3 9

VI,. 1500 — - 268115 1 1650 — — ^ 57126 :', 1650 — — 327 7 8

VIII. Utensilien nnd Hand-
werlsgerälhe . . . !540- 2100 23, 4 2250 — — 228328 6 2250 — 2187 " 8

IX. Baufonds .... 2545 - ' 5313^2310 2545 — — 2502 29 1! !
2545 —! 2825 11

X. Reinigung .... 800- 486 25^ 3 650 — 51929 " 650 —
-^ 751

— 7

XI. OeffentlichcAbgaben . 284 17 6 28117 6 28417 6> 28417 6 284 I ? 6^ 284 I? 6

XII. Kirchen- nud Schulde^ ! !! ^!.. ,
diirfnisse.... 600 — ' 607! 8- 775 — —, 77020 1 775 — —, 759 13 10

XIII. Geschäftsführung. . 662 — ^ 936z 5 9 900 — — 918'l0 9 900 - 1017 II 3

XIV. AußergewöhnlicheAus»

Summa

234525 — 3204 4 5 2508 12 6^ 2809 25
ll !

5 2508 12 6 2916 15 1

64400 63840 28 1 68000
I

" 5897918
!

.'. 68000 -- ._. 56812 25 II

!«'
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Mechnungs-
über den stand des Incn-Anstnlls-

Ginnahmen.

Von den ausgegebenenObligationen .
desgl.

Von der UniversitätBonn ....
Rückerstattungvon Stempel . . .
Zinsen ..........

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

Valuta der vernichteten Rhcinprovinz
Obligationen .......

KleineEinnahmen der Spczialbaukassen
Rheinprovinz-Obligatioueu. .
Rheinische Eisenbahn-Obligationen
Bcrlin-Stettiner-Obligationen .
OberschlesischeObligationen. .
Cöln Mindener Obligationen .

Baar.
Thli. Sar. Pf.

904,818
909,875

15,000
2866

178
2250

540
4724

11,175
65,996
11,67?

999?
22,515

80,000
2704

U

20
10 11

20

1,994,11? 24

In Papieren.
Thlr. Pf.

100,000
200,000
180,000
70,000

120,000
2 > 620,000

'
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Uebersicht
Vau-Knds n,n AI. Veztmlier 1873.

Ausgaben.

Für Grunberwerb,Baukosten,Behälter:c.
Für 100,000 Thaler Rheinprovinz-Obli¬

gationen ..........
Mr 520,000 Thaler Eisenbahn-Obliga¬

tionen ..........
VernichteteRhcinprovinz-Obligatiouen .

verglichen die Einnahme
Bestand

respBei der Provinzial-Hülfs-Kasse baar
in Berechnung und in Papieren

In der Spezialkasse Andernach
„ Bonn . . .
„ Düren. . .

Merzig . .
„ Oerresheim .

Der Abschluß der Provinzial-Hnlfs-Kasse
weiset am 31. Dezember pr. einen Be¬
stand nach .........

Die Differenz von 12,988 Thlr. 8 Sgr.
Hüls«-Kasse zwei Zahlungs-Ordres vom 31.
effectuirt haben konnte, die aber vorstehend po8.

Baar.

Thlr.

1,112,419

99,674

501,336

1,713,430
1,994,117

280,687 10
welcher nachgewie

«qr, P!.

11

1?

13
24

266,377
4888
3862
2082

450
3025

280,68?

4
20
22
25

5
22
10

12

10
2

In Papieren.

Thl r.______Sni. Pf.

30,000
30,000

620,000
4 590,000

en wird:

590,000

1
11

7
i90,000

590,000269,365
10,000

im Baar-Bestande rührt daher, daß die Provinzial-
Dezember pr. zum gleiche« Betrage uoch nicht
1 in Soll-Ausgabe gestellt sind.
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der in dem Aeitrimmnom
eber >

I„nunr 1870 bis Ende Dezember 1872

I a h r g ä n g e.

V

Z

V ^V

Von diesen sämmtlichenKran-

zu den fünf Rheinischen
Regierungs-Bezirken

t2> i^ 35 ^ ß?

Bestand Ende 1869 ......

Zugang in, Jahr 1870.....

Zugang im Jahr 1871 .....

Zugang im Jahr 1872 .....

Summa-Äufncchme..

Der Bestand Ende1869 zugezählt, waren
dcmuachvom 1, Januar 1870 bis dahin
1872 in der Anstalt ......

238

351

333

372

348

335

353

1056

238

1036

1294

241

239

258

29

44

41

40

12

10

26

30

154 84

30

44

39

44

157

71

92

90

97

95

11?

132

100

350 i34

Rekapitulation. Rheinländer.
Andere

Inländer.

Aus nicht
preußischen
Staaten.

Summa.

Von den Normalverpflegteu......
Von den Penfionaircu I. Masse ....
Von den PensionairenII. Klasse ....

1192
9

78

2

2

2

6

1

1200

13
81

Summa . 1279 6 9 1294

207

sich!
in der Iiren-Nnlnnstnlt zu 3,'cgvurn, VerpflegtenKranken.

Beilage 1.

len gehörten

3

Hiervon waren: Diese erhielten:

3 "n
2 «

zunichtpreußi¬
schenStaaten.

in

1).
Pensionäre:

denI.oderbesten
Tisch.

3
>-<

A e m e r t n n g e n.ZO
ü >»

« ».
Normalmäßi

Verpflegte.

3^

3

3

1

5

2

l

238

351

333

372

226

322

310

342

3

5

4

1

9

24

19

29

238

351

333

372

5

5

5

2

7

24

18

28

226

322

310

342

, EinzelnePersonen der 2. Klasse haben
< später den I. Tisch erhalten.

Nach Schluß der Quartallisten ist 1
, Normalkrcmkerals Ausländerverpflegt
l worden.
' <üf. RegierungsbezirkCoblenz.

U 9 l294 1200 13 81
,^ , __,

94

1294 17 7?

1294

1200
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Fachweisung
zur Ermittelung des Rciuertragcs bei der Land- und Niehwirthfchaftder Provinziell

zu Sieg bürg pro 1870, 1871, 1872.

Beilage 2.

Irren-Heilanstalt

^Der
Spezial-

Oeld-
Rechnung

Titel,

I
II

III
IV

VI
VII

VIII
IX

I

II

III
IV

VI

VII
VIII

E i II n ll h Nl c.

^. Ertrag der Laudwirthschaft.
Ertrag der Weingärten ....

„ „ Gärten und Felder
„ „ Krankeugärten . . .
„ „ Wiesen, Rasenplätze und

Böschungen ....
„ „ Obstbäume ....

Eiunahme-Summa ^.

ü. Ertrag der Viehwirthschaft.

Ertrag der Kiihe......
„ des Federviehes ....

Für verlaustes Vieh .....
Werth des Düngers .....

Einnahme-Snmma L.
Oesammt-Eiuuahme

Ausgabe.

^. Für die Landwirthschaft.
Tagelohn zum Betriebe der Land¬

wirthschaft .......
Zum Ankauf von Sämereien,Pflanzen

und Stangen ......
Werth des Düngers .....
Für Anschaffungund Unterhaltuug

der Landwirthschaftsgeräthe. .
Insgemein ........

Ausgabe-Summa H..

L. Für die Biehwirthschaft.
Für Fütterung und Stre« (ein¬

schließlich für 4 Pferde . . .
Zum Antanf von Vieh ....
»6 Vxtrllur>Iin»riuin ....

Ausgabe-Summa L.

I^tU8 . .

1870.

Thll, ^Sg, ,Pf.

1934

244
172

2458

1974
27

779
24?

3N29

193

102
28«

237

820

2450
746

83
3280

1871. 1872.

Thlr.. Sl,,^MTHlr.^Sg.^Pf,

Summa.

25
2 1858
8 72

20

25

II

!!

10

294 12
«9 12

27

232<» !3

207i>
44

770
232

3123

209

76
24«

240

773

3236
774
91

4103

0

24
2

2!

13

28
20
2!
12

4

2348
«0

23«
144

2790 6

2003
4?

1267
2«4

3582 —

248

301

199
49

886

2830
252
34

411?

2!

1?

7568

9734
17303

2481

22

11501,2«

!2 27



299

Spczial
Geld-

Rechnung
Titel

AnsMbe.
1»?«».

T hll. S«. Pf,

Transport . . . .
0. Außerdem.

?ohn »nd Emolunienten des Gärt¬
ners . .

„ „ „ Viehwärters
Ackertucchtes

Ausgabe-Summa (?.

Gesammt Ausgabe

302
155
146

604 22

1871.

Thlr, S„, Pf.!

1872.

Thlr, M.^W

2^ 319
11,, 169
11! 162

651

329
173
16?

67N I!

Summa.

Ttzlr.^Sg, P,

13982

Berechnung.

Gcsammt-Eiuuahmein 3 Jahren
Gesammt Ausgabe
Nein Ertrag . . - -
Reiu-Ertrag durchschnittlich pro Jahr

1927

159N9

27 U

I!

28

173N3
15909

1393
464 I,

7
8

11

KeschäftsZnweisung
für die

Direction der Rheinischen Provinzial-H ülfskasse.

Zur Ausführung des ß. 23 des Statuts der Rheinischen Provinzial Hnlfslaffe wird ans
Grund des 8- 6 des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischen
Vermögens und der provinzialständischen Anstalten in der Rhcinprovinz vom 27. September I8?l
(Ges.-S. S. 469 u. ff.) und in Folge Beschlusses deS Provinzial-Verwaltungsraths vom 6. d. M.
der Dircctiou der Provinzial-Hülfstassc folgende GeschäftsAnwcifungertheilt.

8- 1.
Die Direction besteht »ach 8- 21 des Statuts aus drei von dem Provinzial-Verwaltungs-

rathe ernannten Mitgliedern und einer gleichen Anzahl von Stellvertretern.
Eins der Mitglieder versiehtdie Funktionendes Syndikus und hat demnachhauptsächlich

den Rechtspuntt wahrzunehmen.
Die Einberufung eines Stellvertreters erfolgt in der Regel nur für deu Fall länger dau¬

ernder Verhinderung oder eingetretenergänzlicherUnfähigkeit dessen, für den er eintreten soll. Zu
^" Sitzungen der Direction muß die Eiubcrnfnng des betreffendenStellvertreters anch im Falle
"ner vorübergehendenVerhinderung eines oder des andern Mitgliedes stattfinden.

27
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Die Directiou wählt jährlich ans ihrer Mitte ein Mitglied zum Vorsitzendennach
Stimmenmehrheit.

Die Direction ernennt unter Genehmigung des Provinzial-Verwaltuugsraths folgende
Unterbeamte:

k) einen Sekrctair, welcher zugleich die Calculatur' nnd Eoutrol-Geschäfteversieht,
b) uud o) einen ersten und zweite» Buchhalter,
ä) einen Kassirer,
l,) einen Rcgistrator.

Alle diese Unterbeamten werden jederzeit widerruflich oder auf Kündigung augestellt.
s- 2.

Der Vorsitzende der Direction hat alle eingehendenSchreiben u. s. w. in Empfang zu
nehme», in den Geschäftsgangzu leiten und alle von der Direction ausgehende»Ausfertigungenzu
unterfchreibe».

8- 3.
Der Sekretair hat die crgangcnen Verfügnnge» und Beschlüsse zn expedireu, die Geschäfte

der Calculatur und Conlrolführung zu besorge» uud alle ihm soust von dem Vorsitzenden und den
Mitgliedern der Direction anfzutragende»Geschäfte der Provinzial-Hülfstassezu erledigen.

Die beiden Buchhalter haben die gesammte Bnch^ und Rechnungsführungund namentlich
der erste Buchhalter die Führung der Haupt-Einnahme- uud Ausgabe Journale, des Haupt Contos
nnd den unmittelbaren Verkehr mit dem Publikum.

Der zweite Buchhalter aber die Eintragung in die Eontobüchcrzu besorge».
Der erste Buchhalter hat eine Cautiou zu stellen, deren Höbe bis ans Weiteres auf 500

Thlr. bestimmt wird.

Dem Kassirer liegt der Verkehr mit dem baare» Gelde, »ame»tlich das Einnchmc» uud
Auszahlen ob. Er hat ebenfalls eine Eaution, deren Höhe bis auf Weiteres auf 500 Thlr. fest¬
gesetzt wird, zu leisten.

8- 6-
Der Negistrator verwaltet die Registratur uud führt das Eorrcspoudeu;<Iourual.
Das zu den reiu mcchauischcu Dieustlcistuugeubcnöthigte Personal, als Voten uud Kassew

diener, kann nach Bedarf von der Direction angcnommeuwerde».
Die Bureau Bedürfnisse werden in bisheriger Weise liquidirt.

8- 7-
Zu den Sitzungen der Direction, welche so oft stattzufindenhaben, als der Vorsitzende für

nothig hält, hat Letzterer mindestens 8 Tage vorher einzuladen.
Der Vorsitzende ist verpflichtet,eine Sitzung anzuberaumen,wenn die beiden andern Mit"

glicder oder auch nur eines derfelbcndies in einem motivirte» Antrage schriftlich beantragen.
Die Beschlüsse der Direction werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.
Beschließtdie Direction, cincö ihrer Mitglieder mit Einziehung von Erkundigungenund

informatorischenVcrhandlungcu zu betrauen, so hat ein solches Mitglied die Verpflichtungund die
aus deren Erfüllung folgende Berechtigung, sich dieser vorbereitendenArbeit zu unterziehennnd zu
dem Zwecke die Abfertigung der nöthigen Schreiben au die verschiedcueu Behörden nnd Privat-
Personen,von denen es die geeigneteste Aufklärung zu erhalten hofft, zu besorgen.
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ß. 8.
Ueber alle Verhandlungen ist von dem Sekretair oder einem Mitgliede ein kurzes

Sitzungsprotokoll aufzunehmen, welches die Anträge und Beschlüsse der Direction unter Hinzufüguug
der Hauptmotive enthalten muß. Dasselbe ist vou allcu Mitgliedern der Direction, welche an der
Sitzung Theil genommen haben, ;n uuterzeichucu.

Die Urkunden und Ausfertigungen werden von dem Vorsitzenden Namens der Direction
vollzogen und von dem Setretair contrasignirt.

Die Direction hat die eingehenden Darlehnsgesuche eiuer sorgfältigen Prüfung zu unter¬
werfen, um sich sowohl von den: Vorhaben, wofür die Kapitalien verlaugt wcrdcu, als auch
von der Sicherheit, welche die Eigenschaften nnd Verhältnisse der Unterstellung für die gehörige
Verwendung des Geldes und vollständige Erfüllung der Bedingungen darbieten, genau zu
unterrichten.

Die Direction hat darauf zu halten, daß Private, welche zu de» in ß. 8 ck uud e des
Statuts aufgeführten Zwecken ein Darlehn verlangen, die Art und den Umfang ihres Unter¬
nehmens ausführlich angeben und die dazu erforderlichen Kosten möglichst genau und dctaillirt
bezeichnen, so daß man sich schon im Voraus überzeugen kann, daß die verlangte Summe
wirklich erforderlich sciu werde. Sie hat ferner die Sicherheit, welche für das Kapital sowohl, als
für die richtige Zahlung der Ziuseu uud resp. AmortisationöNateu gestellt werdcu kann, genau zu
prüfen uud darauf zu halten" daß die im 5- ll des Statuts vorgeschriebeueu Zeugnisse beizu¬
bringen sind.

Der Directiou bleibt überlasse«, sich die Ueberzeugung von dem Werth der zu verpfän¬
denden Grundstücke nach ihrem reiflichen Ermessen ans diejenige Art zu verschaffe», welche vou
ihr für die zweckdienlichste erachtet wird. Bei Anmeldungen von Häufcrn auf Uuterpfaud wird
t>e größte Vorsicht nuter Berücksichtigung der häufig schwankenden Werthverhä'ltuisse noth¬
wendig sein.

Es bleibt vorbehalten, nach den ;n gewinnenden Erfahrungen spezielle Bestimmuugen zur
2>icherstellung der Prouinzial-Hülfskasse zu ertheile».

§. 10.

Terminzahlungen bei Darlchneu sind zulässig, wenn der Debitor die Gelder nicht auf
einmal braucht. In diesem Falle wird die Schuldverschreibung zwar gleich über die ganze Summe
des bewilligten Darlehus ausgestellt uud resp, eingetragen, der Darlehnöempfängcr erhält aber
Reverse über die noch nicht erhobenen Quoten, die er demnächst gegen die nachträglichen Zahlungen
zurückgibt.

ß. 11-

Die von Kreisen, Gemeinde^ uud mit Korporationsrcchtcu versehenenGenosscufchafteufür die
Kasse auszustellendeu Schnldurkundcu brauchen weder notariell noch gerichtlich ausgestellt zu werden;
vielmehr genügt es, wenn diese Urkunden von den gesetzliche»Vertretern dieser Korporationen aus¬
gestellt sind. Rücksichtlichder Kreise ist aber wie auch im ß. 11 des Statuts bestimmt, darauf zu
halten, daß rito bestätigte Krcistagsbeschlüsfe vorhanden sein müssen, und was die Gemeinden an¬
betrifft, fo müssen die Schuldurlunden derselben stets von der betreffenden Königlichen Regierung
genehmigt fein.

Dasselbe gilt von denjenigen Genossenschaften, über welche der Staat das Oberaufsichts¬
recht ausübt.

Alle übrigen Darlehnsnehmer müssen gerichtliche oder notarielle Obligationen ausstellen.
27»
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Wenn Hypothetbcstcllungfür das Darlehn stipulirt ist, mnft die Eintragung auf Kosten
des Auleihcrs gehörigenOrts bewirkt werden.

Die Auszahlung der Darlehns-Valuta darf erst nach Einrcichuugder vollständigen Schulo-
nrkundennd nach Erledigung aller Förmlichkeitenerfolgen.

§. 12.
Nachdem zufolge des tz. 7 des Statuts mit Genehmigung des Provinzial-Vcrwaltungs-

raths der Zinsfuß der gewöhnliche»nnd der Amortisations-Darlehnc uud die bavou abhängigen
Zahlungs-Modalitäten der letzteren von der Direction festgesetzt sind, sind dieselben in der Rege
im Monat Dezember des laufenden Jahres als für das nächste Jahr gültig, durch die Amtsblätter
und die Aachener,(5obleu;er,Eölner, Düsseldorfernnd Triersche Zeitung bekannt zu machen.

s- 13-
Die Direetion hat den Vandrath des betreffendenKreises von jedem Darlehen, desgleichen

von allen später eintretendenVeränderungen in Betreff der ansgeliehenen Kapitalien sogleich in
Kenntniß zn setzen. Line gleiche Mittheilung ist dem betreffendenBürgermeister dann zn machen,
wenn nicht die von ihm verwaltete Gemeinde felbst die Darleiherin ist.

l?. l4.
Insoweit die Barbestände der Hülfstafse nicht auf die im tz. 15 des Statuts gedachte

Weise verzinslichangelegt werden können, bleibt die Direction im Hinblicke auf Art. 4 des Re^
glements vom 15. Januar 1«?ii uud iu Gemäßheit der Bestimmung im tz. 15 der bisherigen
Geschäfts Anweisungbefugt, eine Summe bis zu Zweihundert Tausend Thalern bei dem Schaas^
hansen'schen Bankvereine oder bei der kölnischenPrivatbank verzinslich zu hinterlegen.

Die geldwerthen Papiere und baaren Gelder, insofern letztere nicht bei einem Bant-
Institute belegt wcrdeu tonnen, müssen in einem vollkommensicheren und feuerfesten totale auf"
bewahrt werdeu. Die Behältnisse, in welchen die baaren Gelder nnd geldwerthenPapiere sich
befinden, müssen mit drei Schlössern versehen sein. Den einen Schlüssel hat der Vorsitzende, den
zweitender erste Buchhalter nnd den dritten der Kassirer im Verwahr.

8- 15.
Die laufenden Zinsen werden ohne besondere Anweisungder Directiou vom Kassircr an-

genommen,von dem Buchhalter gebucht und giltig guittirt.
Zur Annahme von Kapitalien und znr Verausgabung vou Geldern bedarf es aber jedes"

mal einer besonderen schriftlichen von dem Vorsitzenden vollzogenen und von dem Secretair contra-
signirten Anweisung.

Ueber eingehendeKapitalien, sowohl an Depositen als an Kapitalablagen ans Darlehne
wird stets von dem Vorsitzendender Direction quitttirt. Die Quittungen desselben werden von
dein Secretair contrasignirt.

tz. 16.
Zinseu, Amortisatiousraten und Kapitals-Nückzahlungenmüssenvou den Schuldnern tostew

frei an die Hülfstafse abgeführt werden.
i?. 1?.

Die Direttiou der Hülfskassewird ermächtigt,bei der KöniglichenHauptbant oder einer
der Filial-Anstalten der Preußischen Bank gegen Vcrpfändnng von Staatöschuldschcinenoder anderen
Papieren Darlehne in laufeuder Rechnung aufzunehmen, über deren Empfang, sowie über den
Rückempfaugder Unterpfänder ;» gnittiren, sich auch für diesen Zweck einen der Directorcn oder
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der Unterbeamten zu substitnireu, um auch uugcwöhulicheunicht vorhergesehenenAnforderungen
genüge«zu köuueu.

Die Direction der Hülfskasseschließt ihre Rechuung mit dem Kalenderjahre und hat den
Fiual-Abschlußam folgenden31. März dem Proviuzial-Verwaltnngsralhe einzureichen.

ß. 19.
Wegeu Annahme der Miiuzsorteu uud des Papiergeldes hat die Hülfskasse die filr die

Staatskassen bestehenden Vorschriftenzu beachten.

§. 20.
Nachdem in Gemäßheit der 8ß. 4 nud 5 des unterm 19. April 1809 Allerhöchst geneh¬

migten Regulativs betreffenddie Emissionauf den Inhaber lautender Obligationen der Rheinprooin;
die alljährlich nach dem Tilgungsplaue vom 23. Januar 1873 zu amortisirenden Obligationen,
sei es im Wege des Ankaufes oder durch Ausloosung,festgestellt sind, hat die Direktion diese Obli¬
gationen uud Coupons, welche iu den Besitz der Proviuzial-Hülfstasse gekommen sind, in einer
Sitzung nach Serie, Nummer und Betrag der Obligationen, sowie der zugehörigen Ziusconpous
zu constatiren, die Obligationen uud zugehörige»Coupons durch Vcrbreunuug zu veruichteu und
darüber eine schriftliche Verhandlung aufzunehmeu,welche dem Provinzial-Verwaltungsrath in be^
glaubigtcr Abschrift einzureichen ist.

Diese Verhandlung muß auch eonstatircn, welche der ausgeloostenObligationen in dem
Tilgungöjahre nicht zur Tilgung präscntirt worden sind, und welche in früheren Jahren ansgclooste
Obligationen erst später eingeliefertnnd vernichtetwurden.

§. 21.
Die Direktion ist verpflichtet, monatliche KassenAbschlüssc au den Proviuzial-Verwaltungs-

Wth einzureichen uud mouatlich eine Kasseu-Nevisiou au dem für die Königliche Negierungs-Hanpl-
lasse in Cölu bestimmtenRevisioustageabzuhaltcu.

Die monatlichen Abschlüssemüssen:
1. außer dcu Eiunahmcn, Ausgabennnd Beständen der Hülfstasse selbst und
2. den zur Disposition der Stände stehenden Ueberschüssen derselben auch diejcuigeu
3. des vou der Direction der Hülfstassemitverwalteteu MelioratiouSfouds,
4. des Vaufouds der Nheiuischeu Irren-Anstalten und
5. des Vcrzinsungs-uud Amortisationsfondsder Proviuzial-Obligationen ersichtlich machen.
Der Provinzial-Verwaltungsrath ist berechtigt, außerordeutlicheKassen-Revisionenzu ver¬

anlassen.

Cob lenz, den 15. März 1873.

Der Vorslhendc drs ProuinMl-Venmltungörllths

gez. Frhr. Raitz von Frcntz.
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AerMcher Bericht
über die Wirksamkeit der Hrren-Heilanstalt zu Siegburg während der Jahre

1870, 1871, 1872 und 1873.

Erstattet im April 1874 von dem Direktor der Anstatt, Geheimen Medizinal-RathDr, Nasse,

Die tabellarischeDarstellung der Wirksamkeit der Irren Heilanstalt für den Zeitraum vom
l, Januar 1870 bis zum 81. Dezember 187:5 erlaube ich mir mit eiuigeu Äemcrkungeuüber die
allgemeinenGesuudheitsverhältuisseder Anstalt einzuleiten.

Der eine lange Reihe von Jahren hindurch iu der Anstalt heimische Thvhus darf als ganz
verschwundenbezeichnet werden; als letzte Spur desselbeu könnte höchstens die im Anfang des
wahres 1870 vorgekommene Erkrankungeiner Wärterin au einem Thphoid betrachtet werden, inso-
fern diese während der Dienstleituug iu der hhgieuisch am imgiiustigsteudisponirteu Äblheiluug
des Hauses l Hclleugebäude) erkrankte. Ein im Jahre 1878 in der Anstalt eingebrachterFall von
Thphus bei einer melancholischen Kraulen verlief günstig, ohue zu weiterer Verbreitung Veran»
lassung zu geben.

Ein Gleiches darf ich von einem im Jahre 1872 iu der Austalt aufgetreteueuPockeufall
berichte». Der kraule kam aus einer damals stark von Pocken iuficirtcn Gegend des Ricderrheius
und erkraukte au deuselbeuerst mehrere Wocheu uach seiner Aufnahme mit günstigem Erfolge.
Die sofortigeAbsperrnngdes Kranken, die bei dem Maugel eiuer Reserve-Abtheiluugiu hiesiger
Anstalt nur durch Bretterverschlägeuud reichliche Desiufectiou erzielt werden konnte, und die mehr¬
malige Nevacciuation sämmtlicher Hausbewohner hatten das überraschend günstige Resultat zur
Folge, baß im Gegensatz zu der im vorigen Bericht (paF. 4) erwähnt n Epidemie vom Jahre 1867
jener Fall völlig vereinzelt blieb nnd keine Weitervcrbreitung stattfand. Dagegen ist in den Herbst-
Monaten der Jahre 1872 und 187:; die Rnhr in der Anstalt, wenn auch jedesmal nur in geringer
Ausdchuuug ausgebrocheu. Im August 1872 wurde ein tobsüchtiger Krauter mit der Ruhr einge¬
bracht nnd erlag derselben nach sechs Wochen; ein zweiter in derselben Abtheilung (aufgeregter
Blödsinn) erkrankte ebenfalls mit letalem Ausgange. Im Jahre 1878 wiederholtesich im August
derselbe Porgaug; bei einem tobsüchtigen Kranken brach die Rnhr kurze Zeit nach seiner Aufnahme
aus, und fünf andre Kranke derselbenAbtheilung erkranktenim Verlaufe der uächsten Monate, von
ivnen eiuer (chrouischcrÄuiu-lou« mit Gefäß-Athcrosis uud verschleppter1^l6nritis) mit Tod
abging. Der Umstand, daß die Krankheit in der ohnehin fo uugüustig situirten Abtheilung für
Unruhige und Unreinlichezum Ausbruch kam, erschwerte sowohl die Vehaudlung der äußerst unru¬
higen Kranken als die prophylartischcnMaßregeln ungcmciu, fodaß die Beschränkungder Epidemie
auf die obigcu Fälle uoch als sehr glücklich auzusehen ist.

Ich will uicht uuterlassenzu erwähnen, daß im Jahr 1872 sich in der Infirmerie (dem
s,ir bettlägrige, aeute Kraute bcstimmtcuRaum der weiblichen Abtheilung die Gesichtsrosein der
Weise eingebürgert hatte, daß eine Reihe vou dahin wegen andrer Krankheitenverlegten Patienten
uoil derselben befallen wurdeu. Erst nachdem der betreffende Raum uach erfolgter Entleerung
gründlichdesinficirtworden, ist es gelungen, weiterem Umsichgreifen dieses Prozesses Einhalt zn thun-

In die Periode, über welche die Äerichterstattuug sich erstreckt, fällt der deutsch französische
Krieg. Er hat auch unsere Anstalt in mehrfacherWeife beeinflußt. Zunächst durch die Aufnahme
französischerKriegsgefangener, welche in Irrsinn verfallen waren. Unter den Gefangenen von
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Scdau, welche in den wassern bei Cölu internirl wurden, war dos Vorkommen von Geistesstörung
keine seltne Erscheinung. Die Anstalt, deren Verhältniß die Aufnahme einer größeren Zahl solcher
Fälle nicht gestatteten, da deren Behandlung bei der Unkenntnis; unsers Wartpersonals mit dein
fremden Idiom große Unznträglichteite» veranlaßte, nahm 4 französische geisteskranke Gefangene,
von denen 2 genesen entlassen wurden, auf, mußte aber sich gegen die weitere Zuführung dieser
Kranken verwahren, da ihre Verhältnisse dadurch zum Nachtheil der einheimischen Kranken Beein¬
trächtigung erlitten haben würden. Bon größerem Umfange war die Aufgabe, der die Anstalt sich
nicht entziehen konnte, diejenigen erkrankten Soldaten, die im Feldznge selbst und noch mehr, die
nach dem Feldznge, aber in unmittelbarer Folge von dessen Einwirkung nach ihrer Entlassung als
geistesgestört erkannt wurden, zur Behandlung aufzunehmen. Die Zahl solcher Kranken, welche in
den letzten Jahren bier zur Aufnahme gelangten, beträgt 81, außerdem mußten noch 4 als unge¬
eignet zur Aufnahme wegen bereits in terminalen Blödsinn übergegangener Psychose abgewiesen
werden. Nnr der kleinere Theil derselben (8) wurde, entweder im Feldzug (4) oder im Garnison
und Lazarclhdicnst (4) erkrankt, direct in die Anstalt übergeführt; der größere (23) bestand aus
solchen, welche bereits in Lazarethpflege (auch in Haft) wäbrend des Feldzugs sich befunden hatten
und von da nach Hanse entlassen worden waren <ll>, nnd endlich ans solchen, welche ohne vor
bergegangcne Erkrankung, die im Dienste zn ärztlichem Einschreiten Veranlassung gegeben halte,
"ach erfolgter Enllassnng erst in ihrer Heimath als geistig erkrankt erkannt wurden (!»). Diesen
Verhältnissen entsprechend fielen die Aufnahmen in die Anstalt weniger in die Iabre 187«» und
1871, in denen mir 1 resp. 9 derselben zugeführt wurden, als in die späteren Jahre; l«?^
Wurden 14, 1873 noch ? Kranke, deren Störung ans dem Feldznge datirte, aufgenommen, nnd
auch die oben erwähnten Abweichungen (4) gehörten den beiden letzten Jahren an.

Diese Krankheitsfälle trugen im Allgemeinen einen ungünstigen Character an sich. Sie
gehörten nnr zum kleinsten Theile den Primairen Formen an (Tobsucht 6, Melancholie ?), die
Mehrzahl dagegen waren chronische, in Wahn- oder Blödsinn übergegangene Psychosen, mit laug¬
samer Entwicklung, zahlreichen motorischen Störungen nnd dem ausgesprochenen Typus geistiger
Schwäche (D^mmUi^ r,n,rü47<ic^ kam nnr 2 Mal zur Beobachtung). Ein genaueres Studium
dieser Fälle ergibt, daß allerdings bei Manchen prädisponirende Momente (vorzugsweise in Erb-
lichteit und Trnnt) vorhanden waren, für die meisten aber die Krankheitsursache doch in dem Feld
zuge selbst zu suchen war. War sie für einen gewissen Theil in acuten Krautheitprozessen lVer¬
wundungen, Typhus, Ruhr, Rheumatismus, Souncustich, Wechselsicbcr) von denen die Betref¬
fenden befallen worden, nachzuweisen, so fehlte« solche Veranlassungen doch bei mehreren Anderen,
und die Fälle sind nicht selten, wo, ohne daß eine auffällige Störung während der Dienstzeit
beobachtet worden, erst nach der Entlassung und Rückkehr in die Heimath die abnorme geistige
Veränderung zum Vorschein kam, welche sich dann allmälig znr vollen Psychose entwickelte und
gewöhnlich erst sehr spät die Aufnahme in die Heilanstalt herbeiführte. Natürlich sind es diese
Fälle, welche bei der schließlich von den Angehörigen oder den Ortsbchöroen nachgesuchtenPensioni-
wug die größten Schwierigkeiten verursachen, zumal die gesetzlichcZeitfrist für eine solche längst
verstrichen ist.

Die Resultate der Behandlung siud unter diesen Umständen begreiflicher Weife keineswegs
günstig gewesen; nnr die leichten aeuteu Formen gingen in Genesung über, und zwar befanden
sich unter den ? Genesenen sämmtliche maniacalisch erregte Kranke, während die Melancholiker mit
nur einer einzigen Ansnahme alle den! Fortschritt de.' geistigen Verfalls erlagen. Im Wesentlichen
bestätigen sich somit die Erfahrnn, >'», w.M/.' die H^ilailsiatt bereits mit den in Folge des FeldzngeS
von 186U ertränkten geistesgestörte ^illiiairpersonen gemacht hat, und ich glaube die Bemerkungen,
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welche ich am Schluß einer Abhandlung über die Eigenthümlichkeit dieser Fälle (Erkrankungen
beim Militair »ach 1860. Zeitschrift für Psychiatrie, Band 2?) ausgesprochen habe, ebenfalls
auf die nach dem Feldzuge nach 1870/71 erkrankten Militairs mit allem Rechte ausdehnen zu
dürfen, indem ich auch jetzt bei den hier zur Beobachtung gekommenen Fällen einen gemeinsamen
Zug auffallender psychischerSchwäche wahrgenommen habe, welche unbeschadet der verschiedenen
Erscheinungsformen des Irrsinns sich iu der Energielosigkeit, Unbesinnlichkeit, Thcilnahmlosigkeit,
Gedächtnißschwäche, dann häufigen Wechfel der Wahnvorstellungen, den fast nie fehlenden Läh.
muugssymptomen in der motorischen Sphäre und dem sicheren Ucbergang in psychische Erschöpfung
kennzeichnete.

Ans der Zahl der hier znr Aufnahme und Kenntniß gekommenen Erkrauknngsfälle (35)
einen Schluß auf die Häufigkeit der Geistesstörungen in Folge des Feldznges von 1870/71 überhaupt
ziehen zu wollen, würde freilich durchaus uuzulässig sein; die größte Zahl von Geistesstörungen
wird wohl unmittelbar im Feldzuge selbst vorgckommeu fciu uud entweder in den Lazarethen oder
nach rascher Entlassung der Erkrankten in die Heimath ihr Enoc iu acutem vielfach letalem
Verlaufe gefunden haben, wie dieses den im Felde thätig gewesenen Aerzten hinlänglich bekannt
sein wird, und die hiesige Beobachtung beschränkt sich ohnedem nur auf die niederen militärischen
Rangstufen und meistens den, arbeitenden Stande angehörigc Personen eines einzigen, des rheinischen
Armeeeorps. Es läßt sich darnach nur ahuen, wie groß der wenig in die Angen fallende Verlust
gewesen sein muß, welche die gesammtc deutsche Armee durch die psychische Störung ihrer Glieder
in Folge des letzten Feldzuges erlitten haben mag.

Eine dritte Vecinflußung vom Kriege hat unsre Austalt durch die zahlreiche Einberufung
unsrer Wärter zum Kriegsdienst im Jahr 1870 erfahren; es wurden uns fast die Hälfte des
männlichen Wartpersouals (mit 1 Oberwärter, Apotheker, Assistenz- nnd Volontairärzte) plötzlich
entrissen, nnd der Ersatz war ein so mangelhafter, daß nur mit größter Mühe die Coutinnität des
Dienstes erhalten werden tonnte. Aehnlichc Erfahrungen brachte übrigens das Jahr 1873 mit
seiner fabelbaftcn Steigerung der Lohnvcrhältnisse; verlockt durch die glänzenden Auerbictungen der
Industrie verließen zahlreiche Wärter die Anstalt, welche trotz einer im Sommer 1872 vom XXI.
rheinischen Provinziallandtag bewilligten ^ohnvcrbcsscrnng nicht in der v/age war, Schritt zu halten
mit der Steigerung der ^öhne, nnd nur kümmerlich nnter Heranziehung der im Dienste der
Anstalt befindlichen Tagelöhner und HanStnechte gelang es den dringendsten Forderungen für Be¬
wachung und Beschäftigung der Krauten zn genügen.

Der Zndrang zn der Heilanstalt hat in dem ljährigeu Zeitraum sich wieder gesteigert,
wie sich aus der Zahl der Aufnahmcanträge ergibt.

ES sind deren im Jahr
1870........ 517
1871 ........ 501
1872........ 558
1873........ 568

Summa 2144

erfolgt, durchschnittlich im Jahr also 530, während deren Zahl von 1801 bis 1860 sich nnr auf
123? (durchschnittlich 409) von 180? bis l8N9 ans 1530 (durchschnittlich 510) belirf. Von
diesen Anmelduugeu gelangten 67, 6»z» (1450 Kranke) zur Aufnahme; 18, 5"/„ mußten von vorn¬
herein als ungeeignet abgewiesen werden und 13, 9«/,, wurden trotz erfolgter Zusage nicht der
Anstalt zugeführt. Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu machen, baß es gelungen ist, die
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Abweisungen in d"n letzten 4 Jahren noch mebr zu beschränken, als dieses früher schon geschehen
ist; in den Berichtsperioden von 1864 bis 1866 wurden 23, 5«/n und von 186? bis 1869 noch
20, 8"/n von den Angemeldeten zurückgewiesen. Die erfolgten Abweisungen betrafen nur solche
Krankheitsfälle, bei denen entweder die lange Dauer oder die schon secundaire Form der Geistes¬
störung oder die Complication mit Epilepsie dem Statut der Anstalt entsprechend die Aufnahme
verboten, und es darf hier zur Aufklärung von Mißverständnissen ausdrücklich hervorgehoben
werden, daß die in diesen Jahren allerdings chronisch gewordene Ueberfüllung der Anstalt nur
insoweit einen berechtigten Einfluß auf die Entscheidungen über die Anfnahmcu ausgeübt hat, als
verjährte und prognostisch ungünstige Krankheitsfälle nicht in volle,« unbeschränkten Maße zugelassen
werde« kouuteu. Daß aber darin die Praxis eines möglichsten Entgegenkomme«« geherrscht hat,
bezeugen nicht blos die obige« Zahle«, so«deru vor allem die Menge der versuchsweisen Aufnahmen
in diesem Zeitraum. Sie betreffen solche prognostisch höchst zweifelhafte Fälle, bei denen indessen
auf Grund der übliche« ärztliche« Berichte ei« definitives Urtheil über den Krankheitsznstand und
eine etwaige Bcsscrnngsfähigkeit sich nicht ohne nähere Beobachtung gewinnen läßt. Solche Kranke,
deren Zustand erst eine Feststellung in der Anstalt erforderte, wurden 309 (179 Männer,
130 Frauen) während der letzten 4 Jahre anfgcnomme«, uud die Nothwendigkeit dieser Maßregel,
welche natürlich die Bereitwilligkeit der einliefernde« Behörden zur sofortigen Zurücknahme der als
»«geeignet erkannten Fälle voraussetzt, läßt sich aus deu Resultate« ersehen, welche an diesen
Kranken beobachtet worden sind. Ohne Anstellnug eines KurversiichcS mußten zwar 86 demnächst
wieder entlassen werden; die übrigen (223) verblieben aber längere Zeit in der Anstalt, und bis
jetzt haben von ihueu 28 als genesen und 40 als gebessert entlassen werden können. Wenn nun
auch diese Einrichtung nicht dazu beiträgt, einen vorthcilhaften Einfluß auf die Gcsammt-Genesuugs-
zahlen der Anstalt auszuüben, so kaun dieser Nachtheil gegenüber dem Vortheil, daß dadurch Irr¬
thümern iu der Beurthciluug der Krantheitsfällc ««d daraus entspringendem Schaden vorgebeugt
wird, doch nicht in's Gewicht falle«.

Die Forin der statistischen Uebersichten über den Zeitraum vou 1870 bis 1873, zu deren
Besprechung überzugehen ich mir jetzt erlaube, hat gegen den letzten Bericht keine Aenderung
erfahren. Sie hat mit als Grundlage für die im vorigen Jahr stattgehabten Berathungen des
Vereins der deutschen Irrenärzte zn Wiesbaden gedient, und es sind als Ergebnisse der seit mehreren
Jahren vorbereiteten Schritte für die Herstellung einer gcmeinsameu Statistik für die deutschen
Arrenaustalteu (Verricht pro 1867 — 69 pl^. 7) jetzt definitive Vorschläge für eine solche von
dem Verein der deutschen Irrenärzte festgestellt und augenommen worden, welche der Vorstand
einstweilen zur freiwillige« Vcnutz««g der deutscheu Irrcuaustalteu vom 1. Januar 1874 ab
empfiehlt, zugleich aber auch im Wege der Petition sowohl den Königlichen Ministerien des Cnltus
und des Innern als dein Neichskanzleramte zur Prüfung resp. Einführung vorgelegt hat. Diese
Vorschläge weichen in der Form nur wenig von den im letzten Bericht angewendeten Tabellen ab,
sind aber nicht unbeträchtlich erweitert und konnten deßhalb für die abgelaufene Periode bei der
hiesigen Statistik noch nicht benutzt werdeu, da es an den (von jetzt ab durch Zählkarten vorzu¬
nehmenden) nöthige« Erhebungen gefehlt hat. Die Vcibchaltuug der letzte« tabellarischen Form
war deßhalb geboten, zninal sie auch den Vortheil leichterer Verglcichuug mit der vorigen Berichts-
Pcriode gewährt.*)

') Da es wünschenswert!, ist, daß die statistischen Erhebungenu°m 1. Januar» 1874 ab nach einem
gemeinsamen Schema, wie üben erwähnt, erfolgen, so schien es mir angemessen,die Vcnchtsperiodc,freilich nicht
«ngnient mit den: Vcrwaltnngsberichl,ocr sich nur anf die Jahre 1870 bis 72 erstreckt, auch ans das Jahr 1873
cmszndchnen, «m für die Zukunfteine Verschiedenheitin der «ehandlnngder Statistik zn uermeiden.

28
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Die Frequenz der Heilanstalt hat in der Berichtsperiodcfortschreitend zugenommen:
1870 ...... 351
1871 ...... 833
1872 ...... 372
1873 ...... 394

Summa 1450 Anfucchmcn.
Die Aufnahme per Jahr betrug 362-363 Personen gegen 349 pro 1867-1869.
Der durchschnittliche Krankenbestandwar nm 20 Köpfe höher als in der letzten Periode

(1867 bis 1869) und im Sommer 1873 ist der Stand der Bevölkerung stellenweise sogar über
300 gestiegen.

Wieder überwog das weibliche Geschlechtcoustaut das männliche; gegen 670 Männer
wurden 780 Frauen aufgenommenund durchschnittlich 27 Frauen stetig mehr verpflegt; und nur
dem Umstände,daß der Abgang der weiblichen Kranken in gleichem Verhältnisse mit dem Zugange
erfolgte, ist es zu verdauten, daß am Schluß der Berichtsperiodc keiu größeres Uebcrgcwicht der
Frauen gegen die Männer als zu deren Beginn sich ergeben hat. Dieser größere Abgang war
aber bedingt durch das ungleich günstigere Gcncsungsverhältniß, welches ebenso wie früher die
weiblichen Kranken gezeigt haben. (Das Verhältniß der Gencsuugen zu den Aufnahmen ist bei
den Männern 23, 7 (1867—69 ^ 22, 5), bei den Frauen 36, 5°/« (1867—69 ^ 35, 1°/°)
gewesen.) Die Gründe für die größere Geuesungsfähigkeitder weiblichenvon den männlichen
Kranken lassen sich übrigens mit Leichtigkeit aus den Tabellen erkennen. Zunächst befindet sich
unter der Oesammtzahlder mit Primairen Irrseinsformen (Melancholie uud Manie) Aufgenommenen
(892) fast 200 mehr Frauen als Männer uud ein Blick auf die folgende Tabelle (2) läßt die
Wahruehmung machen,daß die Frauen im Ganzen mit viel kürzerer Krantheitsdauer, d. h, also
viel rascher nach Ausbruch der Krankheit in die Anstalt aufgenommenwurden. Beide Umstände
befördern natürlich die zahlreichenGeucsungeubei uuseru weiblichen Kranken.

Obgleich ich nicht geneigt bin (wie bereits im vorigen Bericht ^ü,^. 8 bemerkt)einen
besonderen Werth auf das mehr oder minder günstige Gesammtvcrhältnißder Kurerfolge zu legen,
so glaube ich doch, Angesichts der zahlreichenZulassung prognostischzweifelhafterKrankheitsfällein
der gegenwärtigenVcrichtsperiode, hier als Rechtfertigungdieser Praxis anführen zu dürfen, daß
die gesammtenKurerfolge sich nicht ungünstiger, sondern gegen 1867—69 sogar etwas günstiger
gestaltet haben. (Genesenim Verhältniß zu deu Aufnahme,!1867-69 29, 2 «/,„ 1870—73
- 30, 6°>; gebessert 1867—69 -- 15, 9>, 1870 73 -^ 16, 6"/o.)

Die primairen Formen der Geistesstörungen bilden natürlich uuter den Aufnahmen die
größere Hälfte und haben auch gegen 1867—69 wieder im Verhältniß zugeuommen (1867—1869
—. 52, 2«/o der Gesammtaufnahmen,1870-73 - 61, 5°«); sie tragen so dazu bei, der Heil¬
anstalt ihren Character zn erhalten, weil, wie die Tabelle ergibt, die Genesungenfast gänzlich nur
unter diesen Formen zu erwartcu sind. Hervorzuhebenist die Thatsache,daß sich wieder die ungleich
größere Geuesungsfähigkeitder Manie von der Melancholie in dem letzten 4jahrigcn Zeitraum
herausgestellthat. Sie beträgt 56, 5 > der Aufnahmcu von Mauie (1867-69 ^ 51, 3"/«)
während die Melancholie übereinstimmendmit dem früheren Resultate (1867-69 ^ 33, 8» nur
36, 5 'V« Geuesungenaufweist.

Auffallend ist die Wahrnehmung,daß von den ungeheilt Entlassenennnr eine verhälnißmäßig
geringere Zahl in Pflegeanstalten abgegeben worden ist (234 in dem dreijährigen Zeitraum von
1867—69, 268 in dem letzten vierjährigen Zeitraum). Es weist dies darauf hin, daß, wie diefes
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auch durch de» Bericht der betreffenden Ortsbrhördcn vielfach eoustatirt wurde, es jetzt sehr schwer
fällt, Geisteskranke, die ans der Heilanstalt cullasseu werden sollen und zur Privatpflege nicht
geeignet sind, gehörigen Orts unterzubringen, da die meiste,, Pflegeanstalteu, vornehmlich die
communale» und die Regierungsbezirks Anstalten, bereits überfüllt sind nnd die Unterbringung auch
in den zahlreichen von geistlichen lÄenossenschaftcn übernommenen Irrenanstalten nur mit Mühe
gelingt: ein schlagenderBelag, wenn es dessen noch bedürfen sollte, für die Nothwendigkeit derjenigen
Fürsorge zur Unlerbringung der Geisteskranken, welche die Provinzial-Vertretung durch den Neubau
von 5 geräumigen Heil^ und Pflege Anstalten f. Z. getroffen hat und demnächst zur Ausführung
bringen wird.

Von Wichtigkeit ist es übrigens, darauf aufmerksam zu macheu, daß die Aufeuthaltszcit
der abgegangeneu Kranken in der Heilanstalt sich trotz der vermehrten Aufnahmen nicht vermindert
bat; sie beträgt in dem 4jährigcu Zeitraum oou 1870-73 fast 9 Monate, während sie in der
letzten Berichtsperiode bis auf 8 Monate gefallen war, und bezeugt dadurch, daß keineswegs eine
vorschnelle uud verfrühte Eutlassuug der Aufgenommenen stattgefunden hat. Ebenso hat die durch¬
schnittliche Nufeuthaltszeit der Genesenen sich während des gleichen Zeilraums auf 7 Monate
belaufen, ist somit der früheren ganz gleich geblieben.

Wie sellen ein Irrthum in der Beurtheilung des Geisteszustandes bei den zur Aufnahme
Grlaugeudeu überhaupt vorkommt, beweist wiederum die Erfahrung der letzten 4 Jahre. Nur ein
einziger Fall wurde unter 1450 Aufnahmen als nicht irre erkannt, nnd dieser einzige betraf, wie
gewöhnlich, wiederum eiueu Simulanten (einen Militairsträfling, dessen angebliche Geistesstörung
zur Perdeckung von Desertion im Feldzug dienen sollte), während es weder jetzt noch früher in der
Heilanstalt sich jemals ereignet hat, daß ihr Personen als geisteskrank zugeführt worden sind, die
aus egoistischen Interessen, wie dieses das Pnblitum noch immer anzunehmen nur zu sehr geneigt
ist, fälschlich für geistesgestört ausgegeben worden wären.

Bei der zweite« Tabelle komme ich zunächst ans die obige Bemerkung näher zurück, daß
die weiblichen Kraute» rafcher der Heilaustalt zugeführt zu werden Pflegen als die männlichen. ES
läßt sich dieses Verhältniß aus der gedachte« Tabelle ohne Weiteres dadurch entnehmen, daß die
Aufnahme» der mäunlichcu Kranken mit einer Kraukheitsdauer bis zu 6 Monaten eine auffallend
geringere ist, als die der weiblichen Kranken mit gleicher Kraukheitsdauer. Von den weiblichen
Kraute» wurden 56? der Anstalt mit einer solchenKrantheitsdauer zugeführt, während 420 männ¬
liche Kraute mit gleicher Zeitfrist zur Aufnahme gelangten. Dasfelbe Verhältniß hat sich schon
1867—1869 wiederholt (318 männliche, 403 weibliche Kraule bis zn 6mouatlicher Krankheits¬
dauer). Wenn also die weiliche» Oeistestranten rascher der Heilanstalt zugeführt werden, wie diese«
durch vieljährige Erfahrung bewiesen ist uud die Zahl der männlichen Kranken, welche nach Ablauf
von einer «Monatliche» Krantheitsdauer zur Nufuahme kommen, eine absolut höhere ist als die der
weiblichen (1867 — 1869 — 154 männliche gegen 142 weibliche Kranke, 1870-1873 — 232
männliche gegen 185 weibliche Kranke), so muß dieses Verhältniß, wie oben schon angedeutet, einen
besonderen Einfluß auf die Geucsuugöprocente ausüben. Zur Erklärung desselben möchte zu
bemerten sein, daß einmal die Zahl der puerpcralen Erkrankungen, welche mit höchst intensiven
Symptomen auftreten, ein sehr großes Contingent zu den frischen Erkrankungen stellt und überhaupt
die acuten Geistesstörungen bei dem weiblichen Geschlechte wohl meistens unter lebhafteren Erschei¬
nungen als beim männlichen Geschlecht zu Tage treten, welche zu einer sofortigen Internirung der
Kranken in eine Anstalt nöthigen.

Die Aufnahmen in die Heilanstalt sind im Ganzen in der Aerichtsperiode übrigens nicht
rafcher erfolgt, als in den vorhergegangenen (68 zu 69«/«).
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Zu der dritten Tabelle (Lebensalter bei der Erkrankung unter Berücksichtigung der Form,
der Erblichkeit und des Eivilstandes) erlaube ich mir zu bemerken, daß wie in der ^Berichtsperiodc
186?—1869 die zahlreicherm Erkrankungendes weiblichen Geschlechts in den Eulwicklungsjahreu
(15-—20 Jahre Pubertätszeit) und in den kräftigsten Lebensjahren (20 — 40 Jahre), besonders
aber wieder vom 31.—35. Jahre, in die Augen fallen. Damit steht in Zusammenhang das Vor¬
wiegen der Erkrankungenvom —35. Lebensjahre bei den vcrheiratheteu Frauen gegenüber
den Ledigen. Die im vorigen Bericht (^,ag. 9) angeführten Gründe für dieses Verhältniß liegen
auf der Hand, ebenso wie für die Bestätigung der beträchtliche» Häufigkeitdes Vorkommens der
Geistesstörungbei verwittweteu Franen.

Als ein weiteres Ergebniß aus dieser Uebersichtbezeichue ich die Thatsache, daß iu dem
früheren Lebensalter die Geistesstörungungleich häufiger in der Form der Manie auftritt, während
vom mittleren Lebensalter (35 Jahr) an die Melancholie größere Ausdehnung gewinnt. Aus der
Uebersichtder letzten 4 Jahre geht hervor, daß vom 16.—35. Lebensjahr die geistigen Erkran¬
kungen vorwiegendin der Form der Manie erfolgten (236 unter 339 fämmtlichen Maniacalischen)
mährend die melancholisch Erkrankten ungleich seltner in dieser Lcbeuspcriode wareu (185 unter 389
Melancholischen überhaupt). Sonach fallen mehr als zwei Drittel aller an Manie Ertränkten in
das Lebensalter zwischen 16—35 Jahren, von den an Melancholie Erkranktendagegen noch nicht
die Hälfte, Iu den spätern Lebensjahren gewinnt die Melancholie immer mehr Boden; vom
36.-50. Lebensjahr finden sich nur 76 Maniaealische(von 339) gegenüber 143 Melancholischen
(von 389 im Gauzeu), und in dem höheren Lebensalter verändert sich dieses Verhältniß noch mehr
zu Gunsten der Melancholie (23 Maniaealischegegenüber54 Melancholische,!). Dafür, daß diese
Wahruehmung keine zufällige, spricht die Nergleichuugmit der Berichtsperiodc vou 186?—1869,
in welcher die gleichen Ergebnissezu bemerken sind. Und wenn im vorige» Bericht der Zeitraum
der Beobachtung (3 Jahre) uoch als ciu zu kurzer bemessen erschien, um daraus Schlüsse herleiten
zn können, so gibt eine?jcihrige Periode mit großen Zahlen jetzt doch einigermaßen eine Berech-
tignng, um Folgeruugeu daraus zicheu zu dürfen. Ich führe deShab die Zahlen für beide Perioden
die für fich fclbst sprechen, hier nnr an. Von 548 an Manie Erkranktenbefaudeu sich vou 1867,
bis 1873 395 im Alter von 16—35 Jahren, (also 72°/), von Melancholischen329 uuter 608,
also 54°'<,; vom 35—50. Lebensjahre überwiegt die Melancholie mit 200 (33"/«) gegen die Manie
121 (22>), von da au steigt das Verhältniß zu Gunsten der Melancholie noch höher (auf 11,
8 '„ gegen 5,6"/«).

Die Erblichteitsuerhältniffezeigen so ziemlich dieselbe Häufigkeit als in den Jahren 186?
bis 1869. Fast iu der Hälfte aller Krankheitsfälle (46,8"/o) tonnte in den letzten 7 Jahren
Erblichkeit direct oder iudirect (Familieuaulage) uachgewieseuwerden, und cS unterliegt keinem
Zweifel, daß trotz aller Sorgfalt wir mit unferen Erhebungen hinter der Wirklichkeit noch zuriick-
geblieben sein werden, indem diese Feststellungfür die Anstaltsärzte allerdings zu den fchwierigsten
gehört, die Begleiter der Kranken meistens außer Stande sind, irgeud nähere Angaben über die
Familie zu machen und die einschlagenden Verhältnisse erst durch auderwcitigc Nachfrage erhoben
werdeu muffen. Bei einer gewissen Anzahl von Fällen (42, vgl. Tabelle 6) ist es deshalb auch
dieses Mal uumöglichgewesen, über Erblichkeit:c. irgeud etwas zu erfahren.

Soviel geht aus dem Zeitraum der letzten 7 Jahre übrigeus hervor, daß die directe Erb¬
lichkeit (von den Eltern) in ^ aller erblichen Fälle uachgewiefen ist.

Zur folgenden Tabelle bemerke ich, daß die Anzahl der Aufuahmeu aus den verschiedenen
Confessionen ziemlich genau dem Verhältnisseder beiden christlichen Eonfessionen in der Nheinprovinz
(»/, Katholische zu ^ Evaugelischen)entspricht,daß die Erblichkeitnach der Beobachtuugder letzten
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7 Jahre allerdings stärker bei den Evangelischenvertreten zu sein scheint (nnter den aufgenom¬
menen Evangelischen etivas über 50«'«, unter den Katholikennahe zu 45«« mit Erblichkeit behaftet),
daß ich aber Anstand nehme bei der noch immerhin kurzen Vcobachtnngöfristdaraus Schlüsse
zu ziehen.

Die unter die Rubrik der augeborncu Geistesstörung fallenden Krauten, für welche die
Heilanstalt statutenmäßig eigeutlich nicht bestimmtist, betreffen nur solche vou Jugend an geistes¬
schwache Pcrsoue» (Imbecile 23), bei denen acute Geistesstörungen,gewöhnlich in der Entwickln»^
Periode, in der Form melancholischer oder maniaealischerAufregung (vgl. Anmerkungzu Tabelle 1)
eine zeitweise Unterbringung in eine Anstalt erforderlichmachen nud bei denen eö Ziel des Knr-
Versuches mir sein kann, dieselben bis zu ciuem gewissen Grade gebessert, d. h. nach Beseitigung
der acuten Störung, ihren Kreisen wieder zurück zu gebcu.

Die Heilanstalt kann sich dieser Aufgabe nicht ganz entziehen, da sich unter diesen Imbe
eilen häufig Personen befinden, welche bis dahin im Staude gewesen sind, ohne Störung für ihre
Umgebung zum Theil selbst für ihrcu Lebensunterhalt in untergeordneten Stellungen zu sorgeu,
und die Behörden und die Angehörigen, deren versuchsweise Aufnahme gewöhnlichauf das Drin¬
gendste beanspruchen, da sonst nur die sofortige Unterbringung derselben in Pflegeanstaltenübrig
bleiben würde. ^ . , ^, ^ . «

Die rückfälligenErkrankungenim Gegcnfatze zu den erstmaligen,welche die sechste Tabelle ^
in Beziehung auf Genesuugeunnb Erblichkeit behandelt, find in dem 4jähngen Zeitramn n.cht
häufiger als pro 1867-1869 gewesen; baö Verhältniß stellt sich gleichmäßig für d.e 7 Jahre
(1867-1873) fo daß auf 15 erstmaligeetwa 2 wiederholteAufnahmen komme» (auf 2114 erste
Aufnahmen 279 wiederholte). Die nnbebingt günstigeren Genesuugsergebuissefür die rückfällige
Geistesstörung treten anch in der Berichtsperiode wieder sehr auffallend hervor; von den 12,2
ersten Anfnahmen geuaseu 351, also 29, 2°/«, von den 16.) Rückfälligen90 also 56, 2°^. Die
Rolle, welche die Erblichkeit bei den Rückfälligen spielt, ist eine größere als bei den erstmaligen
Erkrankungen; während auf 1212 erste Aufnahmen 541 mit erblicherAnlage behaftete (44 5^.)
kommen; befanden sich solcherunter den 160 wiederholt anfgenommenen91 (ccho 06, 9°/«).^ Die
erbliche Geistesstörunglieferte in, Allgemeinen günstigere Gencsnngsresultate(34, 8°,„ Gencmngen
bei den erblich Belasteten gegen 30, 8 bei den Aufnahmen ohne Erblichkeit); ganz besondersaber
zeichneten unter ihnen wieder sich die Rückfällegegeu die erstmaligen Erkrankungendurch eine höhere
Geuesnngszifferaus. (51, 6"/« Genesungengegeu 32°/o).

Die große Bedeutung der Kranthcitsdauer für die Genesung geht sowohl aus der siebenten
Tabelle selbst als ans ihrer Vergleichungmit der zweiten Tabelle, welche die sämmtlichen Anf¬
nahmen mit der Krankheitsdauerbehandelt, wieder auf das schlagendste hervor. Von den sämmt¬
lichen 444 Genesnngenfallen 355 auf diejenigen Fälle, welche mit einer Kranthettsbauer bis zu
3 Monaten zur Aufnahme gelangten, also 80«/° und die Vergleichuugder Aufnahmen und der
Genesnngen nach der Krautheitsdauer bestätigt auf das Neue die dringendeNothwendigkeiteiner
möglichst raschenZuführung der Geistesgestörten in die Anstalt.

Von 319 Aufnahmen mit einer Krantheitsdauer bis zu 1 Monat sind genesen 185 also 58°/,,
,1, „ von 2-3 Monate „ 170 „ 41°/«

„ 254 „ „ „ „ " ^<i „ „ 52 „ 20,^/°
" 238 „ „ „ „ 7"12 „ „ 25 „ 10,5°/«

^77 " „ „ 1 Jahr u. mehr „ 12 „ 6,8°/«
Die Uebersicht über die Todesfälle nach den Todesursachen und Krantheitsformen läßt

übereinstimmendmit der letzten Berichtsperiodewahrnehmen, wie unter den erst.ren die 3 Gruppen

'^,

'Ne
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der Tuberculosc,der Hirutraukheiteu und der Kraulheiteu der AlhmungSorganewieder die hervor¬
ragendste Stelle eiunehlncu. Begreiflicherweisezeigt unter den Krankheitsformeu die peralhtischc
die »leisten Todesfälle auf. Unsre Zahlen sind übrigens zu gering, um dieselbe» statistisch verwerthen
zu können, da die Anstalt nach ihrer Bestimmung nicht in der ^'age ist, außer iu acutcu Fällen
den Verlauf des Krankheitsprozesscsbis zum Ende beobachtenzu tonnen und es erklärt sich daraus
anch die verhällnißmäßig so geriugc Zahl chronischer Hiruverä»dcr»ngen, welche iu der Tabelle als
Todesursacheaufgeführt wird. Die Selbstmordfälle geschahe» mit einer Ausnahme durch Erhängen
und zwar gelaug es in 2 Fällcu deu Kranken ihre Absicht erst nach vorausgegangenerEntwcichung
ans der Anstalt auszuführen (dem einen durch Ueberfahreu des Eifeubahnznges); sie betrafen
Kraute, die im melauchotischeu Delirium plötzlichen Augstaufällenuutcrlagcu nnd zum Theil schon in
anscheinender Gcuesuug sich befanden.

Ich erlaube mir zum Schluß noch zn berichten, daß die seit 10 Jahren angestrebtemöglichste
Entfernung von mcchauifcheu ÄeschräukuugSmilteluiu der Behandlung der Kranken größeren Erfolg
gehabt hat, als ich damals selbst davon erwarten zn dürfen glaubte (Bericht pro 1864 bis
1866 zmx. 10.)

Wenn ich auch nach wie vor der Ueberzeugungbiu, daß die vollstäudigcAusschließung
jeglichen mechanischen Zwanges ohne recht eigentlicheVerletzung der Humanität für gewisse Fälle
gar nicht durchzuführen ist, daß vielmehr die mechanische Beschränkung in »ia»cheu Fällen eine
wahre Wohlthat für de» Kranke» ist und eine gebotene Pflicht für den Arzt, so hat mich doch die
Erfahrung der letzten 7 Jahre belehrt, — uud ich stehe nicht an dieses offen zu gestehen — daß
anch unter so uugüustigcu Verhältnissen, wie sie die hiesige Anstalt — durch Engigkeit der
Abtheilungenfür Nurnhige, durch deu Mangel an genügendenIsolirräumen und Höfen, durch die
höchst mangelhafte Eoustrnttiou der ersteren, durch die Nothwendigkeitzn gleicher Zeit zahlreiche
frische Krautheitsfälle an Tobfucht und aufgeregter Melancholie aufzunehmen und durch die
Schwierigkeit,ein geschultes Wartpcrsonal an den Dienst dauernd zu fesseln — vor ihren Schwester-
Anstalten bietet, die fast gänzliche Beseitigung der Zwangsmittel durchgeführt werden kaun und
zwar auch ohne in den maßlosenGebrauch der bekanntlichals Ersatz für den mechanischen Zwang
angepriesenen beruhigendenarzncilichcnMittel zu verfallen, von dem sich frei zu halten die hiesigen
Beobachtuugcu übrigens dringend empfehlen. Um so gewisser wird die Hoffnung gerechtfertigt
sei», daß in den neuen Asylen, welche die Provinzialständeden hülfsbedürftigenKranken zu schaffen
im Begriffe stehen, die günstigen banlichen Verhältnisse (Ocräumigteit, zahlreichereEinzelräume,
uud zweckmäßige Coustruttion derselben) wie der geringere, weil vertheilte Zudrang, von Kranken
die volle Anwendungeines vernünftigen Hurosti-aiiit gestatten werden.



Tabelle I.
Allgemeine Bewegung der Bevölkerung nach Formen.

4. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

IAufgenommen während der Jahre 1870/73:
>

Abgegangen:

Krankheits¬
Bestand z

vom

1. Jan.

1870.

I. Auf«

nähme.

Wiederholte
Aufnahme.

Versetzt Snmma

"°" , dereinem !
andern!^ Auf¬
Asyl. ,! nähme.

des
Be- !

standes
und Zu»!
ganges.'

,! I

ert.

Ungebessert.
'' Bestand

am 31.

Decbr. ,
1873.

Durchschnitt¬
licher Bestand
während der

Jahregenesen.̂ ebess
in die Ü in eine

Familie^, andere
Ge- ! des

Ab-form. mit ! ohne

!

vorherige
Genesung.

ent¬
lassen.^

Anstatt
versetzt. ^ gangs.

!
1870/1873.

!!
Fr-I^Fr. M.Fr.! M.lFr. M.!Fr.!!M.

!
Fr. M. Fr- M. Fr- M. Fr-! M. Fr-> M.lFr. M. Fr.',M.!Fr. M.iFr. M. Fr-> Sa.

1. Melancholie') 11 47 ^154 235 12 29 2 7 2 3 170 276.181 323 51 1112 34 56 39 50 17 17 13 23 154 260 28 63^
2. Manie') . . 33 43 134 205 37 51^ 7 9 1

2,
179 267^212 312^ 94 158! 47 38 11 28 17 28 14 12 183 264 28 48

3. Wahnsinn 44 24 132 112^ 8 8 2 6 5 4^ 147 130,, 191 154 14 13 27 16 63 69 40 37 4 5 148 142 43 12

4.

5.

Blödsinn . .

Verrücktheit .

13 10^

4^

70

8

65

6

6 6

1,

8 3

__

5

1

3 84

9

77^ 97

7 9

87

11

— "" 8 5 40

2

41

4

29

6

19

4

4 2 81

8

67

8

16

1
20^

3! 113 140 253

6. Paralyt. Gei¬
steskrankheit 5 2 69 17

!
— 1 3 2 4 76 20 81 22 4 3 9 ?! 42 9 16 2 71 21 10 1

?. Geisteskrank!),
m. Epilepsie

Summa

-l 3 2

!

1

I
4 3

>
^ 3 —

!
!

2l '
I

- 1 2 I ^
>

' 4 2 — i!

106 132

238

570 642

1212

!
64' 96

!

160

17 2- 18 14«
!

669 780 775 912 159^285 122 118 165' 199
!

364

152
")
116 51 46 649 764 126 148

45 82 1450 1688 444 240 268 97 1414 274
!
! incl. 1 3

>
üchtirien.

! j
incl. l

Nichtiilm.

*) Unter den mit Melancholie und Manie zum ersten Male Aufgenommenen befinden sich auch die an dieser Krankheitsform leidendenImbecilen in du
Zahl von 10 Melancholischen(4 M. und 6 Fr.) und 13 Maniecalischen(3 M. und 10 Fr.).

'*) Darunter als zu Kurversuchenüberhaupt ungeeignet 84 männliche und 58 weibliche,zusammen 187 Kranke,

»2
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Tabelle II.
Aufnahmen.

Krankheitsdauervor der Aufnahmenach Form und Erblichkeit (mit Ausschluß der ohne vorherigeGenesungwieder Aufgenommenen).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Krankheitsform.
bis zu

1 Monat.
2-3

Monate.
4-6

Monate.
7-12

Monate.
im

2. Jahre.
Vom3.bis
5. Jahre.

über
5 Jahre.

unbestimmte
Krankheits¬

dauer.
Summa.

M. Fr. M. Fr. M. Fr, M. Fr, M. z Fr. M. Fr. M. z Fr. M. Fr, M. Fr. Sa.

1. Melancholie ....... 35 56 52 94 32 70 31 39 13 7 4 3 1 — — — 168 269 437
2. Manie........ 63 114 6? 76 23 40 10 23 7 5 2 — — — 172 258 430
3. Wahnsinn ....... 13 18 35 32 26 22 39 29 15 17 15 5 2l 1 — — 145 124 269

4. Verrücktheit ....... — ^ — 1 — — 3 3 3 2 3! - -! 1 — — 9 7 16

5. Blödsinn ....... 2 4 12 19 11 12 23! 15 14 14 16^ 5 3! 3 — 2 81 74 155

6. Paral. Geistesstörung .... 10 2 21 5 15 2 19! 3 4 4 3 1 1 1 — — 73 18 91

?. Geistesstörungmit Epilepsie . .

Summa aller Formen . . .

2 -^ — — 1 — - 1 1 1 ^! — 4^ 2 6

8. 125 194 187 22? 108 146 125 113 5? 50 41 14 9 6 — 2 652 752 1404

9. Darunter Erbliche ..... 65 82 83 111 58 69 49 55 15 18 20 10 7 1 — 1 297 347 644



Tabelle III.
Aufnahmen.

Alter der Erkrankung(des Anfalls der zur AufnahmeGelangten)nach Form, Erblichkeit und Civilstandbei erster Aufnahme.

Lebensalter.

I. Formen.
II. Erb¬
lichkeit. III. CiUilstllnd.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ^ 10. 11. 12. 18.

Melan¬
cholie. Manie. Wahn¬

sinn.
Verrückt¬

heit.
Blöd¬
sinn.

Paralyt.
Geistes¬
störung.

Geistes-
störung

mit
Epilepsie.

Summa der
Formen.

Erblicke
Fälle.

Ver-
^°'2- heirathet.

Verwitt-
wet und
geschieden

Ilübelamiter
Ci»ilft<md.

M. >Fr. M.^Fr.jM.^Fr.jM.'Fr. M. Fr.^M. Fr. M.! M.sM.,Fr.^Sa. M. ^Fr s M. l Fr.l M. Fr. M. ^Fr. M Fr.

1. Bis 15 I..... 3 4 1 8 — ^ 1 2l ^ — ^ —
'!' 9 14 3 4 5 9! -

2. 16—20I..... 14 16 23 33 4 5 2 1 10 ^! ^ — — ^ 53 66 119 25 87 53 653 — 1 — — — -

3. 21-25 I, . , . . 29 32 34 45 21 10 — — 18 ^! ^ 2 — 104 98 202 43 46 99 76i 5 22 — — — —

4. 28—80 I..... 20 36 19 37 28 17 3 2 8 10« 2 3 — — 80105 185 38 49 66 5'^ 14 54 — — — -

5. 31-35 I..... 10 28 15 30 28 28 1 — 5 9 8 3 — — 67 98 165 29 48 84 37 z 83 57 — 4 — —

6. 36—40 I. .... 22 44 11 20 21 14 1 2 4 6 21 6 1 2 81 94 175 84 89 17 15 6l 65 3 14 — —

7. 41 45 I..... 18 17 8 14 9 12 1 — 4 6 15 3 - — 55 52 107 26 23 12 6 42 35 1 11 - —

8. 46—50 I..... 17 25 10 13 8 16 — 1 10 4 9 2 - — 54 61 115 28 25 18 13 28 33 8 15 — —

9. 51-60 I..... 20 25 7 8 8 6 — — 6 4 13 — — — 49 48 92 20 18 8 8 35 26 6 9 — —

10. 61—70 I..... 1 7 6 2 7 4 — — 3 2 1 — — — 18 15 33 8 1 — 2 8 3 10 10 — -

11. 71—80 I.....
— 1 — — l! — — — 1 — — — — — 2 1 3 — 1 — 1 2 — — — — —

12. Ueber 80 I.....
—

18.

Summa

— — — — 2 — — — — — — — 2 ^ 2 1 — 1 — 1 — — — — —

»2
154 235 134 205 132 112 8 6 70 65 69 17 3 2 570 642 1212 250 291 313283 229 296

525

28' 63

91

— —

541 596
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Tabelle IV.
Aufnahmen.

Erblichkeitund Familien-Anlage (ohne Epilepsie mit Geistesstörung),erste Aufnahme*).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Erblichkeit und Familien-Anlage.
Geistes

krautheit.
Nerven«
traukheit

Trunk-
sucht.

Selbst
mord.

Physisch
auffallen¬
de Lha-
raltere.

Ver«
gehen.

Summa.

M. ^Fr. M. Fr. M. Fr. M. Fr. M. Fr. M. Fr. M.Fr.^Sa.

1.

2.

3.

4,

<l,

?,

I. Nnecte Eilüichlcit, d. h. Eltern
Älen an:

II. Fllmilicii-Aulllge:
n.. in aufsteigender Linie, d. h. Groß-

eltern, Geschwisterdes Vaters oder
der Mutter litten an:

Von beider EltcrmSeite.....

d. in gleichstehenderLinie, d. h. Ge¬
schwister litten an:

III. Nlutuerwnudtschllft der (Litern .

Summa

Geschwistervon Nubricirten'") . . .

35
44

6

18
23

1

28

2

39
56

9

24
26

1

87

25
1U
2

1

3

17
24

2

1

5

15
3
3

1

4

17

2

1
1

18
3
2

1

16
8
1

1

2

1

1

^

94
60
13

20
23

1

37

2

90
89
14

26
26

1

44

184
149
2?

46
49

2

81

2

^
157 192 41 49 26 <9 — 2 24 28 2 250 290

1
510

1

Summa 250 291 541

*) Jeder Fall wird uur einmal registrirt. Wo daher mehrere vorliegendeVerhältnisse vorhanden sind, geschieht
dieNubriciruug nach dem Princip äo potiors nt äenominlltio. Es wird demnach, wo die I. Abtheilung
(Eltern ergriffen) und II. Abtheilung (Familien-Anlage) zusammen uortommeu, die Rubricirung im Siuuc
der I. Abtheilung ausgeführt, wo die II. Abtheilung «. und d. zusammen vorkomme», im Sinne von »-
Wo die verschiedenenAbtheilungen des Kopfes zusauuueu uortommeu, geschieht die Nnbricirung immer
im Sinne der vorstehenden, also die Geisteskrankheit wird bevorzugt von der Nervenkrankheit?c.

*) Wo bereits Geschwisterrubricirt sind, miissen die weiter aufgeuommeneu, besonders (9) in der Summe
des Kopfes rubricirt werden, um den maßgebenden Einfluß (wegen Vergleichung mit dem Vorkommen
desselben in der Bevölkerung) nicht mehrfach zu zählen.
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Tabelle V.
Aufnahmen.

Religion nach Form nnd Erblichkeit. (Erste Aufnahme.)
----------.. '- - ----------.

1. I 2. , 3. 4. 5. 6. 7.

Erworbene Geistesstörung. Angeborene Geistesstörung, Gesammt»
Summa,Glaubens -Bekenntniß. Erblich,

Nicht¬
erblich.

Erblichkeit
unbekannt.

Erblich. Nicht¬
erblich.

Erblichkeit
unbekannt.

M. Fr. M. Fr- M. Fr. M. Fr. M. Fr- M. Fr. M. Fr- Sa.

1.
2.
3.

Summa

163
78
3

200
81

6

208
84
4

232
81

7

15
7

10
6
2

4
2

8

1
2 11

2
— —

392
171

7

456
171

848
34«

22

244 287 296 320 22 18 6 4 2 13 .,_ — 570 642 1212

Tabelle VI.
Aufmchmen und Oenesungen

na ch Z ayl ?er i>lUsnaylü^n i

te Aufnahme,Erste nnd wiederhol nach uor-
Genesungen, wo die Krankheit:

heriger Genesung, wo die itramyen:

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aufnahme.
erblich.

M. ^ Fr.

nicht
erblich.

M. Fr.

Erblich,

belaniit.

Summa, erblich. nicht
erblich.

Erblich¬
keit un¬
bekannt.

Summa.

M. Fr. M. Fr- Sa, M. Fr. M. Fr- M. Fr- Vt. Fr. Sa.

Erste Aufnahme 250 29 t
l

298 333 22 18 570 642 1212 68 105 59 114 5 3 132 222 354

Zweite do. 27 34 16 31 — 1 43 66 109 9 19 6 23 — 15 42 57

Dritte do. 5 9 7 8 — — 12 17 20 4 3 2 5 — — <l 10 16

Vierte do. 4 3 1 1 — — 5 4 9 4 3 1 1 — — 5 4 9

FUnfte do. 2 3 2 1 — 3 5 8 — 1 — 3 1 — 1 4 Ü

Sechste do. — 2 — 1 — — — 3 3 — I — 1 2
1

«

Siebente do.

Summa

1 1 — — — — 1 1 2 1

289 343 322 376 23 19 634 738 1372 85 135 68 147 6 3 159 285 444

6. « «' )8 4 2 2! !0 21,5 ''

29'



Tabelle VII.

Genesungen.
Genesungen nach der Krankheitsdauervor der Aufnahmenach Form und Erblichkeit. (Erste,und wiederholteAufnahme,

daher in Beziehungzu Tabelle 2.)

»2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Krankheitsform.
bis zu

1 Monat.
2-3

Monate.
4-6

Monate.
7-12
Monate.

im 2.
Jahre.

im 3. bis
5. Jahre.

über
5 Jahre.
5

unbestimmte
Krankheits¬

dauer.
Summa.

M. Fr. M. Fr. M. Fr. M. Fr. M. ! Fr. M. Fr. M. Fr. M. Fr. M. Fr. Sa.

1. 18 30 19 53 9 19 5 8 — 2 51 112 163

2. 43 84 34 50 8 14 4 6 4 4 — — 1 — — — 94 158 252

3. 4 6 8 6 — 2 1 1 1 — — - — — - — 14 15 29

4.

Summa aller Formen ....

"! ^

5. 65 120 61 109 17 35 10 15 5 6 — ^ 1 — — — 159 285 444

6. 32 47 28 55 12 22 9 9 3 2 ^ — 1 - ^- — 85 135 220
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Tabelle VIII.
Jodesfälle.

Todesursachennach den Formen pro 1870/73.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Todesursachen.
Melan-
cholie.

Manie. Wahn¬
sinn.

Blödsinn.
Para>

lytische
Geistes¬
störung.

Geistes«
störung

mit
Epilepsie.

Summa.

M. Fr. M. Fr. W. Fr. «m. ssr. M, Fr. M. »° M. Fr. V»

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

I. Allgemeine acute Krankheiten:

Andere Infectionötrankheitcn (Pocken,

II. Allgem.chronische Krankheiten:
Lungen» und Darmtubertulofe . .
Larics, Deculitus, Zellengewebs-

entzlludung und Vrand . . -

III. Todesfälle vom Nervensystem
aus:

^,. Gröbere organischeVeränderungen
des Nervensystems:

n,. in chronischem Verlaufe (Ge¬
schwulste,Tuberkel, Erweichungen,

K. in acutem Verlaufe (Meningi^
tis, Blutertravasat ,c.) . . -

2.Nervöse Erschöpfung. Vom Gehirn
aus, ohne gröbere organischeVer¬
änderungen erfolgendeTodesfälle:

II. in acutem Verlaufe ...
d. in chron. Verlaufe (Marasmus)

IV. Andere Lolallranlheiten:
Krankheiten der Athmungsorganc.
Herz» und Gefäßtrantheiten . -
Krankheiten der Verdcmungsorgane
Krankheitender Nieren» und Ge»

V. Gewaltsame Todesartcn:

Summa aller Todesfälle:

1

2

2

3

1

4

12

2

1

2

l

4

2

1

1

1

4

3
3
2

5

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3
1
1

1

1

1

—

—

2

2

1

7

12

1

10
4
5

1

6

19

5

2

6

1

5
I
6

1

2

21

6

»

18

2

15
5

11

1

7

13 25 14 12 4 5 4 2 16 2 -^ — 51 46 97
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Anlage Nr. 3.
Ueferat

des Provinzial-Verwaltuugsraths betreffendLegat der verstorbenen Ehefrau des Dr. ineel. Davcy
aus Wiesbaden an die Nheinproviuz nun Zweckeder Einrichtung einer Ackerbauschule fiir arme

Waiscukiudcrder Proviuz, auf dein legirteu Gute Dcsdorf bei Bergheim.

Nach dem anliegenden, durch das Königliche Oberamtsgericht zu Homburg vor der Höhe
mitgetheilten dem Proviuzial-Verwaltuugsrathc am 3. Mai pr. zugegangenenAuszüge aus dem
Testamente der verstorbenenEhefrau des Dr. mcxi. Adolph Davey, Sophie geborene von Sandt,
vom 3. Februar 1871 hat dieselbe (ß. 3) das ihr zugehörige Gut Desdorf bei Vergheim mit alle«
Zubehörungendem Proviuzialverbande der Nheinproviuz zu dem Zwecke legirt, daß derselbe bort
eine Ackcrbauschnleznr Aufuahme und Erziehung armer Waiseuliuder aus der Nheinproviuz ein¬
richte. Die Auslieferungdes Gutes kaun erst nach dem Ableben des Ehemannes gefordert werden,
welcherzum Uuivcrsalerbcneingesetzt, mit dein Verwaltung«- nnd Nutzungsrechte des Gutes während
seines Lebens bedacht ist und die Erbschaftunbedingt angetreten hat.

Die Anstalt soll nach dem weiteren Testamentsiuhalteden Namen „Marien-Anstalt" führen
uud der Dr. inecl. Davey gehalten sein, jederzeit auf Verlangen des Provinzial-Verbaudes das
Gnt auf den Namen der „Marien-Anstalt" überschreiben zu lassen.

Das Gut ist nach dem cxtrahirten amtlichen .Kataster-Auszüge des Bürgermeister-Amts zu
Esch vom 13. Mai pr. 43 Hectare, 31 Are 0? l Meter groß, besteht in 23 Parzellen, die meist
der 2. Bodenklasse augehören und hat einen Kataster-Neinertrag von 1285 Thlr. 35 Dec. Das
Haus ist in sehr schlechtembaulichemZustaude und das ganze Gut, welchesNittergut ist, zur Zeit
verpachtet.

Die Erblasserin hat mit dein Dr. mßä. Davey in kinderloser Ehe gelebt, den Ehemann
durch Einsetzung zum Universalerben nnd Nutznießer des legirten Gutes auf Lebenszeit reichlich
bedacht und in der Seitenlinie nur Stiefgefchwistcr,welche äußerem Vernehmen znfolge in günstigen
Verhältnissenleben.

Der Proviuzial-VcrwaltungsNath hat unterm 28. Mai pr. die Erwirtung der nach den
Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Febrnar 1870 (Ges.-S. V. 118) erforderlichenAllerhöchsten
Genehmigung zn dieser lctztwilligenZuwendung beschlossen und ebenso eine entsprechendeMit¬
theilung an den zur lebeusläuglicheuNutznießung des Gutes berechtigtenDr. Davey unter dem
Ausdruck der Anerkeuuuug der wohlthätigen Absicht, welche die Erblasserin zu dem Legate
bestimmt hat.

Dr. Davey ist hierbei: benachrichtigetuud durch Dccret des Königlichen Amtsgerichts zu
Homburg vom 17. April 1873 in den Nachlaß seiner Ehefrau eingewiesen unter der Voraussetzuug
uud Bedingung jedoch, daß dir in dem Testamente ausgesetztenLegate ausgeantwortet werden.
Derselbe ist in der Folge durch unglückliche Speculatioueu zahlungsunfähiggewordenund über ihn
beim Königlichen Stadtgericht 1. in Frankfurt a. Main der ConcnrS erkannt worden. Der Eon-
cnrscurator und Maffenpfleger hat dem Provinzial-VerwaltnngSrathe hiervon Mittheiluug mit der
Aufrage gemacht, welche Stellung die Provinzial-Vertrctung zu dem der Provinz legirten Eigenthum
an dem Gute nehme. Dabei wurde darauf hiugedeutct, daß die Ablehnung des Legates für den
Creditor den Gläubigern gegenübereine wesentliche Verbesserungder Lage mit sich führen könne,
wenngleich es zu einer vollen Befriedigung der Gläubiger auch in diesem Falle nicht kommen würde,
indem der ungedeckteSchuldbetrag in diesem Falle nach allgemeinem Ueberschlaga«ch dann noch
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etwa 100,000 Florin ausmachen würde. Wie hiernach die Lage des Creditors sich besser gestalten
sollte, war nicht ersichtlich; jedenfalls mußte der dahin gehenden Vermuthung gegenüber entscheidend
in's Gewicht fallen, daß durch das Legat die Zuweuduug einer Wohlthat an arme Waisenkinder
der Rhcinprovinz beabsichtigt ist und die Provinz als solche beziehungsweisederen Vertretung nur
als Mittel zur sichern Erreichung dieses Zweckes gewählt und mit dem Eigenthum an dem Gute
unter der Auflage der Erfüllung des Zweckes bedacht ist. Eine finanzielleBelastung der Provinz
ist mit der Annahme des Legates an sich nicht verbuuden.

Späterer Erwäguug bleibt es vorbehalte:!,ob die Provinzial-Vcrtretnng aus eigener freier
Entschließungin «udÄäiuin der Nevcuüen des Gutes zur bessern Erfüllung des beabsichtigte»
wohlthätigenZweckes sich zu Opfern versteht.

Das Interesse der Gläubiger des Dr. Davch kouute diesen Erwägungen gegenüber und
namentlichmich bei dem Umstände, daß ihnen nnr ein Gewinn aus Differenzgeschäftenentgeht,
nicht berücksichtigt werden.

Des Königs Majestät hat denn auch auf deu Antrag des Provinzial-Vcrwaltungsraths
mittelst Allerhöchster Eabiuetsordre vom 13. October 1873 die Zuweuduug der Ehefrau Dr. Davey
an die Nheinprouinzzum Zwecke der Errichtung einer Ackerbauschnle für arme Waisenkinderder
Provinz genehmigt. Dem Eoncursmrator ist Mittheilung von der AllerhöchstenGenehmigungunter
dem Zusätze gemachtworden, daß nicht daran gedacht werde zum Nachtheile armer Waisenkinder
der Provinz zu Gunsten der Eoncnrsgläubigerauf das Legat zu verzichten.

Die Transeription des Tcstamentscmszngcsbei dem Hypothekenamte zn Eöln hat am 22.
Decemberpr. stattgefundenund ebenso ist Bescheinigung desselben Amtes vom 6. Januar er. ertra-
hirt, daß iu den letzten 10 Jahren bis dahin einschließlich in den Hypothekenbücherukeine noch
bestehende Inscription von Privilegien und Hypotheken bewirktworden ist.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath beehrt sich, den Antrag zu stellen, der Provinzial-Landtag
wolle die Annahme des Legates bestätigen.

Düsseldorf den 19. Mai 1874.

Ner Vorsitzende des Proninzial Verwaltungsrnths

OoM viäimaw im Auszüge.
Ich Sophie, geborene Sandt aus Eöln lebe in kinderloserEhe mit Herrn l)r. ineä.

Adolph Davey zn Wiesbaden.
Durch gegenwärtiges Testamentverfüge ich, wie es dereinst mit meinem Nachlasse gehalten

werden soll.

Zuvörderst widerrufe ich alle früher von mir getroffenen Verfügungen auf den Todesfall.
s. 2.

Zum Erben meines gcsmnmten Nachlasses setze ich meinen Ehemann, den Dr. meä. Adolph
Davey zu Wiesbaden ein.

Sollte dieser nicht mein Erbe werden können oder wollen, so setze ich den Provinzial-
Vervand der Rheinprovinzzu meinem Erben ein.
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In diesem Falle vermache ich meinem Ehemann Dr. m«ä. Davey den Nutzgenußmeines
gesummten Vermögens, während alsdann die Verwaltung von den Vertretern des Provinzial-Ver-
baudcs geführt werden soll.

8- 3.
Falls mein Mann mein Erbe wird, so bestimmeich, daß
1. das mir gehörige Out Dcsdorf bei Bergheim mit allen Zubehörungendem Provinzial-

Verbande der Rheiuproviuz legirt sein soll und zwar zu dem Zwecke, daß derselbe daselbst eine
Ackerbauschulezur Aufnahme und Erziehung armer Waiseutinder ans der Nheinvrovinz errichte.
Die Auslieferung des Guts kann aber erst nach dem Ableben meines Mcmues gefordert werden.

Die Anstalt soll den Namen „Marien-Anstalt" führen und mein Mann gehalten sein, jeder
Zeit auf Verlangen des Provinziell-Verbandes das Gut auf deu Namen der Marien-Anstalt
überschreiben zu lassen, jedoch unbeschadetseiner Verwaltungs- und Nutzungsrechtewährend seines
Lebens.

2. px.
8- 4.

Falls der Provinzial-Vcrband der Nheinvrovinz mein Erbe wird, so lege ich ihm die Ver¬
pflichtung auf, sobald das meinem Manne vermachte Nntznicßungsrechterloscheuist, das Gut
Dcsdorf mit Pcrtinenzen zu dem vorher im 8- 3 Ziffer 1 augcgcbcueu Zweckezu verwende»und
nach dem Ableben meines Mannes dem hochwürdigsten Herrn Erzbischofezu Cölu ein Legat von
10,000 Thlr. wörtlich: ZehntausendThaler auszuzahlen, damit derselbe solche nach meinen sud
-8 3 Ziffer 2 dargelegten Intentionen verwende.

8. 5.
Nach einem zwifcheu mir und meinem Ehemanne am 12. November 1853 zu New-Iork

abgeschlossene» Ehevertrage hat derselbe für den Fall, daß ich vor ihm versterbe, das Recht
20,000 Thlr. wörtlich Zwanzig Tausend Thaler aus meinem Nachlassevorweg zu nehmeu.

Ich bestimme hiermit, daß meiu Maun durch die Autretnng der Erbschaft aus gegen¬
wärtigem Testament seine Rechte auf diese 20,000 Thlr. verliert und sie nicht fordern kann.

Will er daher auf Grund des Ehevertrages die Summe von 20,000 Thlr. geltend machen,
so kann er dies nur, wenn er die Erbschaft aus diesem Testameute ausfchlägt.

8- 6-
Ich behalte mir vor, Nachträge uud Zufätze zu diesem meinem Testamente zu machen

welche alsdann volle Gültigkeit haben und durch gegenwärtiges Testament ausdrücklichbestätigt
sein sollen.

8- ?-
Sollte gegenwärtigesTestament nicht als solches aufrecht erhalten werden können, so will

ich, daß dasselbe als Eodizill, Schenkung unter Lebenden oder auf den Todesfall, Vermächtuiß,Erb¬
vertrag, oder wie es fönst rechtlichzulässig ist, aufrecht erhalten und beachtetwerde.

So geschehen Wiesbaden, den 3. Februar 1871.
Sophie Daveh geb. Sanbt.

?ro oopl» vor».
Homburg v. d. Höhe, deu 1. Dezember 1873.
(I.. 8.) KöniglichesAmts-Gericht,Abtheilung II.

gez. L. Stumpfs.
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Anlage Nr. 4.
Reglement.

betreffendden Uebergang der in der Nheinprovinz vorhandenen Taubstummen-Schulen zu Bricht,
Kempen, Mors und Neuwiedin die ständischeCentral-Verwaltungund deren Leitung und Verwaltung.

Zur Ordnung des Ueberganges der in der Rheinprovinz vorhandenen Taubstummen-
Schulen zu Briihl, Kempen,Mö s uud Neuwied iu die ständische Verwaltung, sowie zur künftigen
Leitung und Verwaltung dieser Anstalten wird auf Grund des tz. 1« des Allerhöchstgeuehmigten
Regulativs für die Orgauisation der Verwaltung des proviuzialstäudischenVermögens uud der
Provinzialstäudischen Anstalten in der Nheinprovinzvom 27. September 1871 (Gesetz-Sammlung
S. 469) folgendes Reglement erlassen:

8- 1.
Die Taubstummen-Schulen zu Brühl, Kempen, Mors und Neuwied sind Provinzial-

Anstalten.
Die beiden Ersteren dienen zur Aufnahme katholischer, die beiden Letzterenzur Aufnahme

evangelischer, taubstummenSchiller der Nheinprovinzmit der Maßgabe, daß Andersgläubige nicht
cmsgeschlosseusind.

Die bereits auf dem Provinzial-Landtage angeregte Vereinigung der Anstalt zu Mors
mit der Anstalt zu Neuwied bleibt vorbehalten.

Die Aufnahme der Zöglinge erfolgt in Freistellen oder gegen Zahlung der ganzen oder
theilweiscn, vom Provinzial-Landtagefestzustellenden Vergütung.

Bis zur erfolgte:, Feststellungdes Peusioussatzesdurch den Provinzial-Landtag bleibt der
bisherige Pensionssatzvon 50 Thalern jährlich maßgebend. Im Uebrigen werden die Erfordernisse
der Aufnahme besondersbestimmt.

ß. 2.
Für jede der 4 Anstalten wird von einer Landtagsdiät zur Andern ein Verwaltungs-Etat

aufgestellt,welcherauch die Zahl der Freistellenjeder Anstalt festsetzt.
Die vorhandenen Fonds der einzelnenAnstalten verbleibendenselben allein.

ß. 3.
Die Leitung und Verwaltung dieser Anstalten, namentlichdie Verwaltuug der Fouds der¬

selben erfolgt durch den Proviuzial-Verwaltungsrath und seine Organe nach Maßgabe des Regu¬
lativs für die Organisation der Verwaltuug des provinzialständischen Vermögens und der provinzial-
ständischen Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September 1871 (Gesetzsammlung Seite 469)
und der ergangenen Geschäfts-Ordnungfür dieselben.

§. 4.
Der Competenz des Provinzial - Verwaltungsraths und seiner Organe unterliegen vor¬

nehmlichfolgendeGegenstände:
1. Die Aufstellung der Verwaltungs-Etats und der Verwaltungsberichtenach Anhörung der

Anstalts-Vorstchcr,die Prüfung und Vorrevision der Iahres-Rechnungen, der An- und
Verkauf fowie Umtauschvon Grundstücke», die Ausleihung uud Kündigung von Capitalien,
die Aufnahme von Anleihen, Cessionen,Pfandentsagungcn, die Anstellung von Prozessen,
der Abschluß von Vergleichen,der Abschluß von Verträgen über dauernde Verpflichtungen

30
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der Anstalten, alle baulichenEinrichtungenund Anordnungen,sowie überhaupt die ganze
ökonomischeVerwaltung in allen einzelnen Theilen, die Verwaltung der Fonds und des
Kassen- und Rechnungswesensder Anstalten, nnd die Verfügung über die Verwendung
der etatmäßigen Mittel.
Die Anstalts-Vorsteher sind nur befngt, nach näherer Weisuug ihrer Dienstiustructionen
kleinere dringende Reparaturen an den Anstaltslocalieu bis zu 20 Thlrn, ausführen m
lassen und kleinereLehrmittel bis zu demselben Betrage zu beschaffen.

2. Die Anstellungdes Austalts-Vorstehers und der nöthigen Haupt- und Hülfslehrer, die
Veränderungen nnd Ergänzuugeu iu deu Dienst Iustrnctioneu der Anstaltsvorsteherund
der Lehrer, die Beurlaubung derselben, soweit sie nicht für vorübergehendeFälle durch
die Dienstiustructionengeregelt oder dem Anstalts-Vorsteherüberlasseuwerden, die Aufsicht
und die Disciplin über die an den Anstalten angestelltenBeamten,

",. Die Vestimmuug über die Aufnahme der Schüler nnd die Bewilligung von ganzen oder
halben Freistellen,sowie die Aufsicht über den Uuterricht, über die Handhabung der Dis-
ciplin in den Anstalten und über die innere Einrichtung derselben.

§. 5.
In technischer Hinsicht ist der Provinzial-Verwaltuugsrath berechtigt, bei der Leitung und

Verwaltung der Anstalten den Beirath des Provinzial-Schiiscollegimns,so oft er dazu Veranlassung
findet, in Anspruchzu uehmen.

Insbesondere erfolgt die Anstellung der Lehrer der Anstalten nach Anhörimg des Pro-
Vinzial-Schul-Collegiumsund die Feststellungdes Lchrplans und der Lehrmethode im Einverständ¬
nisse mit demselben.

Auch ist das ProvinziabSchulcollegimnbefugt, bchnfS technifcherRevision der Anstalten
von dem Znstande derselben durch einen Eommissarius Kenntniß zn nehme».!

Von der beabsichtigtenVornahme solcher Revisionen nnd von dem Ncvisionsbefnndeist
dem Provinzial-Verwaltuugsrathe Mittheilung zu machen.

tz. 6.
Die Zahl und Gehälter der anzustellendenLehrer werden vorbehaltlichder Rechte der

bereits vorhandenenBeamten durch die AustaltsEtats festgesetzt.
Für die Pcusiouirnng der Lehrer gelten die Bestimmungen >vs Gesetzes vom 27. März

1872, betreffend die Peusionirung der unmittelbaren Staatsbeamten und der Lehrer uud Beamten
an den öffentlichenUuterrichts-Anstaltenund Tanbstnmmcn-Schnlcnexcl. der Universitäten.

ß. 7.

Der erste Lehrer ist Anstalts-Vorsteher. (Director.)
Dem Anstalts-Vorsteher gebührt die unmittelbare Leitung und Verwaltung der Anstalt

nach Maßgabe der ihm zu ertheilendenDienstinstrnction.

8- 8-
Die bisherige Verbindung der Anstalten mit den Schullehrer-Semiuarien hört auf.
Die Theilnahme der Zöglinge der Schnllehrcr-Seminarieu an dem Unterrichte in den

TaubstummewAnstalten, nm sie zum Unterrichte» taubstnmmer Kinder zu befähigen,wird dnrch
besondere Vereinbarung mit deu Seminar-Directoren resp, dem Kö'uiglicheu Proviuzial - Schul-
Collcginm geordnet.
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s- 9.
Für die Handhabung der Disciplin über die Lehrer und Beamten finden die Bestimmungen

des Disciplinargesetzcsvom 21. Juli 1852 über die Dienstvergehender nicht richterlichen Beamten
Anwendung.

Zu den Dienstvorgesetzten, welche zu Waruungcn und Verweisen, sowie zur vorläufigen
Untersagnugder Ausübung der Amtsvcrrichtungenberechtigtsind (H. 18 uud 54 des Gesetzes vom
21. Juli 1852) gehören anßer dem Laudtags-Marschalle resp, dessen Stellvertreter und Beauf¬
tragten, sowie dem Provinzial-Verwaltungsrathe auch die Austaltsdirektoren.

Bis zur gesetzlichenRegelung der Disciplinarbefugnisseder ständischen Behörden ist den
Anstaltsbcamten die vertragsmäßige Verpflichtung aufzuerlegen, sich für den Fall der Verletzung
ihrer Amtspflichten die Festsetzungvon Geldbuße» bis zu 10 Thlrn. Seitens des Landtags-
Marschalls resp, dessen Stellvertreters und die Einbehaltung solcher Geldbußen aus ihrem Gehalte
gefallen zu laffeu.

§. 10.
Zur Bestreitung kleinerer Ausgaben für Rechnung der Anstalts-Verwaltung erhält jeder

Anstalts-Vorsteher(Direktor) einen permanenten Kasseuvorschnß nach Bedürfniß, den er mit Geneh¬
migung des Provinzial-Verwaltungsraths anch durch eiueu andern Beamten der Anstalt unter
seiner Controle verwalten lassen kann.

s- 11-
Mindestens einmal im Jahre hat der Provinzial-Verwaltungsrath eine außerordentliche

umfasseudeRevision des Zustandes und der Verwaltung jeder Anstalt zu veranlassen und dem
Oberpräsidium der Nheinproviuz hiervon zeitige Anzeige zu machen Behufs Wahrnehmung der
staatlichenOberaufsicht.

8- 12.
Die Kosten der Taubstummen-Anstaltenwerden, insoweit sie nicht in bisheriger Weise

durch eigene Einnahmen, Beiträge der Polizeistrafgcldcrfondsund Vermächtnissegedeckt werden,
durch Umlage» auf die Provinz nach näherer Beschlußfassung des Provinzial-Laudtagesuud ander¬
weite Zuwendungendes Letzteren aufgebracht.

§. 13-
Gegenwärtiges Negleiueut tritt mit dem vou dem Ober-Präsidenten der Rheinprovinz

bekannt zu machenden Zeitpunkte in Kraft.
Mit dicfem Zeitpunkte geht die Verwaltung der Anstalten von dem Provinzial-Schul«

Collcgium an den Provinzial-Verwaltungsrath mit der Maßgabe über, daß die erstere Behörde die
Abwickelung des Rechnungswesensfür die verflossene Zeit möglichst bald und spätestens innerhalb
6 Monaten zu bewirken hat.
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Anlage Nr. 5.

Etat

der proVinzmlstlMdischen sentrul-Merwaltungs-Meyörde
pro 187Ä/7«.

I. Einnahme.

1. Der von der Provinzial-Feuer-Societät gemäß Art. 1 § 65 der unterm 6. Januar
1873 AllerhöchstgenehmigtenAbänderungen des revidirten Reglements zu leistende Beitrag zur
Bestreitung des Biireau- und Kanzlei-Aufwandesund der Ausgaben filr die obere Leitung der
Geschäfte durch den Proviuzial-Verwaltungsrath beträgt .....2,000 Thlr.

2. An Porto-Rückerstattungenund sonstigen kleinen Einnahmen sind hier
vorzusehen ............ 25 „

3. Die Kosten' der provinzialständischen Central-Verwaltung werden im
Uebrigen,soweit dieselben uicht aus dem zu erwartendenProvinzial-Dotationsfonds
entnommenwerden, in Gemäßheit der Beschlußfassung des 21^ Rheinischen Provin-
zial-Landtagcs in der Sitzung vom 24. September 1872 auf die Kreise der Provinz
"ach demselben Maßstabe, wie die Kosten der Laudarmenpflegeuntcrvertheilt . 26,200 „

4. Unvorhergesehene Einnahmen .... . ^^______ 25 „
Summa der Einnahme . . - 28.250 Thlr.
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Kosten des Provinzial-Landtagesnach dreijährigemDurchschnitt .
(Diese Kosten bilden einen besonderen Abschnitt

des Etats und werden nicht mit aufaddirt:)

Summa Tit. I per «s
Provinzial- Verwaltungsrath

Diäten und Reisekostendes Vorsitzendenuud der Mitglieder zur
näheren Berechnung .............
Dispositionsfonds ..............

Summa Tit. II.
P r o v i n z i a l - V e r w a l t u n g.

Ober-Beamte:
Forst er, Erster Oberbeamterder provinzialständischeuVerwal¬

tung, PensionsfähigcsGehalt incl. Miethsentschädignng. . .

Für Hülfsarbeiter, namentlich für Iustitiariats - Geschäfteuud
technischeAngelegenheiten............

Summa ^.
(Für Besorgung der Iustitiariatsgesch äste und

der ärztlichen uud bautechnischeu Angelegenheiten
können fixirte Honorare mit Staats-Institnts-
oder Privatbeamten vereinbart werden.)

Bureau- und Kassen-Beamte :c.
Maurer, Secretair ..............

Brecker,Secretair ...............

Effertz,Secretair ...............

4 N. N. Secretair...............
5 N. N. Secretariats-Assistent............
6 N. N. Secretariats-Assistent............
7 N. N. Rendant...............

Müller, Canzlist ...............

Kaesberg,Eanzlist . . . . » ..........

I^tm8

12000

6000
1000

7000

2500

2000

4500

1350

1250

800

800
700
650

1200
650

600

8000
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Der frühere
Etat setzte aus

Thlr. Sgr. Pf.

Mithin jetzt

mehr weniger

Thlr. Sgr.Pf. Thlr. Sgr.Pf.

Bemerkungen.

12000 Der letzte Provinzial°Landtaghat gekostet 12,368
Thlr. 28 Sgr. 3 Pfg. mit den ständigen Ausgaben
für den Kanzlei-Inspector,Bibliothek,Miethe ,c.

6000
1000

7000

2000
200

2000

— —^
300 — —

4200

1200
120

1100
110
700
70

600

1000
500

50
500

50

—

— <

il
— i

300

30

40

30

200
700
650
200

100

50

— ~

Znfolgc Beschlußfassungdes Provinzial-VerwaltungS-
rathS vom 31. Juli 1878 ist deu sämmtlichen
Beamte« der provinzialständischenEcntral-Behörde
eine Orts- und Theucrungszulagevon 10°/, des
Iahresgehalts bewilligt worden, deren Höhe unter
den Angaben des früheren Iahres-Eintommens bei
den einzelnen Beamten besondersbemerkt ist.

6000
,

2000 —
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III

IV

10

11

12

!
2

Baumann, Bote neben Dienstwohnungund freiem Brand und
Licht. Die Emolumentesind veranschlagtzu 60 Thlr. . .

Fiir Hülfsarbeiter im Büreaudienste einschließlich derjenigen bei
der Kasse und in der Canzlei.Dispositionsfondsin Diätenform

Zu außerordentlichenUnterstützungenfür Bureau-, Kassen-, Eanzlei-
und Unterbeamte ..............

Summa L.
Hierzu Summa ^..
Summa Tit. III.

Sächliche Ausgaben der Verwaltung.
Zu Diäten und Reisekostender Beamten ........
Zu Geschäftsbedürfnissen:
») Miethe von Bürecmlokalienbis zum Bau eines Stäudchauscs
d) für Bureau-Inventar.............
o) Druckkosten, Schreibmaterialienund sonstige Vüreaubedürfnisse
ä) Zur Beschaffungund Unterhaltungder Geschäfts-Bibliothek.
e) Portobeträge ................
t) AußerordentlicheBureau - Reinigung, sowie Heizung und Be¬

leuchtungder Bureaus ............

die 8ud a bis t aufgeführten Positionen ergänzen sich gegen¬
seitig .............Sa. Tit. IV.

Sonstige Ausgaben der Verwaltung.
Zur Dispositiondes Landtags-Marschalls........
Zn unvorhergesehenen Fällen ...........

Sa. Tit. V.
Wiederholung der Ausgabe.

Tit. I. Koste» des Provinzial-Landtags . . . 12,000 Thlr.
Tit. II. Provinzial-Verwaltuugs-Rath....
Tit. III. Provinzial-Verwaltung.....
Tit. IV. SächlicheAusgabender Verwaltung .
Tit. V. Sonstige Ausgabender Verwaltung . .

Summa der Ausgabe .... ' 12,000 Thlr.
Die Einnahme beträgt .... . 12,00 0 Thlr.

Balancirt

8000

400

1000

9900
4500

14400

2000

1250
400
600
100

1000

5850

200
800

1000

7000
14400
5850
1000

28250
28250
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Der frühere
Etat fetzte aus

Thlr. Sgr. Pf.

Mithin jetzt

mehr weniger

Thlr. Sgr.Pf. Thlr. Sgr.Pf.

Bemerkungen.

6000

360

100N

500

—

2000

40 — — -

7860
4200

—
—

20^0
300

-

12060

2000

) 3500

2340

5500

200
800

— — 350 — —

1000

7000
I2N60
5500
1000

— — 2340
350

— —

25560 — — 2690 — —

i >
81
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Anlage 6.
Düsseldorf, den 20, Mai 1874.

Referat
des Urovinzial-Hlerwaltunsssraths an den Movinzial-^zandtaa,

betreffendden Antrag der Dircction der Provinzial-Arbeits-Anstalt zn Vrauweilcr auf Genehmi¬
gung der Umpflasteruugder Höfe in der Anstalt und Erneuerung der Dächer über dem Fruchtssi eich er
und dem nördlichenSeitenflügel der Hansitfront, sowie auf Bewilligung der hierzu erforderlichen

Geldmittel aus dem der Austalt zugehörigenReservefonds.

Das Steinpstaster auf den Höfen der Provinzial-Arbeits-Austaltzn Vrauweilcr befindet
fich in einem höchst desolatenZustande. Die Pflastersteine sind zum größten Theil ausgeschlissen,
wodurch sich viele Unregelmäßigkeitenin dem Niveau gebildet haben und der Abfluß des Tage¬
wassers gehemmtwird. Wegen der Unebenheiten ist das Pflaster für Fuhrwert mir mit großer
Vorsicht zu passiren nnd insbesondere die Durchfahrt nach dem Lazarethhofegeradezu gefährlich.
Der Bau-Inspector Böttcher hat bei einer Lokal-Inspeetionden höchst mangelhaften Zustand des
Pflasters constatirt und eine totale Umsiflastcruugfür erforderlicherachtet. Nach dem v,m demselben
aufgestelltenKostenanschläge siud hierzu im Ganzen ...... 2300 Thlr.
erforderlich,von denen jedoch die Kosten für diejenigen Arbeiten iu Abzug
kommen, welche durch die Detiuirten der Anstalt verrichtet werden können,
nämlich das Aufbrechen des alten Pflasters und das Abfahren der alten
Steine. Die für diese Verrichtungen im Kostenanschläge vorgesehenen
Kosten betragen im Ganzen ............. 168 „ 22 Sgr. 6 Pf.

fo daß noch ................... 2t 3t Thl. 7 Sgr. 6 Pf.
für die übrigen Ausführungen resp. Materialien-Lieferungennöthig find.

Der sehr mangelhafte Znstand der Dächer der Anstaltsgebäubc, insbesondereder Dächer
über dem früheren Kuabeuhnusr, dem Fruchtsvcicher,der Kleiderkammer und der Weberei hat
dazu geführt, daß der Herr Ober-Präsident der Nheinsiroviuzbereits dnrch Verfügung vom 21.
August 1869 N. 5715 die Erneueruug der Dächer über dem früheren Kuabmhause, über der
Dienstwohnungdes evangelischenAnstaltsgeistlichenund über dem zum Casernementbenutzten Anbau
genehmigtund die veranschlagtenKosten u,«I 2000 Thlr. ertraordiuair bewilligt hat, welche aus dem
bei der Provinzial-Hülfskassedeponirten baaren Rcservefoudsvon 8000 Thlrn. entnommen, und im
darauf folgendenJahre zur Ergänzung des Reservefondsauf die Gemeindenmit den gewöhnlichen
Unterhaltungskostenwieder umgelegt wurdcu. Ebenso ist die Erneueruug der Dächer über dem süd¬
liche,! Seitenflügel der Hansitfront, dem Ssieisesaalund der Küche dnrch Ober-Präsidial-Verfügung
vom 13. August 1872 N. 583? zum Kostenbetragvon 1060 Thlrn. genehmigtworden. Dir Aus¬
führung dieser Arbeiten ist ebenfalls geschehen und es erübrigt nur noch, die Dächer über dem
Fruchtspeicher und dem nördlichenSeitenflügel der Hansitfront neu zu decken.

Die zur Ausführung dieser Dächercrneuerung erforderlichen Kosten berechnen sich nach dem
von dem Bau-Infpektor Böttcher anfgrstelltenKostenanschläge zn 4500 Thlr.

Der Proviuzial-Verwalluugsrath erkennt die Nothwendigkeit der in Vorschlaggebrachten
ertraordiuärcu Bantcu an.
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Für die veranschlagten Bautosten 2131 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. s. .^50l» Thlr. 6531 Thlr.
? Sgr. <! Pf, hat der für die Jahre 1874/76 nen aufgestellteEtat keine Credite vorgesehen,
indem der vorgeseheneCredit von 250« Thlr». für die gewöhnliche Unterhaltung der Anstalt«,
gebäude bei deren Umfang erfahrungsgemäß erforderlichist.

Es wird daher die Bewilligung der Kosten aus dem der Anstalt gehörigenReservefonds
vorgeschlagen und über dessen Solvenz Folgendes erlantcrt:

Der Reservefonds der Anstalt bestand seit nnd in Folge des Beschlusses des V. Rhein.
Provinzial-Landtagesaus überhaupt 25,000 Thlr. in 3^°,n Staatsschuldscheinen.

Um eiuen jederzeitdisponibel» Fonds in Reserve zu haben, wnrdcn im Jahre 1869
ans Anordnung der Vcrwaltungs-Eommission10,000 Thlr. Staatsschuldscheiueversilbert, und deren
Erlös von 8111 Thlrn. bei der RheinischenProviuzialchülfstasse deponirt. Dieser Betrag mußte
ganz zurückgezogenund zur Bestreitung von außerordentlichenBaukosten, nämlich für den Bau
eines Schuppens, für die Erncnerung von Dächern und eines Backofensverwendetwerden, üeine
Wicderanlcgung durch nachträglicheUmlage auf die Bezirke schien mit Rücksicht darauf nicht an¬
gemessen, daß die Anstalt an die proviuzialständische Verwaltung inzwischen übergegangenist und
ihre Verwaltung unter Aufstellungbesonderer Anstalts-Etats für Rechnungdes Rhein. Landarmen-
Verbandeszufolgeß. 4 des Reglements seitdem erfolgt, der ausrcicheude Ueberschüsse für Even¬
tualitäten der Austalt hat.

Der bis jetzt intact gehaltene Reservefonds besteht noch aus 3V«"/« Staatsschuldschcinen
zum Nomiualwerthe von 15,000 Thalern. Hierzu komme», im Falle der vom Provinzial-Ver-
waltungsrathe in dem Referate vom 22. April er. gestellte Antrag auf Uebcrweisuug des Pensions-
foubs an den Reservefondsdie Genehmigungdes Provinzial-Landtages findet, noch 12,800 Thlr.,
so daß sich alsdann der Reservefondsanf 27,800 Thlr. belaufen wird.

Da die Verwaltung der Anstalt wie erwähnt, in Gemäßheit des H. 4 des Reglements für
Rechnung des Landarmcn-Berbaudcsder Rheinprovinz erfolgt, ist ein so hoher Reservefondsfür
die Dauer nicht erforderlichund die beantragte Entnahme der veranschlagteneftraordinairen Bau¬
kosten von 6531 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf. aus dein Reservefondsunbedenklich.

Der Prouinzial Verwaltungsrath.

Anlage 7.
Düsseldorf, den 22. Apnl 1874.

Referat
des Movinzial-Kerwaltungsratys an den Movinziül-^5andtag,

betreffend den Antrag der Dircction der Proviuzial-Arbeits-Anstalt zu Brauweiler auf Bildung
einer Wittwen- und Waiseu-Pensions-Kassefür die Beamten und Angestelltender dortigen Anstalt.

Der Director der Provinzial-Arbeits-Anstalt zu Vrauweiler hat unterm 10. Februar cr.
die Bildung einer Wittwen- und Waisen-Pcnsionskassefür die Beamten und Angestellten der
dortigen Anstalt in Anregung gebracht. Er hat ein Reglement für die zu bildendePensionslasse
mit zugehörigen Motiven entworfen, welches sich im Allgemeinenden reglementarischen Bestimmungen
über die für Staatsbeamte bestehende Allgemeine Wittwen-Verpflegungs-Anstaltanschließt.

31'
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Die Möglichkeitder Errichtung einer solchen Wittwen und Weisen Pensions Kasse fiir die
Beamte»» der Branweiler Anstalt macht der Dircetor der Anstalt aber mit Recht von der Vor
anssetzllng abhängig, daß dieser Kasse ein entsprechendes Stammkapital überwiesenwerde.

Als ein solches Stammkapital bringt der Anstalt«Director den Peusionsfonds der Anstalt
zum Betrage vou 12,800 Thaler in Vorschlag,da derselbe für Beamten Pensionen, weil diese nach
Wegfall der Peusionsbeiträge der Beamten ans den AnstaltsEtat gebracht würden, nicht weiter
erforderlichist. Die Entstehung nnd Vildnng dieses Peusionsfonds von 12,800 Thlr. ist folgende:

Die Beamten der Vrcmwciler Anstalt besaßen zu früherer Zeit keine Pensionö-Berechti-
gnng. Allerdings hat der Proviuzial Landtag stets die dienstunfähiggewordene» Beamten der Anstalt
mit einer Pension bedacht; allein es handelte sich iu solchen Fälleu doch immer nur nin eine
G»ade»bc»villigu»igund die Beamten der Branweiler Anstalt fanden in einer solchen Bewilligung
nicht die Sicherheit, die ihren College«in Staats-Strafanstalten und Eorrectioushäuscrudurch Vcr-
leihung der Pensionsberechtigunggegeben war. Es kann daher nicht wundern, daß dieselben darauf
Bedacht nahmen, ihre Lage iu dieser Hinsicht besser zu sichern.

Im Jahre 1856 gab der damalige Director Falkeuberg in einer Denkschrift dem Wunsche
der Anstaltsbeamten auf PeusionsbercchtigungAusdruck, nachdem schon früher hierüber mehrfach
verhandelt, auch einzelneGesuche dem Proviuzial-Landtage vorgelegt, aber abgelehnt worden »raren,
weil man für jeden einzelnenFall die Bewilligung einer Pensiou sich vorbehalten wollte und über¬
haupt es bedenklich fand, den bei den Proviuzial-Anstalteu angestelltenBeamten eine Berechtignug
auf Peusion zuzugestehen.

Der immer lauter hervortretendenKlage ..er Beamten konnte man sich nicht länger ver¬
schließenund mußte die Berechtigung des Antrages im Hinblicke auf die deu auderu Beamten,
beispielsweiseden Gciuciudebeamtengesicherte gesetzliche Pensionsberechtigung:e. anerkennen, und
längere Verhandlnngcn zwischen dein Proviuzial-Landtagc, dem Ober-Präsidium der Provinz und
der Verwaltnngs-Eommissionder Brauweiler Anstalt hatten den Erlaß eines Pensions-Reglements
für die Beamten der gedachten Anstalt vom 22. Dezember 1858 zur Folge.

Nach den Bestimmungendieses Reglements mußten die Beamten nicht nur nach Analogie
der damals für die Staatsbeamten noch geltenden BestimmungenBeiträge zum Pensionsfonds
zahlen (ß, 8), sondern im ß. 12 des Reglements war bestimmt,daß zur Bildung eiues Stamin-
fouds der Pensiouskasseaus den den Provinzialständen zur Disposition stehende» Ziuseu-Ucber-
schüssen der Proviuzial-Hülfskasseeir Eapital vou 2000 Thlru. zu überweisen;

daß sodann ^» Prozent der jährlich von den Gemeindennach der Abrechnung aufzubrin¬
genden Beiträge zn diesem Stammfonds, bis derselbe die Höhe von 10,000 Thlrn. erreicht habe,
zu überweiseu;

daß der sich bildendePeusionsfonds von der Verwaltnngs-Eommissionder Anstalt rcutbar
anzulegenund die Zinsen dem Fonds zuzuführen;

daß endlich, fowcit die Einnahmen des Peusionsfonds zu seiuen Ausgabe» nicht ausreichen,
aus dem allgemeinen Fonds der Anstalt der nöthige Zuschuß zu leisten sei.

Nach dem Fiual-Abschlusse pro 1866 hatte der Fouds bereits eiue Höhe von 10,669 Thlrn.
7 Tgr. erreicht, so daß von diesem Zeitpunkte ab demselben weitere Beiträge seitcus der Gemeiudeu
nicht überwiesen wurden.

Als dann später die auf die Beiträge zum Peusionsfonds bezüglichenBestimmungendes
Pensions>Reglementsfür die Staatsbeamten gesetzlichaufgehobenwurden, hat der 20. Rheinische
Provinzial-Landtag in seiner Sitzung vom 1. Juli 1871 beschlösse«, die Beamte,» der Arbeits-
Anstalt zn Branweiler von» 1. Januar 1870 ab vou der Verpflichtungzur Zahlung der laufenden
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Pensionsbeüräge und der Vl2 Abzüge bei Nenanstellungen und Geh«ltsverbessernngenebenfalls zu
entbinden,beziehungsweise die darnach von diesen Beamten zu viel gezahlten Beträge an dieselben
erstatten zn lassen.

Wie der dem hohen Landtage vorgelegte neue Etats-Entwurf der Brauweiler Anstalt ergibt,
sind die zu zahlenden Pensionen »ud. tit. I der Ausgabe im Hauptgeld^Etatvorgesehen.

Nach der ganzen Entstehungsgeschichtedes Fonds kaun es nicht zweifelhaftsein, daß er
ein Specialfonds der Anstalt ist, der nachdem seine Zwecke anderweit durch die Anstalt erfüllt
worden, der Verwaltung zur anderweitigen Verfügung steht. Deu Fouds zur Errichtung einer
Wittwen- und Waiseu-Pcnsiouskassefür die Beamten der Branweiler Anstalt herzugeben, taun nicht
zweckmäßig erschein«: und nicht befürwortet werden.

Nbgeseheu davou, daß eine solche bedeutende Schenkung zu Gunsten der Beamter einer
einzelnen Anstalt ans Mitteln der Provinz ihre großen Bedenkenhat, erscheint es nicht einmal
gerathen, für eine einzelne Provinzial - Anstalt eine Wittwen- und Waisen-Pcnsions-Anstalt
einzurichten.

Wenn die vom Landtage seither stets bewilligtenUnterstützungenan die Hinterbliebene»
dieser Beamten — bei Oberbeamten 00—100 Thaler, bei Untcrbeamteu 36 Thaler — nicht aus¬
reichen, wie zugegeben werden muß, dann bieten die bestehendenLebens^Vcrsicheruugs-Gesellschafteu
namentlich diejenigen, welche auf Gegenseitigkeit beruhen, Gelegenheit,den: Bedürfnisse anderweit
und besser zn entsprechen. Wenn die Benutzung eiuer solche« Gesellschaft i» geregelter,gemeinsamer
Weise von sämmtlichenverheiratheten Beamten und Angestellten der Anstalt angestrebtwird, wozu
der Anstalts-Director die Vcrmiltcluug übernehmen kann, bieten diese Privat-Austalteu Vortheile
gegen die gewöhnlichen Tarifsätze und Erleichterungeniu der Abzahluugder Jahresbeiträge die gar
uicht zu unterschätzen sind.

Als ein solches Institut empfiehlt sich nameutlich der Wittwen- nnb WaiseuPeusions-Verein
der Communalbeamtenin Westfalen uub Rheinland, auf welchen der Herr Ober-Präfident der
Rheinprovinz noch uuterm 10. Januar 1871 die receptiousfähigeu Beamten der Vrauweiler Anstalt
hat hinweisenlassen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath stellt nach diesen Erwägungen den Antrag:
Hoher Landtag wolle beschließen.
1. den Antrag der Anstaltsbeamten von Brauweiler auf Uebcrweisuugdes Pensiousfonds

von 12,800 Thaler zur Bildung einer Wittwen- uud Waisen-Peusions-Kassefür die Anstalt«-
Beamten abzuweisen, uud

2. deu Pensionsfond dem Reservefondsder Anstalt zuzuweisen, wie dies auch bezüglich des
gleiche»Fouds der Irren-Anstalt in Siegburg geschehen ist und aus demselben bei herantretendem
Bedürfnisse, Credite zu ertraordinären Bauten in der Anstalt, worüber einige Anträge schon jetzt
eingebrachtworden, zu bewilligen.

Der ProvmMl-Verwalwngsralh.
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Anlage Nr. 8.

tat
iiber die Kosten der Verwaltung des Landarmen- und Corrigendcnwcseusder Rheinprovinz

pro 1874, 1875 uud 1876.

Nr, Gegeustaud der Einnahme rcsp« Ausgabe. Betrag.

Thlr. Sg.Pf.

^ Gin nähme.

1 Zinsen von ausstehendenCapitalien, welche den betreffendenNegicruugs-
bezirken bei Vertheiln»«, der Landarmenkostcnin Anrechnung gebracht
werden muffen uud daher hier slirto liuulun iu Einnahme crfcheinen
und zwar:
u. von dem dem RegierungsbezirkCöln zugehörigenDepositum bei der

Provinzial-Hülfökasse!tel 36,700 Thlr. (31,500 Thlr. -r 4°/° uud
5200 Thlr. 5 3»/'"/<> .....1442 Thlr. — Sgr. — Pf.

i>. Abtragung des vom Regieruugsbczirt
Trier der Stadt St. Wendel geliehenen
Capitals in jährlichen Raten von
300 Thlrn.
pro 1873 nebst den laufendenZinsen

(300 Thlr. ^ 105 Thlr.) . . 405 „ — „ — „
desgleichen pro 1872 an Capitalablage

300 Thlr., Zinfen 120 Thlr.,
Rcchuuugsbestandau« 1871

r- 74 Thlr. 1 Sgr. 5 Pf. 494 „ 1 „ 5 „

-- 899 Thlr. 1 Sgr. 5 Pf.
2 Antheil an dein Ucberschußaus den Einnahmen der RheinischenDepu¬

tation für das Heimathwesenin Gemäßheit des ß. 56 des Gesetzesvom
8. März 1871 ................. 100 — >—

3 103700 — —

4 UnvorhergescheueCiuuahmen aus Erstattungen von Pflege- und Prozeß ^

Summa der Einnahme

200 —

104000
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Nr. Gegenstand der Einnahme resp. Ausgabe.
Betrag.

Thlr. Sg.Pf,

1

2

3

4
5

». Ausgabe

I. Landarmen pflege.
Diäten und Ncisetosten der gewähltenständischen Mitglieder der Deputation

für das Heimathwesenin Cöln (§. 44 des Gesetzes vom 8. März 1871)
Beihülfe an unvermögendeOrtsarmenverbände auf Gruud des ß. 36 des

Zahlungen für landarmePersonen an Ortsarmenverbände und Pflegeanstalten

II. Kosten für Landarme und Corrigenden in den Arbeits¬
häusern und Landarmen-Anstalten zu Trier und Vrauwciler.

Zuschüssean die Arbeitsanstalt zu Branweiler nach den, angeschlossenen
Etat, welcher 'eine Unteranlage des gegenwärtigenEtats bildet . . .

600

2800
45000

14600

41000

—

—

Summa der Ausgaben 104000 ^
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Anlage Nr. 9.

Haupt-
der Provinzial-Arbeitsllnstalt

O i n n a t) m e.

Beträge

Pos. im
Einzelnen
Thli, Sa,, Pf.

im
Ganzen.

Thlr. «g. K
Tit. I. Firirte Einnahme.

Staatszuschuß von der Königlichen Regicruugs-Hauptkassc

Summa Tit. I. per 8s

Tit. II. Zinsen.
Von dem Reservefondsaä 15,000 Thlr. in 3»/«Öligen

Staatsschuldscheincn ...........
Von dem bei der RheinischenProvinzial-Hülfskassedcponirten

baaren Depositum»ä 8144 Thlr. 9 Sgr.....
Summa Tit. II.

Tit. III. Zuschußzur Unterhaltungder Austalt.
Von der Centralkasseder proviuzialständischen Verwaltung

Zuschußfür die Verpflegungvon 370 Corrigeudenund
100 Landarmen ............

Snmma Tit. III. per 86

Tit. IV. Für Verpflegungder Ortsarmen.
Von den betreffendenOrtsarmenverbänden für 30 Köpfe

ü 9 Sgr. 2 Pf. pro Kopf und Tag......
Summa Tit. IV. psr «e

Tit. V. Aus der Oeconomic.

Uebcrschußaus der Landwirthschaftuud Viehstandsnutzuug

Für die Mittagsbeköstignngder Militairwache, täglich 2?
Mann, also pro Jahr 9855 Verpflegungstagen, 1 Sgr.
3 Pf................

Aus dem Arodverkaufan die Anstaltsbeamten,die Militär¬
wache und die Häuslinge (oonk. Tit. II. Pos. 2 der
Ausgabe) .............

7875

i

2
525 — — — — —

525

41000

3345 25.

1

2

3

4000

410

, 2300

!l- <,> — —-

Summa Tit. V. > ^ 6710 ,^ 9

249

Otat
zu Vrauwrilerpro l874>76.

Der vorige Mithin pro 1874/76 Nro.
der

Beläge.
Etat

setzteaus
Thlr, Sq. Ps,

mehr.

Thlr. Tg Pf,

weniger.

Thlr. Sa,, Pf,

Bcmertuugcn.

7875

1

7

Dil Zahlung des Staatsznschnfse«ist uon den RessortminiNer«
einstweilen sistirt worden, weil die Verpflichtung des Staat» »»zu
abgelehnt tuird.

— — ...... —

^

— —

5

—
Da« Depositum bei der Pr»binzial'HüMa!se ist durch außeiaewühn-
liche 3teuhanten — Errichtung neuer Dächer auf den iisllichen Ge»
bände», Nenban eines Schuppens nnd eines Nackofens — obsorbirt
worden, weßhalb die hier vorgesehene Einnahme an Zinsen in
Wegfall lommt.700

43009 5

175

2009

2950 12 6 395 12 6

2500

395

2200

!2 6

1500

15

100

6 3 —

— —

5095 !2 ! l! 1615 «' 3 ^- —

32
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O i n n a t) m e.

Beträge

Pos. im

Einzelnen.
TW. S«, Pf.

im

Ganzen.
Thlr. S». Pf.

Tit. VI. Ans dem Arbeitsoctrieb.

Uebelschuß aus dem Arbeitsverdienstder Häuslingc gemäß
Special-Etat 1.it. L......

Summa Tit. VI. per 8L

Tit. VII. Zufällige Einnahmen.
Aus der Hinterlassenschaftentwichener oder verstorbener

Häuslinge und Landarmen ....
An Strafgeldern ......
Aus dem Verkauf von Lumpen, Knochen,alten Metallen,

Compostdüngerund Papier-Abfällender Buchbinderei .
Insgemein und zur Abrunbnng ....

Summa Tit. VII.

6800

i

2
3

4

25
10

700
8 16 3

— —

— — — 743 !«! 3

Tit.
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

A e c a p i t u l a t i o n

Flirte Einnahme
Ziusen .....
Zuschußzur Unterhaltungder Anstalt
Für Verpflegungder Ortsarmen
Aus der Oecouomie
Aus dem Arbeitsbettieb
Zufällige Einnahmen .

Summa aller Einnahmen

7875
— — 525 — —

— — — 41000 — —
— — — 3345 25 —
— — — 6710 18 9
— — — 6800 — —
—' — — 743 16 3

— — -^ 67000 — -

251

Der vorige
Etat

setzte aus.

Thlr.__ Sg. Pf

7670

25
3

620
52

Mithin pro 137^/76.

mehr.

Thlr, V„. Pf,

700

80

weniger.

Thlr. Sz,. Pf,

- 870

43 13

43 16 3

Nro.
der

Beläge.

der O i n « ll «) m e n »

7875 — „„ — — — — — —

700 — - — — — 175 — —

43009 5 ^ — — 2009 5 —

2950 !2 6 395 12 6 — — —
5095 12 6 1615 6 3 — — —
7670 _ — — — — 870 — —
700 43 16 3 — — —

2054 5 3054 5 —

68000 1000 ~ —

/«

Bemerkungen.

«'
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'
D ienst' Eintom m e u.

Ausgabe.
Besoldung.

Mieths-
Entschädigung.

Summa.

Thlr. Thlr. Sg. Pf, Thlr. SA', Pf, Thlr. SA, Pf

Tit. I. Besoldungen, Kindergelder und
Unterstützungen.

^,. Besoldungen.
1 Müller, Director ....

und freie Wohnung in n^turu, . 100
1200 — — — — — 1200 —

2 Auler, evangelischer Geistlicher
incl. einer persönlichenZulage von 100
Thlr. und freie Wohnung in nawi-n. . 60

900 900

3 Peiner, katholischer Geistlicher 800 — — — — — 800 — —

und freie Wohnung in natura 60
4 Dr. Ballender, Arzt 450 — — 75 — — 525 —

5 Lehmann,Arbeits-Inspector
und freie Wohnuug in natnra . 60

800 — — — — — 800 —

6 Konen,Magazin- und Oeconomie-Inspcctor
nnd freie Wohnung in nlitni-u, 60

800 800

? N. N., Renbant .... 600 600 —

und freie Wohnung in natni-n, . 60
(1^. 5s., Polizei-Inspector) . — — — — — — — —

?a Lückerath, Lehrer
und freie Wohnung in natur«, 60

350 350 ^

8 Fetten, Secretair
uud freie Wohnung in naturu. 60

600 — — — — 600

9 Veykirch,Lehrerin
und freie Wohnung in natura 48

325 — — — — — 325 —

10 Orally, Ober-Aufseher
uud freie Wohnung in n^turu, 48

400 — — — — — 400 —

11 Adams, Aufseher im Laudarmeuhause
Aufseher I. Klasse.

336 — — — — — 336

12 Bossen — 336 — — — — — 336 —

13 Vogel . . — 336 336 —

14 Matz . — 336 — — — — — 336 —

15 Woelte . — 336 — — — — — 336 —

16 Schmidt . — 336 336 —

17 Saeger . — 336 — — — — — 336 —

18 Richters — 336 — — — — — 336 —

19 Geckert — 336 — — — — — 336 —

20 Müller I - — 336 — — — — — 336 —

Ll ltlA« 6ie l 10585 75 — — 10660 —

253

Der vorige
Etat

setzte aus.

Thlr. Sg. Pf,

1000

600

600

52^.
600

600

600

550
350

500

275

300

230

250
250
250
250
250
250
250
250
250

8980'

Mithin pro 1874/76

mehr.

Thlr. Sg, Pf,

200

300

200

200

200

100

50

100

106

86
86
86
86
86
86
86
86
86

2230

weniger.

Thlr. Sq. Pf,

550

550

Nro.
der
Be¬
läge.

8-16

Pachtlaud
» 20 Thlr.
pro Hectare.

Hect Arc, Ml,

39

18
30

Be »lertungc n.

69

!>0

43

6?
?!

«»zog früher 1W Thlr, perstuliche Zulage,

Steht laut ftiuer Vcrufungöuriundc die Wicth«»
eutfchiidiauxg zu.

Bezog außer dc» Oehalte früher eine pcrfönliche
Zulage iwn 100 Thlr.

24 24

19

23

9

15

12

9
9

10
l!
t0
9
9

l !
9

7?

61

«0

93

56

25

33
33
«5
63
95
56
5«!
14
33
!«

Die Etelle ist al« nicht mehr erforderlich weg-
gefalle»

Bezog frühe» eine persönlicheZulage «on »0 Thlr,
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Pos,

21
22
23
24

25
20
27
28

29
30
31
32
322
32d
320

33
34
35

36
3?
38

39
40
41

Ausgabe.

Dienst-Einkommen.

Mieths-
Besoldung. Entschädigung

, , Thlr, Sqr, Pf,

Noch Tit. I. ^. Besoldungen.
IVlniz^urt,

Aufseher II. Klasse.
Wcingardt
Kretschmer
Hammerstein .
Dillmann

beziehtaußerdemals Wegebau-Aufseher
eine nicht pensionsfähige Zulage oou 25
Thlr. aus Tit. XIV. Pos. 5.

Schroedcr . . . . .
Augnau . . ' . .
Rüdcsheim . . . . .
Diening . . . . .

Aufseher III. Klasse.
Müller II .
Henninger
N. N.

N. 5!.
^. ^.
^. ^.

Wertmeister I. Klasse
Zistig, Webermeister
Nelles, Seilermeister
Kürten, Schustermeister

Werkmeister II. Klass,
Meuter, Schneidermeister
Versteegcn,Schlossermeister
Schmitz,Landwirthschaftsmeister

Werkmeister III. Klasse
Dreesen,Bäckermeister
Leick, Schreinermeister
Lindclauf,Buchbindermeister

01« 10585

312
312
312
312

312
312
312
312

300
300
300
300
300
300
300

336
336
336

312
312
312

300
300
300

616 18025

Summa.

Thlr. «>,r. Pf.

75

10660

312
312
312
312

312
312
312
312

300
300
300
300
300
300
300

336
336
336

312
312
312

300
300
300

18100

2 55

Der vorige Mithin pro 1874/76. Nro.
der
Be¬
läge.

Pachtland
il 20 Thl-
pro Hectar

Hect. Are.

Etat
setzteaus. mehr.

Thlr, S„,Pf, Thlr. Sg.Pj

weniger.

, . Thli. Ey. Pf

^ Bemerlunge,1.
e.

8980 " 223( > ^ - 550 8^16 3 77 10

240 ^ 73 — — — 12 28
240 ^ 73 — — — 9 56
240 ^ 72 — — 9 )3
240 - 72 8! ^2

240 - 72 9l >6
240 ^ 72 — ^ ^ — — 95 >6
240 - 72 — — — — — — 9 33
240 - 72 — — 95 !3

230 - - 70 — ^ — _ — 9 33
230 - 70 — -^ — — — — 9 33
230 ^ 70 — — — — ..... -^ 9 33
230 ^ 70 — — — — — 9 33
230 - 70 — — — -- — -----
230 ^ 70 — — — — - — — ^
230 - 70 — — — — ^ — -----

250 ^ 86 _
250 - 86 — — — — — 11-
250 - 86 — — ^» 9 81

249 - 72 — — ^. 9 81
240 -
240 -

72
72 — ^- — — —

95
112

sz Beziehtaußerdemeine Remunerationvon 35 Thli.
jährlichfür die UnterhaNnna,der Pumpe« in

l) der Anstalt.

230 - 70 _ 9 33
230 - 70 — — — — — — 95 6
230 - 70 — — _.. —

°»---------
— 95 3

14670 - 3980 — 550 1 j 5 7211
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Pos Ausgabe.

Thlr.

Dienst-Einkommen.

Besoldung.

Thlr, Sss.P!

Mieths-Ent-
schädigung.

Thlr. S«,Pf,

Summa.

Thlr, Sg.Pf.

42

43

44

45

46

47

48

49

52

Noch Tit. I. ^. Besoldungen.

Aufseherinnen.
Hammerstein,Ober-Aufseherin ....

und freie Wohnungin natnrn, . . .
Luugenstraß,Werkführerin .....

und freie Wohnuug in natura . . .
Aufseherinnen I. Klasse.

Schmidt ...........
und freie Wohnung in naturg, . . .

Remm ...........
und freie Wohnung in natnra . . .

Aufseherinnen II. Klasse.
Kühn ....... ». . . .

und freie Wohnnng in natur» . . .
Krosch ...........

und freie Wohnung in Nlltnra . . .
Auffeherinnen III. Klaffe.

Scherff ...........
und freie Wohnung in natur«, . . .

Sauer ...........
und freie Wohnung in natura, . . .

Miethsentschädigungfür 14 Auffeherund
Werkmeister5 42 Thlr ......

Anmerkung: Es sind außerhalb der
Anstalt 13 und in derselben7 Dienst-
wohnungeu für Aufseher und Meistervor¬
handen; die Miethsentschädigungfür 1
Dienstwohnung(ein Zimmer) wird jedoch
nur dann erspart, wenn ein unuerheirathe-
ter Aufseherangestellt ist; 19mal 42 Thlr.

Dienstboten.
Meyer, erster Fuhrknecht ......

Bezieht außerdem: 303 StückLohkuchen,
16 HectoliterArandgeriß, 54?'/« Pfd.
Schwarzbrod.

I^tU8 . .

616 18025

300

250
24

24

24

24

24

24

24

798

240

240

220

220

210

210

200

1606! 20115

42

705

18100

300

250

240

240

220

220

210

210

588

242

20820

25?

Der vorige Mithin pro 1874/76 Nro.
der
Be¬

Pachtland
Etat

setzte aus. mehr. Weniger.
ll 20 Thlr.

pro Hectare.
Bemcrtungc u.

Thlr. Sss.Pf. Thlr Sg.Pf, Thlr. Sq. Pf.
läge.

Vect. Are.M.

14670 — — 3980 — — 550 — — 5 72 l!

250 — — 50 — — — — — ^ N! 90

200 — — 50 — - — — — — 4 ^,,

200 — — 40 — — — — — — 9 ^>>

200 — - 40 — — — — - — ,l> 95

180 — 40 — — — — — 5 .'^

180 - 40 — 4 i>?

170 — 40 — 4 »!»

170 — 40 — — — — — 3 -2!

540 48 — — — — — — —

180 — 62 — — — — — 9 33

16940 — 4430 -^ 550 — — 6 !!? 63

33



258

Dienst-Einkommen

Miethe
"Eutschädiguug.

Thlr. S„. Pf, Thlr. Tl,, Pf,

Summa.

Thlr. Sl,, Pf.

53

Noch Tit. I. ^. Besoldungen.

1rllN«pnrt

Neiss,zweiter Fuhrluecht ......
und freie Wohuuug in nalnrn, . . . .
AußerdemEmolumente wie llä Pos. 52

Obcrlack,Koch .........
Außerdem:Freie Wohnung in n.itnrn,. .
HäuSlingöl'ost.I82V« Pfd. Fleisch. 182 »>
Liter Bier. 517^ Pfd. Schwarzbrod.
Freies Bett. NeinignugsOegenstäude. .

Hold, Viehmagd ........
^Außerdem:Eiue Schlafstelle im 5tnhstalle.
Die übrigen Emolumentewie lul Pos. 54.

lUN6

24

20115

180

120

?0l

Summa

5?

5?a
58
59

60
61
62
63
64

ü. Kleidergelder.

l630

Für den Ober-Anfscher, 22 Aufseher uud
9 Wcrknieistcr,also für 32 Beamte ii,
15 Thaler jährlich.......

Für die Ober-Aufseherin,die Werlführeriu
uud 6 Aufseherinnen,also für 8 Beamte
li 5 Thlr. jährlich.......

Summa L. Klcidergelder

d Pensionen.
Verwalter Wiele ........
Schullehrer Dederichs .......
AufseherEsser ....... - -

Summa <ü. Pensionen.

v. Unterstützungcu.
Wittwe Director Faltenbcrg .....
Wittwe Polizci-InfpectorHosfumnn. . .
Wittwe AuffeherGriefe ......
Wittwe AufseherGörres .....
Wittwe Aufseher Schmidt . ...

60

2047.'

480

40

70."

^20

180
150
110

22

440 22

100
60
36
3«
36

I_,n,l,n«! — 268

20820

l80

120

60

21180

480

40
520

180
150
110
440

100
60
36
36
36

'268

22

22

259

Der vorige Mithiu pro 1874/76 Nro
der
Be¬
läge.

Pachtlaut »
Etat

setzte aus.

Thlr. La. Pf,

mehr.

Thlr. S«.M

weuiger.

Thlr. Tg. Pf.

». 20 Thlr.
pro Hectare.

Hect, Are.Mt.

Bemerluilgeu.

16940

85

100

36

—

—

4430

95

20

24

—

550

— ,

6 37

9

63

56

«»«>, fnil,er nebe» demGehalte eine Perfünliche
Zulasse«o» 14 Thlr.

17161

420

""

-

4569

4019

60

40

—

550

—

6 !? 19

420

150 — —

100

180

110

22 6 ^ —
—

—
— —

Die den, früheren Oec°non,ie>Verw»lterNiele
durchUrtheil de« Dis,iplinarh°l«« ,»er!annte
Pensiond°» jährlich i»u Thlr. 2, V°r. « P,'
war hier mit aufzunehmen.

150

— —

290 22 6

—

— —
16li.-o.

— —

—

— — "
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. Dienst - Eiukommc u.

Pos. Ausgabe.
Besoldung.

Thlr. Sq. Pf.

Weths-
Eutschädiguug.

Thlr Sq. Pf.

Summa.

Thlr. Sq.Pf.

65
66

Noch Tit. I. 0. Unterstützungen.

Wittwe AufseherBeuzclrath .....
Wittwe AufscherNoeder ......

268

36
36
36
36

—

__

—
—

^,

268

36
36
36
36

—

i
67 Wittwe AufseherNüthcr .....
68 Wittwe AufseherWächter ......

Summa I). Unterstützungen
Hierzu: „ d Pensionen. .

N. Kleidergelder.
„ ^. Besoldungen .

Suinma Tit. 1. Besoldungen .

—

412
440
520

20475

^ 6

705
—

412
440
520

21180

22 6

2184722 6 705 — — 22552 ^ 6

Beträge im
Eiuzelucu.

Beträge im
Ganzen.

1

2

Tit. II. Speisung
Für die Speisung von 500 Häuslingen uud, ^audarmeu,

2 Officiautenund 2? Main, Militairwache ....
stosteu des Brodes für Beamte, Häuslingeund Militairwache

(coiit'. Tit. V. Pof. 3 der Einnahme.)
Summa Tit. II. .

Tit. II l. Ärauteüpflenc.
Für Mcdicamenteund chirurgischeInstrumente znr spceielleu

^unnua Tit. III ^,ur 80 .

Tit. IV. sseucnmg.
Für FeueruugsMaterialieu :c. zur specielle»Berechnung .

Summa Tit. IV ^,or »e .

Tit. V. Beleuchtung.
Für Belc»chtuugs>Matcrialien:c. zur spccicllcn Berechnung

Summa Tit. V. per «o .

Tit. VI. Vctlciduu,,.

Für Bctleiduugs-Oegeustäude:c. zur specielle«Bercchuuug
Summa Tit. VI r>er »e .

23000
2300

— — ^- — -

25300

600

3000 .....

1400

3500
— ..... - —

261

Der vorige
Etat

setzteaus.
Tl,li. Sa Pf.

Mithin pro 1874/76

mehr.

Thlr. Sq. Pf,

weniger.

Thlr Sq. Pf,

Nro.

der

Beläge.

216
150
420

17161
17947

26800

2200

29000

570

1650

1270

6000

196
290
100

4019

<??

4605 22 6

100

3800

30

1350

130

3700

2500

16 u

17/18
u. 27

27

19/20
u. 2?

21/22
u. 2?

23,24
U. 27

Bcmertuusscil.

Die Unsnol, ,>e dieser U„ierstii!<nnq i,> den Etot wurde oom Pro-
oinzinl Pcr!o»ltnn,isr»!h in der Schimq vom!!<>.in, ?» dcfchlosien.

Die beiden Anstaltsqeisllichei! bel«mnie„ leine iefondere beizimq«»
Portion mehr.
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Ausgabe.
Beträge

im Einzelnen,

Thlr, Sa Pf

im Ganzen.

Thlr, Sa, Pf.

Tit. VII. Lagerung.
Für Lagernngs-Gegeuständeu. zur speciellen Berechnung .

Summa Tit. VII por «u .

Tit. VIII. Utcilsilie»und Haudwcrksgeräthe.
Zur Unterhaltungund Ergänzungder Uteusilien und Hand^

werlsgcräthczum speciellen Nachweis ......

Summa Tit. VIII per »u .

Tit. IX. Baufouds.
1 Zur bauliche»Unterhaltungder Gcbäulichteiten....
2 Wir die Neiuignngder Schorusteiue .......

Remunerationfür die Bcsorguugder Geschäfte in baulichen
Angelegenheiten.............

Summa Tit. IX .

Tit. X. Neiuiguug.
Für ReinigungsGegenständc:c. zur speciellen Berechnung.

Summa Tit. X per 86 .

Tit. XI. Feuer-Versichcrungs-Beitrüge.
1 Für die Versicheruugder Gcbäulichteiten......
2 Für die Versicherungdes Mobilars .......

Summa Tit. XI ,

Tit. XII. Kirchen-und Schulucdürfuisse.
Au die katholischeKirchcufabrikzu Brauweiler für den

Mitgebrauch der katholischenKirche und zur baulichen
Unterhaltung derselbe»...........

2 Remunerationfür den Küster der katholischenKirche ^ .
3 Remunerationfür den Küster der evangelifcheuKirche. .

Zur Ausspcnduugdes heil, Abendmahls,für das Stimmen
der Orgel und für Beleuchtungder cvangel. Kirche, sowie
für Wein bei der heil. Messe in der kathol. Kirche

Für das Spiele»der Orgel bei dem Gottesdienstder Häusliuge
ll) in der katholischenKirche ........
K) in der evangelischenKirche .......

Für die Bibliothekund zn Schulbcdürfnisseu.....
Summa Tit. XII .

50
30

1200

2200

2500
4ii

100

3645

600

241
43

234

400
50
20

25

80
200

>?

263

Der vorige
Mitl

mel

Thlr,

M pro 1874/76.

Ps,

Nro.
der
Be-
läge.

Etat
setzte ans.

Thlr. ",,,Pl,

r.

Si,,Ps,

weniger,

Thlr, T»

Bemerkungen.

1650

!

450 2?

27

25/26
n. 2?

2250

,

50

2500
45

^-

100

.!

— —

! "

AusMdem Wurde» beantragt zur erlroxrdinairr Deckuu,, »uZ t«n

2l!!I' i Thlr, zu Umpflastenma,,'»,
4^NNThlr, stlr Docherurueruugen.

2545

650

100

50 —

241
43

7 6 — — --

284

400
50
20

25

80
200

!? 6

— —

^

—

775 — >- — ^ >" '
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Ausgabe.

Beträge

Pos. im im

Einzelnen. Ganzen.
Thlr. Ga. Pf. Tl,lr. Gg. M.

Tit. XIII. Geschäftsführung.
1 Für Schreibmaterialien:c. . . . . . ._, — — 160 — —
2 Für Drucksachen ...... — — — 100 — —
3 Für Buchbinderarbeiten ..... — -^ — 4 ^ —
4 Für öffentliche Blätter nnd Schriften — — — 11 2«' —
5 Für Briefporto....... — — — 130 — —
6 Diäten und Reisekosten ......

Summa Tit. XIII. .

— — — 250 — —

— ...... 655 2<»

Tit. XIV. Extraordinarii..
1 Für allenfallsigeUnterstützungender Beamten der Anstalt

znr Disposition des Provinzial-Acrwaltungsraths — — — 300 — —
2 Ncisenntcrstützungen für entlassene Hänslingc n, 1 Thlr. . — — — 450 — —
3 Zur Beschaffungvon Kleidungsstückenfür entlassene bedürf¬

tige Häuslinge ...... — — — 50 - —
4 Frachtkosten für die Besorgungder Anstaltsbcdürfnisse

(oont. Tit. V. Pos. 3 der Einnahme der Landwirthschaft.)
700

5 Insgemein ....... — — ^ 78? — —
- (Znr Dispositionder VerwaltnngsEoininission.)

Summa Tit. XIV.

— — — — — —

— — — 228? — —

^ — — - — —

265

Der vorige Mithin pro 1374/76. Nro.
der

Beläge.

Etat

setzte ans.
TM-. Sg. Pf.

mehr.

Thlr, S«, Pf.

Weniger.

Thlr. Sg. Pf.

Bcmertuugeu.

160
100

4
36

150
450

^ —
—

24
20

200

10

—

2?

900

600
220

80

1108
500

12 6

230

700 —

244

300

30

321
500

12

__

6

Evenwell soll hieraus die llnterstlihunqdes früherenBuchbinder«
Vrow» bestrittenwerden.

2508 12 !» 930 - 1151 12 !>

—
^ >

221 12 6

34
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Bet rüge

Pos. Ausgabe.
> im Einzelnen. im Ganzen.

Thlr, Sssl, Pf, Thlr, S»r, Pf.

Tit. Rekapitulation.
I. Besoldungen,Kleidergelder,Pensionen und Unterstützungen — — ' 22552 22 6

II Speisung ....... — — ^ 25300 — -—

III. Krankenpflege — — _ 600 — —

IV. Feuerung — ^ 3000 — —

V. Beleuchtung — — 1400 — —

VI. Bekleidung — — — 3500 — —

VII. Lagerung — - — 1200 — —

VIII. Ntensilienund Haudwerksgeräthe — — ^.. 2200 — —

IX. Baufonds — — 2645 ^ —

X. Reinigung — — — 600 — —-

XI. Feuer-Versicherungsbeiträge — ^ ^- 284 1? 6
XII. Kirchen-und Schulbedürfuissc — -^

^j
775 — —

XIII. Geschäftsführung — — ^ 655 20 —

XIV. Extraordinaria
— — — 228? —

Summa aller Ausgaben

— — ^ — — —
— — — 67000 —

! Die Cinna! mien betragen > ~
— — 67000 '" -^

Valancirt.

26?

Der vorige Mithiu pr o 1874/76 Nro.
der

Beläge.

Etat

setzte aus. mehr. weniger.
Bemerkungen.

«Ur S». Pf. THK. «« Pf Thlr, «g, Pf

1794? 4603 22 6
29000 — — — — — 3700 ^ —

570 — - 30 — — — — —

1650 — — 1350 — — — — —

1270 — — 130 — — — — —

6000 — — — — — 2500 — —

1650 — — — — — 450 —

2250 — — — — — 50 — -

2545 — — 100 — — — — .....

650 — — — — — 50 — -

284 1? 6 —

775 — - — - — — — ~

900 ------ — — — 244 10
2508 12 6 — — 221 12 6
— — 6215 22 6 7215 22 6

68000 ...... — — 1000
68000 ^ 1000 ">
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Anlage Nr. 10.
Düsseldorf, den 10. Mai 1874.

Antrag
des Provinzial-Verwalinngsraths auf eine Zusatzbestimmungim ß. 15 des rcvidirtcu Statuts der
Provinzial^ülfstasse bezüglichAnlegung disponibler Baarbestäude derselben bei Privat Bank¬

häusern bis zum Betrage von 200,000 Thaler.

Durch den AllerhöchstenLaudtags-Abschicdvom 15. November 1802 i'n«. 23 ist die
Directiou der Provinzial-Hülfskasseans den Antrag des Provinzial-^andtags befugt erklärt worden,
ihre disponibel,! Gelder zinsbar anzulegen durch Belegung bei der PreußischenBaut, sowie durch
Ankauf oder Bcleihung inländischer Staatspapicre, Pfandbriefe, Obligationen der Rhcinprovinz,
der in der Rheinprovinz bclcgencn Kreise und Städte, sowie sonstigerauf den Inhaber ausgestellten
Papiere, welchen pupillarischc Sicherheit gesetzlich beigelegt ist. Diese Befuguiß ist uuter Aus¬
dehnung auf den Ankauf von Iuhabcr-Papieren des NorddeutschenBundes und des Deutschen
Reiches bei Erlaß des Reglements, betreffend deu Uebcrgang der Proviuzial-Hülfskassein die
ständische Verwaltung vom 20. Januar 1873, uach dem Wortlaut des Eiugaugs erwähnten Allcrh.
Landtags-Abschiedesals ß. 15 in das dem Reglement augcfügte revidirte Statut der Hülfskasse
übergegangeu.

. In der Praxis hat sich diese Bcfugniß für nicht ausreichend,und namentlich die verzinsliche
Anlage bei der Bank mehrfacheSchwierigkeitenergeben,da das Geld zur Erfülluug des Prinzipal¬
zwecks der Hülfskasse (ß. 1) zum Theil stets disponibel sein muß, ohne es grade als Aaarbestand
ohne Zinsengeuuß in der Kasse zn behalten, die Bank aber vorherige Kündigung verlangte. Es ist
deshalb bereits durch Miuisterial-Erlaß vom 31. August 1803 die ziusbare Belegung der Bestände,
soweit dieselbenbei der Preußische,,Baut oder durch Autauf depositalmäsiiger Papiere den obwal¬
tenden Verhältnissen nach nicht erfolgen kauu, bei der Cöluischeu Privatbank und dem Abraham-
Schaafhansen'schcn Bankverein bis zu dem von dem Herrn Oberpräsibentcn festzusetzenden
Marunalbctrage gestattet worden und dies in die Geschäftsanweisung für die Directiou der
Provinzial-Hülfskasse übergegangen.Als bei dem Ucbergangeder Verwaltung der Hülfskassein die
proviuzialständischeVerwaltung verschiedeneBestimmungen der vorgenannten Geschäftsauweisnng
eine Aenderung bedürften uud der Proviuzial Verwaltuugsrath der stäudischcn Eommission, welche
jetzt die Verwaltung der Kasse unter der bisherigen Firma einer Directiou der Proviuzial-Hülfs-
lasse führt, auf Grund des ß. 6 des Allerh. bestätigten Regulativs für die Organisation der
Verwaltung des provinzialstäudischcuVcrmögeus :c. vom 27. September 1871 eine neu redigirte
Gcschäftsauweisunggab, hat derselbe im Hinblick ans den Art. 4 des Rcglemcuts, betreffend den
Ucbergang der Hülfskasse in die ständische Verv^ltung, wonach die bisherige Gcschäftsauwcisuug
bis zur Abänderung dnrch den Proviuzial Verwallu,".srath bestehen bleiben sollte, die Bcfngnißdcr
Direction znr zinsbaren Hinterlegung der disponibel« Bestände bei deu genannten beiden Bank¬
häusern bis zum Betrage vou 200,000 Thlrn. beibehalten, sich hierbei aber der Ansicht nicht
verschließen können, daß diese Hinterlegung vou Geldern der Kasse außer den Normen, welche im
8. 15 des Statuts gegeben sind, dein Proviuzial-^audtage Anlaß zu dem berechtigtenVorwurfe
der Ueberschreituugder Befugnisse gebe» löuute, so sehr die Nuorduuug an sich auch zweckmäßig
und durch die Umstände geboten ist.
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Der Provinzial Verwaltnngsrath beantragt daher, der Provinzial-Landlag wolle folgenden
Zusatz zum ß, 15 des Statuts der Hülfstasse beschließen:

Soweit die Baarbcständc der Hülfstasse nicht auf die vorstehende Weise nach
den obwaltendenVerhältnissen verzinslichangelegt werden können, taun die Direetion
dieselben bis zu dem, durch dcu Proviuzial-Vcrwaltuugsrath festzusetzendenMaximal¬
betrag auch bei Privatbanken, welche ihr von dem Provinzial-Verwaltuugsrath be¬
zeichnet werden, verzinslichhinterlegen.

In diesem Zusätzedie Bankhäuser ebenso, wie in der Geschäftsanwcisnngzu benennen, bei
welchen die Hinterlegung soll stattfinden dürfen, muß für bedenklich erachtet und dem Provinzial-
Verwaltnngsrath die -Bestimmung überlassenwerden, ob es geboten ist, die Geschäftsverbindung
mit den einzelnenBankhäusern »ach Lage der Verhältnisse abzubrechen. Ebenso wird es zweck¬
mäßig sein, die Bestimmung über den Marimal-Betrag seinem pflichtmäßigeu Ermessennach Maß¬
gabe der Zcitnmständezu überlassen.

Dcr ProviuMl Verwllliungbraih.

Anlage Nr. 11.
Düsseldorf, den 24. Mai 1874.

eferat
des Mm'mzial-Berwaltungsmtßs an den Urovinzial-^andtaa,

betreffend Feststellung des AusgabcEtats für die Direetion der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse
pro 1874/70.

Für den Geschäftsbetrieb der Direetion der RheinischenProvinzial-Hülfskassehat seither
e n besondererAnögabe-Etatnicht bestanden.

Nach der diesseitigenFeststellungvom 1, März v. I. beziehenan Verwaltungstosten:
1. der Vorsitzende der Direetion, Rcgierungsrath Lettow jährlich . . . 600 Thlr.
2. der 1. Buchhalter, Rcgicrungshauptkasseu OberbuchhalterBodendorf . 400 „
3. der 2. Buchhalter, Regieruugs-Secretariats-AssistcutJung .... 250 „
4. der Cassircr Lcmpfried ...... - ........ 350 „
5. der Secretair Wagner ............... 400 „
6. der Negistrator und Journalist Schnitzler ......... 175 ,.

Summa 2175 Thlr.
Nach tz. 6 der Gcschäfts-Anwcisnng für die Direetion der Provinzial-Hnlfs-

tasfe vom 15. März 1873 wird das zu den mechanischen Dienstleistungen bcnöthigte
Personal als Boten und Eassendieuer,uach Bedarf von der Direetion angenommen; ^-
die Bureaubedürfniffe werden in der bisherigen Weise liquidirt.
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'IV-n^part .2175 Thlr.
Nach der letzten Iahres-Nechnung pro 1872 sind verausgabt worden:

u. für Eassendiener,Copisten und Copialieu :c ......... 300 „
K. für Drucksachen,Porto, Abonnementsgelder, Insertionsgebühren und

sonstige kleineu VerwaltuugsAusgaben :c .......... 400 „

SummcT'2875 Thlr.
hierzu treten an Diäten und Reisekosten für die Mitglieder der Direction,

welche zufolge Beschlußfassungdes Provinzial-Vcrwaltnngs-Raths die früheren fixirten
Neniünerationen nicht mehr beziehen, sondern dieselben Diäten uud Neisekostcuvcrgütung,
wie die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths ........... 325 „

Total-Summc 32()0 Thlr.
Der Provinzial-Vcrwalluugsrath beantragt, der hohe Landtag wolle zu diesem Betrage

die jährlichen Vcrwaltuugstosteu der Directiou der Rheinische» Provinzial-Hülfskassefür die nächste
Etatspcriodc uormiren.

vrr ^rlN'iü^nl'tlerwoItüilggrlltl».

Anlage Nr. l2.
Düsseldorf, den 23. April 1874.

Referat
betreffend die Erfordernisse und Pensionssätzcfür die Aufnahme uud Verpfleguug von Kranken in

der Proviuzial Irren-Heilanstalt zu Siegburg.

Der ß. 2 des Reglement« über die Leitung und Verwaltung der in der Rheinprovinz
vorhandenen Proviuzial Irrcu-Heil- und PflegeAustaltcu vom 20. November 1872 hat die Bestim¬
mung über die Aufnahme Erfordernisse und die nach verschiedenen Massen mit verschiedener Ver¬
pflegung abzustufenden Verpflegungssätzeeiner besondern Beschlußfassungdes Provinzial-Landtages
vorbehalten. Die bestehenden, durch die vormalige VerwaltungsEommission der Irren-Heilanstalt
zu Siegburg unterm 1. November 1870 genehmigte«Bedingungen der Aufnahme in die genannte
Anstalt bedürfen sowohl in Folge des Uebergangs der Anstalt in die provinzialständische Verwal¬
tung, wie nach den bisherigen Erfahrungeu theils redactioneller, theils wesentlich materieller Ab¬
änderungen und Ergänzungen. Die Letztern werden nachstehend näher motivirt:

1. Die bisherigen Pensionssätzefür die Kranken I. Klasse, 500 Thlr. für Rheinländer,
600 Thlr. für Kranke aus auderu preußischen Provinzen, 680 Thlr. für Ausländer scheinen ent¬
schieden zn gering bemessen gegenüber den Leistungender Anstalt. Der Kranke I. Klasse erhält
außer 2 Räume» für Schlaf- uud Wohnzimmer die Vergünstigung eines eigenen Wärters und den
I. Tisch. Da der letztere fortan auf 265 Thlr. berechnet werden muß und ein besonderer Wärter
nach den Etatssätzen mit 200 Thlr. (106 Thlr. Durchschnittslohnund 104 Thlr. für Beköstigung)
wenigstenszu veranschlagenist, so erleidet die Verwaltung der Anstalt bei dem Pensionssatzevon



271

500 Thlrn. einen nicht unerheblichenSchaben bei der Verpflegung jedes Kranken I. Klasse aus
der Rheinproviuz.

Wir glauben deshalb im Einvcrständnißmit dem Director der Anstalt eine Erhöhung des
Pensionssatzesfür die Kranken I. Klasse um so mehr beantragen zn müssen,als die Privat-Anstalten
der Provinz bei ungefähr gleichen Leistungen die Verpflegungssätzeungleich höher normirt haben
(700 bis 1200 Thlr. pro Jahr). Die Erhöhung der Pensionösätze für Kranke I. Klasse wird nur
als eine Nothwendigkeitfür die Irren Heilanstalt, wenn sie keine Einbuße an der Verpflegung
solcher Kranken erleiden will, anzusehen sein, und wir erlauben uns vorzuschlagen, daß die Pension«,
sätze für die Verpflegte« I, Klasse künftig in folgender Weise normirt werden:

für Kranke aus der Rheiuproviuz zu 600 Thlr. pro Jahr,
für Kraute aus andern preußifchen Provinzen zu 700 Thlr. pro Jahr,
für ausländischeKranke zn 800 Thlr. pro Jahr.

2. In Anbetracht,daß ein eigener Wärter für den bisher erhobenenSatz von 140 Thlrn.
Von der Anstalt nicht mehr zu halteu ist, wird eiue entsprechende Veränderungvorgenommenwerden
müsseu, und zwar dahin, daß für die Haltung eines eigenen Wärters in der I>. Klasse die
Summe von 132 Thlr., für die Anstellungeines zweiten Wärters aber 200 Thlr. zu berechnen
sein werden.

3. Nachdem die Verwaltuugs- uud UnterhaltungskostenderProvinziabIncu-H e i la u sla l t
zu Siegburg, soweit sie selbstverständlichnicht durch die eigeueu Eiunahmeu der Anstalt gedeckt
werde,,,zufolge des 8- 12, Aliuca 1 des Reglements ans die Provinz umgelegt werden nud somit
die Kosten der Verpflegung für heilbar erachteteIrren dieser Anstalt, welche zahlungsunfähig sind
und zahlungsfähige, zu ihrem Unterhalte verpflichtete Angehörigenicht haben, als gemeinsame Last
der Provinz erklärt siud, während die gleichen Kosten, sowie die ürbauuugö- uud Eiurichtuugs>
kosten der 5 neuen Irren-Heil- uud Pfleg c austalteu im Gegeusatze hierzu mich dem Ein¬
gange dcö citirten 8- von den betreffendenNegieruugöbezirlcuanfzubriugensind, und nachdem die
Befuguiß znr Bewilligung von Freistellen von den Königlichen Regierungen der Provinz nach ß.
4 zu 3 des Reglements au dcu Provinzial-Verwaltnugsrath übergegangen ist, erscheint es zweckmäßig,
über die Bewilligung von Freistelleu und die Art der Beautraguug dcu Gemeinde Behörden nähere
allgemeineGesichtspunkte zu geben und namentlich auch anzudeuten, in wie weit hierbei das Reichs,
gcsetz über den Untcrstützuugswohnsitz vom 6. Juni 1870 in Betracht kommt.

Pos. 4 des folgendenEntwurfs der ueucu Aediugnngcn,Erforderniffe und Pensionssätze
für die Anfnahme uud Verpfleguug iu der Austalt soll dies bewirke«; ihr Inhalt bedarf einer
Weitern Erläuterung nicht.

4. In den bisherigen Nnfnahme-Bedingungenfür die Irren-Heilanstalt Siegburg ist
bestimmt,daß, wenn der Kranke vor Ablauf des bezahlten Verpflcgnngsquartals ausscheidet,der
Nest der vorausgezahlten Verpflcgnngskostcnfür denjenigenMonat anheimfällt, in dessen Verlauf
der Abgang erfolgt, wogegen die Anstalt beim Ableben eiues Kranken die Kosten der einfachen
Beerdigung trägt.

Diese Bestimmung ist geeignet,mauichfacheu Austoßzu errege».
Zunächst ist dadurch eiue Beschränkungsowohldes Rechtes der Familien, ihre Kranken zu

jeder ihnen passenden Zeit abzuholeu, als der Befuguiß der Dircction hinsichtlich der Entfernung
der ungeeignetenoder anch genesenen Kranken gegeben.

Beide Theile werden gezwungen,die Entfernung der Kranken stets zu Ende des Monats
zu bewirken, die Familie, um leinen Schaden zn erleiden, die Direction, nm nicht die Familien
finanziell zu beschädigen. Diese Bcschräntung ist nm so lästiger, wenn besondereUmstände es der
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Familie unmöglichmachen, den Abholnngstermiueinzuhalten, oder die Direction die möglichstrasche
Entfernung des Kranken zu wünschen Grund hat.

Jene Bestimmung erweckt aber auch den Schein, als ob die Anstalt einen Gewinn dadurch
zn machen beabsichtigeund sich filr die etwa von den Angehörigenbeliebte,von der Direction
nicht verlangte Entfernung eines Kranken eine Geldentschädigung,gleichsamzur Strafe, zahlen
lassen wolle. Der Umstand, daß in den Privat-Irrcuanstalten das Anheimfallender ganzen
Qnartalpension filr den Fall der Entfernung eines Kranken während des Quartals üblich ist, ist
nur zu sehr dazu angethan, einen solchen Schein zn bestärken, welchen eine öffentliche Anstalt unter
allen Umständenzn vermeidensich angelegenlassen sein mnß.

Daß bei dem Ableben eines Kranken die Anstalt filr den verfallenen Nest der Monats-
Pensiondie einfachen Beerdigungskostenübernimmt, scheint an dieser Anffassnng nichts zu ändern.
Es bandelt sich dabei um das Risico eines Gewinnes oder eines Verlustes, je nachdemder Todes¬
fall zu Anfang oder zu Ende des Monats erfolgt. Daß die Anstalt sich auf ein solches Geschäft
überhaupt einläßt, erscheint ebenfalls für die Verwaltung eines Proviuzial-Iustituts nicht passend.
Dazu kommt, daß die Sache in Wirklichkeit sich bei Pcusiouairen der beiden ersten Vcrpfteguugs-
klaffen doch anders gestaltet. Die Angehörigen derselben sind mit der einfachen Beerdigung
(niedriger, leichter Sarg aus Tannenholz) in der Negel nicht einverstanden, sondern beschaffen sich
oder lassen sich durch die Austalt beschaffe» (wenn sie irgend vermögend sind) den Sarg und die
Einkleidunguach ihrem Wunsche,ziehen also von der Verpflichtungder Anstalt nicht den durch die
Bestimmungen beabsichtigten Vortheil.

Ans den angeführten Gründen halten wir folgende Bestimmung zweckmäßiger:
„Scheidet der Kraule vor Ablauf eines Verpflegungs Quartals aus, so werden die

vorausgezahltenVerpflegnngskostenvon dem auf das Ausscheiden folgendenTage ab
zurückgezahlt. Beim Ableben eines Kranken haben die Angehörigendesselben bezie¬
hungsweise die Gemeinde des auswärtigen Uutrrstützuugswohusitzesdie Beerdigungs¬
kosten zn tragen,"

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt hiernach, der Provinzial-Landtag wolle den
erörterten Abänderungen und Ergänzungen der Aufnahmebedingungenund Pcnsionssätze, sowie
dem angeschlossenenneuen EntWurfe derselben seine Zustimmung ertheilen, wonach der Provinzial-
Verwaltuugsrath denselben als künftigeNorm publiciren wird.

Der ProninMl Vrrwallnngsratl).
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Bedingungen,Erfordernisse und Penfionssahe
ftir die Aufnahme und Verpflegungvon Kranken in der Provinzial-Irren-Hcilanstalt zu Siegburg.

1. Die Aufnahme vou Kranken in die Irren-Heilanstalt ist bei der Anstalts-Dircction Aufnahmemodus.
nachzusuchen (ß. ss des Reglements vom 2N. November t«72):

.->,) Für solche Kranke, welche die uormalmäßige Vervslcgnngin der uutersten Klasse
(III,) erhalten sollen, ist der Aufnahme Antrag von der Ortsbehörde mittels Einsendungdes beant¬
worteten ärztlichenFragebogens zu stellen.

Köuueu die Verpflegnngstostcn eines solchen Kranleu vou den Angehörigen desselben
getragen werden, so muß außerdem ein amtliches Attest über die Zahlungsfähigkeitder Letzteren
beigefügtwerden, l

Liegt es dagegen in der Absicht, für den Kranken eine ganze oder theilweifcFreistelle zu
erwirken,so ist ocm Aufnahme Antrag außer dem vorbedachtenFragebogen nur ciu Revers beizu¬
fügen, durch welchen sich die bezügliche Gemeindeverpflichtet,deu Kranken, wenn sich derselbe zn
einer weiteren Behandlung in der Anstalt nicht mehr eignen sollte, innerhalb 3 Wochennach er-
folgter AufforderungSeitens der Austalts-Dircctiou wieder abholen zu lasse».

Erst dauu, wenn die Äustalts-Directiou über die Anfuahmcfähigkeitdes Kranken ent¬
schieden resp, die Genchmignng zur Aufnahme desselben ertheilt hat, darf die Abführung des
Krauten nach der Anstalt unter deu 5uii. 2 vorgeschriebenen Formalitäten erfolgen.

Da die Genesuugsfähigteiterfahrungsmäßig iu geradem Verhältniß steht zn der Dauer
der Krankheit und mit jedem Monate der Krankheitsdauerabuimmt, muß die möglichste Beschleu¬
nigung der Aufnahme-Anträgeund der Uebcrführungder Kranken in die Heilanstalt nach Ausbruch
der Krankheitdem Publiknm uud deu Behörde» dringend empfohlenwerden.

Namentlich ist nicht abzuwarten, bis auf den gleichzeitig gestellte»Antrag auf ganze oder
halbe Freistelle entschieden ist, da diese Entscheidunggrundsätzlicherst nach der Aufnahme erfolgt
nnd auf milder Praris beruht.

I>) Für Kraute, welche in die höheren V erpflc guug S tla ssen (I. und II.) auf¬
genommen werden sollen, sind die Aufnabme-Auträgevon den Angehörigen resp. Vormündernschriftlich
mit Angabe der gewünschtenVerpflegungsklasse unter Beifügung des beantwortetenärztlichen Frage¬
bogens nnd eines Attestes Seitens der betreffenden Gerichts- oder Orts-Polizeibehörde, daß die
Aufnahme des Kranken in die Irren-Heilanstalt ihrerseits genehmigt werde, und uuter Abgabe
eines schriftlichen Reverses, wonach der die Aufnahme Beantragende sich verpflichtet,deu Betrag
der Vcrpflcgungökosteuvierteljährlich uud jedesmal 14 Tage vor dem Aufange des Quartals,
voraus zu zahlen und den Kranken, wenn sein Zustand die längere Vclassung in der Anstaltnicht
Mehr erlaubt, auf Aufforderungder Direction spätestens binnen 3 Wochen wieder abnehmen zu lassen.

Bei beiden Kategorien vou Krankensind genaue Angaben über Hcrkuuft, Alter, Confession,
bürgerlichesDomizil, Geburtsort, Staub, Gewerbe,Name des Ehegatten uud Namen, Stand uud
Wohnort der Eltern erforderlich.

Bei Ausländern kann eine möglichst vollständige Krankheitsgeschichte die Stelle des für
Rheinländer vorgeschriebenen ärztlichen Fragebogens ersetzen.

«) Kranke, welche an Epilepsie,durch Schlagstuß entstandenerLähmung, Krcbsgeschwüren
"ber an höheren Graden von Syphilis leiden, sind ebenso wie die von Kindheit an Schwach- nnd

35
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Blödsinnigen von der Aufnahme in die Heilanstalt cnisgeschlosseu; Krankheitsfälle von veraltetem
Irrsinn mit jahrelanger Dauer können nur ausnahmsweise Aufnahme finden,

liinliefernng 2. Nach erfolgter Genehmigung des Aufnahme'Antrages muß der Kranke ungesäumt, mit
in die Anstalt. möglichster Rücksicht auf seine Schonung (jedoch lieber mit Anwendung von Zwang als von Täu¬

schung und List) der Anstalt zugeführt werde»; sollte die Einführn»«, sich iibcr 14 Tage nach der
ertheilten Aufnahme-Erlaubniß verzögern, so ist die Direetion von den Gründe» dieser Verzögerung
in Kenntniß zu setzen; die Gestaltung einer späteren Einfiihrnng bleibt weiterer Entscheidung vorbehalten.

Die Unterbringung der Kranke» darf nur in den dringendste» Fällen au Sonn- uud Fest¬
tagen stattfinden, die Abholung nie an solchen Tagen.

Die etwa die Krankcu begleitende» Polizeidiencr haben stets beim Transport Civiltleider
anzulegen.

Es wird gewünscht, daß die Kranke» von einem ihrer Angehörige» begleitet werde», der
mit ihrer Vergangenheit und den Verhältnissen der Erkrankung genan bekannt »nd im Staude
ist, deu Austaltsärzte» die denselbeu »och »öthig scheinende Auskunft zn ertheilen.

Verpflegungssätze. 8. Es bestehe» folgende Verpflegungskosten:

Klasse.

I.

II.

III.
(Normal
«lasse).

Verpflegullgssätzc
für Kranke.

ans der ! aus an - aus dem
Rheins

Provinz

«00

800

175

dernPro»
uiuzen.

700

350

250

Aus.
lande.
Thlr.
«00

Hierfü r
wird gewährt.

B e m erknng e u.

400

800

Eine gcfonderte gut
inöblirtc Wohuuug
zur alleiuigen Benn-
tzuug des Kraulen, ein
eigener Wärter »nd
der erste Tisch.

Eiue anstä»digc, inö-
blirtc Wohnung, welche

1. AerztlicheBehandlung, Är;nei,Väder,
Wäschereiuignng, Theilnahuie a» de» Ver-
gnügnngen, Beschäftigung nnd Unterricht
sind unentgeltlich. Für besondere Bedürf¬
nisse, Spazierfahrten, Wein :c., sowie zur
Unterhaltung i» Kleiduiigsstückcn ist aber
für die Kranken aus I. uud II. Klaffe
eine Summe als Privatkasse bei der An-
staltökasse zu hiutcrlegeu, über deren Ver-

mit 2 — 8 andere» ! Wendung jährlich, ans Erfordern öfters,
Kranken derselben Ver- !l Rechnung gelegt wird,
pflegungstlasse zn thci-^ 2 Für die besondere Haltung eines
le» ist, Wartung (1 jl eigenen Wärters für einen Kranken der
Wärter auf 8 — 4 >>II. Klasse steigert sieb der jährliche Ver¬

pflegungssatz nin 182 Thlr.
3. Für die etwa nothwendige oder ge^

wünschte Anstellung uoch eines zweite»
eigene» Wärters ist eine Vergütung von
200 Thlr. jährlich zu entrichten.

4. Wird für einen Kranken der II-
Klasse die Theilnahme am ersten Tisch
verlangt, so ist dafür eine jährliche Mehr-
vergütnng von 75 Thlr zu eutrichteu.

5. Das Tragen der eigeueu Kleider kann
den Kranken der III. Klasse nur ans-
uahmsweise uud gegen die Verpflichtung
der Angehörige«, sie in der Bekleidung
aus ihren Mittel» zu erhalte», gestattet
werden.

Krcmke dieser Klasse)
und der zweite Tisch.

Die Kranke» dieser
Klasse wohne» in grö-
ßerer Anzahl zusam¬
men , erhalte» den
dritten Tisch und wer
den von der Anstalt
gekleidet.
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Die Bewilligung von ganzen oder thcilwcisen Freistellen erfolgt nur für die III. Ver- Freistellen.
Pflegungsklasfenud nach Maßgabe der gänzlichen Lcistuugsuufähigkeit oder beschränkten Leistungs¬
fähigkeit der Geisteskrankenund der zu ihrem Unterhalt gesetzlich verpflichteten Angehörigenund
fiudet immer nur für solche Persoueu statt, »oelche entweder einen Uuterstützuugswohusitz in einer
Rheinische» Oemeiudc habe« oder ohne Unterstützungswohusitzsind und in der Rheinprovinz
ertranken, beziehungsweise zu Lasten des Rheinischen Landarmenverbandeshülfsbebürftig werden.

Für Personen, welche Unterstütznugswohnsitz außerhalb der Rhcinprovinz haben, hat die
Gemeinde,von welcherdie Einliefernngder Kranken in die Anstalt erfolgt, die Gemeindedes aus-
wcirtigcu Uuterstützuugowohnsitzcs in Anspruch zu uehmeu uud die vou dieser einziehbarenKosten
ohne Abzug au die Austalt zu entrichten.

Die Anträge auf Bewilligung einer ganzen oder theilweiscn Freistelle in der III. Ver¬
pflegungsklassesind unbeschadetdes voraugegebeueuAustiahuieVerfahreus durch den betreffenden
Herrn Kreis-Laudrath an den Provinzial-Vcrwaltuugsralb zu richten.

Der Autrag auf Freistelle muß enthalten Personal- uud Familien-Verhältnissedes Kranken
und der zu sciuer Fürsorge gesetzlich verpflichteten Personen, die Vermögens-, Erwerbs- und
Besteueruugsvcrhältuifsederselbenund die Angabe, ob und wo der Kranke Unterstützungswohnsitz
besitzt. Auf die Verhältuisse der Gemeinde, ans welcher die Einlieferung
stattfindet, kommt es nicht an.

5. Die Zahlung der Verpfleguugstostenfür die I. nnd II. VerpfiegungMasfe, sowie für Zahlungsmodus!
alle diejenigenKranken der Normal- (lll) Klasse, welchen Freistellen nicht bewilligt sind, fiudet nnr
für ganze Quartale priiuuinsraiKt« Statt; scheidet der Kranke vor Ablauf eines Verpfleguugs-
guartals aus, so werdeu die vorausgezahlten Verpflegungskosteu von dem auf das Ausscheide« fol-
gmdeu Tage ab zurückgezahlt. Beim Ableben eines Kranken haben die Angehörigendesselben,
beziehnngsweisc die Gemeinde des auswärtigen Unterstütznngswohnsitzes(oout. pn«. 4) die Kosten
der Beerdigung zu tragen.

Bei solchen Kranken, welche nicht durch öffentlicheBehörden des Inlandes der Anstalt
überwiesen werdeu, ist auf Erfordern der Dircction für die Pensionszahlung Sicherheit zu stellen.

tt. Die Abscndnng von Briefen, Geldern uud Effeeteu an die Austalt muß jederzeit porto¬
frei erfolgen. In keinem Falle dürfen Zuseuduugcn von Briefen, Geld lc. direct an die Kranken
ohue ärztlicheZustimmunggeschehen, vielmehr sind Vnefc für die Krancen sämmtlichan die Di¬
rcction, Gelder und Effekten aber au die Kasse der Austalt zu seuden.

7. Besuche bei den Kranken dürfen nur mit Genehmigungder Direction stattfinden. Zur Krankenbesuche.
Vermeidungunuöthiger Reisekosten wird ausdrücklich darauf aufmerkfam gemacht, daß es dienlich
'st, der Zustimmung der Direction vorher schriftlich sich zu versichern. Die Besucheselbst werden
'n Rücksicht auf den Dienst in der Anstalt besser im Laufe der Woche als an Sonn» und Fest-
taeen auszuführen sein.

Vorstehende Bedingungen und Pensionssätzewerden auf Grund des ß. 2 des Reglements
über die Leituug und Verwaltung der in der NheinprovinzvorhandenenProvinzial-Irren-Heil-und
Pstcgcanstalteu vom 20. November 1872 uud zufolge Beschlußdes Rheinischen Provinzial-
Landtages vom hierdurch festgesetzt.

Düsseldorf,den Juni 1874.

Der Rheinische provinzial Verwaltungsrath.

35'
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Anlage Nr. 13.
Düsseldorf, den 22. Mai 1874.

Referat
des H'rovinzial-Uerwaltungsraths an den H'wvinzml-^andtag,

betreffend die Unterbringung der Eorrigeudeu ans dein Regierungsbezirk Trier in die Provinzial-
Arbcitsanstalt zn Branweiler.

Die Provinzial Arbcitsanstalt zn Branweiler ist zur Aufnahme von 500 männlichen und
200 weiblichen Detiuirteu, also für 700 Eorrigeudeu eingerichtet.

Die Bevölkerung an Eorrigeudeu hat auch in frühereu Jahren durchschnittlich zwischen
550—000 Köpfe betragen, sich aber seit der Einführung ocr mildern Bestimmungen des neuen
Strafgesetzbuches wesentlich gemindert, so daß die Anzahl der Eorrigeudeu beiderlei Geschlechts am
3k. Dezember 1871 uur 34»; und am 31. Dezember 1872 389 uud am 31. Dezember 1873
sogar uur 310 Köpfe betrug. Auf Gruud dieser Erfahrungen hat denn auch in dem neuen Etat
für die Jahre 1874/76 die Zahl der täglich in der Arbeitsanstalt detinirten Corrigcudcu uuter
der Auuahme, daß eiuc strengere Praris der Behörden der Provinz zu eiuer etwas größeren Cor-
rigeudenzahl führen kann, nur auf 370 Köpfe angcuommeu werden können. Die Kosten für die
Unterhaltung der Eorrigcuden müssen sich gegen früher wesentlich vermehren, da die allgemeinen
Verwaltuugstosteu der Anstalt, namentlich die Besoldungen des Bcamtenpersonals, die Unterhaltungs¬
kosten der Gebäulichteiten :c. nicht blos dieselben geblieben sind, sondern sich den allgemeinen
Preissteigerungen folgend gesteigert haben, während die Einuahmen aus der Verwerthung der
Arbeitskräfte der Detiuirteu durch die Verminderung der Bevölkerung und durch Verturznng der
Detcutiouszcit abgenommen haben.

Trotzdem war für die Unterhaltung der Eorrigeudeu im Jahre 1872 gemäß den genauern
Darlegungen in dem diesjährigen VcrwaltnngSbcrichtc der Arbeitsanstalt in Branweiler nur ein
Pflegetostenbeitrag des Mandarinen-Verbandes von 5 Sgr. 10 Pfg. pro,^opf und Tag erforderlich,
indem die übrigen Unterhaltungskosten ans den eigenen Einnahmen der Anstalt, dem Arbeitsbetricbe,
der OecouomieHcrwaltuug w. bestritteu wurden. Dieser Zuschuß würde sich wesentlich gemiudert
haben, weun die etatsmäßige Kopfzahl von 700 Detiuirteu vorhauden gewescu wäre.

In der Arbeitsanstalt zu Trier ergab sich für den Laudarmcn-Vcrband im Pergleiche zu
der Arbeitsaustalt zu Arauweiler iu dieser Hinsicht eiu ungünstigeres Nesnltat.

Nach der von der Verwaltungs-Eommission des Laudarmenhauses zu Trier für das Jahr
1872 eingereichten Abrechnung über die Unterhaltungskosten der iu dieser Anstalt seit dem 1. Ja¬
nuar 1872 für Rechnung des Rheinischen Laudarmeu-Vcrbandes untergebrachte» Eorrigeudeu und
landarmen, sind im Jahre 1872 233 Eorrigendcn mit 41,081 Pflcgetagcn, also im Durchschnitt
112 täglich verpflegt worden, für welche dem rheiuischcn Landarmen Verbände ein täglicher Pflegcsatz
von 7 Sgr. 1 Pfg. in Anrechnung gebracht wnrdc. Die Differenz zwischen dem zuzuschießenden
Pflegesatze in der Arbcitsanstalt zn Branweiler und demjenigen in der Arbeitsanstalt zu Trier
beträgt demuach pro Kopf uud Tag 1 Sgr. 3 Pfg. Zufolge der angestellten Ermittelungen ist
die Differenz im Weseutlichcu dadurch herbeigeführt, daß die Verwerthung der Arbeitskräfte nach
verschiedenen Prinzipien geschieht, den Detinirten in Trier ein größerer Antheil an dem Arbeits¬
verdienste gewährt wird, nnd die eigenen Einnahmen der Trier'er Anstalt aus Grundbesitz und
Eapilal nicht ans die Unterhallnngskoflen, welche dem Landarmcnvcrbandc gegenüber berechnet
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wurden, in Anrechnung gebracht worden sind, während dies in Brauweilcr bezüglich der Corri«
genden der 4 übrigen Regierungsbezirke geschieht, indem der Landarmenverband nur den nach Abzug
der eigenen Einnahmen der Anstalt sich ergebenden Zuschuß reglementmäßig leistet.

Zur näheren Erläuterung des ersterwähnten Moments wird erwähnt, daß in der Anstalt
zu Trier die Detiuirten uicht, wie dies iu der Arbeitsaustalt zu Brauweilcr geschieht, uach Maßgabe
ihrer Leistungsfähigkeit in verschiedene Klassen getheilt werden, auch nicht für jede Klasse ein
besonderes tägliches Arbeitspensum bestimmt wird, welches der Detinirte zu liefern hat, ?bevor
überhaupt vou einem eigenen Verdienst, dem sogenannten Uebervcrdienste die Rede sein kann. Es
wird vielmehr jedem Detinirte» überlassen, welches Pensum er leisten will, und um zu größerem
Fleiße anzuspornen, ein Viertel des ganzen Arbeitsverdienstes ohne Unterschied, ob er ein großes
oder geringes Arbeitspensum geliefert hat, gewährt. Iu der Arbeitsanstalt zu Brauweiler wirb
dagegen jedem Corrigcndeu vermöge seiner Leistnngsfähigkeit ein bestimmtes Arbeitspensum täglich
zugewiesen und dasjenige, was er über dieses Pensum hinaus leistet, als Ueberverdicnst nach einen,
Tarife gut geschrieben, mit der Beschränkung, daß der Gesammtüberverbienst eines Jahres höchstens
den Betrag von 20 Thlrn. erreichen darf. Die Festsetzung eines Pcnsnmtarifs nach den Kräften
und Fähigkeiten der detinirten Individuen verdient offenbar den Vorzug, wenn man erwägt, daß
die Arbcitsanstalt den Zweck hat, arbeitsscheue und träge, znr Vagabundage und liederlichemLebens¬
wandel geneigte Personen wieder an die Arbeit zu gewöhnen.

Die Vcrwaltnugö-Eommission des Lanbarmenhauscs zu Trier wurde sowohl auf diese letztere
Verschiedenheit der Behandlnng der Eorrigenden, wie ans die erheblich größeren Kosten für den
Landarmenvcrband für die in Trier detinirten Prrsonen aufmerksam gemacht nnd ersucht, Remedur
zu schaffen. Dieselbe bat jedoch jede Aenderung an den dortigen Einrichtnngen abgelehnt, spricht
der Vertretung des Rheinischen Landarmcnverbandes überhaupt das Recht der Prüfung der innern
Einrichtnngen der von ihr verwalteten Anstalt ab und besteht einfach auf Zahlung der Kosten wie
sie von ihr berechnet werden.

Für den Rheinischen Landarmcn-Verband handelt eö sich zunächst darum die Interessen
der ganzen Provinz zn wahren und darauf zu sehen, daß ein Regierungsbezirk nicht auf Kosten der
übrigen Regierungsbezirke finanzielle Vortheile davon trägt. Auf eine Gleichstellung des Arbeits-
bctriebcs m der Arbcitsanstalt zu Trier mit dem in der Anstalt zu Brauweilcr muß sodann eben¬
falls gedrungen werden, weil auch hieriu für die Uuglcichheit der Kosten für die Eorrigenden aus
dem Regierungsbezirke Trier der Grund zum Theil zu finden ist. Sowohl im Interesse einer
einheitlichen Gestaltung des Corrigendenwesens wie auch im hohen finanziellen Interesse der Provinz
liegt es daher, die Unterbringung der Eorrigenden des Regierungsbezirks Trier in der Provinzial-
Arbeits-Anstalt zn Branweiler zu bewirken. Der Ausführung dieses Vorhabens stehen wesentliche
Bedenken nicht entgegen. Wie bereits erwähnt, ist die Anstalt zu Brauweilcr zur Aufuahme von
700 Eorrigenden eingerichtet, während sich am Schlüsse des Jahres 1873 nur 316 Eorrigenden
darin befanden so daß die im Jahre 1873 in der Arbeitsanstalt Trier aufgenommenen Eorrigenden
im Durchschnitte von täglich 06 Personen recht gut in der Anstalt zu Brauweilcr untcrgebracht
werden tonnen und immer noch Raum für beinahe 300 weitere Eorrigenden verbleibt. Die
gesammten allgemeinen Kosten der Anstalt bedürfen dabei einer Erhöhung nicht. Für die vorhandene
Anzahl von 316 Eorrigenden sind sie bereits außer Verhältniß hoch. Die dirccte Ersparniß der
Provinz ist nicht unerheblich. Die Unterhaltung der Eorrigenden in Trier hat im Jahre 1872 bei
41,081 Pflegctagen im Ganzen schon jetzt 1711 Thlr. 21 Sgr. 3 Pfg. mehr gekostet, als wenn
dieselben in der Anstalt Brauweiler detinirt gewesen wären. Dabei kommt in Betracht, daß der
durchschnittliche Pflegesatz in letzterer Anstalt, welche von 1872 auf 1873 von 5 Sgr. 10 Pfg.
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auf ? Sgr. 8 Pfg. (confr. Verwaltungsbericht) heraufgegangen ist, neben außerordentlichen Baute«,
der geringen Bevölkerung im Vergleich zu den hohen allgemeinen Kosten zuzuschreiben ist und allein
durch die Vermehrung der Bevölkerung sich wieder ermäßigen wird.

Die Existenz der Anstalt in Trier erscheint durch die Ausführung des Vorschlages auch nicht
gefährdet. Wenn durch die eingehende Corrigeudeu Anstalt erheblicher Raum frei wird, so können
die anderen Stationen (Heil-, Pflege- uud Irrenbcwahranstalt) ausgedehnt werden. An Aufnahme
gesuchen wird es nicht fehlen und der Rheinische Landarmcnverband würde allein in der Lage sein,
dem Landarmenhanse Trier sofort 30 geisteskranke Landarme, welche für seine Rechnung bisher in
Privat Irrenpflegeanstaltcn untergebracht sind, zu überweisen und dabei eine nicht unerhebliche
Ersparnis; machen, die sich auf die angegebenen 30 Personen nach den in Trier gezahlten Pflege¬
sätzen schon auf 943 Thlr. jährlich berechnet. Ebenso tonnten viele landarme Personen aus den
angrenzenden Regierungsbezirken, die sich zur Aufnahme in die beide» andern Stationen (Heil-und
Pflegeanstalt) eignen, dem Laudarmcuhause in Trier überwiesen werden.

Das in der Anstalt zu Trier überflüssig werdende Beamtenpcrsonal von 4 Aufsehern kaun even¬
tuell in der Anstalt zu Brauweiler Verweuduug fiudeu, da bereits auf eine solche Eventualität Bedacht ge¬
nommen ist und zu diesem Zwecke5 Aufseherstelleu iu der Anstalt zu Brauweilcr unbesetzt gelassenwurden.

Aus ähnlichen Erwägungen der Zweckmäßigkeit und Kostenersparniß hat die Provinz Sachsen
anch beschlossen, die Eorrigendenanstaltcu in Erfurt uud Mühlhanscn eingehen zu lassen und nnr
die Lorrigendcnstation in Gr. Salze und Zeitz beizubehalten.

Nachdem diese Erwägungen uud Projekte dem Vorsitzenden der Verwaltuugseommissiou
des Laudarmenhauses zu Trier iu einer Eoufereu; mit dem ständischen Obcrbeamtcu dargelegt
worden waren, hat derselbe die Begründung derselben und dereu Zweckmäßigkeit nicht verkennen
tonnen und auch demuächst in der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths, zu welcher er zugezogen
wurde, bei Berathung des Gegenstandes dies wiederholt und erklärt, daß er seinerseits gegen die
Ausführung Nichts einzuwenden habe und diesen Standpunkt seiner vorgesetzten BeHorde gegen-
über vertreten wolle.

Der Provinzial Verwaltungsrath beantragt daher, der hohe Provinzial-Laudtag wolle in
Oemaßheit des tz. 3 der Allerhöchsten Verordnung vom 2. October t8?l (G. S. S. 4??) über
die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in der Rheinprovinz beschließen:

„daß die durch Beschluß der Königlichen Regierung zu Trier zur Verbüßuug eiucr
Nachhaft i» ein Arbeitshaus eingewiesenen Individuen für die Folge in der Provinzial-
Arbcits-Austalt zu Brauweiler aufgeuommeu werden sollen uud daß das Laudarmen-
haus iu Trier künftig nnr mehr für die Zwecke des Rheinischen ^andarmewVerbandcs
zur Unterbringung von landarmen Personen nicht, blos aus dem Regierungsbezirk Trier,
sondern auch aus den cmgrenzeuden Bezirken, welche sich für dir 3 dem Landarmen-
Hause verbleibcudeu Stationeu eignen, gegen einen Durchschnittspslegcsatz benutzt werde,
der sich für die Personen aus dem Regierungsbezirk Trier nach Abzug der eigenen
Einnahmen des Landarmenhanses berechnet, der aber ohne Abzug dieser eigenen Ein¬
nahmen ermittelt wird, sofern es sich nm Personen handelt, die aus audern Regierungs¬
bezirken Seitens der Landarmenverwaltung eingewiesen werden."

Daß diese eigenen Einnahmen bei der ersten Kategorie vorweg in Abzug tommeu, entspricht
der Billigkeit, da in der Anstalt Brauweilcr in gleicher Weise verfahren und nur der Rest der
Kosten, aus den nach Inhalt des Gesetzes auf die ganze Provinz gleichhcitlich umgelegten Land-
armentosten zugeschossenwirb.

Der provinzial Verwaltungsrath.



279

Anlage Nr. 14.

Motive
zu dem Reglement über die den provinzialständischen Beamten zu zahlenden Tagegelderund Reiseloste».

Bei Feststellung der Geschäftsordnungfi!r den Provinzial - Verwaltungsrath wurde am
Schlüsse des ß. 15 bestimmt, daß die Diäten- und Reisekosten-Vergütung der Beamten, soweit sie
nicht durch Reglements festgesetztwerden, der besonderen Vereinbarung unterliegensollen. Weder
für die Beamten der provinzialständischen Verwaltung, noch auch für diejenigender einzelnen Pro-
Vinzial-Iustitute sind bis jetzt besondere reglemcntmäßigeBestimmungenin dieser Hinsicht erlassen.

Den Beamten der Proviuzial-Arbeitscmstalt zu Brauweiler wurde» für die Dienstreisen
die in der Allerhöchsten Verordnung vom 10. Juni 1848 (O.-S. S. 151) für die Staatsbeamten
festgefetzteu Sätze gezahlt. Für die Bureau-Beamten der Ccntralverwaltung hat der Provinzial-
Verwaltuugsrath in seiner Sitzung am 4. Dezember 1872 den zu gewährendenTagegeldersatz auf
2 Thlr. 15 Sgr. und die Reisekosten-Vergütung bei Dienstreisen,welche auf Eisenbahnenoder auf
Dampffchiffcugemacht werden können, pro Meile ans 7l/« Sgr. und bei Dienstreisen, welche auf
dem Landwege zurückgelegt werdeu müsse», pro Meile auf 15 Sgr., sowie für jeden Zu- uud Abgang
auf 15 Sgr. festgesetzt.

Die Dircetionen der Provinzial Feuer-Societät nnd der Arbeitsanstalt zu Branweiler haben
wiederholt bei dem Provinzial-Verwaltungörathe den Antrag auf Gewährung der Diäten und
Reisekosten-Vergütungnach den für die Staatsbeamten geltendenin dem Gesetze vom 24. März
1878 (G.-S. S. 122) niedergelegten Sätzen gestellt; der Provinzial-Verwaltungsrath hat indessen
unter Ablehnungder Anträge der Ausarbeitung eines neuen für sämmtlicheBeamten der Proviuzial-
Verwaltung gültigen Reglements nnd dessen Vorlage an den nächsten Provinzial - Landtag den
Vorzug gebeu müssen und dies in Aussicht gestellt. Das auliegeudeReglement ist für sämmtliche
proviuzialstäudischr Beamten bemessen cz-cl. der Beamten der Feuer-Societät, für welche die Diäten
und Neisekostenvergütnng lediglich nach denselben Grundsätzenbei Aendernngder betreffenden Bestim¬
mung in, Reglement vorgeschlagen ist. Dein Neglemcntseutwurfewurde das Gesetz vom 24. März
1873 zu Gruude gelegt und da eine Eiutheilung der provinzialstäudischen Beamten nach Rang«
klaffen nicht besteht, im ß. 2 des Reglements bestimmt,welche Diätentlasse des ß. 1 des Gesetzes
vom 24. März 1873 ans die provinzialständischen Beamten Anwendungfinden soll.

Der Proviuzial-VerwaltimgSrathbecmtragt, dem angeschlossenenReglement die Geneh¬
migung zu ertheilen.

Der Provinzial Venuallungsralh.
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eglement
über die Tagegelder und die Reisekosten der provinzialständischen Beamten.

8, 1.
Die Diäten- und Reisekosten-Vergütung der Beamtender provinzialständischen Verwaltung

findet nach dem fiir die Staatsbeamtengeltenden Gesetze vom 21. März 1873 (G,°S. S. 122 u. ff,)
unter nachstehenden Modalitäten statt.

8- 2.
Die ständischen Obcrbcamten,die Directorender Irren-Heilanstalten, der Director der

Provinzial-Hülfskasseund der Director der Hebammen Lehranstalt erhalten den «ud Nr. IV des 8- ^
des allegirten Gesetzes normirtcn Diätensatz von 4 Thlrn., die Directoren der Nrbeitsaustalt zu
Brauweiler, der Blindenanstaltzn Düren und der Taubstummenschuleu,sonne die Secretariats-
und Kafscnbeamtender provinzialständischenCcutral-Verwaltungden unter Nr. V aufgeführten
Satz von 3 Thalern, die Kanzleibeamtender Cenlralverwaltnng nnd sämmtliche Subalternbeamte
der provinzialständischenInstitute (als Inspectoreu,Nendanten, Secrctaire :c.) den unter Nr. VI
festgesetztenSatz von 2 Thlrn. uud sämmtliche Uuterbeamteu den unter 'Nr. VII des vorgedachtcn
§. 1 festgesetztenDiätensatz von 1 Thaler.

8. 3.
Als Vergütung an Reise- uud Nebenkosten erhalten die Beamtendie entsprechenden Sätze,

nach den Bestimmungendes §. 4 des Gesetzes vom 24. März 18?8, welche lauten:
„An Reisetosten, einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung erhalte,,:
„I. Bei Dienstreisen,welche auf Eiseubahueuooer Dampfschisfengemacht werden können:
1. die im 8- 1 unter I bis V genannten Beamten für die Meile — Thlr. IN Sgr.

und 1 Thlr. für jeden Zu- und Abgang.
Hat einer dieser Beamte» einen Diener auf die Reise mitgenommen,so kann er für den¬

selben 5 Sgr. für die Meile beanspruchen.
2. die in, 8- 1 unter VI genannten Beamtenfür die Meile ..... ?!/« Sgr.

und 20 Sgr. für jede,. Zu- und Abgang.
3. die im 8- 1 uutcr VII genaunteu Beamten 5 Sgr. für die Meile uud 10 Sgr. für

jede,, Zu- und Abgang.
II. Bei Dienstreisen, welche nicht auf Dampfschiffenober Eisenbahnen zurückgelegt werden

können, erhalten
1. die im 8- 1 unter I bis IV genannten Beamten .....1 Thlr. 15 Sgr.
2. die im H. 1 uuter V und VI genannten Beamten ..... 1 „ — „
3. die Uuterbeamteu (8. 1 Nr. VII) ..........— „ 20 Sgr.

für die Meile.
Haben erweislichhöhere Reifekosteil, als die unter Nr. I und II festgesetztenaufgewendet

werden muffen, so werden diese erstattet."
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Anlage Nr. 15.

Düssoldorf den 24. April 1874.

Referat
über die Aufhebungder Stelle eines provinzialständischen Negistrators und Kanzlei-Inspeetors.

Der XIX. Provinzial-Landtaghat in seiner Sitzung vom 28. März 1868 beschlossen,daß
dem hiesigen Negierungs-Secretair Tauwel die Stelle eines ständischen Negistrators und Kanzlei-
Inspectorö mit demselben Gehalte und denselbenDiäten, welche sein Vorgänger bezogen hatte, näm«
lich 150 Thlr. Gehalt uud 2 Thlr. Diäteu während der Dauer des Landtages übertragen werde.

Ferner ist demselben, nachdem der ständische Eanzlei-GehülfeMüller seine Entlassung gegeben
hatte, durch Beschluß des XX. Provinzial-Landtages vom ?. Juli 1871 die von dem letztern
bezogene Ncinnneratiou von 50 Thlrn. jährlich zugebilligtworden, wofür er sich erforderlichen Falls
die Schreibhülfe selbst zn beschaffen habe.

Mit der Einrichtung der Vnreans des Provinzial-VerwaltnngsrathS in Düsseldorf erscheint
es nicht mehr zweckmäßig,die Stelle des Negistrators nud Kanzlei-Inspeetorö iu Gestalt riues
Nebenamtes für einen Staatsbeamten noch ferner beizuhaltcn, da das Bureau diese Geschäfte mit
Leichtigkeit mitübernehmen kaun und dadurch Eorrespoudcuzenmit dem Inhaber der Stelle, wie
bisher solche erforderlichwaren, überflüssig nnd erspart werden.

Der Proviuzial-Berwaltuugsrath beantragt daher sowohl die Stelle des ständischen Kanzlei-
Inspektors eingehen zu lassen, wie auch die Zahlung der bewilligtenbesonderen Ncmuueration für
Beschaffung von Schreibhülfe zu sistireu, die entsprechenden Arbeiten aber durch die Bureaus der
Provinzialständischen Eentralverwaltnng künftig besorgen zn lassen.

Der ProvmMl-VerwMungsratli.
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Anlage Nr. 16.
Haupt-

für die Verwaltungder Provinzinl-Irren-Heil-

Tit. O i n n a H m e.

Der
Etat

pro 1872/73
setzte aus.
THU. Sss, Pf,

I.
1

2
3
4
5
6

7

Wndcrci- und Viehstandsuutzuug.
Ueberschuß laut Special-Etat Litr. H. . . , . .

Summa Tit. I ^,sr »o

Für normalmcißigzn verNflcsscndcKraute.
Beiträge der Familien für ganz oder theilweise zahlendeNonnallraute .
Beiträge der Militairbchörde für 4 geisteskranke Mililairs ^ 175 Thlr.
Privatpensionfür 1 Nichtrhcinländer .....
Beitrag des Staats für 1 Staatsgefangenen ....
Beiträge der Provinz .......

Summa Tit. II

Pensionen von I« Kranken der I. «nd II. VerpflenmiiMlasse .

Summa Tit. III z,«' ««

Muthmaßliche Zinsen des bei der Rheinischen Provin-
zial -Hülfskasse auf kurze Kündigungsfrist hinter^
legten Reservefonds von 10,000 Thlr.

Summa Tit. V p^ ^
Eftraordinaire Liunahmc und znr Mnmdunn des (ktatö

Summa Tit. IV p^r «l'

2200

II.
700
250
175

46134

— —

III.

4725«

6600

V.

18? 15

IV. 103 ,5 —

i e o r r h g l u « g

Ländereinnd Nichstandsnutznug ....
Für normcilmäßigzn verpflegende Kranke
Pensionenvon 16 Krankender t. nnd II. Berpflegungstlasse
Ertraordinaire Eiuuahme .....
Zinsen vom Reservefonds .....

Summa der Einnahme

2200
47259

6600
103
18?

56350 - -
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Otat
N«M zn Eie,!,!«!,für »ie Jahre 1874,7«,

Nach
Vorschlag 5,>«

NachNorschlag
desProvinzial- Mithin jetzt Beschlußdes

Provinzial-
Landtages

pro 1874/76.

Thlr. Sq. Pf.

Dircctors
pro 1874/76.
^ Thlr. So. «s.

Verwaltuugs-
Raths

pro 1874/76,
Thlr, Sq Pf.

mehr.

Thlr, S„, Pf.

weniger.

Thlr. Sq. Pf.

Bemerkungen.

1500 1500 ^ 700

2200
700
250
175

63024

^ — 2200
700
250
175

64000

— 2200

17866

—
— —

66349

7300 I 67325

7300

20066

700 ^!

18? 15

I
15,!-.

!
375! -^ - 271 15 — —

I I !

der Einnahmen.

1500 1500
>

700
66349 ^. ^ 67325 20066 — — — — —
7300 7300 700 — - — — —

151 ^, 375 271 15 — — — —
- — — — — — — " 18? ,5 —

75300 — — 76500 — — 21037 15 l
!

88? !5 . „

»y'
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Tit. Ausgabe.
Werth der

penstonsfählssen
Emolnmente

nach IMHriqem
Durchschnitt.

Der vorige
Etat

setzte aus.

Tl,lr. S«. Pf. «hlr. «g. Pf.

I. Besoldungen, MinniM» und Ncinuileratiolleu:

H.. Au Aerzte uud Apotheker:
1 Dem Director Geheime« Mediciualrath Dr. Nasse

Hat freie Wohnuug und Garten zu 200 Thlr. gerechnet
uud bezieht außerdem an peusiousfähigcn Emolnmeuten:
12 Kubikmeter Scheitholz, 132 Hectoliter Brandgeriß,
400 Kilogr. Stroh, I V« Mitte Lohkucheu, 40 Kilogr.

1800

Breunöl, 810 Kubikmeter Gas uud freie Arzuci 156 2? 'l — — -
2 Dem 2. Arzte Dr. Nipping.....

Hat freie Wohnuug uud Garten zu 60 Thlr. gerechnet
uud bezieht außerdem an pensiousfähigeu Emolumeuteu:
5 KubikmeterScheitholz, 95 Hectoliter Braudgcriß, 250
Kilogramm Stroh, 1 Mille Lohkuchcu, 20 Kilogr-

1000

Brcuuöl, 475 Kubikmeter Gaö uud freie Arznei 88 ,!» 7 — — —
3 Dem ordcutlichcu Assisteuz«Arzt ....

Außerdem freie Betostiguug in der I. Tischclasse, freie

— — — 400 —

Wohnuug, Heizung, Äcleuchtuug, Wäsche und Arznei . — — — — ——
'l Den 2 Voloutairärzteu .....

Freie Beköstigung in der s. Tischclassc, freie Wohnung,
Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei

5 Dem Provisor der Apotheke Rothe ....
Außerdem freie Beköstigung in der I. Tischclassc, freie

— — - 250 —

Wohuung, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und Arznei . — — — — — —

L. An Geistliche.
6 Dem katholischenGeistliche» Lindemanu

Au Gehalt uud Entschädigung für die früheren Emolu-
mente .......

710

? Dem evangelischenGeistlichen Pieper — — 710 — —

desgl. ' .... — — — — — --

<ü. Verwaltungsbeamte.
8 Dem Verwalter Fnchs .....

Hat freie Wohnung uud Garten zu 60 Thlr. gerechnet
nnd bezieht außerdem au peusiousfähigcu Emolumenteu:
5 Kubikmeter Scheitholz, 95 Hectoliter Brandgeriß, 250
Kilogramm Stroh, 1 Mille Lohtuchen, 20 Kilogramm

800

Breunöl, 360 Kubikmeter Gas und freie Arznei

4,n4u« Tit. I

92 !2 8 — — -^

33? 2«, 7 5670 —
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Nach
Vorschlag des

Direktors
pro 1874/76.

_ Thlr. «pr. Pf,

NachVorschlag
desProvinzial^
Vcrwaltuugs«

Raths
pro 1874/76.

Thlr Ggr,Pf.

Mithin jetzt

mehr.

Thlr. «gr. Pf,

weniger.

Thfi. S„r. P!

Beschluß des
Proviuzial-
Landtaqes

pro 1874/76.
Thlr. T«r. P!,

V c m c r t u!i g e n.

1800

1100

400

350

800

800

9 00

2000

1100

400

350

800

800

850

6150 6300

200

100

100

90

90

630
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Werthder
peusiousfÄhissenDer vorige

Tit. »̂
A ll s <; u ß e. Enwlnmcnte

nach 10jähriqcm
Etat

Durchschnitt

Thlr Sss. Pf,

setzte aus,

Thlr. E„, Pf.

l'l'ilU^KN't, 33? 20 7 5670 "l^
1, 9 Dem Rendanleu Hinze ..... — — — 700 ^! ^

Hat freie Wohnung und Garten, zn <>0 Thlr. gerechnet,
und beziehtaußerdemau pensionsfähigenEmolumenlen: 81^2 l ^ — — —

5 Kubikmeter Scheitholz,95 Hectoliler Brandgerisi, 250
Kilogramm Stroh, 1 Mille Lohluchen,20 Kilogramm
Brcuuöl, 360 KubikmeterGas uud freie Arznei.

IN Für zwei Hülfsschreiberzur Verwendungin Diälenform . — — — 480 — —

!! I). Dem Lehrer uud Organisten Hambach: — —- — 150 — —

12 DemselbenEntschädigungfür die früheren Natural Emolu-
mente iucl. Wohnung ..... 210 — —

Dcr'Wcrth der pensionsfähigcuEmolumente:
Beköstigung,Feuerung, Licht, Wäsche und Arznei,beträgt

nach 10jährigem Durchschnitt .... 184 4 2

N. Oberwärter-Personal:
13 Dem Oberwärter Patron .....

Hat freie Wohnung, zu 20 Thlr. gerechnet, und bezieht
außerdemau pensionsfähigenEmolumente«:
freie Beköstigung,Feuerung, Licht, Wäscheund Arznei,

240

berechnetzu . 189 27 - —
,.< Dem Vice-OberwärtcrSchoenbrob .... — — - 180

Emolumentewie vor »6 Nro. 13 188 !7 8 — —

,5 Der Oberwärterin Krause ..... — — ^ 180 -^ —

Emolumentewie vor aä Nro. 13

I,l!,t,U8 Tit. I.

194 28 0
— —11?? 2 !

,0 Dem Baubeamten:
au Remuneration für Veranschlagung,Leitung und Revisionvorkom¬
mender Neu- uud Rcparaturbauteu, sowie für Revisionder Rechnungen
über baulicheReparaturen ...... 200

0. Wärter-Personal:
I? An 34 Wärter und Wärterinnen der uormalmäßig zu verpflegenden

Kranken ......... 1806 — —

Beziehenaußerdemfreie Wohnung bei den Kranke»,freie Beköstigung
in der III. Tischclasse (Normaltisch),freie Wäscheund Arznei.

I^tu« Tit. I. 9816 — —

28?

Nach
Vorschlag des

Dircetors
pro 1874,76.

... Thlr, Sn Pf,

6150

800

600

150

210

300

240

240

NachVorschlag
desProvinzial-
Vcrwaltnngs-

Raths
pro 1874/70

Thlr, S«,Pf-

Mithin jetzt

200

2846

N736

6300
759

600
150

210

300

240

240

mehr.

Thlr. Sp.Pf,

weniger.

Thlr. Sg.Pf

630

50

200

2846

120

60

60

60

11836

1040

2020

Beschluß des
Provinzial-
Landtages

pro 1874/76.
lhlr. S« K

Bewertungen.
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I, 18

19

2N

21

22

23

24

2«

2?
28
29
30
31
32
33
34

^rn,n«^c»rt . . .
Au 8 Wärter und Wärterinnen der Krankender höheren Verpflegung^

klaffen(Pensiomiire) ...............
Erhalten Verpflegungwie vor liä Nr. 17.

II. Sonstiges Dienstpersonal:
Der Köchin ..................

Bezieht außerdemfreie Beköstigungin der II. Tischklasse,Wohnung,
Heizung,Beleuchtung,Wäscheund Arznei

An vier Küchenmägde und zwar: 1 ü, 42 Thlr,, 1 u 45, Thlr. uud
2 5 48 Thlr..................
Beziehe» außerdem freie Beköstigungam Normaltische, freie Woh-
nung, Beleuchtung,Heizung,Wäscheund Arznei

Der Wäscherin .............. ' . .
PersönlicheZulage ................
Verpflegungwie n,ü No. 19

An drei Waschmägdeuud zwar: 1 ü 48 Thlr., 1 ü 45 Thlr. und
1 ll 42 Thlr.................
Verpflegungwie n,d No. 20

Dem Gärtner..................
Verpflegungwie acl No. 19

An einen Maschinisten ...............
Verpflegungwie llä No. 19

An einen Tischler .................
Verpflegungwie »ä No. 20

An zwei Maschinenhcizer1 ü 100 Thlr., 1 n. 120 Thlr.....
An einen Bäcker .................
An zwei Hausknechte,1 ü 60 Thlr., 1 5 72 Thlr.......
An einen Magazinwärter ..............
An einen Kuhknecht ................
An einen Pferdeknecht ...............
An einen Arunnentnecht ..............
An einen Nachtwächter ...............
An den Pförtner am oberenThor...........
An einen Postboten ................

Sämmtliche von No. 26 bis incl. 34 aufgeführte,,Dieustleuteerhalt
ten von der Anstalt außer dem Lohne freie Beköstigung am III. Tische

I^tu« Tit. I. . . .

Der vorige
Etat

setzte aus.

9816

702

80

138

80

96

120

200

114

120
88
96
80
70
60
50
60
48
80

12098

289

Nach
Vorschlagdes

Dircctors
Pro 1874 76

Thlr. Sn.Pf,

NachVorschlag
des Provin-
zial-Verwal-
tungsraths

pro 1874/76.
Thlr. 2<,,P!,

Mithin setzt

mehr.

Thlr. S».Pf

Weniger.

Thlr. Sg. Pf,

Beschluß des
Provinzial-
Landtages

pro 1874/76.
Thlr. S„,Pf,

VcmertMMU.

11636

792

100

183

100
20

13ii

180

250

250

220

132
108
108
108
62
72
60

108

11736

792

100

183

100
20

135

180

250

250

220

132
108
108
108
62
72
60

108

14724>- s^4824

2020

90

20

20
20

39

60

50

136

100

36
28
38
48
12
12
12
28

>—l 28141-

88

88

FM mi«, weil der Nücker penfionirt
w»rdm ist m,d die eigene «K'clerei
»ufgehllrth»t.

37
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II,

III

IV.
1
2

V.
1

VI.
1

VII.
1

VIII

Iraii^ort,
(Normaltisch) freie Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wascheund
Arznei.

An den Pförtner am unterenThor ......
Erhält von der Anstalt nur freie Wohnung und zur freien Heizung
und Beleuchtung 1 Kubikmeter Scheitbolz, 26 HectoliterBrandgeriß,
100 KilogrammStroh, 23 KilogrammVreunöl, erhält ferner freie
Arznei.

An 1 Barbier und Küster an Lohn nud Entschädigungfür die früher
wie »6 34 bezogene Natural-Verpfleguug ....

Dispositionsfonds:
Remunerationenfür das Oberwärter- und Wartpersonal, der Unter¬
beamten und Dienstleute nach dem Ermessendes Proviuzial-Verwal-
tungsraths, auf die Porschlägedes Austalts-Direetors .

Zu Neujahrsgeschenkcnfür die zum OeconomiePersonal gehörige»
Dienstleute . . ' . .

Summa Tit. I,
Beköstigung.

Normal-Etat I.it. 8.........
Summa Titel II.

Betleiduug,Tischwäsche,Lagerung nud Bettzeug.
Normal-Etat I^it.. 0.........

12098

Utensilieu.
HauS-Utensilienund Handwerksgeräthe
AerztlichesInstrumentarium

Normal-Etat I.it. v

Normal-Etat I.it. L

NormalEtat I^it,. ?

Reinigung.

Heizung.

Beleuchtung.

Arzneien und Verlmndmittel.

Summa Titel III.

Summa Titel IV.

Summa Titel V.

Summa Titel VI,

Summa Titel VII.

Summa Titel VlII.

150

405

65
12718

25500

>000

1400
100

1500

1000

1850

1390

463 8 -

291

Nach
Vorschlag

NachVorschlag
desProvinzial- Mithin jetzt Beschlußdes

Provinzial-
Directors

pro 1874/76.

Thlr. tzz.Pf.

Verwalmngs-
Raths

pro 1874/76.
Thlr, ««.Pf.

mehr.

Thlr. «g.Pf

weniger.

Thlr. «».Pf

Landtages
pro 1874/76.

Thlr. «„.Pf

B e m e l t u n g e«.

14724

172

700

—

14824

172

700

—

—

2814

22

295

—

88

65

— —

Mll »u« m« Mckfichl»uf P»>, »'.

15596

38965

15696

38965

3131

13465

153

5400 ^ 5400 ^ 400

1700
100

— — 1700
100

— - 300 - — — — —

1800

1450

1800

1450 '^

300

450

3100 3100 1250 , ^ —

1650 1650 260 __

620 620 156 22'

37'
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IX.

X.

XI.

XII.

XIll!

Bibliothek.
Summa Titel IX.

Unterhaltung der Gebäude.
Summa Titel X.

Insgemein:
Grnnd- und Eommuualstener..............
Fcncrversichernugsbeiträge...............
Kirchen- und Schulbcdürfnisse .............
Arbeitsmaterial für die Krauken und Gescheutezur Aufmuulcruuguud

Erheiterung derselbe« ...............
Beerdiguugs- uud Eiubriuguugstosieu ...........
KleiucDieustrciseuder Beamte» der Heilaustalt auf Verechuuug . .
Porto und V.teulohu................
Bureau-Bedürfüisseincl. Zcituugeu und Drucksachen ......

Snmma Titel XI.
Pcusiouen:

An Beamte auf Grund des PeusiousReglemcutsvom 22. December1858
:>,) dem abgegangenenOeeouomKutteutculer ........
d) „ „ Oberwärter Brunckow ........

An die während einer laugen trcnen Dienstzeit invalide gewordenen
Wärter und sonstige Dicuslleute,als:
der abgegangenenOberwärtcrin Elise Nheincu .......
dem „ Wärter Anton Balzer.........
u) dem „ „ Joseph Fußhöller ........
li) „ „ „ Fr. Wm. Schmitz........

Summa Titel XII.
Eftraoroinllnnm:

Zu Diäten uud Fuhrkosteuder Veuvaltuugs-Commission .....
Zur Remuuerirung des Bureau - und Beamten.Personals der Vcrwal-

tungs-Commission ................
Zu unvorhergesehenen Ausgaben auf spc^,lle Anweisnug des Provinzial-

Verwaltuugsraths zur Abrunduugdes Etats ........
^»unma Titel XIII.

200

3610

72
19?
134

550
33
lii

100
180

20

1281

600
98

40
72
50

11

2tt!11

910

150

300

47?
92?

293

Nach
Vorschlagdes

Directors
pro 1874/76.

Thlr. Gn,Vf,

NachVorschlag
dcsProviuzial- Mithin jetzt Beschluß

Proviu;
des

ial-
Verwaltung«-

Raths
pro 1874/76.

Thlr. Lc>,Vs,

mehr.

Thlr. «».Pf,

weniger.

Thlr. Ta.Pf.

Landtages
pro 1874/76.

Thlr, Ta.Ps.

Bemerkungen.

200 200 — — — — — -

4000 _ 4000 390

85
197
140

670
30
25
90

180

20 11
85

197
140

670
30
25
90

^0 >!
13

6

120

10
— — 3

10

-
.

1417

600
98

50
50

20 11 1417

600
98

50
50

20 II 149

—

13

40
72 — —

Zur Heil «erde» nur »8 Thlr,
jährlich »««bezahlt mit »iWcht
o«f ei» »nberweite« Ei»I»mme»
»l« P°stelp,di!eur,

798

255 ' 1

798

1403 9 l 926 8

-

112

150

300

255 '. 1 1403 9 ! 926 8 — 450
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! U i e t> e r l> l> l » !! 1

Der vorige
Tit. A ll s zl a l", c.

Etat
setzteaus.

THIl, «g. Pf.

I. Besoldungen,Löhnungenuud Remunerationen .... 12718
II. Beköstigung ..... 25500 — —

III. Bekleidung,Tischwäsche,Lagerung,Bettzeug 5000 — —
IV. Utensilien ..... 1500 — —
V. Reinigung 1000 — —

VI. Heizung 1850 — —
VII. Beleuchtung 1390 — —

VlII. Arzneienund Vcrbandmittel 463 8 _
IX. Bibliothek 200 — —
X. Unterhaltungder Gebäude 3610 —

XI. Insgemein . . . , 1281 20 11
XII. Pensionen 910 --

XIII. Extraordinarium 92? 1 1

Summa aller Ausgaben 56350 ^ -

Schluß
Die Einnahme beträgt .
Die Ausgabebeträgt

Mehr-EinuahmeMithin
1 Mehr-Ausgabe

56350
56350

— ^

—
_

2N

der Ausgabe n.

Nach NachVorschlag
desProviuzial-
Vcrwaltungs-

Naths
pro 1874/76.

Mithin jetzt Beschluß
des

Provinzial-
Landtages

pro 1874/76.

Borschlag des
Directors

pro 187</76. mehr. weniger.
Vemertungcu.

THlr, «»i. Pf, Tl,!i. S«^. Pf, lhlr, ««l, Pf. Thll. Spl, Pf. Thll, ««r. Pf.

15596 ^!, 15696 3131 153
38965 !_ 38965 — — 13465 — - — — —

5400 ! - 5400 — — 400
1800 _! 1800 — — 300
1450 _! 1450 — — 450
3100 ..,j^ 3100 — — 1250
1650 1650 — __ 260
620 _ — 620 — — 156 22 — — !
200 _ — 200 — — — — — —

l
4000 __ _ 4000 - — 390 — — — — —

141? !><»11 141? 20 11 149 — 13 "^ —

798 798 — — —
^, ^j

112 - —

255 9 1 1403 9 1 926 « ^' 450 - —

75252!- l 76500^ — 20878 ^I^l 728 --- — 1
des Etats.

75300!------ 76500 - 2103? '5,- 887 15 —

75252'.. — 76500 - — 20878 ! ! 728 — —

48 — — 159 15!

"! 159^15—
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Anlage Nr. 17.

Reglement
ilber das Kassen« und Rechnungswesender provinzialständischenEentral-Verwaltuug

KassenUerwltltlmg.

Die Führung der provinzialständischenCcntral-Kassen-Geschäfteuud die Ausstellungder
Rechnung liegt dem Rendantcn ob, welcher für die Beobachtung der in gegenwärtigerDienstan-
Weisung enthalteneu Bestimmungen,sowie der jederzeitigen Uebereinstimmungdes wirklichen Kassen-
bestandes mit dem Sollbestande der Kasse verantwortlich ist.

8. 2.
Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung dürfen nur auf schriftlich ertheilte Anweisungen

des Landtags-Marschalls resp, in dessen Auftrage des ständische» Obcrbeamten bewirkt werden.
Gehen Einzahlungen ein oder werden Gelder angeboten, welche an sich an die Kasse

geleistet werden können, für welche aber noch keine Anweisungergangen ist, so sind diese zwar an¬
zunehmen; der Rendant hat aber sofort um Einnahme-Anweisungnachzusuche».

Ueber alle Einnahmen hat der Rendant dem Einzahler Quittung zu ertheilen.
Ueber jede geleistete Zahlung muß die ausgestellteQuittung des berechtigtenEmpfängers,

an welchen die Zahlung erfolgt ist, unmittelbar beigebracht uud als Belag asscrvirt werden; diese
Quittung muß die Angabe des Betrages in Zahlen und Worten, den Gegenstand und Zeitraum,
für welchendie Zahlung erfolgt, sofern dies nicht aus der unmittelbar vorausgehendenAnweisung
ersichtlich ist, endlich die vollständigeNamensnnterschriftdes Empfangsberechtigtenenthalten. In
zweifelhaftenFällen hat der Rendant die Bestimmung des Landtags-Marschalls resp, seines Beauf-
tragteu einzuholen,nuter welchen Cautelen gezahlt werden soll.

8- 3.
Der Rendant ist verpflichtet, alle ihm anvertrauten Kassenbestände von anderen Geldern

vollständig getrennt in dem feuerfestenGeldschranteaufzubewahren.

s. 4.
Der Rendant darf nur solche Geldsorten und Münzen in Zahlung annehmen, die gesetzt

lichen Eours habe» oder dereu Aunahme ihm von dem Landtags-Marschalle resp, seinem Beauf¬
tragten gestattet ist. Ebenso darf er geldwertheDokumentenur dann annehmen, wenn er hierzu
Weisung erhalten hat.

Münzen, Kassenscheineund Banknoten, welche er für falsch erkennt, sind dein Zahlnngs«
leistendennicht zurückzusenden, sondern mit einer über den Empfang des falschen Stückes aufzu¬
nehmendenVerhandlung sofort oZm Landtags-Marschalle vorzulegen.
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Buch- und Rechnungsführung.

8. 5.

Dem Rcndanten liegt die gesummte Rcchnungs- und Buchführung über die provinzial-
ständische Kasse ob, er darf nur paraphirte Bücher führen.

Alle Einnahme- und Ausgabe-Anweisungen sind von ihm beim Eingange mit dem Prüfen-
tations-Vcrmcrte zu versehen und, sofern der Zeitpunktder Erledigung darin nicht besondersan»
gegeben ist, mit möglichster Beschleunigungzu erledigen.

Der Rendant darf keiner Einnahme- oder Ausgabe-AuweisungFolge geben, welche nicht
mit der Nummer und Bescheinigungder Eintragung in die Kassencontrole versehen ist.

Alle Einnahmen und Ausgaben sind im Augenblicke deren Leistung getrennt der Zeitfolge
nach, in fortlaufender Ordnung und ohne Zwischenräume in die dazu bestimmten Ionrnale ein¬
zutragen.

(Einnahme- und Ausgabe-Journal nach anliegendemMuster.)
Die Nummer des Journals ist der Quittung stets beizufügen.
Die Journale sind auf jeder Seite zu addiren, der Uebertrag zu bewirkenund täglicher

Abschluß und Vergleichmit dem Kassenbestande vorzunehmen.
Der Tages-Abschlußist in dem TageSabschlußbuche nach anliegendemMuster einzutragen.

s- 6.

Außer dem Einnahme- nnd Ausgabe-Journal sind Manuale für die einzelnen Specialtasstn
beziehungsweise die einzelnenAnstalten, für welche besondere Rechnungengelegt werden, nach dem
anliegenden Muster nach den Titeln und Positionen der betreffendenEtats anzulegen. Die sammt- H»,
lichen Einnahmen und Ausgaben sind täglich aus den Journalen in diese Manuale zu übertragen, "
welche beim Finalabschlusse die Rechnungendarstellen.

Geldeinnahmen, deren Bestimmnng noch nicht bekannt ist, oder die Vcrwaltungs-Zweige
nicht betrifft, über welche Manuale angeordnet sind, unterliegen der Eintragung in eiu Depositen-
Journal nach anliegendemMuster, Vorschußzahlungender Eintragung in das Vorschußconto eben¬
falls nach anliegendemMuster.

8- 7.

Ueber die durch die Post ankommendenund abgeheuden Geldsendungen hat der Rendont
ein Postbuch nach dem anliegendenFormulare zu führen.

8- 8.

Sämmtliche Eintragungen in die Kassenbücher sind in Worten dem Gegenstandenach und
der Summe nach iu Zahlen deutlich zu bewirken.

UnrichtigeEintragungen dürfen weder durch Rasuren, noch ans fonstige Weise gänzlich weg¬
geschafft werden, unterliegen vielmehr durch Durchstreichungund Hinzuschreibenin der Weise der
Berichtigung, daß da« fehlerhaft Eingetragenenoch lesbar bleibt und das Richtige deutlichdarüber
oder daneben geschrieben wird.

§. 9.

Die Kassenbücher sind im Kasscnlokale zu bewahre» und außerhalb der Aureaustundenunter
besonderem Verschlußzu halten.

38
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Kassenbücherund sonstige Schriftstücketonnen nur nach lOjähriger Aufbewahrung auf
schriftliche Genehmigungdes Landtags-Marschalls vernichtetwerden.

8- 10.
Für den Fall, daß iu dein Hanse des Kasseulotals oder in dessen Nähe Feuer entstehen

sollte, hat der Nendant sich sofort in: Kassenlokale einznfinden,um bei Rettung der Kassenbestände,
Bücher nnd Acten behülstich zu sein,

8- 11.
Ueber die Kassenführung während eines jeden Kalenderjahres hat der Nendant in dem

Apriltermine der regelmäßigenKassen-Revisiondes folgendenJahres einen Final-Abschluß zu macheu
und bis zum 1. Juli nach dein anliegendenMuster für Form und innere Ordnung Iahresrcch-
nungen zu stellen.

8- 12.
Sämmtliche Einnahme- uud Ausgabe-Positionenmüssendurch specielle oder generelle An¬

weisungendes Landtags-Marschalls oder seines Beauftragten, die Ausgabepositionenüberdies durch
Quittungen der Empfänger belegt uud justificirt werden (8- 2 oben).

§. 13.
Die Journale (8- 5) sind bis zu dem Finalabschlnsse(ß. 11) fortzuführen und alsdann

abzuschließen.
Der bei diesem Abschlüsse sich ergebende Bestand ist in das Journal für das neue laufende

Kalenderjahr zu übertragen.

Kllsscn-Aufsicht.

8- 14.
Der LandtagsMarschall resp, sein Beauftragter führt die unmittelbare Aufficht über die

Kassen- und Nechnungsführnng des Nendanteu und läßt zn diesem Zwecke eine Kassen Controle
führen, in welche alle Einnahme- und Ausgabe-Anweisuugeuchronologisch eingetragen werden (8- 5)
und wobei sie die Nummer dieser Controle erhalten.

8- 15.

Allmonatlichrevidirt der Landtags-Marschall die Kasse uach dem von dem Rendantcn zu
übergebendenKassen-Eftracte in der Weise, daß die Uebereinstimmungdes Kassenbestandes mit der
Angabe des Extractes und den vorgelegten Abschlüssen des Einnahme- und Ausgabe-Journals
constatirt und eine Vergleichung der Kassen-Eontrolemit deu Journalen und Manualen vor¬
genommenwird.

Das Ergebniß wird iu Protocollforinuuter dem überreichtenKassen-Ertractevermerkt.
Mindestens einmal im Jahre ist eine unvorhergesehene Revision der Kasse vorzunehmen,

wobei in gleicher Weise zn verfahren und ein Prototall aufznuehmenist.

8- 16-
Selbststänbige Eorrcsvondcnzenmit den Behörden hat der Nendant zu vermeidenuud der

Regel nach alle eingehenden Sachen, sofern sie nicht lediglich eine Quittung über Zahlungen
betreffen, zur Vorlage bei der Verwaltung zn bringen.
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Die nothwendigen Correspondenzender Kasse als solcher gehen durch das Journal der
Central-Verwaltung und die betreffendenActen-Piecen in die Registratur der Centralbehördeüber
Kassensachen.

8- 1?.
Soweit der Rendant durch die ihm speziell obliegenden Kassengeschäfte nicht hinlänglich

beschäftigt ist, hat derselbe sich nach näherer Anweisungan den Secretariatsgeschäftenzu betheiligen.

§. 18.

In Beziehung auf solche zur Kenntniß des Rendanten, gekommene dienstliche Angelegen¬
heiten, welche Geheimhaltung erfordern, hat derselbe strenge Amtsverschwiegenheit zu beobachten.

§. 19.

GewerblicheNebenbeschäftigungen sind dem Rendanten ebenso wie die Uebernahme eines
ebenamtes ohne Genehmigungdes LandtagsMarschalls untersagt.

ß. 20.

Der Rendant darf sich ohne Urlaub uicht aus seinem Dienstorte über Nacht entfernen.

»«»





301

Muster t».

Ginnaßme» Journal.

Lfd.
No.

No.
der
Con-

ltrole.

Tag
der

Zahlung.

Namen

des Einzahler,

Gegenstand

der Einnahme.
Betrag.

T«i. «»r. Pf.

Ve»iksl<!ingf».
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Mufttt tb.

Ausgabe-Journal.

?lo.

No.
der

trole.

Tag
der

Ausgabe.

Namen

des Empfängers.

Gegenstand

der Ausgabe.
Betrag.

Thll, «ar, Pf,

VcnttlKungcn.
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Muster 2.

Hages -Kassen -Abschlich -Much.

Tag. Einnahme.

Mr, Tgi, Pf.

Ausgabe.

Tl,lr. T»r, M

Tag. Einnahme.

lUi, Toi.

»e.

Sgr. Pf.
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Muster 2 Einnahme-
So ll Einnllh m e

7.

Benennung

nach dem
Etat

1.

Zugang.

2.

Abgang.

3.

bleibt
effectlveS

Soll.
4.

Datumder Anweisung.
Betrag.

6.

der

Einnahme.

8.

Thlr. Sl,. Pf, Thli. T„ Pf. lhlr. Tu, Pf, Thlr «!!- Pf Ihlr, !«>i!.Pf,

— — — 89? 6 ^ — — — 89? 6 'l 1

2

1

Le8t,a,nä ex 1873.

— — — 20 — — — — — 20 — —
Nnnglimereste ex 1873.
^. N. Liu.8envon 500 ^iü. a
4> vom 1/12. 72—1/12.73.

1120 — — 2/3.74
4/4.74

270
1100 -

Niunanmeu vro 1874.
I°itei I. O^villl^iusen.

Vneleute lis. N. 2u ^l. Lin-
»eil von 2000 ^n!r. » 5»/°

vom 1/3. 73—1/3. 74
U. 8. ^.

1120 250 1370 ßumma ^itel I.

'litel II. Veitri^e cier
<3emeinäeu

M 8. >v.

805

anua l.
Is

im
Einzeln

9.

t-Einnahme
Nest gegen

en.
im

Ganzen.

10.

Colonne
4.

11.

Bewertungen.

12.
Thlr. S,> Pf Thlr. Sg Pf Ihlr. Sg Pf

— ' — 897 c 4 —

— 20 — — —

100
U. 8. V?.

>

1300 70

5>i



W<i

Musier 4. Ausgabe

Soll-Ausgabe

nach dem
Ltat.

1.

Thlr. Pf.

Zugang.

2.

Thlr,

7400

74N0

Pf

Abgang.

8.

Thlr, Sg Pf.

1200

bleibt
effectivcö

Soll.
4.

Thlr, Pf.

tt ßz

Betrag.

6.
2^

Thlr.

2/1.74 6200

6200

S<! 1-s,

Veueunllug
der

Ausgabe.

^,U«^s>,dc!-Ii<28t6LX 1878.
vaoat.

^U8^l!,l>«nc!«8 Ilnis«ncloll
.Illl^re«.

^it. I. 6LlnUtm-.
llmn Dn-Lotni' ^!. ^s.

6e^lllt ^,r. .Iluiulii- .
äL«gl. ^>r. I'ol»rullr .
än^l. ^>r. Nur/, . .
u. 8. ^v. bi8 Ds/,?m!>c>!'

lloiu lu^iootor ?^. ^.
6e1ialt, ^>r. .Illiinllr .
<lL8^l. pr. l?e1iriilir .
u. 8. 8. >vie vor.

8ll. 'I'itol I ......

lite! II. ?ür ttpLininl?.
II. 8. ^v.

30?

Manual.<-5

Ist-Ausgabe

lM
Einzelnen

9.

Thlr. Eg. P,.

100
100
100
100

70
70
70

,m
Ganzen.

10.

Thlr. Gg. Pf

6200

1200

840

Rest gegeu
Coloime

4.

11.

Thlr. Sg, Pf.

Bemerkungen.

12.

39'
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Mustee z».

Zepositen.
1. Einnahme.

Lfd.
Nro.

Datum.

M»n»t. Tag,

Namen

der Zahlende».
Gegenstand. Betrag.

Thlr. S«i. Pf.

No.
der

Aus¬
gabe.

VemttKmisscn.

!

II. Ausgabe.

Lfd.

Nro.
Datum.

M°»»t 3»«

Namen

der Empfänger.
Gegenstand. Betrag.

TW. Sgr. Pf,

No.
der

Ein¬
nahme

Vmmllunl!!'».
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Muster Kd.

o r s ch u ß' O o tt t o.
I. Ausgabe.

Lft>.

No.
Datu m.

Monat T»ll

Namen

der Empfänger.
Gegenstand. Betrag.

Thlr. G»l. Pf.

No.
der

Ein¬
nahme!

AmmllMMU.

II. Ginnahme.

Lfd.

No.
Datn m.

Monat Tag

Name»

der Zahlenden.
Gegenstand. Betrag.

Thlr Sai. P>.

No.
der

Aus¬
gabe.

!xmtt!u,„gr».
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Muft«r 6».

Mst-Eingangs Much.

Lfd.

No.
Datum.

Angekommener

Gegenstand

Deklarirter

Werth

Bezeichnung
des

Einsenders.

Ort,

woher.

Unterschriftdes Postbeamte»

als Bescheinigung der Nichtigkeit.
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Muster «!i.

Fost-Abgangs-Zuch.
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Datum.

2.

Gegen st and

und

Signatur.

^18

Betrag
der Posteiuzahlnug
oder des detlcnirten

Werths oder bei
rekommandirten
Gegenständen
die Angabc

„i'LLniniiiknäirt"

Thlr. <2<>r. Pf,

Gewicht
der

Gegenstände
mit

deklarirtcm
Werth.

Pfd. V»tl,

Ouittuug des Annahme-Beamten
unter Angabeder Stückzahl an
Postanweisungen,Briefen und
Paketen,sowie des Gesammt-

Werthbetrags.
Die Begleitbriefezu Paketen

werden bei der Quittungsleistmig
ebenfallsmitgezählt.

»Bemerkn »gen.

!

,,!

!

Bemerkung.
Postquittnngsbiichcrnach diesem Muster werden von den KaiserlichenPostbehördenge

liefert und foliirt. Die R'ubriken1—5 sind vom Absender, die Colonnen6—? von dein an
nehmendenPostbeamieucmözusnllen,die Anfrechnnngder Nlibrit 5 besorgtebenfallsder annehmende
Postbeamte.

40
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Muster?.

1.

Lfd.
No.

2.

Etats-Soll.

Tl,li, Sg. Pf,

3.
Gegen den Etat.

Mehr.
Thlr, Sg. Pf,

Weniger.
Thlr. 2g. Pf.

Wirtliches
Soll.

Tl,li. Tg. Pf.

5.

Gegenstandder

815

Ist-
«.

Im Einzelnen.
. TUi. «a. P!,

Im Ganzen.
THK. Sg. Pf,

Reste gegen
das So«.

TUr. «5g, ._P_f.

Vemertungcu.

4«'
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Anlage 18.

otive
zn der Feststellung eines Peusious-Reglements für die sämmtlichen Beamten und Angestelltender

provinzialständische»Verwaltung der Rheinprovinz.

Als eine wesentliche Lücke in der Organisation der provinzialständische!! Verwaltung muß
der Mangel an einheitlichen Bestimmungen über die Pensiouirung der Beamten bezeichnet werden.

Während beispielsweise für die Beamten der Arbeits-Anstalt zn Brauwciler und der Irreu-
heilaustalt zu Sicgburg ein besonderes Pcnsions-Reglement vom 22. Dezember 1858, für die
Beamten nnd Lehrer der Blinden-Anstalt zu Diiren aber ein solches vom 13. Juni 1868 existirt,
ist für die Beamten der Ecutrcilbehörde und der übrigen, der Verwaltung uutcrstellteu Institute
noch keine solche Bestimmnug erlassen. Diese Verschicdenartigteitgibt Veranlassung zu Exemplifi-
eationen ans die in der Staats- und DeutschenReichsgesetzgcbuug in dieser Materie geschaffene
gleichhritliche Behandlung der Pensionirung der Beaniten.

Das Bedürfniß drängt also für die provinzialständischeVerwaltung der Nheiuprovinz
eine gemeinsame Pcnsionsbestimmnug zu erlassen, wie auch schou benachbarte Provinzial- uud
eounuunalständische Verbände zum Erlasse von gemeinsamen PensionsbestimmnngenAnlaß genommen
haben. Der Provinziell-Ncrwaltungsrath hat gcglanbt, diesem Bedürfnisse am Besten dadurch
Nechnuug zu tragen, daß er das für die Pensionirung der uumittelbarcn Staatsbeamten :c.
unterm 27. März 1872 ergaugcue Gesetz zur Grundlage für die Pensions-Rcgelnngder ständische»
Bcaiuteu iu Vorschlag bringt.

Der anliegendeEntwurf soll zu diesem Zweckedienen, was im ß. l desselben wörtlich
ausgesprochenist. F. 2 disponirt über die verschiedene Behandlung der defiuitiv auf Zeit
oder Lebenszeit nnd der anf Feit mit Vorbehalt der Kündigung oder des Wieder¬
rufs augestcllteuBeamten, tz. 3 trägt den Sonderverhältnissen der proviuzialstäudischeuVerwal¬
tung iu der Berufung von Obcrbeamten Rechnung, die nicht auf Lebenszeit gewählt sind, uud
schließt sich im Prinzipe Vorlagen an, die der Provinzial-Verwaltungsrath schon bei früherer
Prüfuug aus anderm Anlaß gemachthat.

Da die am 1. Iannar 1872 in'ö «eben getretene provinzialständischeSelbstverwaltung
auf die eigeue Heranbildung vou Subaltcrubeamteu zuuächst verzichten,nameutlich sich aber sofort
eiu geeignetes Secretariat durch Recrutiruug aus Staatsbeamten sichern mußte, ist die Bestimmung
des tz. 4 geboten; sie ist ferner geboten dnrch die im 2. Alinea des ß. 5 des OrganisationS-
Neglements vom 27. September 1871 getroffene Anordnung wegen Anwendungder Bestimmuugcu
des Reglements vom 20. Juni 18«>? über die Eivilversorgnug der Militärpersoneu auf die pro¬
viuzialstäudischeu Beamtcnstelleu.

Die ^ß. 5 uud (! enthalten Ucbergaugsbestimimmge», die weitere Bemerkungen nicht erfordern.
Der Proviuzial.Verwaltungsrath erlaubt sich den Antrag zn stellen:

„Hoher Landtag wolle dem anliegendenEntwürfe der Bcstimmungeuüber die Peusio-
„nirnng der provinzialständische» Bcainte» seine Zustimmung ertheilen."

Der PromnM-Verwaltmlgsratli.



817

estim m unge ll
über die Pcusionirnng der provinzialständischcu Beamten der Nhcinprovinz.

8- i.

Das Gesetz, betreffenddie Peiisiouirmigder mmüttclbareilStaatsbeamten, sowie der Lehrer
und Beamten an den höheren Untcrrichtsanstaltenmit Ausschluß der Universitätenvom 27. März
1872 (G.-S. S. 268 ff.) findet auf die Peusionirung der Beamten der provinzialständischcn Ver-
waltuug mit folgendenMaßgaben Anwendung. Die bisher für die Beamten einzelner,proviuzial-
ständischer Institute bestehenden, besonderen Pensions-Neglementsnnd sonstigeSonder-Vestimmnngcn
wcrdeu aufgehobcu.

8-2.

Pcnsionsbcrechtiglsind nur diejenigenständischen Beamten, welche definitiv angestellt sind.
Den unter dem Borbehalte des Widerrufs oder der Kiiudignug«»gestellten Beamten, welche

eine in den Besoldungs-Etats aufgeführte Stelle bekleiden, kann bei ihrem durch Dicnstunfähigteit
veranlaßten Dicnstanstrittc eine Pension vom Proviuzial-Landtagebewilligt werden.

ß. 3.

Bei Berechnung der Pension der auf Zeit gewählten ständischen Oberbeamten bei eintre¬
tender Dieustunfähigkrit oder nicht erfolgter Wiederwahl nach abgelaufener Dienstperiobc kommt,
wenn die Pension nicht bei der Anstellung durch Vertrag bestimmt ist, nur die im ständischen
Dienste zugebrachte Zeit in Anrechnung.

Die Feststellung der Pension erfolgt indessen mit der Maßgabe, daß nach 12jähriger
Dienstzeit wenigstensdie Hälfte und nach ^jähriger Dienstzeit wenigstenszwei Drittel des Gehalts
als Pension zu bewilligen sind. Bei Berechnung der Pension der auf Lebenszeit gewählteil
Obcrbcamten kommt auch die Dienstzeit zur Anrechnn»«,,welche vordem im Staatsdienste zuge¬
bracht ist.

8- 4.

Bei Berechnung der Pension der Subalternbeamtcn wird der ständischen Dienstzeit die Zeit,
welche der Beamte vordem im Staats- und Militärdienste zugebrachthat, hinzugerechnet.

8. 5.

Soweit in dem Gesetze vom 27. März 1872 einzelne Entscheidungen dem Departemcnlschef
oder Ressortminister vorbehalten sind, tritt für die proviuzialstäubischen Beamte» a» deren Stelle
der Provinzial-Verwaltnngsralh; soweit aber die Entscheidungdem Könige vorbehalten ist, gebührt
dieselbe für die provinzialständischcn Beamten dem Provinzial-Laudtage.

8- 6.

Die iu den 8ß. 2? Nr. 2, 28 uud 29 des Gesetzes vom 27. März 1872 getroffenen
Bestimmungen greifen auch dauu Platz, wem: es sich für den betreffendenPensionair um eine
Beschäftigungresp. Wiederbcschäftigung im proviuzialstäudischen Dieuste handelt.
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Anlasse 19. Etat der ProvinsialMnden-

O i n n a y m e.

Tit. I. Zuschüsse aus ProvinzialMittelu
Tit. II. Zinsen von Kapitalien

Von Hypotheken
1. Gebrüder Kehren in Oberzier
2. E. Strüvcr in ^angcrwche
3. C. Müller in Obermombach
4. H. Merkens in Mcrode
5. H. Eremcr in Elutkeu

Von Staatsschulbscheinen
1. 2850 Thlr. ü 4'/,°/° . .
2. 20850 „ u. 3'/2> . .

700 Thlr. Kap.
400 „
320 „

4000 „
2400 „

35 Thlr.
20 „
16 „

180 „
120 „

128 Thlr. 7 Sgr. 0 Pf.
729

3. 100 „ ^ 3^>.....
Tit. III. An Veitragen

». des Herzogs von Aremberg....
1i. der GemeindeTill ......
o. „ „ Gerreshcim ....
c>. „ „ St. Arnual ....
IV. Pensionsbeiträgevon Zöglingen

Klciderkosteu-Vergütungder Zöglinge
Reinertrag der Handarbeiten . .
Zufällige Einnahmen .....

22

15

6

Tit
Tit,
Tit.

V.
VI.

Tit. VII.

Summe der laufendenEinnahmen .

Nccapitlllatiun
Tit. I. Zuschüsse aus Proviuzial-Milteln ..............
„ II. Zinsen von Kapitalien ..................

III. An Beiträgen .....................
„ IV. Pcusionsbciträgevon Zöglingen ...............
„ V. KleidcrkostemNergütungder Zöglinge .............
„ VI. Reinertrag der Handarbeiten ................
„ VII. Zufällige Einuahmcn ..................

Summe der laufendenEinnahmen .
Einmaliger Zuschußaus Provinzial-Mittelupro 1874 ............

(Conf. die eimnaligeAusgabe.)
Summe aller Einnahmen .

319

Anstalt zu Dürell pro 1874,76.

Betrag pro 1874/76.

im Einzclueu.

Thlr. T„,Pf,

im Ganzen.

Thlr. Sq. Pf,

Der frühere
Etat setzte aus

Thlr.____S„. Af

Mithin jetzt

mehr

Thlr, Sn.Pf.

weniger

Thlr. Eq. Pf,

Bewilligungdes
Provinzial-
Landtags.

Thlr. S«. Pf,

371

801

100
4

10
20

10000 6360

12>»2

134
850
950
900

33 !15

862
(1437

l20
560

510
133

3640

,5>

14100 >' i»120 ,-

14
290
950
390

'.284

1
(203

303 — —

der Einnal me.
10000 — —

1232 !5 —
134 — —
850 — —
950 — —
900 — —
33 15—

14100 — — ^
2182 7 5

16282 7 5 >
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10
!l
12
13
14
15
ia
i?
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Tit. I. Besoldungen und Emolumeute der Angestelltem
Dem Direktor Mecker,Gehalt ................

Derselbehat anßcrdemfreie Wohnung,Licht und Heizung.
Dem Lehrer Peters, Gehalt .................

Derselbebeziehtaußerdemeine Mieths-Entschädigungvon .......
Dem Lehrer Hett, Gehalt ..................

Demselbenals Nemnncrationfür die Kasscnführung .........
Derselbehat außerdemfreie Wohnuug,Heizungund Licht.

Der Industrielchrerin Drouven, Gehalt ..............
Dieselbehat außerdemfreie Wohnung,Heizuug»ud Licht.

Dem WerkmeisterJausen, Gehalt ...............
„ „ Vordenbäuiueu,Gehalt ..............
Beide Werkmeisterhaben außerdemfreie Wohnung, Heizuugund Licht.

Dem WerkmeisterWollseiffen,Gehalt ..............
Derselbebeziehtaußerdemeine Mieths-Lntschäbiguugvon .......

Der Wärterin und Hülfslehrcriu Stuckmauu,Gehalt ucbst freier Station . . .
Dem Portier und Anstaltsschueider Crainer, Gehalt nebst freier Station . . .
Dein NeligionslehrcrPastor Reinhardt, Gehalt ...........

„ „ Laplau Ottcn...............
Dem Musiklchrer,zur Disposition des Vcrwaltuugsrathö ........
Dem Austaltsarzt Dr. Iohneu................
Der HcmshälteriuWittwe Kraus uebne freier Station.........
Der Schließerin Bertram neben freier Station...........
Lohn für 2 Mägde ii 48 Thlr.................
Pension des Lehrers Hensgen in Aachen .............

Tit. II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

Unterrichtsmittel .........
Uteusilieuund deren Unterhaltung . . .
Heizungund Belcuchtuug ......
Baukosten ...........
Beköstigungder Zöglinge und des Personals
Fleifchzusatz...........
Bekleidungund Wäscheder Zöglinge. . .
Krankenpflege. . . . ......
Abgabenund Lasten ........
Für unvorhergesehene Fälle .....
Unterstützungder Entlasseuen .....

I^lltn«

321

Betrag pro 1874/76. Der frühere
Etat

Mithin jetzt Bewilligungdes
^ Provinzial-

im Einzelnen. im Ganzen. fetzte aus. mehr. weniger. Landtags.

Mr. S».Pf, Thlr. S«P Thlr. S»Pf. Thlr. Sz.Pf. Thlr. «g. Pf. lhll. S„. P

1000 — — _ ----- 800 ^ - 200 —

600 — ^ 500 ^ 100 ^ -

175 — __ __ ----- 175 " — — _^_ .^!
500 — __ ^ ----- 400 ^ 100 -

150 — — — — - 150 -

350 — — — ----- 300 ^ 50 -

336 — . 300 - 36 ^

336 — — — ----- 249 - 96 -

240 _ — ----- 240 ^ — — ^

30 — ^ ^ — - — — 30 -

84 — — — ----- 60 - 24 ^

96 — — — — 96 -

75 — 50 - 25 ^ —

75 — - 50 - 25 ^ —

300 — ^ — — -- — — 300 ^ '—

60 — _ — 40 - 20 -

108 — — — -- — ^ 108 " ^

52 — — — __ - — ^ - 52 -

96 — — _ — — ^ — - - 96 ^

360 — — — ^ 360 ' . — — — ^^

5023
— — 100 — - 100 ^ — — —
— 500 — 500 ^ — — ^ —

— 550 ^- - 300 ^ 250 - —

— - 310 — - 204 ^ 106 - —

4900 —

500 ^ 5400 — - 3640 " - - 1760 -
— - 1050 — — — -----1050
— 80 — - 80 ^ . — — —
_ -, 23 25 20 " 3 25

^ 263 5 181 " 82 5
- 200 " 100 I" - 100 - "! I
— -^l 13500 !- - 8790 - -— 4710 ^i" !

41
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Nro Ausgabe.

Tit, XII. Für Instruktionsreisender Lehrer und Reisen zum Besuche der Zöglinge
Tit. XIII. Erheiterung der Zöglinge.................
Tit, XIV. Arbeitsverdienstantheilder Zöglinge..............

Summe der laufenden Ausgaben

Ausgabe.

Betrag pro 1874/76.

Nro. im
Einzelnen.
Tlflr. Sg.Pf

im
Ganzen.
Thll, S«,Pj-

Rekapitulation der ^«sanben.

„ III. „ Utcnsilienund deren Unterhaltung . . .

„ VII. „ Bekleidungund Wäscheder Zöglinge . . .
„ VIII. „ Krankenpflege..........

„ XII. „ Instructiousreisen der Lehrer und Reisen zum
Besuche der Zöglinge zur Disposition des
Provinzial-Verwaltung«-Raths ....

„ XIV. „ Arbeitsuerdienstantheilder Zöglinge . . .

Summe der laufenden Ausgaben
Einmalige Ausgaben pro M4.

Für Unterrichtsmittel(siehe Erlänterungsbericht) ....
Einmalige Ausgabe zur Deckung des Deficitsaus dem Jahre 1873

(Eonf. die einmalige Einnahme.)
Summe aller Ausgabe»

Die laufende Einnahme beträgt
Die einmalige Einnahme beträgt

5023
100
500
550
310

5410
1050

80
23

263
200

200
100
300

25
5 —

1
2

360
1822 7 5^

14100

2182 7 5

16282 7 5
14100
2182 7 5' 16282

16282

7

7

5

Die laufende Ausgabe beträgt
I Die eimnalige Ausgabe betragt

14100
2182 7 5! 5
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Betrag pro 1874/70

lM
Einzelnen.

^ 3hl». Gar, Pf.!

IM
Ganzen

Thlr. Sar, Pf.l

Der frühere
Etat

setzte aus.

T«r. «„i. Pf

Mithin jetzt

mehr.

Thlr, V„r, Pf,

weniger.

Thlr. Sgi, Pf,

Bewilligung
des

Provinzial-
Landtags.

Thlr. S«r,

13500
200
100
300

8790

60
40

4710
200

40
260

14100 - 8890 - 5210

Machtrag zum ordentlichenOtat.
Im Falle die Anstalt vor Schluß der Etatsperiode verlegt resp, erweitert wird, ergeben sich folgende

Mehr-Einnahmen und Ausgaben.

!
2

1
2
3
4
5
6

Mehreinnahmen.
Zuschußaus Provinzial-Mitteln .....
Pcusionsbciträgeder Zöglinge ......

Summa

Mehransgaben.
Zur Beköstigungvon 23 Zöglingen », 320 Tage 5 6 Sgr.
Gehalt für einen 3. Lehrer..............

4. Werkmeister und Wärter ........
„ „ Gärtner..............

Für Heizung und Licht ........ , - - .....
Für unvorhergesehene Fälle und zur Abrundung . . ' .....

Summe der Mehrausgaben
„ „ Mehreinnahmen

2760
140

2900

1472
500
350
200
100
278

2900
2900

Die einmalige Ausgabe für neue Möbel, die bei der Verlegung der Anstalt zu beschaffen
smd, ist hier nicht veranschlagt.
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Anlage 20.
Etat der Rheinischen Provinzial-

fiir die Jahre

325

4b

5

7

9
10
11
l2
13
14
15
16

1?

18

19

Tit. I. Besoldungen.
^. Direction.

Dem Director (vacat), beziehtfreie Wohnung im Verwaltungsgebäudeder Societät . .
„ Inspector Eick einschließlich400 Thlr. persönlicher Zulage
„ Rendanten .......................
„ Beamten der Regierungs-Haupt-Casse in Cobleuz für Mchrbemühungenbei Auf-

bewahrungdes eisernenBestandes ...............
Beitrag zu den Kosten der Central-Verwaltung ..............

L. Biireau-Personal.
Dem Reisc-Iuspectorund Mobiliar-Biireau-VorsteherBürger .........

„ Calculator-SecretairKlee (Mo- und Immobiliar) ...........
Lindner„ „ „ ...........

„ Negistrator Bast (Mo- und Immobiliar), incl. 50 Thlr. in Berücksichtigungvon
Familimverhältnissen ...................

„ Assistenten Buhl .....................
„ „ Sauer.....................
„ CanzlistcnBeringer (Mo- und Immobiliar)............-
„ zweitenCanzlistenIachtmuth (desgl.),bisher Diätar ..........
„ AssistentenFriedrichs (Mobiliar) ................
„ PolizenschreiberSchlamilch ..................
„ „ Strohe ...................
„ Wagner (bisher Diätar)...................

O. Botendienst.
Dem Boten Oster, einschließlichder Vergütung für Reinigung und Actenhefteuund freier

Wohnung.......................
Summa

Tit. 11. Diäten und Reisetosten.
Für Dienstreisen,Revisionen,Abschätzungen, Remunerirungder Hülfsagcutenzur speziellen

Berechnung ......................
Summa

Tit. III. Hiilfspersonal.
l Schelauscke ...........^

Zur Remunerirungder drei Technikers Lindner ............/
s^ Keller ............. 1

Zu übertragen

Jener-Societiits-Direktion
»874, 1875, 1876.

Betrag

pro 1870/72.

Ihlr. SgrPf

3000
1800 —
550—

50—

800
700—
750—

650—
650—
550—
480—

Directions-
Vorschlag

pro 1874/76

Thlr. Sgr Pf.

3«0
300
300

350
11290

2400

2000
2000

50

1200
1000
1000

950
950
850
650
360
500
420
420
360

400

Provinziab
Verwaltungs¬

raths.
Thlr, Sür Pf

2400

1500

1500

11910

2400
2400

600
450
450

1500

Beschluß
des

Proviuzial-
Laudtags.
Wr. SgrPf

2000
1800
1200

75
2000

1100
1100
1000

950
900
800
650
360
500
420
420
360

400
16035

2400
2400

700
600
600

j 1900—j—

Bemerkungen.

E« find hieraus zu bestleitendie Gehälter der Agentur
Cüln und Trier mit ?oo resti. 25« Thlr. Die Zuschüsse
zu »er Vereinigungdeutscher «crfichcruugs.I>irectionenmit
durchschnittlich34» Thlr. und Mi «cdlsion von Verficht,
runge» ll0« Thlr,

Der >c. Schelausckebezieht bisher 5«u Thlr, der
,c, «iudner<l«uThlr, Gehalt und das Gehalt des :c. Keller
wurde vom 1, Januar 1874 o» ebenfalls aus 4»o Thlr.
erhöht, (Verfügungdes Pr»uinzial°Verw»ltnngsr»thsb»m
1». Iannar >»^,)
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3!

20
21

22
23
24
25
26
2?

28

29

30
3-1

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41

e g e n st a n d.

Für eine» 4. Techniker
Für sonstige Arbeitshülfe

Uebertrag

Summa
Tit. IV. Viireau-Bedürfnisse.

Für baulicheBedürfnisse ..........
Utensilieu,Invcntarienstücke,Bücher lc. ...... .
Heizung und Beleuchtung(zur Beschaffungdurch den Director gegen Bezahlungan denselben)
Drucksachenund Schreibmaterialien. .......
sonstige Büreau-Bedürfnisse,Buchbiuderarbeitenund kleinere Anschaffungen
Porto-Auslagen . . .......

Summa
Tit. V. Hllupt-Cllssen.

Remunerationder Hauptcassenfür Mitwirkungbei dem Cassengeschäft
Summa

Tit. VI. Prämien.
Zu Prämien und Belohnungen für vorzugsweisewirksam geweseneLöschhülfeund zur

Anschaffung von Löschmitteln (8- 109 des Reglements) .....

Tit. VII. Pensionen und Unterstützungen.
Pension des Selretairs Weinhaus ....
Unterstütznngder Familie des verstorbenenAssistenten Hohns

Zu unvorhergesehenenFällen
Tit. VIII. Extraordinair.

Lumina

Summa

Summa
Tit. VIII. Ertraordinair

VII. zu Pensionenund Unterstützungen
VI. Prämien
V. Haupt-Cassen

IV. Büreau-Bedürfnisse
III. Hülfspersonal .
II. Diäten und Reisekosten
I. Besoldungen

Summa
Hierzu außerordentlicher einmaliger Credit für Einrichtung eines feuersichern

massivenSeiten-Flügels am Feuer-Vocietätsgebäudezu Coblenz

32?

Betrag

pro 1870/72.

Directions-

Vorschlag
pro 1874/76.

Vorschlag
des

P»ovinzial-
Verwaltungs-

raths.

Beschluß
des

Provinzial-
Landtags.

Vemertungen.

Tlflr, S«,Pf Thll, Ta.Pf. Thli. Tg.Pf, Thlr. Tg. Pf.

1500 -- 1500 — 1900 —
— -— — — 450 ^

1570 — — 1900 — — 1900 —

3070 ! 3400 — — 4250 — —

300 100 300 —
100 _ -- 100 — — 100 — —
350 -- --- 350 — — 350 — — '

1296 -- --- 1500 — — 1500 — —
100 __ ,__ 164 __ — 170 — —

— — - 1860 — — 1860 — —

2146 — — 4074 — — 4280 — —

730 — --- 730 — — 730 — —
Wit im voriqen»w».

730 — 730 — — 730 ^

8000 8000 8000 — ^

8000 ^ ..... 8000 ..... 8000 — —

-- ..... — - 281 7 »!
100 — — 100 — ^ 100 — ^-

100 " ...... 100 ..... 381 7 6

500 - --- 1120 — -^ 1423 22 «!

500 ..... ....... 1120 -"- 1423 22 <l

500 1120 — 1423 22 <>
100 100 — -^ 381 7 6

8000 _ 8000 — 8000 — -

730 _ 730 — — 730 —

2146 ....... 4074 — 4280 —
3070 — „ 3400 ^ ^„ 4250 — -

2400 --- , 2400 — — 2400 —
11290 — 11910 — — 16035 — .......

Einmalige Ausgab«,(cl,. <iil»uterun««lericht

28236^— 31734 — 37500 — -

—
- !—

,,.. 15000 — -
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Anlage 21.
Düsseldorf, den 19. Mai 1874.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffendden Antrag der Staatsbehörde ans Bewilligung eines
jährlichen Zuschussesaus Provinzialmitteln zur Begründung zweier Museen in Bonn und Trier.

Referent: von Heister.

Die Rheinprovinz, welche mehr als irgend ein anderer PreußischerLandestheil von den
großen geschichtlichenEreignissenberührt worden ist und in welcherdie Vergangenheit fast allerorts
Spuren derselbenzurückgelassen hat, entbehrt bis heute der Zusammenfaffungund Organisation der
historisch-antiquarischen Interessen. Was bis jetzt zur Aufdeckung,Untersuchung und Sammlung
antiquarischer Funde von Privaten und Vereinen geschehen ist, ist vereinzelt geblieben und hat
deßhalb auf die Kräftigung des Patriotismus und die ideale Gestaltuug des Volkslebens nur
geringen Einfluß ausüben können.

Um diesem Uebelstandeabzuhelfen, hat der Herr Oberpräsident bei dem Herrn Minister
der geistlichen :c. Angelegenheitenden Antrag gestellt, daß der Staat behufs Herstellung einer ein¬
heitlichenOrganifation auf diesem Gebiete helfend und vermittelnd eintrete. Hierauf ist der Herr
Minister eingegangen und find bereits in dem Staatshaushalts-Etat pro 1874 für die im Interesse
der rheinischenAlterthümer zu treffenden Einrichtungen 4000 Thlr. als dauernde Mehrausgabe
unter der Voraussetzungaufgenommen,daß die Provinzialstände eine gleiche Summe zu demselben
Zwecke bewilligen. Mit diesen Mitteln ist die Begründung zweier Provinzialmusecn,eins zu Bonn
und eins zn Trier, in Aussicht genommen,weil an beiden Orten sich bereits nicht unbedeutende
Sammlungen von Alterthümern — in Bonn die bei der Universität befindliche Sammlung vater¬
ländischerAlterthümer und die Sammlung des Vereins von Alterthumsfreunden der Rheinlande,
in Trier die in der Port« nigra untergebrachteSammlnng uud die in einigen Räumen des Ohm-
nasiums aufgestellte Sammlung der Gesellschaft für nützliche Forschungen — befinden, welche für
die Museen als Grundstock dienen können und deren Vereinigung zu je einem Museum in Bonn
nnd Trier, falls die bestehendenEigenthumsrechte vorbehalten werden, voraussichtlichnicht auf
Schwierigkeitenstoßen wird, wogegen die Verciniguug zu einem einzige,,Museum nicht ausführbar
fein dürfte. Für die Wahl der beiden Städte spricht außerdem, daß das Museum in Bonn für
die Lehrzweckeder Universität verwandt werden kann und daß Trier der natürliche Mittelpunktfür
eine dem Moselgebietinsbesonderegewidmete Sammlung ist.

Was die Organisation der Verwaltung betrifft, so liegt es in der Absicht der Staatsbehörde,
dieselbe nnter die Leitung des Staates zn stellen und für jedes Museum einen mit 1000 Thlrn.
zu besoldenden Director anzustellen,welchervon dem Herrn Minister der geistlichen :c. Angelegen¬
heiten nach Vernehmung des Provinzial-Verwaltungsraths zu ernennen sein würde, sowie beiden
Directoren eine vornehmlich ans Fachmännern bestehendein Bonn einzusetzende Commissionzur
Seite zu stellen, welche unter dem Vorsitz eines höherenBeamten über größere Erwerbungen, über
Ausgrabungen, über Maßregeln zur Conserviruugder Alterthümer zn beschließen hat, und deren
Befugnisse insbesondere auch deren Verhältnisse zu den Directoren durch eine von dem Herrn
Minister zu genehmigende Instruktion geregelt werden. Für die Bestellung nur einer Commission
und zwar in Bonn wird das Bedürfniß der einheitlichen Leitung und die Rücksicht ans die an der
Bonner Universität befindlichen wissenschaftlichenKräfte angeführt.
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Die Staatsbehörde beabsichtigt die Commission aus 9 Mitgliedern zu bilden, von denen
?, der Vorsitzende und 6 Fachmänner — ein Archäolog,eiu Cpigraphikcr,eiu Historiker,ein Ver¬
treter der neueren Kunstgeschichte,eiu Vertreter der ethnologische» uud auf die prähistorischen Alter¬
thümer bezüglichen Studicu und ein Architekt — vom Herrn Minister zu ernennen und zwei von
dem Provinzial-Lcmdtagemit der Beschränkungzu wählen sind, daß eins derselbender Stadt oder
dem RegierungsbezirkTrier — mit Rücksicht auf die dortigen einer besonderen Vertretung bedürf¬
tigen Interessen — angehören muß. Die Staatsbehörde glaubt auf diese Weise der Provinzial-
Vertrctung eine angemessene Mitwirkung an der Leitung der Provinzial-Museeu gesichert zu habeu.

Der Provinzial-Verwaltuugsrath erkeuut das hohe Interesse au, welches die Provinz an
der Errichtung eines Instituts zur Erforschung,Sammlung und Erhaltung ihrer Alterthümer hat,
uud erachtet auch eiue Znsannueufassnngder bisher vereinzeltenBestrebungen für bringend geboten,
wenn dem Verfall der Alterthumswisseuschaft in der Provinz und der Verschleppung und Vernichtung
so vieler werthvollcn Alterthümer vorgebeugtwerden soll.

In Bezug auf die Einrichtung derVerwaltung geht er im Allgemeinenvon der Anschauung
aus, daß die zu errichtendenMuseen uur dann einen allgemeine« Anklang in der Provinz finden
werden und also auch nur dann il,re segensreiche Wirkung auf Hebung des in der Liebe zum an¬
gestammtenBoden nud zu dessen Geschichte hauptsächlichberuhenden patriotischen Gefühls sowie
auf Weckung des idealen Siunes gegenüberden materialistischen Tendenzenuuserer Zeit vollauf
ausüben werden, wenn dieselben als reiuc Proviuzial-Anstalteu unter Ueberweisnngder aus der
Staatskasse gezahlten Mittel gänzlich auf den Etat und in die Verwaltung der Provinz über¬
gegangensind.

Der Provinzial-Vcrwaltnngsrath verkenntaber nicht, daß für die erste Organisation der
zerstreutensich oft sogar feindlich gegenüberstehendenantiquarischen Interessen die Initiative der
Königlichen Staatsregierung uur förderlichsein kann, und ist deßhalb auch bereit, für jetzt auf das
von der Staatsbehörde vorgeschlagenegemischte System der Verwaltung einzugehcu, glaubt nur,
daß der Provinz in Rücksichtauf den provinziellenZuschuß und das provinzielleInteresse ein
größerer Einfluß auf die Wahl der Directoren uud auf die Zusammensetzungder Commission ein¬
geräumt werde» müsse, als dies in den vorliegendenVorschlägen der Staatsregiernng geschehen sei.

Der Proviuzial-Verwaltuugsrath stellt demnach den Antrag:
Der hohe Provinzial-Landtagwolle die dauerndeBewilligung eines jährlichen Zuschusses
von 4000 Thlrn. znr Begründung von Provinzialmnsecnaussprechen und bestimmen,
daß dieser Betrag für die nächste Etatsperiode aus den disponiblen Ueberschüsscn der
Provinzial-Hülfskasseentnommen werde, er empfiehlt jedoch dem Landtage an diese
Bewilligung die Bedingung zu knüpfen unter gleichzeitigerAnnahme der übrigen
organisatorischen Bestimmungen, daß die Mnsenms-Direktoren auf den Vorschlag des
Provinzial-Verwaltungsraths vom Herrn Minister der geistlichen :c. Angelegenheiten
angestellt und die Commission aus 9 Mitgliedern zusammengesetzt werde, von denen der
Vorsitzende und 4 sachverständige Mitglieder ebenfalls vom Herrn Nessortmiuister, die
übrigen 4 Mitglieder vom Provinzial-Verwaltuugsrathe bestellt werden.

Der provinMl-Verwallungbrath.

Der II. Ausschuß tritt dem obenstehenden Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths bei
und empfiehlt denselben dem hohen Landtage zur Annahme.

Düsseldorf, den 3. Iuui 1874.
Der II. Ausschuß.

42
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Anlage 22.
Düsseldorf, den 19. Mai 1874.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffendden Antrag der Staatsbehörde auf einen Zuschuß aus
den Ueberschüsfen der Provinzial-Hülfskassezur Herausgabe eines Inventars der Baudenkmäler iu

der Rheinprovinz.
Referent: von Heister.

Der Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde zn Kassel hat ein Inventarium der
Baudenkmäler des RegierungsbezirksKassel ausarbeiten und drucken lassen. Dieses Werk soll nach
der Intention des Herrn Ministers der geistlichen :c, Angelegenheiten den Anfang zu eiuem Inven¬
tarium der Baudeukuiäler im Königreich Preußen bilde», und ist derselbe der Ansicht, daß die
Herausgabe eines Inventars der R Heinische nBandenkmälcr sich ganz besonderszur Erledigung
durch eine Bewilligung aus Prouiuzialmitteln eiguet. Die Staatsbehörde hat demnach bei dem
Provinzial-Verwaltungsrathe deu Antrag gestellt, dem Landtage bei seinem nächsten Zusammen¬
tritte eine entsprechende Vorlage zu machen. Zur Ermittelung der Kosten hat dieselbe sich mit dem
Verein von Alterthumsfrcundeuim Rhcinlaudc zu Bonu iu Verbindung gesetzt. Dieser Verein hat
sich nun bereit erklärt für den Fall, daß er eine jährliche Staats-Untcrstütznng für seine Zwecke
erhalten wird, den Druck des Wertes auf seine Kosten zu überuehmen, und berechnetdie übrigen
Kosten für die Bearbeitung und örtliche Aufnahme des Inventars auf circa 700 Thaler für jeden
Bezirk, also auf 3500 Thaler für die Provinz.

Der Provinzial-Vcrwaltnngsrath betrachtet in seiner Majorität die in Rede stehende Heraus¬
gabe des Inventars als eine Angelegenheit,welche auf die Vcrvollstäudiguugder Laudeskundcund
auf die Hebnug des historischenSinnes einen segensreichenEinfluß ausüben wird; er erkennt
ferner an, daß es sich hier in erster Linie um Iutcresseu der Nheiuproviuzhandelt und stellt des¬
halb den Antrag:

„Der hohe Proviuzial-Laudtag wolle den Provinzial-Verwaltnngsrath ermächtigen, aus
„dem Zinsgcwiuu der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse eine eiumaligc Ausgabe bis
»zur Höhe vou 3500 Thlru. zn leiste,,, um eiu Inventar der Rheinischen Baudcnk-
„mäler durch den Verein der Alterthumsfrcuude im Rheiulandc oder in anderer Weise
„bearbeiten und herausgeben zu lassen."

Der PromnMl-Verwaltnngsralli.
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Anlage 23.

Düsseldorf, den 8. Juni 1874.

Allerdurchlauchtigster OroßmächtigsterKaiser und König!
AllerguädigsterKaiser, König und Herr!

Eure Majestät hatten bereits in dem Allerhöchsten Bescheide vom 15. Navembcr 18 62
die Gnade, die von den zum 14. Provinzial-Laudtageversammeltgewesenen treugchorsamsten Ständen
der Rheinprovinz gestellte ehrfurchtsvolleBitte, um Erlaß eines Schutzgesetzes für die Mineral¬
quellen des linksrheinischen Gebietes dahin Allcrguädigstzu bescheiden, daß eine nähere Erörterung
der Sache rücksichtlich des Bedürfnisses eines solchen Gesetzes, als auch rücksichtlichdes Maaßes
des zu gewähreudenSchutzes vorbehalten bliebe.

Wir verkennen nicht, daß nach Erlaß des neuen Bergwerksgcsetzes im Jahre 1865 die
Königlichen Bergbehörden bemüht gewesen sind nach Maßgabeder ihnen durch das Gesetz gegebenen,
Befugnisse,den Mineralquellen Schutz zu Theil werden zu lassen; insbesonderehaben sie dies.da¬
durch zu bewirkengesucht, daß sie in eiuem bestimmten Umkreisenm Mineralquellen alle Schürf¬
und sonstigen bergmännischenArbeiten untersagten. Weiter vermochte sich aber der Schutz der
Bergbehörden nicht zu erstrecken, zumal fehlt es bis zur Stunde an Mitteln, die Inhaber vorhan¬
dener Mineralquellen, nachdem fie dieselbe»durch Errichtung von Bauten und Anlagen aller Art
der Benutzung übergebenhaben, vor dem mit Entziehung derselben, sowie mit dem Verluste der
darauf verwendetenAnlagekosten verbundenenBestreben der Eigenthümer benachbarter Grundstücke,
sich die Quellen durch Bohrungen oder Abtenfungentiefgehender Brunnenanlagen anzueignen,
zu sichern.

So sind die Stadt Burtscheid und die daselbst neben ihr bestehenden Inhaber von Bade¬
häusern und damit verbundenensonstigen Anlagen mit dem Verluste ihrer Thermalquellenbedroht,
indem die mit einem Straßenbauprojecte beschäftigte Actien-Gesellschaft Frankenberg, bereu Grund¬
stücke unmittelbar unterhalb Burtscheid liegeu, schon soweit die Bnrtscheider Quellen erbohrt und
auf sich gelenkt hat, daß, so lange die Thätigkeit der von der vorgenannten Gesellschaftauf dem
Vohrloche errichteten Dampfpumpe dauerte, die Victoriaquelle bereits versiegt war und weitere
Bcnachtheiligungeubei Fortsetzungdieser Arbeiten unausbleiblichsind.

Abgesehen davon, daß, wenn diesen: Verfahren nicht Einhalt zu thun wäre, dem badenden
Publicum keine Wohlthat erwiesen würde, da die abgebohrteQuelle, da wo sie in Burtscheid
hervorsprudelte, mit einer Wärme von 45' II,. zn Tage trat, während sie da, wo die Specu-
lationsfucht, sie sich zugewendet, nnr noch 28 — 32" li. besitzt, steht zu befürchten, daß durch
Fortsetzung dieser Bestrebungen entweder bald ein großer und vielleicht sogar der größte
Theil der bisherigen Bnrtscheider Bade - Anstalten, ihrer Quellen und dadurch ihres Zweckes
beraubt, verödet und werthlos, ja vielleichtsogar durch ähnliche Arbeiten mit der Zeit die in
Aachen vorhandenen, theilweise mit dem größte« Luxus vou der Stadt selbst errichteten Bade.
Häuser von denselbenBeeinträchtigungen bedroht sein werden, oder in der Folge ein Wettkampf
""stehen wird, dahin gerichtet, daß ein Nachbar dem anderen durch Aohrversucheund Abteufungen
von Schächten die Quellen zu entziehen suchen wird.

Wie unzulässig und gemcinschädlich aber ein solches Conmrrenzbestrebensein würde, ergibt
s'ch schon ganz allein daraus, daß nur die Aussichtauf den dauernd gesicherten Besitz und Genuß

42»
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einer Heilquelle einer Gemeinde oder einem Privaten die Unternehmungslustgeben taun, die zur
Beuntzuug derselben erforderlichen, der Gesundheit,Bequemlichkeit, Erheiterung und Zerstreuungdes
Badepublikums dienlichen, allgemein bekannten Bauten und Anlagen zu machen. Wir glauben
nicht zuviel zu sagen, wenn wir hinzusetzen, daß alle die großen und herrlichen Anlagen, die Bade¬
orte bieten, nicht entstandensein würden, wenn ein Verfahren, wie eS jetzt die GesellschaftFranken-
berg einzuführenscheint, fchon früher Sitte gewesen wäre.

Da die Königliche« Behörden keine Macht besitzen, diesem Oebahreu Einhalt zu thun, und
sich somit die Schutzmaßrcgeln,welche die bis jetzt bestehende Gesetzgebung, gewährt, als unzuläng¬
lich erweisen, dürfte eine Erweiterung derselbengeboten erscheinen.

Ohne dem weisern ErmessenEuer Majestät Staatsregierung vorgreifen zu wolleu, dürften
»ach unserm uumaßgeblichenErachten Anordnungen zu einer ihren Zwecken entsprechendenBenutzung
der Thermalquellen und zum Schutze der vorhandenen Anlagen darin zu finden sein, daß zu den¬
selben die Einholung einer gewissen gewerbliche» Couzession vorgeschrieben und dieselben einesteils
auf eiuen gewissen Umkreis ausgedehnt würde, innerhalb dessen überhaupt andere ähnliche Anlagen
für unstatthaft erklärt und andcrntheils dem Conzessiona'r solche Bedingungen auferlegt würden,
wodurcheine Schädiguug von Besitzern anderer Quellen und Anlagen verhindert würde. Sonach
gestatten sich die getreuen Stände der Rheinprovinz die unterthänigste Bitte, Eure Majestät möge
Allcrguädigstgeruhen zu befehlen, daß ein ausreichendesSchntzgesetz für die Thermalquellenunserer
Provinz eutworfeu werde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben:

Euer Kaiser- uud Köuigli cheu Majestät allerunterthänig st treugehorsamster
Landtags-Marschall und Stände der Nheinp rovinz.

Anlage 24.
Düsseldorf, den 28. Mai 1874.

Referat
des Mol'wziar-Uenvaltungsmtysan den Urovinzial-^andtag,
betreffenddie Verlegung der Provinzial-Blinden-Anstaltzu Diiren behufs deren

gleichzeitiger Erweiterung.

Bereits in dem Oeneral-Vcrwaltungs-Berichtedes Provinzial-Verwaltungs-Raths an den
Provinzial-Landtag, in dem im Auszüge demselben beigefügtenBerichte an den Herrn Ober-Präsi¬
denten, betreffenddie Verwendungszwecke der Provinzial-Dotationsreute und in den Motiven zur
Etats-Vorlage der Blinden-Anstalt pro 1874/76, sowie in dem Etats-Entwürfe selbst, ist darauf
hingewiesen, daß die jetzige Blindenanstalt in ihren Raumverhältnissenund in ihrer ganzen inneren
Einrichtung dein Bedürfnisse nicht mehr genügt.
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Der Blinden - Unterricht mnß künftig als obligatorische Aufgabe des ProvinzialverbandeS
betrachtet werden, während er bisher nur ein Produkt freiwilliger und humauer Bestrebungen war.
Die Aufnahme muß sich daher auf alle bildungsfähigen Kinder erstrecken,um sie zu nützlichen
Gliedern der Gesellschaft zu machen. Der Raum in den vorhandenenGcbäulichkeiten reicht kaum
aus, um die zur Zeit iu derselbe»schon untergebrachten 6? Zöglinge in angemessener Weise unter¬
zubringen,und insbesonderesind die 19 weiblichen Zöglinge der Anstalt in den ihnen zugewiesenen
Räumen fo eingeengt, daß ihrer Ocsuudheit,besondersbei der Sommerhitze, Gefahr droht. Eine
große Zahl bildungsfähiger Kinder befindet sich aber noch in der Provinz, ohne daß ihnen bis
jetzt die Wohlthat der Erziehung und der Ausbildung in manuellen, ihre Subsistenz sichernden
Fertigkeitenhat zu Theil werden können.

Der mit der speciellen Leitung der Anstalt beauftragte Anstalts-Director hat wiederholt
diese Nebelstände zum Gegeustaudeeingehender Berichts - Erstattungen gemacht, und der Provinziell-
Verwaltungsrath sich seit Uebernahmeder oberen Leitung und Verwaltung der Anstalt der Ueber«
Mgung von der Nothwendigkeitder Abhülfe nicht verschließen können.

Die Abhülfe kann nach den angestelltenErmittelungen erzielt werden:
n,) durch die Vergrößerung nnd Erweiterung des vorhandenen Blindenanstalts-Gebäudcs

oder

d) durch die Verlegung der Anstalt in das geeignete größere Gebäude der neuen Irren-
Anstalt bei eventuellerVeräußerung des zeitigen Anstaltsgcbäudes.

Bei Verfolgung der ersteren Absicht, — Erweiterung und Vergrößerung des vorhandenen
Gebäudes — würden sich die Gesammtkosten ungefähr folgendermaßenberechnen:

1. Werth der vorhandenen Gcbäulichkeitenund Grundfläche mit Einbcgriff des vor
wenigen Jahren zum Preise von 3500 Thlr. erworbenen Herpertz'schenGartens
mindestens ........

2. Terrain-Ankauf zur Errichtung eines Umbaues behufs Trennung
der Geschlechter, insbesonderedes Hellenkessel'schenGartens circa

3. Neubau eines Seitenflügels für 30 Zöglinge und Personal
mindestens

4. Vergrößerung des Arbeitshauses .....
5. Anlage der Seiler-Bahn, Beseitigungder Stadtmauer .
6. Umfassende Reparatur des vorhandenenGebäudes

Summa

Aber selbst bei Auswendung eines solchen Kostenbetrages wirb das vorhandene Hauptanstalts-
gebäube nach Maßgabe seiner Raumverhältnisse, seiner eigenthümlichen Bauart und seiner einge¬
engten Lage immerhin noch manchen berechtigtenWunsch nicht erfüllen.

Schon diese Erwägung führt zu einer eingehenderen Prüfung und Erörterung der voraus¬
geschicktenzweiten Alternative; sie ist aber noch ganz besondersdurch den Umstand geboten, daß
die provinzialständischc Verwaltung augenblicklich in der Lage ist, über das sehr geeigneteGebäude
der Irrenanstalt nebst zugehörigemausreichendenAreal verfügen zu können und in einer Weise
verfügen zu müsfeu, daß die etwas weiter abgerückte neue Irren-Anstalt in keiner Weise beeinträch¬
tigt wird. Wie der Proviuzial-Verwaltungsrath in dem bezüglichen Passns: „Stand der Irren¬
anstaltsbauten" seines General-Verwaltung«-Berichtes näher dargelegt hat, ist derselbe zu der
Beschlußfassunggelangt, den zuerst für die Errichtung der für den RegierungsbezirkAachen zu
erbauenden Irren-Heil- und Pflegeanstalt gewählten Bauplatz in nordöstlicher Richtung durch

25,000 Thlr.

18,000 "

15,000
2,000
2,000
4,000

66,000 Thlr.
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weiteren Ankauf von 48 Morgen Land zu erweitern und ans diesem neu anzukaufenden Terrain
die neue Irreuanstalt zu erbauen, damit dieselbe in ihrer Lage nicht eingeengtsei und möglichst
aus der unmittelbaren Nähe des Bahnhofes der Bergisch-Märkischen Eisenbahn und den dem
Anstaltsterrain gegenüberentstehenden Privatbauteu entfernt werde.

Durch diese bereits in der Ausführung begriffene Beschlußfassungist das vorhandene,
vom Kreise Düren seiner Zeit übernommene, auf dem untern Aanterraiu gelegene Irrenanstalts¬
gebäudedisponibel gewordenund muß anderweit verwerthet werden.

Eine Veräußerung des Gebäudes nebst einem Flächenabschnittan einen Privatbesitzer oder
gar einen Industriellen muß aus denselben Gründen vermiedenwerden, welche die oben angedeutete
Verlegung des BanterrainS für die neue Irren-Anstalt herbeigeführt haben. Eine solche Veräußerung
würde für die neue Irrenanstalt in der ihr jetzt bestimmten Lage wieder Eventualitäten herbeiführen,
gegen deren Eintritt die Provinz sich unter allen Umständen sichernmuß.

Dagegen erscheint es ganz unbedenklich, die Provinzial-Bliudenaustalt in dieses vorhandene
Gebäude zu verlege». Der geregeltestille Betrieb der Bliuden-Anstalt stört die Entwickeluug und
Nuhe der Irren-Anstalt nicht; die Nachbarschaftbeider Institute, welche unter einer oberen Ver¬
waltung stehen, bietet sogar mannichfaltigeVortheile.

Die bei der Irrenanstalt projectirte Capclle kann auch dcu Bedürfnissen der Blindenanstalt
dienen und in Lassen-, Oeconomie-und Wirthschafts-Verwaltung tonnen vielfache Vortheile durch
Personalunionen und einen mehr oder weniger gemeinsamenBetrieb dieser Verwaltungs-Zweige
erzielt werden.

Auch selbst die Beleuchtungder Frage in pecuniärer Hinsicht spricht nicht gegen die Verlegung.
Die Bliuden-Anstalt würde im Falle ihrer Verlegung in das Irreuanstalts-Gebäude etwa

15 Morgen Areal bedürfen. Die mit demselben erworbenen 21 Morgen Land haben nach den
vorliegendenKaufverträgen 12,114 Thlr. gekostet,welcher Betrag auch aus dem Irrenanstalts¬
baufonds s. Z. gezahlt worden ist. Der Kostenpreis eines Morgens stellt sich sonach auf 576 Thlr.
25 Sgr. 8 Pf., was für 15 Morgen einen Preis von .... 8652 Thlr. 25 Sgr. — Pf.
ausmachen wird.

Hierzu treten die bei der Uebernahme bereits verausgabten
Bautosten des vorhandenenGebäudes, wobei die bei der Abrechnung
mit dem Kreise Düren s. Z. außer Betracht gelassenen Zuschüsse
der K. Regierung zu Aachen aus dem sog. Weseler Pferdegelder-
Fonds 15,63« Thlr. 25 Sgr. 2 Pf. und die Zuschüsse des Vereins
zur Beförderung der Arbeitsamkeitfür den RegierungsbezirkAachen
mit 11,800 Thlr. mit berechnetsind, da diese Beträge speziell den
Intentionen bei der Zuwendung entsprechend zum Vortheil des
Regierungs-Bezirks Aachen bleiben müssen ........ 37169 „ 13 „ 1 „

Hierzu tretcu fcruer die Ausgaben in Gemäßheit der Seitens
der früheren Bau- und Finanz-Commissionübernommenen Ver¬
pflichtung,„in die von dem Kreise Düren für den Bau der acqui-
rirten zAnstalt übernommenen Verpflichtungen einzntretcn, also die
Unternehmer, soweit sie noch nicht befriedigt waren, für den Rest
ihrer Guthaben zu befriedigen, auch dem Kreis-Cl.-Baumeister
Krieschezu Düren für die Bauleitung eine nachträgliche ausrei¬
chendere Remuneration zu gewähren", zum Betrage vou . . . . 817? „ 21 „ 11 „

Ww8 . . 54000 Thlr. - - Sgr. — Pf.



^anspart . . 54,000 Thlr. — Sgr. — Pf.
nachdem die für Veränderuugsbaulcu :c. verausgabte:! Beträge,
welche Ausgaben lediglich dem Vaufouds zur Last bleiben müssen,
ebenso die Ausgaben für noch vorhandene Materialien, Ziegel:c.,
die ebenfallsden Vaufondö belasten müssen, mit 7483 Thlr. 1 Sgr.
8 Pf. in Abzug gekommensind, so daß sich ein abgerundeter
Kostcupreis für das vorhandene Gebäude incl. 15 Morgen Land
eveut. zu Lasten des Provinzial-Blindcnaustalts-Verbandes ergibt

von abgerundet ................ 54,000 „ — „ — „
Diesem Betrage werden nach einem vorliegendentechnischen

Gutachten noch hinzutrete» für weiteren inneren Ausbau und Ein¬
richtung des Gebäudes zur Blindenanstalt prpr ....... 10,000 „ — „ ^ „

Total-Summe 04,000 Thlr. — Sgr. — Pf.
Die Provinz würde daher zum Zwecke der Erlangung einer ausreichendenBlindenanstalt

nach der zweitenAlternative dem IrremAnstaltsbaufondö 54,000 Thlr. für das zu übernehmende
Gebäude uebst 15 Morgen Terrai» nach dem Selbstkostenpreise zuwendenund zum weiteren Ausbau
noch ca. 10,000 Thlr. aufwenden,diese Summe also bereit stellen müssen, alsdann aber eine allen
Anforderuugcu besser entsprechende Blindenanstalt besitzen,als bei Erweiterung des vorhandenen
alten Blindenanstaltsgebäudcs.

Für die Bereitstellung der Geldmittel im Falle der Verlegung der Blindenanstalt in der
vorprojectirten Weise würde noch die weitere Frage von nicht nntergcordnetcrBedeutung zu ver^
folgen fein, nämlich die der Verwerthung des jetzige» Blindcncmstalts-Arcals.

Wie fchon bemerkt, ist vor einigen Jahren der sogenannteHerpertz'sche Garten zu dem-
selbcu zum Kaufpreisevon 3500 Thlrn. aus Austaltsfonds erworben worden; im Uebrigeu rühren
die Anstaltsgcbäude, wie der Mehrzahl der Mitglieder des hohen Landtages schon im Verlaufe
früherer Verhandlungen bekannt gewordensein wird, ans einem Leibrenten-Verträgezwischen dem
Vcrwaltungs-Nathe der Anstalt uud den verstorbenenLhelcuten Nudolph Schenkel zn Düren vom
20. October 1844 her, inhaltlich dessen die Ehelcutc Schenkel die jetzt als Blindenanstalt benutzten
Realitäten der Elisabeth-Stiftung für Alinde zum Zwecke der Einrichtung einer Blindenanstalt in
Düren zum Eigenthum mit der Maßgabe gegen eine inzwischen fortgefallene lebenslänglicheLeib¬
rente übertragen haben, daß der Stadt Düren der künftigeBesitz des Vertrags-Objcctes, falls
dasselbe nicht weiter zu Blindcnanstalts-Zwcckeubenutzt werden sollte, zufalle. Nach diesem der
Stadt Düren eingeräumten Rechte, wird es keinen Answeg geben, als bei der Verlegung der
Blindenanstalt der Hauptsache nach in das Irrena»staltsgebände, das alte Gebäude noch weiter
zu Blindcnaustaltszwccke», etwa z» eiucr Versorgungsanstalt beizubehalten oder das Gebäude
und Terrain an die Stadt Düren zu veräußern, <M 1165 und 1122 des 0. <ü.). Die Ver<
tretnng der Stadt Düren hat Schritte gethan, sich durch Aukauf in den Besitz des Anstalts-Areals
zu setzen.

Dieselbe hat indessennur den Preis von 20,000 Thalern für dasselbe offerirt, welcher
vom Provinzial-Verwaltungsrathe mit dem Werthe des vergrößerten Anstaltöterrains nebst auf¬
stehendenGebäuden in keinem Verhältnisse stehend, erachtet werben konnte, selbst wenn auf die in
dem Leibrentenvertragemit den Vorbcsitzcrnzu Gunsteu der Stadt Düren enthaltenenBestimmung
ein wesentliches Gewicht gelegt wird.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath hat diese Ansicht dem Bürgermeister der Stadt Düren
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gegenüber ausgesprochen und demselben die Erwägung nahe gelegt, ob die Stadt Düren nicht zu
einem günstigerenGebote übergehen möchte. Eiue Oegenäußerung ist hierauf Seitens der Ver¬
tretung der Stadt Düren noch nicht erfolgt, es ist aber anzuuehmcn, daß dieselbe bei augenblick¬
lichem Bedürfnisse an öffentlichen Gebäudeu den Vorschlagnicht von der Hand weisen wird.

Nach Maßgabe dieser Erwägungen erlaubt sich der Provinzial<Verwaltungsrathden Antrag
zu stellen, der Provinzial-Landtag wolle:

1. der Provinzial-Alinden-Anstaltzu Düren das in dieser Stadt auf dem Irrenanstalts¬
bauterrain vorhandene, früher zur Einrichtung einer Irren-Heil- und Pflege-Anstalt für den
RegierungsbezirkAachen in Aussicht genommene Gebäude nebst 15 Morgen Landes als Eigen¬
thum überweisen;

2. die dem Irrenbaufonds, speziell für Rechnung des RegierungsbezirksAachen, hierfür
von dem Gesammt-Verbandeder Provinzial-Vlindenanstalt zu leistende baare Geldentschädigung ans
den vorberechneten Betrag von 54,000 Thalern feststellen;

3. beschließen, daß diese Summe ebenso, wie die erforderlichen Eiurichtungskostenvon
prpr. 10,000 Thalern also zusammen64,000 Thaler durch eine Anleihe bei der Provinzial-Hülfs-
Kasfe zu entnehmen, welche mit 4'/»"/« jährlich zu verzinsen und mit 1^«°/» jährlich zu
amortisiren ist.

4. beschließen, daß die jährlich erforderlichen 6"/» zur Verziusung und Amortisationder
Anleihe in dem nächstenEtat der Blindenanstalt nach Maßgabe des besonders aufzustellenden
TilgungsplancS für die Anleihe in Ausgabe vorzusehen und bis zur Aufnahme der Verzinsungs¬
und Amortisationöquotenin den Etat alljährlich aus dem zur Verfügung der Stände stehenden
Zinsgewinne der Provinzial-Hülfs-Kassezu entnehmen ist, oder aber, daß die Entnahme aus diesen
Zinsüberschüssenbis zur gänzlichen Tilgung der Anleihe erfolge;

5. den Provinzial-Verwaltungsrath autorisircn, wegen Verkaufes des alten Blinden-
Anstalts-Areals zu einem annehmbaren Preise mit der Stadt Düren die Verhandlungen fort¬
zusetzen, zum Abschlüssedes Kaufvertrages zu schreiten, und den eventuellenErlös vorweg auf die
beschlosseneAnleihe bei der Provinzicil-Hülfskassein Abzug zu bringen, beziehungsweisedenselben
ganz zur Amortisation zu verwenden, falls sich der Verkauf erst nach Negotiirung der Anleihe
verwirklichen läßt.

Ver ProvinMlVerwaltungsralh.
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Anlage 25.

Etat für den für die vier Taubstummen-Anstalten
zu Kempen, Vnihl, Moers und Nenwieo bestehcildcnFunds sowie die Special-Etats

der Austalten.

Tit. I. Vom Grl»tdcMnt<ium.
N ichts.

Tit. II. Zinsen von Kapitalien.
n,. der Anstalt zn Kempen gehörig.

Von den im Laufe der Jahre aus Uebcrschüsseu angekaufte!! Werth
papieren, bestehend in
«,. Schuldverschreibungender 4>/2 "/„ eonsolidirten Anleihe

Littr. ^. Nr. 18??, 1878 ->. 10,000 Thlr. 20,000 Thlr.
„ V. Nr. 42415/21, 8337/38, 65,699,

38941 ^ 1006 Thlr. . . 11,000 „
„ 0. Nr. 56451, 39368/69, 24?64/65

u, 500 Thlr...... 2,500 „
„ 0. Nr. 29701 5 200 Thlr. ... 200 „
„ bl 3ir, 41?3/76 -^ 100 Thlr. . . 400 „

1i. Schuldverschreibungender 4'/«"/» Anleihe
der NhcinprovinzNr. 10820, 10548, 10549
5, 500 Thlr..........l,500 „

Nückrinnahme an Kapital und Zinsen von Tit. IX. Pen-
sionöfondsder Lehrer, da Letztere tcine Pcnsionsbeiträge mehr
zahlen und die zu zahlenden Pensionen im eiutreleuden Falle
auf den Anstaltsctat übernommenwerden.

Die Kapitalien bestehen in
-r. Schuldverschreibungen der 4^> «/o eonsolidirten Staatsanleihe

Littr. V. Nr. 42428, 30?23 -^ 1000 Thlr. 2000 Thlr.
„ 0. Nr. 24768,42824,55423-1500 Thlr. 1500 „
„ D. Nr. 51035 53??1/72 u 200 Thlr. 600 „
„ N. Nr.26399,66127,91370 5.100Thlr. 300 „
„ ?. Nr. 34520 5 50 Thlr.....50 „

ferner von Littr. (I Nr. 24770 über 500 Thlr.
der Betrag von .........300 „

(Der Rest von 200 Thlrn, gehört dem Banfonds.)

35600 1602

35600 160!

43
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Nr. Einnahme des Mnpt-Otats.

S.,, Pf.

Betrag.

Thlr. Sg.Pf

^rn,u8^art
<,. Schuldverschreibuugeuder 1'/«"/« Auleihe der Nhciuprovinz

Nr. 11683 -l 500 Thlr....... 500 „
^ 5250 Thlr.

Zinsen 236 Thlr. 7 Sgr. 6 Pfg.
wolw» »I,f die Anstalt Thlr. Tl,r. Thlr, Sgr. Pfg.

Keiupcu 1312. 15. Kapital und 59. 1. 11. Zinsen.
Vrühl 1312. 15. „ „ 59. 1. 11. „
Moers 1312. 15. „ „ 59. I. 10. „
Neuwied 1312. 15. „ „ 59. 1. 10. „

^ 5250. —. Kapital -^ 236. 7. 6. Zinsen.
fallen; mithin hier in Einnahme zu stellen .....

Summa Kapitalien, der Austalt zu Kempen gehörig
d. der A u sta l t z u B r ü hl gchöri g.

Vou den im Laufe der Jahre aus Uebcrschüssen angc-
tauften Werthpapiercn bestehend in
li. Schuldverschreibungender 4^°/« eonsolidirteu Staatsanleihe

Littr. L. Nr. 42422/23, 8339/43, 10791,
65700, 34453/54 51566 ü
1000 Thlr.......12,000 Thlr.

„ 0. Nr. 39491, 39370 u, 500 Thlr. 1,000 „
„ v. Nr. 53768, 53769 u 200 Thlr. 400 „
„ 1^. Nr. 4177/79 ^ 100 Thlr. . . 300 „
„ 1^. Nr. 866 il 50 Thlr..... 50 „

d. Schuldverschreibungen der 4'/«> Anleihe
der NheinprodiuzNr. 10550/51, 10506 5
500 Thlr ..........1,500 „

Capital und Zinscu des Tit. IX. Pcnsiousfouds der Lehrer,
eonf. Tit. II. !>,. Kempen ...........

Snmma .Kapitalien,der Anstalt zu Ärühl gehörig
<^. der Anstalt zu Moers gehörig.

Von den im Laufe der Jahre aus Ueberschnsscn ange¬
kaufte» Staatspapieren lc., nämlich:
ll. Schnlduerschrcibuugeuder 4^ "/, eonsolidirteu Staatsauleihe

Littr. ^. Nr. 1879 ll 10,000 Thlr. . . 10,000 Thlr.
,, V. Nr. 42424/25, 30722 ll 1000 Thlr. 3,000 „
„ 0. Nr. 24766, 39,492 l,. 500 Thlr. 1,000 „

I.aw8 14,000 Thlr.

Thlr,
35600

1312

36912

1602

li 59 11

15 1661 11

15250

1312 15

686

59 11

16562 15 745
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Nr. Einnahme des Aaupt-Otats. Betrag.

Thlr. T^.Pf.
Thlr, Sü,Pf

16400

1312

17712

13350

1312

1rau8port 14000 Thlr,
Littr. O. Nr. 51033/34, 42137, 53770 n,

200 Thlr....... 800 „
„ N. Nr. 91369 n. 100 Thlr. ... 100 „

I». Schuldverschreibungender 4^°/, Anleihe
der RheiuprovinzNr. 10507, 10376,10505
5 500 Thlr.......... . 1,500 „

Kapital und Zinsen des Tit. IX. Pensionsfonds der Lehrer,
conf. Tit. II. a Kempen............

Summa Kapitalien, der Anstalt zu Mocrs gehörig
cl. der Anstalt z n Nenwied gehöri g.

Von den im Laufe der Jahre aus Ueberschüssen ange¬
kauften Staatspapieren :c., bestehend in:
»,. Schuldverschreibungen der 4V« "/^ consolidirten Staatsanleihe

Littr. V. Nr. 42426/27, 11798/99, 30720/21, 34454,
5156? 5 1000 Thlr . . . 8000 Thlr.

„ 0. Nr. 24767, 34884, 41692, 42430,
32922, 33768, 38898, 39493
!l 500 Thlr......4000 „

„ N. Nr. 4180, 83809/10 5 100 Thlr. Wo „
„ li'. Nr. 867 u 50 Thlr..... 50 „

1,. Schuldverschreibungender 4^«"/» Anleiheder
RheiuprovinzNr. 10406, 1026? 5 500 Thlr. 1000 „

Kapital und Zinsen des Tit. IX. Pensionsfonds der Lehrer,
conf. Tit. II, a. Kempen...........

Summa Kapitalien, der Anstalt zu Nenwied gehörig
Hierzu:

n. der Anstalt zn Kempen ....
K. „ „ „ Brühl ....
e- » „ „ Moers ....

Summa Tit. II. Zinsen von Kapitalien

Tit. III. Von Verechtissmigen.
Nichts.

Tit. IV. Ertrag der Haus- und Kirche»-Collecte.
Nichts, da die Colleete nicht wieder beantragt werden soll, weil selbst, wenn
sie noch für Provinzial-Institute genehmigt würde, sie nichts Wesentliches

mehr eintragen würde.

14662

36912
16562
17712
85850

,!» 1,10

797 1!10

600

59
659

1661
745
79?

3863! ?

6

10

11
5

10
6
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Tit. V. Zuschüsse aus Provinzialmittclll.
Zuschuß aus Provinzialmitteln, soweit die eigenen Einnahmen der Anstalten

zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreichen ........
Summa Tit. V. i>or «u

Nachrichtlichwird hier bemerkt, daß in dieser Summe auch
1250 Thlr, für die Taubstummen-Anstaltzu Aachcu und
1200 „ „ „ „ „ „ Eöln

2150 Thlr. enthalten sind, die, ausgenommeneine Erhöhung
des Betrages für die Anstalt in Eöln um 200 Thlr., uom Provinzial
Randlage für 1871/73 bewilligt waren nnd deren Weitcrbewillignng für
die Etatsperiode 1874/70 hier beantragt wird.

Tit. VI. Beitrüge zu den lluterhnltuugstostc« der Zögliu.qc vou deren
Cltcru und Gemeiudcu.

Für Zöglinge der Anstalt zn Kempen ............
„ Vrühl............
„ Moers............
„ Ncuwied ............

19600

A

Lumina Tit. VI. Beiträge für Zöglinge

Tit. VII. Zuschüsse aus dcu Polizci-Strafgcldcrfoudö.
l« dem NegieruugsbezirleAachen . „ ..........

„ „ . Coblenz ...........
„ „ Eölu ............

Düsseldorf ...........
Trier............

Summa Tit. V!i. aus Polizcislrafgeloerfouds .

Tit. VIII. Zur Auleguug von Knpitalieu.
^i i ch t s.

Tit. IX. Pcusiousfolids der Lehrer.
N i ch t s.

ieonf. Tit. il. der Einnahme des Hanptetatö.)

Tit. X. Mufouds.
Zur Bestreitung der Baukosten der Anstalten zn Brühl »,id Kempen,

soweit dieselben ans der von, 20. Provinzial-^andtagc durch Beschlußvom
8. Juli 1871 bewilligtenSumme vou 20,000 Thlrn. nicht gedeckt werden:

000
500
300
200

1000

200
240
240
420
280

1380
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Oimmyme des Mupt-OtaK Betrag.

Thlr, S^r. Pf,

Zinsen der Schuldverschreibungen, welche mit der vom 19. Pro¬
vinziell Landtage bewilligten Summe von 3419 Thlr. 13 Sgr.
4 Pf. uud den Zinsen hiervon augekauft worden sind und
zwar

a. Schuldverschreibungender^o/n consolidirlen Staatsanleihe
Littr. Z Nr. 30724/26 ->. 1000 Thlr. . . 3000 Thlr.

„ 0 „ 24769 5 500 Thlr. . . . 500 „
„ 1^ „ 91371/73 ll 100 Thlr. . . 300 „

ferner von der SchnldverschrcibnngLittr. (^
Nr. 21770 über 500 Thlr......200 „
(Der Nest von 300 Thlrn. gehört dem den An¬
staltskapitalien zugeschlagenen Pcnsionsfonds).

d. Schuldvcrschreibuugcnder 4^°/» Anleihe der
Nheiüproviu;Nr. 4542, 915/16 ü 100 Thlr. 300 „

Zinsen aus den weiterhin zu kapitalisirendcuBeträgen der
Jahreszinsen ...............

Summa Tit. X. Aaufouds .

Tit. XI. von Ticrgardtsche Stiftung.
Aus der vou dem Freiherr» von Dicrgardt unter dem

2. Mai 1870 zur Gründuug vou vier Freistellen dem Taub«
stummeufoudsüberwiescucu Summe vou 4000 Thlru. resp, dcu
mit Hülfe dieser Summe augekauften Wertpapieren, nämlich:
vou acht Schuldverschreibuugeuder cousolidirten Aulcihe, Littr.
1Z Nr. 41006,9 vou je 1000 Thlr., Littr. N Nr. ?313?s9
vou je 100 Thlr. uud Lillr. I«' Nr. 27059 von 50 Thlr.,
zusammenvou ...............
fällig halbjährig zu 4^°/« Prozent........

Snmma Tit. Xl. vou DicrgardtscheStiftung .

Tit. XII. EftraoMmurc Viiilmlime».
Au Geschenken, Vermächtnissen:c. und zur Abrundnng . .

Summa Tit. XII. extraordinaire Einnahmen pur »s.

Thlr. S,r, Pf,

4300

4300

4350

1350

193

9

15

15

195 22

195 22

36 22
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Nr. Einnahme des Aaupt-Otats. Betrag.

Thlr. ««r. Pf.

Tit.
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Wiederholung der Einnahmen.

Vom Gruudeigcnthum ...........
Zinsen von Kapitalien ...........
Von Berechtigungen ............
Ertrag der Hans< und Kircheu-Eollecte ......
Zuschüsse aus Provinzial-Mitteln ........
Beiträge der Zöglinge ...........
Zuschüsse aus den Polizci-Stragcldcrfonds .....
Zur Anlegung von Kapitalien .........
Pensionöfondsder Lehrer . .........
Baufonds ...............
von DiergardtscheStiftung ..........
Ertraordinaire Einnahmen ..........

Summa der Einnahmen

Tlfli. Sgr. Pf,

85850

4300
4350

94500

3863

19600
1600
1380

203
195 22

36 22

26878 >>'>
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Nr. Ausgabe des Mupt-Otats. Betrag.

Thli. S„r, Pf.

Zur Uuterhaltuug der Taubstunimeu-Austaltzu Aachen
„ Eöln

Summa .

(couf. Tit. V der Einnahme des Haupt-Etats.)

Tit. I. Für die Anstalt zn Kempen.
Zur Verwendung laut Special-Etat.

Vom Grundcigenthum,Tit. I der Einnahme.....
Zinsen von Kapitalien, Tit. Ha der Einnahme.....
Zuschußaus Proviuzialmittelu, Tit. V. der Einnahme . .
Au Beiträgen für Zöglinge, Tit. VI po«. 1 der Einnahme .
Aus den Polizeistrafgelderfoudslaut Tit. VII der Einnahme

4 Siebentel, während 3 Siebentel der Austalt zu Moers
zufallen, also von 1380 Thlr. hier .......

Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VIII der Einnahme . .
An ertraordinairen Einnahmen, laut Tit. XII der Eiunahme,

zur Ausgleichung .............

Summn Tit. I, Anstalt zu Kempen .

Tit. II. Für die Anstalt zu Brühl.
Zur Verwendung laut Special-Etat.

Vom Grundeigenthum ............
Zinsen von Kapitalien, Tit. Ild der Einnahme ....
Zuschußaus Provinzialmitteln, Tit. V der Einnahme . .
An Beiträgen der Zöglinge laut Tit. VI po8. 2 der Ein¬

nahme ................
Aus den Polizeistrafgelderfondslaut Tit. VII. der Einnahme
Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VIII der Einnahme . .
An ertraordinairen Einnahmen laut Tit. XII der Eiuuahme,

zur Abrundung ..............

Summa Tit. II. Austalt zu Briihl .

Tit. III. Für die Anstalt zu Moers.

Zur Verwendung laut Special-Etat.
Vom Grundcigenthum,Tit. I der Einnahme.....
Zinsen von Kapitalien, Tit. Ho der Einnahme.....
Zuschuß aus Proviuzialmittelu, Tit. V der Eiunahme . .

I«ll1u8

Thlr,

36912

«»-Pf-
1250 -
1200 —

2450

36912 15

16562

1661
4390
600

788 I?

10
7450

1656215

17712

17712

15

!5

745
6200

500

10

11

I,

7450

79?
2380

3177

20

10

10
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Nr. Ausgülie des Aaupt Otuts. Betrag.

Thlr. Eg, Pf.
Thlr. Vq.P,'

I^üu^ori 17712 ,5. — 3177 1 10
4 An Beiträgen der Zöglinge, Tit. VI. pan. 3 der Einnahme . — — — 300 — ^
5 Aus den Polizeistrafgelderfonds,laut Tit. VII. der Einnahme

3 Siebentel, während 4 Siebentel der Anstalt zu Kempen
— — — 591 12 10

6 Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VIII der Einnahme —
7 An extraordinairen Einnahmen, Tit. XII der Einnahme, zur

Summa Tit. III, Anstalt zu MoerS .

— — — 11 15 4

17712 ,5.— 4080 — —

Tit. IV. Anstalt zu Ncuwied.
Zur Verwendung laut Special-Etat.

1 — — - — — —
2 Zinsen von Kapitalien, „ Ilcl „ „ ..... 14062 15 - 659 2-, 4
3 Zuschußaus Proviuzialmitteln, Tit. V der Einnahme . . — — 4180 — —
4 An Beiträgen der Zöglinge, Tit. VI „ „ - - — — — 200 — —
5 Aus den PolizcistrafgelderfondS,laut Tit. VII der Einnahme — — — — —
6 Zur Anlegung von Kapitalien, Tit. VIII der Einnahme . . — — — — —
7 An extraordinairen Einnahmen, Tit. XII der Einnahme, znr

Summa Tit. IV, Anstalt zu Neuwied .

— — 10 5 8

14662 !5> 5050 — —

Tit. V. Fnr Bildung ciues Peusiouöfouds für Lehrer
der 4 Anstalten.

Nichts.
(Die Kapitalbeträge nebst Zinsen sind den Anstaltskapita¬

lien zugeschlagen. Eonf. Tit. II der Einnahme des Haupt-
Etat«.)

Tit. VI. Baufouds.
1

Summa Tit. VI. Baufonds per «e .

4300 — — 203 — —

Tit. VII. von Diergardt'schc Stiftung..
1 Zur Unterhaltung von 4 dürftigen, unbemittelten Gemeinden

angehörigenZöglingen der vier Taubstummen-Anstalten die
4350 — 195 22 6

Snmma Tit. VII. von Diergardt'sche Stiftung ,'^r «n
^
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Tit. Ausgabe des Mupt-Otats, Betrag.

I.
II.

III
IV.
V.

VI.
VII.

Wiederholung der Ausgaben.

Zur Unterhaltung der Taubstummen-Anstaltenzu Aachen und
Köln .................

Für die Anstalt zu Kempen ...........
„ „ „ „ Vrühl...........
„ „ „ „ Moers...........
„ „ „ « Neilwied..........

Zur Bildung eines Lehrer-Pensionsfonds.......
„ Baufonds..........

von Diergardt'scheStiftung ...........

Summa der Ausgaben des Haupt-Etats .

Schluß des Haupt Etats.

Die Einnahme beträgt . .
„ Ausgabe „ . .

Hebt sich.
Die Ausgabe-Titel des Haupt-Etats bilden zugleich die

Einnahme-Titel der Special-Etats, weshalb diese nicht beson¬
ders aufgeführt sind.

Thll

36912
16562
17712
14662

4300
4350

94500

94500
94500

,Ps,

2450
7450
7450
4080

203
195 22

26878

26878
26878

22

22
22

6

44
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Nr. Ausgabe des Special-ßtats. Betrag.

Thli. S<>,Pf.

Zur Unterhaltung der Taubstummen-Anstaltzu Aachen ......
desgleichen „ „ „ „ Cöln ......

Gunnna

Tit. I. Anstalt zu Kempe«.
Tit. I. Verwaltungskostcn.

1 Zur Bestreitung der Kosten der Cassenverwaltung .......
2 Dem Director zu Bureaukosten ..............

Summa Tit. I. Verwaltungskosten

Tit. II. Besoldungen der Lehrer.
Dem 1. Lehrer Kirfel Gehalt..............

Außerdem erhält derselbe freie Wohuuug oder 10°/„ des Gehalts . . .
Dem 2. Lehrer Heinrichs Gehalt ............

Außerdemfreie Wohnung oder 10°/« des Gehalts .......
Dem 3. Lehrer Mundt Gehalt .............

Außerdemfreie Wohnung oder 10«/,, des Gehalts .......
Der Lehrerin in weiblicheu Handarbeiten ..........

Summa Tit. II. Besoldungender Lehrer

Der Lehrer, welcher Dienstwohnung hat, soll verpflichtet werden, die
Neinignng zu übernehmen. Nur die Liquidation der baaren Auslagen für
Material ist zulässig.

Tit. III. Zu Unterrichtsmitteln ......
Tit. IV. Zn baulichen Zwecken......

Tit. V. Zu Utensilien ........

Tit. VI. Zur Heizung und Beleuchtung. . . .

Tit. VII. An Abgaben und Lasten.
Nichts.

Tit. VIII. Znr Anlegung von Kapitalien.
Nichts.

Tit. IX. Zur Verpflegung der Zöglinge.
Zur Verpflegung von 60 Zöglingen mit 84 Thlrn. pro Kopf und Jahr

Summa Tit. IX. Verpflegung per «e
Tit. X. Zur Bestreitung der Kurkosteu. . . .

Tit. XI. Insgemein.
Zu unvorhergesehenen Ausgaben .............

Summa Tit. XI. Insgemein z>er »e

1250
1200

2450'

30
10

800
80

600
60

400
40
50

2030'

30

5040

135
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ZusMße des Specwl Otats.

Wiederholung der Husgaben.
Verwaltungskosteu ..................
Besoldungender Lehrer ................
Zu Unterrichtsmitteln .................
„ baulichenZwecken .................
„ Utensilien ...................
„ Heizung und Beleuchtung ..............

An Abgaben und Lasten ................
Zur Anlegung von Kapitalien ..............

„ Verpflegung der Zöglinge ..............
„ Bestreitung der Kurkosten ..............

Insgemein ....................
Summa Ausgaben der Anstalt zu Kempen

Die vorstehenden Ausgaben übertragen sich gegenseitig.
Schluß des Specilll-Etats der Anstalt zn Kempen.

Die Einnahme beträgt
„ Ausgabe

Hebt sich.
Tit. II. Anstalt zu Vriihl.

Tit. I. Verwaltungskosten.
Zur Bestreitung der Kosten der Kasscnverwaltung ....
Dem Dircctor zu Büreautosteu .......

Summa Tit. I. Verwaltungskosteu
Tit. II. Besoldungen der Lehrer. l 2W.

Dem 1. Lehrer Cüppers Gehalt .........
Derselbe hat außerdem freie Wohuuug ......

Dem 2. Lehrer Vruß Gehalt .........
Außerdemfreie Wohnuug oder 10"/ des Gehalts . . .

Dem 8. Lehrer N. N. Gehalt..........
Außerdemfreie Wohnung oder 10°.° des Gehalts . .

Der Lehrerin in weiblichen Handarbeiteu ......
Summa Tit. II. Besoldungen der Lehrer

Der Lehrer, welcher Dienstwohnung hat, soll verpflichtet werden,
die Reinigung zu übernehmen. Die Liquidation nur der
baaren Auslagen ist zulässig.

Tit. III. Zu Unterrichtsmitteln . . .
Tit. IV. Zu baulichen Zwecke».

Zur Instandsetzungder Unterrichtslokale .......
Summa Tit. IV. zu baulichenZwecken zwr se

80

80

Sü.Pl,

Betrag.

Thlr. ««. Pf

40
2030

50
50
25
30

5040
50

135

7450!

7450
7450

30
10

800

600
60

400
40
50

1950

50

25

44'
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Nr. Ausgabe des Special-Otats. Betrag.

Th,,, ««, Ps
I«li. «g, Pf,

Tit. V. Zu Utensilien.

Tit. VI. Zur Heizung und Beleuchtung.

Tit. VII. An Abgaben und Lasten.
Nichts.

Tit. VIII. Zur Anlegung von Kapitalien.
Nichts.

Tit. IX. Zur Verpflegung der Zöglinge.
Zur Verpflegung von 60 Zöglingen mit 84 Thalern pro Kopf und Jahr

Summa Tit. IX. Verpflegungpsr ss

, Tit. X. Zur Bestreitung der Kurkosten ....
Tit. XI. Insgemein.

Zu unvorhergesehenen Ausgaben .............
Summa Tit. XI. Insgemein per »e

Wiederholung der Ausgaben.
Verwaltungstosten ..................
Besoldungender Lehrer ............80 Thlr.
Zu Unterrichtsmitteln ................

„ baulichenZwecken ................
„ Utensilien ...................
„ Heizung und Beleuchtung ..............

7 ! An Abgaben und Lasten
8
9

10
11

Zur Anlegung von Kapitalieu
„ Verpflegung der Zöglinge
„ Bestreitung der Kurkosten

Insgemein ......

S«mma Ausgaben der Anstalt zu Bricht . . 80 Thlr.
Die vorstehendenAusgabe-Titel übertragen sich gegenseitig.

Schluß des Hpecial-Ctats der Anstalt zu Srühl.
Die Einnahme beträgt . .

„ Ausgabe „ . .
Hebt sich.

Tit. III. Anstalt zu Moers.
Tit. I. Verwaltungskosten.

Zur Bestreitung der Kosten der Kassenverwaltung........
Dem Direktor zu Bureaukosten .............

Summa Tit. I. Verwaltungskosten . .

25

69

5040

50

201

40
1950

50
25
2ü
69

5040

201
7450

7450
7450

20
10
30
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Tit. II. Besoldungen der Lehrer.
Dem I. Lehrer Heidtmann Gehalt.............

Außerdemfreie Wohnung oder 10«/» des Gehalts .......
Dem 2. Lehrer Hartmanu Gehalt.............

Außerdemfreie Wohnung oder 10°/» des Gehaits .......
Der Lehrerin in weiblichen Handarbeiten ...........

Summa Tit. II. Besoldungender Lehrer
Der Lehrer, welcher Dienstwohnung hat, soll verpflichtet werden, die Rei¬

nigung zu übernehmen. Die Liquidation uur der baareu Auslagen
ist zulässig.

Tit. III. Zu-Unterrichtsmitteln, (zur Berechnung)
Tit. IV. Zu baulichen Zwecken, (zur Berechnung)

Tit. V. Zu Utensilien. (zur Berechnung)
Tit. VI. Zur Heizung und Beleuchtung, (zur Aerechuung)

Tit. VII. An Abgaben und Lasten.
Nichts.

Tit. VIII. Zur Anlegung vou Kapitalien.
Nichts.

Tit. IX. Zur Verpflegung der Zöglinge.
Zur Verpflegung von 30 Zöglingen mit 72 Thalern pro Kopf und Jahr

Summa Tit. IX. Verpflegung pm- «s
Tit. X. Zur Bestreitung der Kurkosten ....

Tit. XI. Insgemein.
Zu unvorhergesehenen Ausgaben .............

Summa Tit. XI. Insgemein per «s
Wilderholung der Ausgaben.

Verwaltungskosten ..................
Besoldungender Lehrer ............. . .
Zu Unterrichtsmitteln .................
„ baulichenZwecken .................
„ Utensilien...................
„ Heizung und Beleuchtung ..............

An Abgaben und Lasten ................
Zur Anlegung von Kapitalien ..............
„ Verpflegung der Zöglinge
„ Bestreitung der Kurkosten ..............

Insgemein .....................
Summa Ausgaben der Anstalt zu Moers °-^

Die vorstehenden Ausgabe-Titel übertragen sich gegenseitig.

800
80

600
60
40

1580'

50j
30

30!

2160

25

150

30
1580

50
30
25
30

2160
25

150
4080!
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Nr. Ausgabe des Special Otats. Betrag.

Schluß des Special Etats der Anstalt zu Moers.

Die Einnahme beträgt . 4080
„ Ausgabe „ . 4080

Hebt sich.
Tit. IV. Anstalt zu Neuwied.

Tit. I. Verwaltung «kosten.
1 Zur Bestreitung der Kosten der Kasseuverwaltuug ........ 20
2 Dem Direktor zu Bureaukosten .............. 10

Summa Tit. I. Verwaltungstostcu . ' 30

Tit. II. Besoldungen der Lehrer.
Dem I. «ehrer Günther Gehalt ............. 800

Außerdemfreie Wohnung oder 10«/« des Gehalts ....... 80
Dem 2. Lehrer Althaus Gehalt ............. 600

Außerdemfreie Wohnung oder 10«/, des Gehalts ....... 60
Der Lehrerin m weiblichen Handarbeiten ...........____ 40

Summa Tit. II. Besoldungender Lehrer . l 1580s
Der Lehrer, welcherDienstwohnung hat, soll verpflichtetwerden, die

Reinigung zu iiberuehmeu. Die Liquidation nur der baaren Auslagen
ist zulässig.

Tit. III. Zu Unterrichtsmitteln.....
Tit. IV. Zu baulichen Zwecken.

1 An Miethe für das Unterrichtslotal (zur Berechnung) ....... 160
2 Zur Instandhaltung desselben (deSgl.) .......____ 15

Summa Tit. IV. zu baulichenZwecken . 175
Tit. V. Zu Utensilien .......____ 25

Tit. VI. Zur Heizung und Beleuchtung . . . l 50>
Tit. VII. An Abgaben uud Lasten.

Nichts.
Tit. VIII. Zur Anlegung von Kapitalien.

Nichts.
Tit. IX. Zur Verpflegung der Zöglinge.

Zur Verpflegung von 35 Zöglingen mit 84 Thalern pro Kopf und Jahr
Summa Tit. IX. Verpflegungper 8«.

Tit. X. Zur Bestreitung der Kurkosten.
Tit. XI. Insgemein.

Zu unvorhergesehenen Ausgaben ..............
Summa Tit. XI. Insgemein x«r «s.
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Ausgabe des Svecial-Otats. Getrag.

lhlr. T». P,.

Wiederholung der Ausgabe».

Verwaltungskosten .................
Besoldungender Lehrer ................
Zu Unterrichtsmitteln ................
„ baulichenZwecken ................
„ Utensilien ...................
„ Heizung und Beleuchtung ..............

An Abgaben und Lasten ................
Zur Anlegung von Kapitalien ..............

„ Verpflegung der Zöglinge ..............
„ Bestreitung der Kurkosteu ..............

Insgemein ...................
Summa Ausgabe» der Anstalt zu Neuwied

Die vorstehenden Ausgabe-Titel übertragen sich gegenseitig.

Schluß des Special-Etats der Anstalt zu Neuwied.
Die Einnahme beträgt ....

„ Ausgabe beträgt ....
Hebt sich.

Tit. V. ZurBildnng eines Pension sfondö für die Lehrer
an den vier Anstalten.

Nichts.
(Conf. Tit. V der Ausgabe'des Haupt-Etats.)

Tit. VI. Zur Bildung eines Baufonds.
Der ganze Betrag von Titel VI. der Ausgabe des Haupt-Etats . . .

Summa Tit. VI. AaufoudS per se.

Tit. VII. von Diergardtsche Stiftung.

Zur Berichtigung der Unterhaltungskostenfür vier in den Anstalten unter¬
gebrachte arme, unbemitteltenGemeinden ungehörige, Zöglinge" der ganze
Betrag von Tit. VII der Ausgabe des Haupt-Etats.......

Summa Tit. VII. von DiergardtscheStiftung per »e.

30
1580

50
175
25
50

2940
50

150
5050

5050
5050

203

22
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Tit. Ausgaben der Special-Otats. Betrag.

Thli. Lg, Pf.

Wiederholung der Ausgaben der Special-Etats.

Für die Unterhaltung der Taubstummen-Anstaltenzu Aachen und Cöln
I. Für die Anstalt zu Kempen..............

II. „ „ „ „ Brilhl..............
III. „ „ „ „ Moers ..............
IV. „ „ „ „ Neuwied..............
V. Zur Bildung eines Lehiei-Peusionsfonds ..........

VI. „ „ „ Baufonds .............
VII. von Diergardt'sche Stiftung ..............

Summa der Ausgaben der Special-Etatö . . .

Schluß des Etats.

Die Gesammt-Einnahmebeträgt . . .
„ Ausgabe „ ....

Hebt sich.

2450
7450
7450
4080
5050

203
195

26878

2«8?8
26878

22
22

22
22



45



354

Anlage 26.

Etat der Provinsiat-Hebammen-

Nr. Einnahme.

Tit. I.
An Zuschußaus der Staatskasse .........

Tit. II.
An Beiträgen zahlenderSchülerinnen aus der Provinz .....
DeSgl. zahlenderSchwangerenund zahlenderKranken .....

Tit. III.
An Beiträgen, von den Gemeinden der Provinz zur Unterhaltung der Anstalt, welche

nach dem Maßstabe der gesammtendirectenStaatssteuern incl. der für Rechnungdes
Staats erhobenenSchlacht' und Mahlsteuer excl. der Hausirsteuer umgelegtwerden

Tit. IV.
Eftraordinaria . . . . . . . . - -

Summa der Einnahme

AußerordentlicherZuschuß pro 1874 für die Einrichtungen des Neubaues (cf. die
Ausgabe) ...........

Summa überhaupt

Ausmaße.
Tit. I. Besoldungenund Emolumente der Angestellten.

Dem Director und Lehrer vi-. Birnbaum, Gehalt .....
Derselbehat außerdemfreie Dienstwohnungim Anstaltsgebäude.

Dem Oeconomiebeamteuder Anstalt ........
Der OberhebammeFrau Dommes, Gehalt .......

Dieselbe hat außerdem freie Wohnung im Anstaltsgebäude,sowie freie Beköstigung,
Feuerung,Licht und Wäfche.

Der Wirthschaften«,Remuneration ........
Dieselbe hat außerdem freie Wohnung im Austaltsgebäude, sowie freie Beköstigung,
Feuerung, Licht und Wäsche.

Lohn für drei Dienstboten,und zwar:
n) für den Hausknecht ......96 Thlr.
d) „ 2 Mägde 5 48 Thlr...... ^ 96 „

Dieselbenhaben außerdemfreie Wohnung im Anstaltsgebäude,sowie freie Beköstigung,
Feuerung,Licht und Wäsche.

I^lltu« Tit. I.

355

Khr-Anstalt M Cöln pro 1874!76».

Betrag pro 1874/76 Der frühere
Etat

setzte aus.

Thlr. V„, Pf.

Mithin jetzt

im
Einzelnen.
Thlr. «a. Pf

im
, Ganzen.
!i «hlr. «,. P,

mehr.

Thlr. Va. Pf

weniger.

Thlr. ««,. Pf

Bemerkungen.

—
—

—

1657

6500
2000

10000

42

15

15

—

1657

7400

2342

15

,5

—
6500
2000

2600

— —

2300

— —

^

20200

3000 ^

11400 11100

8800

270
100

30

«2

—

^^ 2300

— —

850

500
300

130

192

— —

23200

—

850

230
200

100

130

—
—

1972 ^, —> — — _. 1510 — — 462 — — — —
45"



356

6
?

!
2

35?

"Irar^port .
Dem Schreiblehrcr,Remuneration ..........
Dem VauinspectorBöttcher in Cöln, Remuneration für die baulicheBeaufsichtigungder

Anstaltsgebäude ............
Summa Tit. I.

Tit. II. Beköstigung.
Für die Beköstigungder Oberhebamme, der zweitenHaushebamme, der Wirthschaftcrin,

der Dienstboten,Schülerinnen, Schwangerenund Wöchnerinnen,sowie der in Sepa»
ratzimmernuntergebrachtenzahlendenSchwangeren :c. zur speciellen Iustificationbei
der Rechnungslegung ...........

Summa Tit. II. psr 86

Tit. III. Ml Reinigung.
Zur Iustifieation bei der Rechnungslegung.

Summa Tit. III. per 8«

Tit. IV. Fiir Feuerung uud Beleuchtung.
Für Feuerung zur Iustificatiou bei der Rechnungslegung
„ Beleuchtuug desgleichen ....

Summa Tit. I V.

Tit. V. Zu Prämien.
Für zwei, bei deu halbjährlichenApprobations-Prüfungenam besten bestandene Schülerinnen

Summa Tit. V. per 8«

Tit. VI. Zur Anschaffung und Unterhaltung der Utensilien.
Zur Iustificatiou bei der Rechnungslegung.......

Summa Tit. VI. per se

Tit. VII. Zur Anschaffung und Unterhaltung der Lehrmittel.
Für die Bibliothek.............
Für Instrumente und das auatomische Cabinct , . ......

Summa Tit. VII.

Tit. VIII. Zur Anschaffungund Uuterhaltung der Leib- und Bettwäsche, sowiezu
Kleidungsstückenfür arme Schwaugcre,Wöchncrinuenund der Kinder der Letzteren.

Für Kleidungsstücke,welche armen Schwangerenund Wöchnerinnen,sowie deren Kindern
geschenkt werden ............

Für Uuterhaltungder Leib-und Bettwäsche ........
Summa Tit. VIII.

Betrag pro 1874/76 Der frühere Mithin jetzt

im
Einzelnen,
Thlr, «»i, Pf

UN
Ganzen.

Thlr, S«r, Pf

Etat

setzteaus.
TW, Sqr, Pf.

mehr.

Thlr. S<,r, Pf

weniger.

Thlr, Sgr, Pf,

Bemcrtuugcn.

1972
52

100

15 —
— 1510

52

100

15
462 >

2124

11250

15 1662

5400

15 462

5850

675 350 325 .........

1300
700

— 280
450

— 1020
250 ,

— — —

2000

50

730

50

1270

! '

500 330 170

65
40

— ^, 65
40

— — — ^ " — — -

105

100
1000

105

50
700 , !

50
300

, 1100 ! —^ l 750 !— ^ 350 -! — '-
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Nr.

1
2
3
4
5
tt
7
8
9

10
11

Ausgabe.

Tit. IX. Fiir Medicin und Vegräbnißlosten.
Für Medicin und Medicamcute .........
Zu Begräbuißtosten . . . . . . . ...

Summa Tit. IX.
Tit. X. Zu Vauten und Reparaturen.

Zur Unterhaltung der Oebäulichkciten .......
Summa Tit. X x«r se

Tit. XI. Ertraordinaria und unvorhergeseheneAusgaben.
Für Schreibmaterialienund Drucksachen ........
Zu Tascheumit geburtshülflichcuInstrumenten für die abgebendenSchülerinnen
Für Recreationder Schülerinnen und Examinatoren bei den halbjährlichenApprobation«-

Prüfungen ...........
Assecuranz-Prämiefür Versicherungdes Mobilars und Immobilars, sowie der wissen¬

schaftlichenSammlungen ........
Zur Dispositiondes Provinzial-Verwaltungsraths:

Unterstützungenfür Beamte und das Dienstpersonalder Anstalt
Für unvorhergeseheneFälle und zur Deckungetwaiger Ausfälle in der Einnahne .

Summa Tit. XI.

Wiederholung
Tit. I. An Besoldungenund Emolumenten

II. Für Beköstigung
III. Für Reinigung
IV. Für Feuerung und Beleuchtung
V. Zu Prämien

VI. Zur Anschaffungund Unterhaltungder Utensilicn
VII. Zur Anschaffung und Unterhaltungder Lehrmittel

VIII. Zur Anschaffung und Unterhaltung der Leib-und Bettwäsche
IX. Für Medicin und Begräbuißtosten

X. Zu Bauten und Reparaturen ....
XI. Extraordinaria und unvorhergesehene Ausgaben

Summa der Ausgabe
Hierzu tritt pro 1874 die außerordentlicheBewilligung für die ersten Einrich»

tungen des neuen Seitenbaues (20 neue Betten lc.) scf. Einnahme^ . . . .
Summa überhaupt

Die Einnahme beträgt
Einmalige Einnahmepro 1874

Die Ausgabe
Einmalige Ausgabepro 1874.

359

Bettag pro 1874/76 Der frühere Mithin jetzt

im
Einzelnen
Thlr. H« Pf

UN

Ganzen.
Tl,ll. S„.Pf

Etat

setzteaus.
Thlr. Gg.Pf.

mehr.

Thlr. Syr.Ps.

weniger.

Thlr. Sa.Ps.

Vemertungen.

300
100

— — 210
40

—
__

90
60

— — — — —

> 400

600

250

460

150

140

50
! 750

25

50

100
420 15

—

50
510

25

39

290
348

5

— 240

10

72

25

5

_

190

— —

^

1395!15
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Anlage Nr. 27.
Düsseldorf, den 23. April 1874.

Referat

betreffend die Aufnahme einer Anleihe für den Erweiterungsbau der Provinzial - Hebammen-
Lehrcmstalt zu Lötn uud die Heranziehung des Bezirks Trier und der sieben CoblenzerKreise des
früheren Anstalts-VerbandeSTrier zu den Bau- uud Einrichtungskostender Provinzial-Hebammen-

Lehranstalt zu Cöln.

Als der Provinzial-Verwaltungsrath sich im Jahre 1872 in Ausführung des Allerhöchst
genehmigtenRegulativs für die Organisation der Verwaltung dcö provinzialständischenVermögens
und der provinzialständischenAnstalten in der Rheinprovinz vom 27. September 1871 (Gesetz-
Sammlung S. 469) mit dem EntWurfe der Reglements zur Ordnung des Uebcrganges der ein¬
zelnen Institute und Anstalten in die ständischeVerwaltung beschäftigte, hat derselbe auch die
Frage in Erwägung gezogen, ob die Hebammen-Lehranstaltzu Trier als eine Provinzial-Anstalt
zu erachten und deren Uebernahme in die ständische Verwaltung anzustrebensei, wie wohl eine
solche Uebernahme von dem Herrn Minister des Innern in dem Ausführuugs-Nescriptevom 13.
October 1871 nicht angeregt war.

Nur die Uebernahmeder Hebammen-Lehranstaltzu Eöln als einer Provinzial-Anstalt in
die ständischeVerwaltung konnte vorgeschlagenwerden und fand aus den in dem Referate des
Provinzial-Verwaltungsraths vom 14. September 1872 an den im Jahre 1872 versammelt
gewesenen Provinzial-Lanbtag (cfr. die gedrucktenLanbtags-VerhcmdluugenS. 14? ff.) niedergelegten
Gründen unter Annahme des hierauf gerichteten Reglements für die Anstalt zu Cöln die Zustimmung
des Provinzial-Landtags. Die Hebammen-Anstalt in Trier war Annex des dortigen Hospitals.
Gegen den Fortbestand derselben hatte sich die städtische Verwaltung in Trier als einer ungerechten
Belastung der Hospiticn-Vevwaltungerklärt, die Aufhebung erstrebt, aber hierin Widerspruch Seitens
der Königl. Regierung erfahren. Der Provinzial-Vcrwaltungsrath hielt es nicht für gerathen, sich
bei Dismssion dieser ihn zunächst uicht berührenden Frage zu bctheiligeu,glaubte vielmehr einen
geeignetenAustrag dieser Frage auf geordnetemInstanzenwege den bctheiligtenBehörden über¬
lassen zu müsse:, uud ließ uur durch das Referat au den Provinzial-Landtag durchblicken, daß,
wenn es der HospitienVerwaltung vou Trier in den Verhandlungen mit den Staatsbehörden
gelinge, sich die Last der dortigen Hcbainmenanstalt abzuwälzen, für die Provinz kein Anlaß vor¬
liege, die Anstalt als Provinzial-Anstalt zu erhalten resp, in Trier neu zu etabliren, da der früher
bei Aufhebung der gleichen Anstalten in Eoblenz uud Eleve für die Fortexisteuzderselbengeltend
gemachte Grund der großen Entfernung des Regicruugsbezirts Trier von Eöln nach Erlangung
verschiedener Eisenbahn-Verbindungennicht mehr durchschlagend erachtet werden konnte.

Der Provinzial-Verwaltungsrach hat auch keiueu Anstand genommen,diesen Standpunkt
zur Sache unterm 4. Februar v. I. dem Vorsitzenden der städtischen Verwaltung zu Trier, Ober¬
bürgermeisterde Nys, gegenüber auf vorherige Anfrage zu kennzeichnen.

Die Verhandlungen in Trier nahmen ihren Fortgang und gelegentlichgelangte es zur
Kenntniß des Provinzial-Verwaltungsraths, daß die Regierung zu Trier die Schließung der dortigen
Hebammen-Lehranstaltmit dem 1. April pr. beschlossenhabe.
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Hierdurch eutstand sowohl für die Gemeinden des alten Hebammen-VerbandesTrier, wie
auch für den Proviuzial Verwaltungsrath eine augenblickliche Verlegenheit,

Die Gemeinden des früheren Verbandes Trier suchten für ihr Bedürfniß an Hebammen
plötzlich die Ausbildung derselben in der Proviuzial Hebammen-Lehranstaltzu Cöln nach, nnd hier
waren die beschränkte,! Ranmverhällnisse nicht geeignet, dem so erheblich gesteigerten Andränge
allseitig auf einmal zu entspreche».

Um den thatsächlichenVerhältnissen gerecht zu werden, und den sowohl Seitens des Kgl.
Ober-Präsidinms, als auch Seitens der Kgl. Regierungen zn Trier «nd Coblenz an den Provinzial-
Verwaltnngsrath gerichtetenAnträgen zn genügen, hat derselbe in seiner Sitzung vom 28. Juli
v. Is. beschlossen:

1. Die Erweiterung der Provinzial-Anstalt znCöln durch einen Nebenbau nach einem vor¬
gelegtenProjeete des Kgl. ÄcininspectorsBöttcher znm Kostenpreise von 12,000 Thalern sofort
vorzunehmen.

2. Die Trockcnleguug der vorhandenenAnstalt und die bessere Benutzung der Souterrains
durch Aulage eines Isolircanals ringsum das Gebäude uach einem Kostenanschläge desselben Tech-
niterö zum Betrage von 2400 Thaler zu bewirken.

^. Die Banmittel durch eiue, vorbehaltlichder Gcuehmignngdes Provinzial-Landtageszu
coutrahireude Auleihe vou gleicher Höhe (1 4,400 Thlr.) bei der Proviuzial-Hülfskassezu eutuehmen.

4. Wegen Deckung dieser Auleihe dem nächsten Proviuzial-Laudta-^ Vorschlägedahin zu
macheu, !,,) daß der NcgicruugsbezirtTrier und die neu hiuzutretcudeuKreise des Regierungsbezirks
Coblenz insoweit zn dem Bautosteufouds der bereits vorhandenen Gebäulichkeiteu zu Cöln nach-
träglich beizutragenhätten, als derselbe seiner Zeit beim Beginn des Neubaues der Anstalt durch
eine besondere Umlage auf die Oemciudeu des früheren Hebammen-VerbandesCöln im Betrage
von 28,000 Thlrn. nach Beschlußdes Provinzial-LaudtagSuud in Gemäßheit des Ober-Präsidial-
Erlaffes vom 14. November 1864 beschafft worden ist, zumal die Veitragöguoten der Regierungs¬
bezirke Aachen und Düsseldorf damals durch eiue Anleihe bei der Provinzial-Hülfskassebereit
gestelltworden seien, von welchen diese beiden Bezirke die letzten Raten mit Zinsen noch abzutragen
habe»; d) daß diese ratirliche Heranziehung im Verhältnisse der Seclenzahl nach der letzten Zah¬
lung erfolge» solle; c) uud daß die hiernach vou dcu ucu hinzutretendeu Gemeinden des früheren
LehranstaltöverbandcsTrier zu deu Kosten der bereits vorhandenenGebäude zu zahleudcu Beiträge
zunächst zur Deckuug der erwähnten Anleihe von 14,400 Thaler verwendet werden, und der dann
noch verbleibendeNest ans die Gemeinden der ganzen Provinz nach glcichhcitlicheu Grundsätzen
vertheilt werden soll.

Dieser Beschluß des Provinzial-Verwaltungöraths, welchemsich noch weitere Verwaltnugs-
Maßnahmen zur Ermöglichung des sofortigen Britrittes, des früheren Hebammen-Lehrverbandes
Trier zu dem gemeiusameu Provinzial-Verbande Cöln aeerochirten,über welch letztere der Ver-
Waltuugs-Bericht des Proviuzial-Verwaltungsraths dem hohen Landtage die erforderlichenDar¬
legungen macht, hat die Znstimnmng des Herrn Ober-Präsidenten gefundenund ist iu deu drei
ersten Punkten bereits zur Ausführung gebracht.

Der Provinzial-Vcrwalluugsrath beehrt sich daher, bei dem hoheu Laudtage den Antrag
zu stellen, hochderselbe wolle den 4 Resolutioneniu der Beschlußfassung des Proviuzial-Verwaltungs¬
raths vom 28. Mai v. Is. die Gcuehmignng resp, die erforderlichenachträglicheGenehmigung
ertheilen uud deu Proviuzial-Verwaltuugsrath zur Ausführung in allen Theilen ermächtigen.

Die in der Resolution IV. angestrebte verhältnißniäßigeErleichterung des altenHebaimnen-
Lehrrerbandes Trier, welcherznr Mehrzahl die ungünstiger situirten Kreise der Provinz umfaßt,

4«
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erscheint gerechtfertigt,wen» erwogen wird, das; nach der vorliegendenSpe^ialbau Nechnnugvom
13. November 1867, die Bautosten der vorhandenen Oebäulichkeiten zwar betragen haben

50,742 Thlr. 13 Sgr. 1 Pfg.
und die Ankaufskosten des Orundstückes nach Abzug des Beitrages

der Stadt Cöln ....... 6,«N4 „ — „ — „
Summa 57,346 Thlr. 13 Sgr. 1 Pfg.

daß aber von diesen Gesammtkostcn nur 28,000 Thlr. wie angedeutet durch eine Vertheilung auf
die Berbandsgemcindenbeschafftworden sind, während die übrigen Mittel znr Ausführung des
Baues aus Gnadengeschenken, Ansammlungenfrüherer Zeit, Bewilligung der Provin;ialstände und
gesammeltenZinsen dieser Beträge herrührend, vorhanden waren und somit billigerweisebei der
Heranziehung der Gemeinden des früheren Hebammen-Bezirts Trier zu den Kosten der Einrichtung
der Anstalt zu Cöln außer Betracht bleiben dürften.

Der ProvillMl-Verwaltungsratli.

Anlage 28.
Ueferat

des Provinzial'Verwallungsraths au deu Proviuzial-Laudtag,

betreffend Bestimmungen über die Organisation der Provinzial Hebainmen Lehranstalt zn Cöln und
die allgemeinenGrundlagen des Anstalts^Etats.

Nach dein 2. Alinea des ß. l des Reglements über die Leitung und Verwaltung der
Hebammen ^Lehranstalt zu Cöl» vom 31. October 1872, unterliegt die Feststellungder Zahl der
etatsmäßig aufzunehmendenHebammen ^ Schülerinneu, die Vcrtheilnng derselbenans die einzelnen
Regierungsbezirke,endlich die etatsmäßige «vcststellung der Zahl der unentgeltlichaufzunehmenden
armen, sowie der Pensionssätzeder zahlenden Schwangeren der Beschlußfassungdes Provinzial-
Landtages bei Feststellungdes periodischen Austalts-Ctats.

Soweit etatsmäßige Stellen frei find, findet die Aufnahme von Hebammen'Schülerinnen
uud armen Schwangeren ohne Rücksicht auf die betheiligtenRegierungsbezirkeund Kreise statt.

Im Uebrigen werden die Erfordernisseder Aufnahme besondersbestimmt."

I. Feststelln»!,der Zahl der Schülerinnen und Vertheiln»«, derselbe» auf die einzelne»
Ncssiernngsbezirke.

Dem bisherigen Etat der Hebammen-Lehranstaltzu Cöln lag die Aufnahme von 35 Schii^
leriuucu pro Cursus zu Gruude; uach der Erweiterung wird dieselbe pro Cursns l!0 Schülerinnen
aufnehmen, also jährlich selbst bei Berücksichtigungder pro Cnrsus früher zurückbehaltenen
5 Repetentinnen ungefähr NN Hebammen für die Bedürfnisse der Provinz ausbilden können.

Der dem Landtage vorgelegteEtat ist daher bereits ans !!l> ^ N0 Schnlerinnenstellen
pro llnun bemessen.
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Schon im Anfange des Jahres 1873, knrz nachde»,die Anstalt in die obere Leitung und
Verwaltung des Provinzial'Vcrwaltnngsraths und seiner Organe übergegangen war, hat jeder
Cnrsus außer zwei Nepctcntinnen, die zur Unterstützungder Oberhcbamme beim Unterrichte lc.
unerläßlich erschienen, mit 38 nen aufgenommenenSchülerinnen besetzt werden müssen, um auch
den RegierungsbezirkTrier und ? Kreise des Negienmgsbezirtcs Loblenz mit Hebammen aus¬
reichendzu versehe», da die Lehranstalt in Trier am 1, April v. I. uon den betheiligten Staats¬
und städtischen Behörden geschlossenworden war.

Die »ufgcuommenen Schülerinnen vertheilen sich auf die einzelnen Regierungsbezirke, wie folgt
Sommercursns: Wintcrcnrsus: Summa:

1. RegierungsbezirkAachen . . 8 3 11
2. RegierungsbezirkEoblenz . . 5 8 13
3. RegierungsbezirkCöln . . ? 8 15
4. RegierungsbezirkDüsseldorf . 13 11 24
5. RegierungsbezirkTrier . , 5 8 13
Bei der Vertheilung der Schülerinnen auf die ciuzcluen Bezirke wurde dieSeelcnzahl als

Maaßstab angeuommeu,weil sie allein die beste bekannte Norm für das Bedürfniß »ach Hebammen
abgeben kann. Dabei hat der Bezirk Düsseldorf vier Schülerinnen zu wenig zugetheilt erhalten,
während auf die übrigen Bezirke je eine Schülerin zu viel gekommen ist.

Bei der Besetzung des laufenden Sommercnrsns ist ein Ausgleich auf Grund einer
besoudcrs geführten Controle bereits «»gestrebt, alle!» »nr in der Weise vorläufig erzielt, daß aus
deu Bezirke» Aachen,Eoblenz und Cöln genau die auf sie kommende Zahl von Schülerinnen ein¬
berufen, Düsseldorf aber mit 4 Schülerinnen im Minus geblieben ist, die Trier jetzt im Ganzen
zu viel hat. Grund hierzu war der Umstand, daß im Bezirke Trier eine Menge Hebammenver-
bäude ohuc Hebammen waren und begründetePräsentationen von Schülerinnen zur Ausbildung
auf öffentliche Kosten angebracht hatte».

Ein weiterer Ansgleichwird bei der Besetzung der folgenden Lchrcursenangestrebt werden,
zu welchem Ende eine besondere Eoutrolc bei der stäudischc» Centralbchördefortgeführt wird. Da
ei» sicherer Vertheiluugs-Maßstab znr Befriedigung eines gemeinsamenBedürfnisses, als die
Scclcnzahl, wohl nicht gesunde» werden kann, wobei eine Berücksichtigung von zu Tage tretenden
besonderen Verhältnisse» bei Bcsetzimg einzelner Lchrcursen nicht ansgeschlosseu ist, kann nur ferner
beantragt werben, der hohe Landtag wolle der seither befolgten Praxis des Provinzial-Verwaltungs-
raths seine Zustimmung gebe».

II. Erfordernisse der Aufnahme und Gewährung von Freistelle» mi Pliiselitirte Schiilermne».
Das Gesetz über die Freizügigkeit von, 1. November 186? — B. G.-Bl. S. 55 —

und die Gewerbe Ordnung für den Norddeutsche»Buud vom 21. Iu»i 1869 — B. G.-Bl
S. 245 — haben erhebliche Veränderungen in dem Hebammcuwescu geschaffen; der Gewerbebetrieb
der geprüften Hebammen ist freigegeben, sodaß sie im ganzen Staatsgebiete sich niederlassenund
das Gewerbe ausüben können.

Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheitenhat in dem
Circnlar-Erlasse vom 2. Juni 1870 51. II 293? diesem Umstände Rechnung getragen und soweit
hier die dort aufgeführten Bestimmnngen in Betracht kommen, vorgeschrieben (ß. 2), baß die
Zulassuug zur Prüfung nur nach Absolvirung eines Hebammen-Lehrcnrsus in einer Preußischen
Anstalt erfolgen dürfe, daß (ß. 3) die Zulassung zum Lehrcnrsusmir im Alter von 20—35 Jahren
zulässig, bei dem Aufnahmcgesnche ein KreisphrMtsattest über körperliche und geistige Befähigung

4S'
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und über die Befähigung zum Lesen uud Schreiben, ein ortspolizeilichesAttest über unbescholtenen
Ruf und ein Geburts- uud Taufscheiu einzureichensei, daß präsentirte Schülerinnen au erster
Stelle aufzuuehmru, und an zweiter Stelle Schülerinnen auf eigene Kosten,

daß kostenfrei lernende Schülerinnen eine ihnen zugewiesene Stelle 3 Jahre laug ver¬
walten müßte« und

daß auf Grund dcö Gesetzes vom 11. März 1850 — G.-S. S. 265 — und der Ver¬
ordnung vom 20. September 186? — G.-S. S. 1529 — wie bereits von einzelnenRheinischen
Regierungen geschehen, Hcbammenbezirke zu bilden und die Zahl der darin anzustellendenHebammen
festzustelleu sei.

Diese Gesichtspunktebedürfen einer Aenderung nicht, anch nachdemdie Verwaltung der
Anstalt an den Proviuzial Verwaltuugsrath übergegangenist.

Fraglich töuute es nur sciu, in welchen Fällen begründetePräsentationen zur Ausbildung
von Schülerinnen auf allgemeineKosten anzuerkennensind.

Nachdem das Hebammengewerbeder freien Concurrenz der geprüften Hebammen über¬
antwortet ist, kann eine begrüudete Präsentation zur Ausbildung einer Hebammen-Schülerin
auf öffentliche Kosten in der Proviuzial-Hcbammen-Lehranstaltuach Anficht des Provinziab
Verwaltnugsraths nnr dann anerkannt werden, wenn die gesetzlichgewährte freie Concurrenzuach
der Uugunst der localen Verhältnisse uicht die Folge hat, daß eine Gemeinde, ein Hebammen-
Verband, durch sie sein Bedürfniß au geprüfte« Hcbammcu befriedigt erhält, wenn also nach¬
gewiesen ist, daß es der präsentirendcnGemeinde resp, dem Bezirts-HebammeuVerbände an
einer qnalifizirten Hebamme fehlt, daß eine solche bei öffentlicher Ausschreibungder Vacauz mit
entsprechendem Einkommen uicht zu erlangen gewesen,und daß endlich anch auf Publication der
Stellenvacanz keine qualifizirte Hebammeuschüleriusich bereit gefunden hat, behnfs Nicderlassnng
in dem betreffendenOrte oder Hebammen-Verbänderesp. Nebernahmeder Ltellc auf eigene Kosten
ihre Ausbildung als Hebamme herbeizuführen.

Die Präsentation von Hebammeu-Schülerinnenzur Ausbildung ans öffentlichc Koste» für
Gemeinden,in denen nach der Erklärung des betreffenden Königlichen Kreisphysilus die Vermehrung
der vorhandenenHebamme» nicht einmal wnnschenswcrthist, sind in der letzten Zeit so zahlreich
gewesen, daß eine genaue Prüfung derselben nach den dargelegten Gesichtspunkte»angezeigterscheint;
denn die gegenseitigeUnterstützung innerhalb der Provinz Behufs deren Versorgung mit den
uölhigcu Hebammen, also die Ausbildung von Hebammeu auf gemeinsame Kosten taun doch selbst¬
verständlichmir dann Platz greifen, wenn ans der freien üoncurrenz keine Befricdiguug des Bedarfs
hervorgeht. Sie darf also füglich uicht zugestandenwerden, wenn Privatintercssen der aufzu¬
nehmendenSchülerin das Motiv der Präsentation abgeben.

Weuu auf solche Weise eiue vcrhältnißmäßigcVermehrung der auf eigene Kosten lernenden
Schülerinnen mit der Zeit eintreten wird, dann wird eine entsprechende Entlastung der Gemeinden
der Provinz in den nach allgemeinenGrundsätzen ummlegeudeu Zuschuß llutcrhallung>>kostcn der
Anstalt die natürliche Folge sein, ohne daß die cinzcluedürftize Gemeinde oder der Hebammen-
Verband Opfer zu briugeu hat uud ohne daß eine Beeinträchtigung in dem Borhaudeuscineiner
genügenden Anzahl geprüfter Hebammen auch in den ärm.'ren Theilen der Provinz stattfindet.
Unter Auweudung dieser Gesichtspunktesind seit dem Uebergange der Anstalt in die provinzial-
stäudische Verwaltung zu den bis jetzt besetzten 3 halbjährigen Lchrcnrsen aufgenommen:

ans Präsentation in Freistellen 30 Schülerinnen
auf eigene Kosten .... 46 Schülerin nen

Snmma 76 Schülerinneu.
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Nach diesen Crsahrnugen würde» im Etat inel. der Stössen von etwa 10 freien Rcpetcn-
tinnen 55 freistellen und ü5 Stellen für zahlendeSchülerinnen einslweilenvorzusehensein, deiher
der Betrag von 100 Thalern X Ü5 ^ »'500 Thaler ,^n!, II. 11»«. I, als mnthmaßliche Einnahme
vorgeschlagen ist »nd beantragt wird, diese Etatsposition und mit ihr die entwickelten Gesichtspunkte
gutheißen zu wollen.

Die Anmeldefrist für den Sommereursus in der Anstalt endet am 20. März, diejenige
für den Wiutercursus am 20. September jeden ^cchreo, alle später eingehendenGesuche tonnen
für den betreffendenEnrsus nicht mehr berücksichtigt werden, da am 14. April beziehungsweise am
1 1. October die ^ehrcnrse beginnen und die zwischenliegendeZeit znr Prüfung der Anmeldungen,
Entscheidung über dieselben und Einberufung der zugelassenen Schülerinnen erforderlichist,

III. (5iiirichtlil!ss einer besseren Pcnsiousllassc für Schülerinnen.

Beim Provinzial^erwaltnngsrathe ist der Borschlag zur Verhandlung gekommen,für
zahlende Schülerinnen besserer Stände, welche die HcbammewKunst zn erlernen wünschcn, eine
bessere Pensionsllasse»ntcr Befreiung von den, den anderen Schülerinnen obliegenden Hausarbeiten
und Gewährnna eines besonderen Zimmers an 2—4 Pensionairinucn bei entsurechender Erhöhung
des Pensionssatzesin der Anstalt einzurichten, hierdurchFrancn und Töchtern besserer Stände die
Ausbildung zu erleichtern,und somit dem Hebammeugewerbe,zunächst wenigstens in den Städten,
bei feiner erheblichen materiellen Einträglichkeitauch Personen voll besserer Erziehung zuzuführen.

Nachdemauch der Auslalts^Direetor,Geheimer Sanitätsrath Dr. Virnbaum fich für den
Borschlag und die Anstellungeines Versuches ausgesprochen, erlaubt sich der Proviuzial Verwaltuugs-
rath, dem Provinzial-^andtage den Versuch dieser Einrichtung und die Normirung des in dieser
Klasse zu zahleudeuPeusionssatzesfür deu ^chrenrsns auf 200 Thater vorzuschlagen. Da es sich
zunächst um ciuen Versuchhandelt, ist im Etat auch noch keine Rücksicht hierauf genommenworden.

IV. Feststellungdes Pcnsionssahes der zahlenden Orantc» nnd SchwaiMre».

Der Peusionssatzder zahlendenKrankenund Schwangeren in der Anstatt war unter der
früheren Verwaltung normirt:

in der I. Elasse auf 1 Thlr. 20 Sgr. täglich
in der II. Classe auf — Thlr. 15 Sgr, täglich
iu der III. Classe auf — Thlr. ? Sgr. täglich.

Da iu den Verhältnissen keinerlei Aenderungeneingetretensind, die vorangeführtcnSätze
auch als angemessen und entsprechend sich bewährt haben wird beantragt, es bei denselben vorläufig
lediglich bewenden zu lassen.

V. Besiimmilna.cnüber die Zahl der nneutsseldlich nufznnchincude»armen Schwangeren.

Die Zahl der uncntgeldlich aufzuuehmcudeuarmen Schwangeren läßt sich etatsmäßig nicht
normiren.

Die in Aussichtgenommene größere Zahl von Schülerinnen erfordert größeres Unterrichts-
Material, da für eine Schülerin zu ihrer Ausbildung von deu fachtechnilcru mindestens die Vor¬
nahme von fünf Entbindungen für nöthig erachtet wird. Soweit die Namnverhällnissees gestalten,
wird die Anstalt dem hervortretendenBedürfnisse au Unterrichtsmaterial überall zu genügen suchen,
und wird in der III. Classe, bei nnenlgetdlicherAufnahme von Schwangeren, die sich zu den
Uebungen der Schülerinnen herbei lassen, nicht zu schwierig sein dürfe», da die gyuaikologische
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Klinik der Universität Vom, sogar Prämien au arme Schwangere, die als Unterrichtsmaterial
dienen, zahlt und der HebammcnLchranstalt cventnell das Unterrichtsmaterial entziehenwürde.

Um das nöthige UnterrichtsMaterial für die HcbammewLehranstaltzn Cöln zn beschaffen,
hat man zu dem Auswege greifen müssen, daß den in der III. Classe gegen Zahlung des täglichen
Pflegcsatzes von 7 Sgr. aufgenommenenSchwangeren, vom 14. Tage vor der Niederkunftab, bis
nach Uebcrstehung des Wochenbettesganze Freistelle in der Anstalt bewilligt wird, wenn dieselben
sich zn den Nebungender Schüleriuueu hergeben. Als Resultat der Verwaltung der beiden letzten
Jahrgänge wird hervorgehoben,daß bei Mitbcrücksichtigung der Einwirkung des letzteren Umstandcs
im Jahre:

1872: 418 Schwangere an zusammen96N1 Pflegetagen;
1873: 383 Schwangere au zusammen 8478 Verpflcgungstagcn nncntgeldlichc Pflege in

der Anstalt gefundenhaben.
Die Einnahme an Pensionssätze» in 1872 betrug 2013 Thlr. 13 Sgr. 8 Pf.

„ „ „ „ „ 1873 „ 2206 „ 18 „ — „
Die gute Ausbildung der Schülerinnen ist der Zweck der Anstalt, der nicht außer Acht

gelassen werden darf und in dieser Hinsicht darf hier constatirt werden, daß die Hebammcu-Lehr°
Anstalt zu Cöln, welche nunmehr zu den bedeutendsten solcher Institute iu Deutschlandzählen wird,
in technischer Hinsicht auf ihre bisherigen Leistungen stolz sein darf.

VI. Nenartitiou der Unterhaltungskostender Anstalt.
Die Pertheilung der Unterhaltungskostender Anstalt, soweit dieselben nicht durch cigeue

Eiunahmen und die Lehrtosteuder zahlenden Schülerinnen gedecktwurden, hat seither auf die ein¬
zelnen Regierungsbezirkedes alten Hebammcu-LchrverbandesCöln nach dem 3jährigcnDurchschnitt
der für jeden Regierungsbezirk in der Anstalt ansgebildetcn, präsentirtcn Schülerinnen (Frei-
schüleriuueu)stattgcfuudeu. Die Regierungsbezirkehaben sodann bei weiterer Untervcrtheilung der
Beiträge, soweit hier bekannt, einen verschiedenen Modus eintreten lassen, Einzelne sich aber doch
dem Principe der gegenseitigen Unterstützungin dieser Angelegenheitinnerhalb des Bezirksgenähert
und die Aufbringungder Kosteu für die Freischülern»«« als gemeinsameAngelegenheitdes Bezirks
behandelt.

Im Bezirke des ehemaligenLchranstaltsvcrbaudesTrier hat eine allgemeine Vertheiluug
on Kosten überhaupt uicht stattgefunden; vielmehr blieb alles das, was durch deu Lehrtosteubeitrag

der einzelnen Schülerinnen eventuell der Gemeinden,für welche sie ausgebildet wurdeu, nicht gedeckt
worden ist, der Hospiticu-Verwaltmig in Trier, deren Annex die dortige Anstalt war, zur Last.

Mit der Ausdehmmgder Wirksamkeit der Lehranstalt in Cöln auf die ganze Provinz unter
der Intention, dem ganzen Bedürfnisse an Hebammen überall iu derselbenzu entsprechen, erschien
es geboten, die Aufbringung der Kosten der Anstalt, soweit sie uicht durch eigene Einnahmen gedeckt
werden, als gemeinsame Ausgabeder ganzen Provinz zn betrachten. Die Anfnahme von präscn-
tirten Schülerinnen in Freistellen hat nur den Zweck, den weniger leistungsfähigenOrten und
Bezirken (Hebammcnbezirken),in denen sich geprüfte Hebammen nach Erlaß der neue» Gewerbe«
orduuug und des Freiziigigkeitsgesctzcs nicht niederlassenund sich auch teiue Schüleriuueu fiudeu,
die auf eigene Kosten ihre Auöbilduugbeantragen, dennoch mit Hebammen, und zwar kostenfrei,zu
versorge».—

Mit diesem Zwecke der gegeuseitigen Unterstützungin dieser Angelegenheittan» nur eine
Reparation der Kosten nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit,also uach Maßgabe des Oesammt-
betrage« der dirccten Steuern inct. der zur Zeit noch für Rechnungdes Staates aufkommenden



3« 7

Schlacht- und Mahlstcner mit Ausschluß jedoch der Hausirgewerbesteuerauf die ganze Provinz ver-
einbarlichsei»; denn noch künftighin die Angelegenheit als gemeinsame Sache der einzelnen Regierungs¬
bezirke ;» behandeln, würde sich schwer mit der vorbehaltlosenErklärung der Hebammen-Lehranstalt
als eiue Proviuzialaustalt vereinbaren lassen, die Kostcu-Rcpartitiou nach der Secleuzahl aber iu
unbilliger Weise einem Kreise mit armer Bevölkerung dieselbe Kostenquoteauferlegen, wie einem
Kreise mit gleicher, aber wohlstehender Bevölkeruugund endlich die Reparation nach der Zahl der
unentgeldlichausgebilvetcuHebammen gerade die ärmeren Kreise treffen, die nach dem Principe der
gegenseitigenUnterstützung, welches auch in anderen Provinzial-Institutionen bereits Ausdruck
gcfuudeu hat, erleichtert werden sollen. Das Reglement über die Leitung und Verwaltung der
Hebammen Lehranstalt in Eölu vom 31. October 1872 hat aber so wenig, wie da« alte Reglement,
eine specielle Bestimmung über den Rcpartitions-Modus der Kosten der Anstalt getroffen, vielmehr
die Bestimmung hierüber dem Provinzial-Landtage bei Aufstellungdes periodischen Anstalts-CtatS
offen gelassen.

I» der Erwartung, daß der vorstehenden Motivirung die Znstimmnng des Provinzial-
Landtages nicht ausbleiben werde, hat der Provinzial Vcrwaltnngsrath in feiner Sitzuug vom
17. Januar c. beschlossen,dem hohen Landtage die künftigegleichmäßige Repartition der Kosten
nach dem Maßstabe der gesammten directcn Staatssteuern incl. der für Rechnung des Staates
erhobenenSchlacht- nnd Mahlsteuer und ercl. der Hausirstcuer (Classe I.) auf die gauze Provinz
in Vorschlag zu bringen uub die Beiträge pro 1874 uutcr Borbehalt der Zustimmung des Provinzial-
Landtages schon nach diesen, Maßstabe ausgeschrieben.

Der Herr Ober Präsident der Nheinproviuzhat als staatliches AufsichtsOrgau gegen die
Ausführung dieses Beschlusses nichts zn erinnern gefundennnd den sämmtlichen Kreisbehördensind
die vorstehend erörterten Motive der anderweiteu Kosteuvertheilungbei Ausschreibungderselben
dargelegt worden, ohne daß von irgend einer Seite eine Reclamation hiergegen eingegangenist.

Der Proviuzial-Verwalluugsrath empfiehltdie vorstehenden sechs Propositionen dem hohen
Landtage auf Grund der seither in der Verwaltuug der Proviuzial-Hebammen-Lrhraustaltzu Eölu
gemachten Erfahrungen zur geueigteu Auuahme und bittet nm die Ermächtigungdie ausgesprochenen
Grundsätze,auf welchen auch der dem Provinzial Landtage vorgelegteAnstaltsetat basirt, der Fort¬
führung der Verwaltung bis auf Weiteres zu Gründe zu legen.

Düsseldorf, den l0. Mai l874.

Der Vorsitzende des Prouinzial Verwaltnngsrutlis.
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Anlage 29.

oti ve
zum Entwürfe eines VII. Nachtrages zum revidirten Reglement für die Feuer-Societät

der Rheinprovinz vom 1. September l852.

Die Fassung des ß. 12 im ersten Absätze ist vielfach fiir Publikum und die Bürgermeister
der Provinz Anlaß zu der irrthiinilichenMeinung gewesen, daß Aufnahmen neuer Versicherungen
und Erhöhungen oder sonstige Veränderungen bestehender Versicherungenmir niit Bcgiuu des fol>
gcnden IahreS stattfinden konnten. Es darf daher nicht auffallen, daß Agenten von Privatgescll
schafteuerfahrungsmäßig mit der gleichen Interpretation deö tz- Erfolg haben nnd der Societät
Versicherungenentziehen. Die vorgeschlagene neue Fassung soll den Nebelstandheben und bedarf
einer besondern weiteren Erläuterung nicht.

Nach ß. 5N des Reglements für die Rheinische Provinzial-FencrSocietät von: 1. Tep-
tembcmber 1851 erfolgt die Zahlung derBrandvergütnngsgcldcr au den Arandbefchädigte»erst auf
seine Erklärung, daß er das beschädigte Gebäude wieder herstellenwolle, in Viertelraten nach Maß'
gäbe der Wiederherstellung;nach den ßtz- 58 und 59 verliert der Beschädigte sein Anspruchsrecht
an die noch nicht gezahlten Entschäbignngsgelder,wenn der Wiederaufbau nicht innerhalb zehn
Jahren vollführt ist, falls nicht von dem Wiederaufbau iu vorgefchriebener Weise dispcnsirt ist,
und uach ß. <!2 hat jeder Associirte in der Regel die Verpflichtunggegen die Gesellschaft, das
abgebrannte Gebäude auf demselbeu Gruudstücke wieder Hermstellen uud uur unter dieser Bedingung
auf die Auszahlung der Vergütnngsgelder Anspruch, Wünscht er von dieser Verpflichtungoder
überhaupt vom Wiederaufbau cntbuudcu zn werden, so hat er solches unter Anführung der dafür
sprechenden Gründe dem Bürgermeister zn erklären, die Zustimmung der etwaigen Hypothekargläu-
biger oder die Hypotheteufreiheitnachzuweisen, worauf der Bürgermeister das Gesuch mit seinein
nnd dem Gutachten des Sammtgemeiuderaths der Regierung vorzulegenhat, welcherdie schließliche
Eutscheidung über dasselbe zusteht.

Bei diesen Bestimmuugcn ist von dem Principe ausgegangen, daß die öffentlichenSocietäten
nur den Zweck haben könnten, den Nahrungszustand des Versicherte» zu erhalten und denselben
gegen die Folge» des Vrandunqlücks zu schützen, daß daher der Eintritt ihrer Wirksamkeit
dara n z u t n ü Pfe» fei, o a ß das d » r ch F e»e r z erstörte Objcct wieder hcrgestel < t
werd e. Gleichzeitighabe» diese Bestimmungendie praktische Bedeutung, daß sie daS
Versichcrnngögeschäft mit dem Versicherten durch die Wied eranfbanpflich t
möglichst ans dem Kreise der Specnlation fern halten und weniger Anreiz
zu Brand stiftuugeu bieten.

Die Privat-Versichernngsgrsellschafte»,welche auf Specnlation beruhe», habe» ähnliche
Bestimmungenin ihren staatlich genehmigtenStatute» »icht uud es wird bei ihuen dieses
Mittel, Spec»latio»sbrände z» verhindern, thatsächlich entbehrt. Der Ab¬
weichung von den Prinzipie» der öffentliche» Socictäten liegt die Erwägung zn Gründe, daß der¬
artige Bestimmungen, welche die freie Disposition des Versichertenwesentlich beeinträchtigen,über¬
dies Zinsverlilste und mamn'gfachr Schwierigkeit mit sich führen, fiir das Versicherungnehmende
Publikum zulässig siud uud daß audererscitS das ci»zig wirtsamste Mittel
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gegen Brandstiftung in einer eracten »nd nmsichtigeu Verwaltung, uameut-
lich in zweckmäßigen Maßnahmen und deren genauen Beobachtung gegen
Ucbervcrsicherungen zu suchen sei.

Von mehrfachenSeiten, namentlichanch ans Kreisen der Herren Bürgermeister als Local-
agenten der Societät ist die Anregung erfolgt, iu dieser Hinsicht den Weg der Privat-Oesellschafteu
zu betrete», uud die Wiederaufbaupflichtabgebrannter oder beschädigter Gebäude fallcu zu lassen,
soweit nicht im Interesse des Nealcredils hypothekarische Verbindlichkeitenfür Beibehaltung der¬
selben sprechen.

Der Hauptzweck der öffentlichen Versicheruug, die Erhaltung des Rahrungszustaudcs des
Versicherten wird vollständig erfüllt durch die Hergäbe der Mittel zur Wiederherstellungdes zer-
störten Objects, — der Versicherungssumme. Erfahruugsmäßig wird die überwiegendeMehrzahl
der abgebrannten Gebäude auch wieder hergestellt, nnd zwar nicht etwa lediglich in Folge der
Zwangspflicht zum Wiederaufbau, welche die Feuer-Societät aufgestellthat, sondern in Folge der
Natur der Sache, weil die vielfachste» Verhältnisse den Vrandbeschädigten znr Wiederherstellung
der Gebäulichteitcnzwingen. Es ist anzunehmen,eaß eine vergleichende Statistik bei den Privat¬
gesellschaften, welche die Wiedcranfbanpflichtnicht auferlegen, dieselbe Zahl der wiederaufgebauten
Gebäude ergeben würde. Einer Vorschrift,daß wieder aufgebaut werde» müsse, bedarf es sonach
an sich nicht. Dazu kommt, daß erfahrungsmäßig in fast allen Fällen Seitens der Rcgicruugeu
vou dein Wiederaufbau dispensirt wordcu ist, iu denen darum nachgesucht wurde. Von 1860 —
1872 sind 893 Dispeusatiouen ertheilt und nur in drei Fällen ist die Dispensation versagtworden.
Es wird nicht behauptet werden können, daß hierbei zu nachsichtigverfahren worden; es werden
schon sehr gewichtigeuud besonders eigenthümlicheUmstände vorliegen unisseu, wenn man mit
Gruud sich dazu sollte cutschließenkönnen, den Beschädigtengegen seinen Willen zum Wiederauf¬
bau zu zwingen. Die Zwangspflicht, wie sie besteht> entsprichtdaher dem ihr beigelegten Zwecke
nicht uud ihre Folge ist uur, daß das Publikum iu ihr und den damit in Vcrbiuduug steheudeu
Bestimmuugeu lediglich eine Belästigung sieht, die Schwierigkeiten unaugenehm empfindet,weuu
auders, kleiner, oder auf audcrc, besser geeignetenGrundstücke gebaut werden soll und man sich
außer den vielfachenSchwierigkeitenund Weiterungen immer noch der uugewifscnGnade der Re¬
gierung gegenübergestellt findet, wenn diefe anch der Regel nach geübt wirb.

Als Mittel gegen Speculatious-Brandstiftnugeu hat die Zwangspflicht zmu Wiederaufbau
auch nur mehr eine uutergcorduete Bedeutung, nachdem eine Meuge Privat-Versicheruugsgesell-
schafteu entstandensind, die sämmtlichdieses Mittels entbehren. Wer in dieser Richtung böswillig
sein Null, darf nur zu eiuer Privatversicherungsgesellschaftgehen, wird übrigens anch, wie die Er-
fahrung lehrt, an dem Wiederaufbau vorbeizukommen wissen. Danu aber gibt es einestheilsanch
so viele specnlativeBrandstifter nicht, um das gauze übrige Publikum zum Rachtheile der Societät
mit der erheblichen Belästigung des Zwanges und der Maßregeln zur Erlauguug der Dispensation
zu belasten und es so der Societät zu entfremden; anderntheil« ist das einzig wirksamste Mittel
den Anreiz zur Brandstiftuug fern zu halte», die vorsichtige uud genaue Behaudluug des Vcrsichc-
rungsgcschäftes,die genaue Prüfnng der Versicherungsanträgeder einzelnen Eigenthümer und gcmzcr
Gegendeubezüglich der Höhe der Versicherungenznr Vermeidung vou Ucberversicheruugcn uamcnt-
lich wenn Anlaß zur Anzweiflungder Moralität des Versicherndenvorliegt, aber die Ausschließung
nicht, wie bei den Privatgesellschaften,erfolgen dnrf.

Diese Erwägungen dräugcu dazu, die Wiederaufbaupflichtder R-cgel nach falteu zu lassen,
zumal sich an diefelbe verschiedene »'eitere uuaugcuehm empfundeneUmständeknüpfen, wie die Er¬
hebung der Entfchäoigungsgelderiu 4 Raten, wozu jedesmal noch ein Attest des Bürgermeisters
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extraHirt werden muß, ferner die mit dein Ratenempfaug verbundenen Zinsverluste :e., Umstände,
die ebenso wie die vorbereiten Momente Seitens der Agenten der Privatgesellschaften lebhaft nnd
mit Erfolg ausgebeutet werden, um der Societät die bessern Risikos zu entziehen, ungeachtet sie in
ihren sonstigen Bedingungen günstiger, als die Privatgesellschaften, ist und ihr wegen ihrer Solidität
der Borzug gegebcu würde.

Die sämmtlichen Landräthc der Provinz, welche hierüber angehört worden sind, haben,
vielfach nntcr vorheriger Einholung der Aeußerungen der Bürgermeister, sich denn auch einstimmig
für die Anfhcbnug der Zwangspflicht ausgesprochen.

Einer besonderen Erwägung bedarf sodaun die Frage, welche Ausnahme von der allgemeinen
Regel des Anfgcbeus der Wiedcranfbaupflicht im Interesse des Reallredits zu Gunsten der Hypotheken«
gläubiger zu statniren sein möchte. In dieser Beziehung ist vou einer Seite vorgeschlagen worden,
die sofortige Auszahlung der Brandentschädigung nach dem Wegfall der Wiedcraufbaupflicht noch
an den Nachweis zn knüpfen, daß weder Legal- noch inscribirtc Hypotheken vorhanden seien oder
die Gläubiger einwilligten, sodaß das Interesse aller Hypothetengläubiger in vollkommenster Weise
gewahrt werde. Diese Forderung würde die Societät offenbar sehr schädigen und viel zu weit
gehen. Denn der Versicherte müßte z. B. die Zustimmung aller Hypothcleugläubiger, der Ehefrau
oder fofern er eine Vormundschaft führt, des Familienraths nnd häufig alle diefe Nachweise zugleich
beibriugeu. Alle diese Förmlichkeiten und Weiterungen werden den Versichernden, namentlich wenn
er Vormundschaften hat, mehr von der Societät abschrecken,als es die Wiederanfbaupflicht jemals
gethan hat. Zudem würde sich die Socictätsdircction den subtilste« Frageu des Hypothekenrechts
gegenüber sehen, bei denen cS ihr schwer würde, die Societät immer vor empfindlichen Verlusten
zu schützen. Es würde aber auch eine nicht zu rechtfertigende Belästigung des hhpothekenfrcien
Eigcnthümcrs sein, im Interesse aller erdenklichenHypothetengläubiger seine Freiheit von Hhpothcten
zu beweisen, während jeder Hypothetengläubiger das Recht hat, mich §.11 des Reglements seine
Hypothek im Versicheruugs-Kataster eintragen zu lassen und sich gegen Nachtheile beim Brcmd-
unglücke zn schlitzen. Diese Bestimmung lautet wie folgt:

ß. 11. Indessen foll fortan jeder Hypothck-Glänbiger, für dessen Forderung ein bei der Pro-
vinzial-Fencrversichcrungs-Societät versichertes Gebäude verhaftet ist, berechtigt seiu, sein
Hypothctenrecht im Feuer-Societäts-Kataster vermerke» zn lassen, und es ist alsdann
die das Kataster führende Behörde nicht allein zu diesem Vermerk, sondern auch dazu
verpflichtet, die geschehene Eintragung desselben auf dem Schuld-Iustrumcnt selbst zu
bescheinigen.

Ein solcher Vermerk kann alsdann nicht anders gelöscht werden, als wenn der
Beweis über geschehene Tilgung der Schuld oder die ansdrückliche Einwilligung des
Gläubigers beigebracht wird, und bis dahin ist in Beziehung auf ein solches verpfäm
dctes Gebäude kein Austritt aus der Provinzial-Feucrversichenmgs-Soeietät zulässig.
Vermerke dieser Art sollen zugleich sekretirt und die Kataster dürfen demnachmir solche»
Pcrsoueu vorgelegt werden, welche ein Interesse znr Einsicht nachweisen können.

Dieser Möglichkeit des Hypothekenglanbigers seine Rechte zu wahren, gegenüber, würde
es ganz uuerfiudlich sein, mit welchen! Grunde der Zweckmäßigkeit man dein Versicherten, der keine
Hypothek hat, die Pflicht auferlegen könnte, dies nachzuweisen, zumal dieser Nachweis im Gebiete
des rheinischen Rechtes mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden ist und den verschiedensten
Ausstellungen unterworfen werden tonnte nnd müßte. Es leuchtet daher eiu, daß nnr diejenige»
Hypothekengläubiger eine Berücksichtigung ihrer Interessen, anch im Interesse des Rcalkreditcs der
Versicherten, die Hypothekenschnldeu habeu, verdieucu, welche deu Vermerk im Versichermigs-Kataster
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beantragt haben. Eine zweite Frage entsteht sodann, inwieweit diese eingetragenenHypotheken-
gläubiger zu berücksichtige«seien.

Von einer Seite ist es für ausreichend erachtet wordeis, in dieser Beziehung den bisher
für den Fall der Eutbiudnng vom Wiederaufbau vorgeschriebenenModus (Z. 59 Alinea 2) festzu-
setzen, welcher lautet:

„Wird aber von der Wiederherstellungüberhaupt oder auf der nämlichenBanstelle
dispensirt (§§. 62 uud 63), so muß deu im §.11 bezeichueten Hypothetgläubigeru
gleichzeitig davon Nachricht ertheilt uud kaun eine Zahlung au deu Versicherten keines¬
falls eher, als vier Wochen nach Abgang dieser Benachrichtigung geleistet werden.
Seine Rechte demgemäß wahrzunehmen, bleibt jedem solchen Gläubiger selbst überlassen."

Der Vertreter dieser Ansicht ist der Meinung, daß die Societät genug gcthau habe, wenn
sie dem Hypothekar Gläubiger zur Wahrung seiner Rechte Mittheilung gemacht habe und die Aus¬
zahlung der Vergütuugsgcldcr nicht vor Ablauf einer bestimmtenFrist nach dieser Mittheilung
veranlasse. Allein hiermit dürfte dein Hypothekarglänbigerdenn doch sehr wenig gedient sein, wenn
andere Gläubiger mit ihm eoncurrirru. Im Bezirke des Rheinischen Rechtes uud ebenso in den
Theilen der Provinz, in denen das PreußischeLaudrechtgilt uutcrliegt es zur Zeit keinem Zweifel
mehr, baß die Vorzugsrechteder Hypothekarglänbigerauf die für eiu abgebranntes Gebäude zu
leistende Entschädigungssumme uicht übergehe«, jedenfalls nicht, wenn nicht dieses Recht aus einer
spezielle« Vestimmuug des Reglements einer öffentliche«Societät hergeleitetwerden kann. Art. 2118
des <ü. L. sagt: „Gegenständeeiner Hypothek können nur sein 1. ««bewegliche Güter, welche im
Verkehr sind und deren Znbehör, welches für unbeweglicherachtet wird, 2. der Nießbrauch lc."
u«d der Rheinische Nppellationsgcrichtshofhat den Grundsatz eonscquent aufgestellt, daß die Braud-
entschädignngsgelder eine immobilare Natur uicht habeu, also uicht an Stelle des verhypothecirle«
Gebäudes trete«. Das AllgemeineLandrccht bestimmt in Tit. 16 ß. 2 und 3:

„ß. 2 der gänzliche U«terga»g einer Sache hat von selbst de« Verlust aller darauf haf¬
tende« Rechte zur Folge."

ß. 3. Cutsteht jedoch aus der uutergegaugeneuSache eiue andere, so gehen alle Rechte,
die ans jener hafteten, auch auf diese über, iu so weit sie darauf ausgeübt werden lonueu."

Diese Bestimmungensind in den neuestenEntscheiduugeu des Obertribuuals iu demselben
Siune aufgefaßt, wie die Bestimmung des Rheinische« Rechtes durch den Apellhof ausgelegt ist.
Auch der zweite» Bestimmung (8- 3) des ^andrcchts kommt das RheinischeRecht in Art. 2133
gleich, welcher lautet: „Ei»e erworbeue Hypothek erstreckt sich auf alle au der zur Hypothekge¬
stellte» ««beweglichen Sache erfolgte« Verbesscruugeu."Will um« daher dem Hypothekeu-Gläubigcr
der seiue Hypothek iu dem Verstchcruugslataster uach Vorschrift deS ß. 11 des Reglements hat
vermerken lassen, einen wirksamem Schntz geben, ohne den Versichertenzu sehr zu belästige«, so
erübrigt nur, in dem Reglemeut, welches die Natur ciucs Spezialgesetzesauertanutcr Maße« hat,
das Vorzugsrechtdes eiugetragenc«Hypothekeugläubigcrsauf die Versicheruugsgelderzu übertrage«,
wenu von dem Wiederaufbau iu allcu Fälleu abgesehenwird oder an der Wicdcraufbanpflichtin
dem Falle festzuhalteu,wem, eiugetrageue Hypotheteugläubiger uicht i» die Auszahlung der Vcr-
gütuugsgelder einwillige»uud auch «icht der Nachweis erbracht werde« tonute, daß die Hypotheken
nicht mehr bestehennud somit der Katastcrvermerklö'schmigsfähig ist.

Der Entwurf der ß. 56 uud 58 schließt sich deu beide» Alteruativeu au, da die Zweck¬
mäßigkeitBeider uicht vertauut werde» soll. Die Gelder solle», wem, leine Hypotheken Gläubiger
vorha«de» si»d, einfach biu»eu Mouatsfrist ausgezahlt werdeu. Siud Solche vorhaude»,dauu
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sollen die Vergülungsgelder den Brandbeschädigtenzum Wiederaufbau gegeben uud wenn er uicht
bauen will, den im §. 11 bezeichneten Glälibigern überantwortet werden.

Unter ähnlichenModalitäten ist in dem Reglement der Westphälischen Fcuer-Versichernngö-
Societät die Zwangspfiicht zum Wiederaufbau bereits im Jahre 1858 aufgehobenworden, weil
sie eine lästige Beschränkn««, der freien Disposition über das Eigenthum sei, die der Societät viele
der besseru Versicherungen fernhalte, gegen Brandstiftungen aber nur in sehr seltenenFälleu sich
wirksam erweisen könne. Welche Folgen die Aufhebung des Zwanges in beiden Nucksichten seit¬
dem gehabt hat, hat sich zufolge Mittheilung der Direction der Societät nicht mit Bestimmtheit
feststellen lassen. Thatsache ist aber, daß im Jahre 1871, als der Herr Minister des Iuucru die
Erwägnug augeregt hatte, ob die Aufhebungder Wiederaufbaupflichtzur Vermehrung der Brandt
schaden beigetragenhabe und eventuell dcrcu Wiedereinführung rathsam erscheine, sich nur 8 Amt-
männer für die Wiedereinführung,273 Amtmänner und sämmtlicheLaudräthc sich dagegen erklärt
haben und ebenso die Societäts-Direction und demnächst der WestphälischeProvinzial-Landlag
vom IalM 1872, weil dnrch das Reglement hinreichendeMittel gebotenseien, den schlechten und
gefährlichen Versicheruugen so weit entgegen zn treten, als der für die Societät auch dort
bestehende nnd als Regel aufrecht zn erhaltende Grundsatz der Verpflichtung zur Aufnahme aller
Versicherungen,es zuläßt.

Der ueue 8- 59 soll den Versicherten iu bisheriger Weise gegen Arrestschlagschützen,
wen» er selbst wieder ausbauen will, jedoch nur, sofern er die Rechte der im 8- l l bezeichneten
Hhpothetenglänbigcrnicht dnrch Aufbau auf anderm Terrain tränken will. Zum Aufban auf anderm
Terrain ist daher die Zustimmung der Hhpothckgläubigererfordert, audcrufalls die Auszahlung
der Vergütuugsgelder uach 8. 58 unter Verlust des Rechtes zum Wiederaufbau au die Gläubiger
erfolgt.

8- 62. bestimmt den Modns der Zahlung der Entschädigung im Falle der Versicherte
nach 8. 58 zur Sicherung der Hypothetcngläubigeroder nach 8- 59 den Aufban zn seiner Sicher¬
heit gegen die Hypothekar- oder sonstigen Gläubiger freiwillig wählt in bisheriger Weise mit der
alleinigen Abänderung, daß mir die Zahlung iu drei Raten gewählt ist, um den Versichertender
lästigen Formalitäten der Einholnng der vielfachenAtteste des Bürgermeisters und der mehrfachen
Gelderhebungmöglichst zn überheben.

tz. 63 bestimmtden Zahlnngsmodns, falls aus polizeilichen Rücksichten der Wiederaufbau
uutersagt wird, in derselbe« Weise, wie wenn eingetrageneHhpothekcnglänbigervorhanden sind, der
Beschädigteaber uicht wieder baue» will.

^. 65 hat die Absicht durch Wiederherstellung des alten Paragraphen im Reglement in
dem betreffendenPassns der Societät wieder einen besondern Rendanteu zn geben, nachdemder
Sitz der provinzialständischcn Verwaltung von Eoblenz verlegt ist. Die Rückkehrzur allen Ein¬
richtung bietet bei der nunmehr feststehende» Verschiedenheit des Sitzes der Ecntralverwaltnng von
dem der Soeictät vielfachegeschäftlicheVortheile nnd Vereinfachungen.

t?. ?:; regelt den Bezug vou Reisekosten nnd Diäten der Societäts-Beamten, nachdem die
Verordnung vom 10. Juni 1848 aufgehobenist, nach Maßgabe des neuen Gesetzes für die Staats¬
beamten vom 24. März 18?:'.. Dabei ist es iu augcmcssencrWeise dem Provinzial-Verwaltungs-
rathe vorbehalten worden, den Technikern die Sätze der V. oder VI. Stufe nach Maßgabe der
besondernUmstände uud Ansprüche zu bewilligen.

Die Aenderungdes ß. 75 ist lediglich eiuc Folge davou, daß dem Institut wieder eiu
besondererKafsenbeamtergegeben ist.

Dnrch 8- 78 in der neuen Fassung soll der Austettungömodusfür den Rendanteu, die
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Secretaire und Technik, dein im vorhergehendenß. eulhallenen Modns für die Anstellungdes
Inspcetors angepaßt werden mit der Maßgabe jedoch, daß der Erstere auf längere und sogar auf
Lebenszeitaugestellt,die Letzteren nur auf Kündigungangenommenwerden dürfen. Die Anstellung
ist dem Provinzial^Verwaltnngsrathc ebenso vorbehalten, wie die Entlassung der Letztereuauf
Kündigung, um die Äeamteu nicht lediglich vou der Meinung des Direclors abhängig fein zu
lafsen, nachdemdieselben dies trotz der bisher geübten milden Praxis Seitens der Direction dennoch
stets sehr nnangeuchmempfunden,wiederholt und gegenwärtigwieder um Gewährung einer andern
Stellung nachgesucht haben.

Entsprechend der Neuerung des Z. 78 siud die Bestallnngsausstellungendem Vorsitzenden
des ProvinzialHerwaltuugsraths in 8- 80 zugewiesen.

Im Ucbrigenbedarf der InHall der einzelnenVestimmuugen ciuer weilereu Erläuterung
nicht. Zum bessern Verstäuduisscist die Fassung der aufzuhebenden Paragraphen, um Vergleiche
austeilen zn tonnen, der vorgeschlagenen nencn Fassung gegenübergestellt.

Der PromnMl-Venunltmlgörnth.
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VII. Nachtrag
zum revidirten Reglement für die Rheinische

Provinzial-Feuer-Societät vom 1. September 1852
(Ges.-Samml. S. 653 u. fgd.)

Conf. A, L. 1, uoiu 12. März 1860 Ges.^S. S. 145 u, fg-
2, „ 28. 3)ttobcr18S1Ges.°S. S.817 u. fa.
3. „ 2. Juli 1865 Gcs.S. S. 473 u. fg.
1. „ ».April 1866 Ges.-S. S. 2U3 u. fg.
5. „ 4. Mai 1868 Ges.°S. S. 448 u. fg
6. „ 6. Iauuar 1873.

Art. 1.

Der erste Absatz des 8- 12 und die 88- 5«,
58. 59, 62, «3, 65, 73, 75, 78, 79 und 80
des revidirten Reglements für die Rheinische Pro-
vinzial-Fcucr-Societät vom 1. September 1852
beziehungsweise der Nachträge zu dein Reglement,
werden aufgehoben.

An Stelle derselben treten folgende Ae-
stimmungcn:

ß. 12 erster Absah.
Der Eintritt in die Soeictät mit den davon

abhängigen rechtlichen Wirkungen, sowie die Erhö¬
hung der Versicherungssumme, soweit dieselbe sonst
zulässig ist (8- 2«), kaun zu jeder Zeit geschehen.
Alle -Beiträge, sowohl ordeutlichc als außerordent¬
liche sind aber vom Ansauge desjeuigeu Monats
ab zu zahleu, iu welchem die Versicherung begin¬
ne» resp, erhöht werden soll.

Alte Fassung.

8- 12 erster Absatz.
Der Eintritt in die Societät mit den davon

abhängenden rechtlichen Wirkungen, so wie eine
Erhöhung der Versichcrungssnmmc, so weit solche
sonst zulässig (8- 20), findet regelmäßig und, wenn
nicht eiu Anderes ausdrücklich iu Autrag gebracht
wird, uur eiumal jährlich, uämlich mit dem Tages-
beginn des 1. Januar jede» Jahres statt; doch
ist Beides auch zu jeder audcreu Zeit, Souu
und Feiertage ausgenommen, verstattet, wenn darnm
unter der Verpflichtung, alle Beiträge, sowohl die
ordentlichen als die außerordentlichen, von den:
Aufauge desjeuigeu Monats ab, in welchem die
Versicherung eintreten soll, zu zahleu, nachgesucht
wird.

8- 5«.

Die Zahlung der Vrandcntschädigungögcldcr
au de» -Beschädigte:, geschieht, sofern er den Anspruch
auf den Empfang derselben nicht verloreu hat und

§. 56.

Die Zahlung der Vergüluugsgelder an den
Beschädigten geschieht, sofern er den Anspruch
auf den Empfang derselben nicht verloren haben



Hypothek-Glänbigernach Vorschriftdes ß. 11 im
Societäts-Katasterentweder nicht vermerkt oder für
ihre Forderung nachweislich(§. 11) befriedigt sind
oder die ausdrücklicheEinwilligung zur Auszahlung
der Vcrgntnngsgelder gegeben haben, nach statt«
gehabter Feststellung der Entschädigunginnerhalb
Monatsfrist gegen Quittung des Beschädigten durch
die Soeietätskasseoder die Steuerlasse des Wohn«
orts desselben.

8, 5«.
Sind die im Soeietätslataster eingetragenen

Hypothek-Glänbigerweder nachweislichG. IN
befriedigtund ertheilen auch die ausdrückliche Ein-
willigung in die Auszahlung der Vcrgütnngsgclder
an den Beschädigtennicht, so erfolgt die Zahlung
der Entschädigungsgelderim Interesse der einge¬
tragenen Hypothek-Glänbigerzur Wiederherstellung
der Gebäude (8- 62) oder, falls der Beschädigte
erklärt, das Gebäude nicht wieder herstellenzn
Wolleu, au die im ß. 11 bezeichneten Gläubiger
nach der gesetzlichenRangordnung, sofern hierüber
unter diefen Gläubigern EinVerständniß besteht,
andernfalls nach Feststellung derselben dnrch das
zuständigeGericht.

ß. 59.
Im Falle der Beschädigte, gegen welchen

Hypotheken bestehen, wieder zu bauen erklärt, wer¬
den die Brandcntschädigungögcldcrlediglich zur
Wiederherstellungder Gebäude gezahlt (8- 62).
Kein Gläubiger hat daher das Recht, daraus
wider den Willen des Versicherten seine Befriedi¬
gung zu verlangen und findet kein Arrestschlag
<mf dieselben Statt.

Der Wiederaufbau auf eiuer andern Stelle
darf nur mit Zustimmung der im §. 11 bezeich¬
neten Hypothek-Gläubigergeschehen, welche vor der

möchte, auf seine Erklärung, daß er das beschädigte
Gebäude wieder herstellen »volle, in Viertclraten,
und zwar der ersten Rate gleich nach stattgehabter
Feststellung des Schadens zur "Anschaffung des
erforderlichen Baumaterials, und der folgenden
Raten nach Maßgabe der Wiederherstellungdes
Gebäudes, in allen Fällen auf Atteste des Bürger¬
meisters.

leistet der Beschädigte für die gcuügeude
Verwendung der Vergütung eine von der Direc^
tion als annehmbar erkannte Bürgschaft, so er¬
langt er dadurch auf die foforligc Zahluug des
ganze» Betrages denselben Anspruch.

Auch wird ihm diese ganze Summe gleich
gewährt, wenn er von der Wiederherstellungdes
beschädigtenGebäudes in dem unten uäher an-
gegebeueuWege dispeusirt worden ist nnd leine
hypothekarischen Verpflichtnugcuentgegenstehen.

8- 58.
Wird der Wiederaufbau — falls uichl von

deuisclbeu in vorgeschriebenen:Wege dispeusirt
worden ist — innerhalb 10 Jahren nicht voll¬
führt, fo verliert der Beschädigte sein Ansprnchs-
recht an die noch nicht gezahlten Entschädigungs-
gclder, und fallen dieselben alsdann der Societät
zu. Im Falle ciu nachgewiesenes gesetzliches
Hinderniß dem Wiederaufbau eutgegeusteht, soll
diese Frist von zehn Jahren mit dem Tage an¬
fangen, wo jenes Hinderniß gehoben wird. Die
Societät hat jedoch in keinem Falle Zinsen zu
zahlcu.

8. 59.
Im Falle der Beschädigtewieder zu baueu

erklärt, werden dieBrandvergütnngSgelderlediglich
znr Wiederherstellungder Gebäude gezahlt und hat
daher kein Nealglänbigcr das Recht, daraus wider
den Willen des Versichertenseine Befriedigung
zu verlangen, und findet also auch kein Arrestschlag
anf dieselben statt.

Wird aber von der Wiederherstellungüber
hanpt oder anf der nämlichen Baustelle dispeusirt
(88- 62 nnd 63), so mnß den im 8- 11 bezeich¬
neten Hypothelglänbigerngleichzeitig davon Nach-
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Bauausführung beiznbriugeu ist. Die 2. Rate
der Versicheruugsgeldcrtaun mir nach Beibringung
dieser Zustiiumuug gezahlt werden. Wird die
Zustimmung der vorerwähutenHhpothAGläubigcr
(l>. 1t) zum Wiederausbau an auderer Stelle
uicht erbracht, so erfolgt die Auszahlungdes Eut-
schäoiguugsgelder Restes in der in H. 58 vorge-
schricbenen Weise.

Wird der Wiederaufbau uicht iuuerhalb 10
Iahreu vollführt, so verliert der Beschädigteden
Anspruch auf den Wiederaufbau.

tz- 62.

Will der Vrandbeschädigte, gegen welchen
Hhpotheten bestehen, in einem der in 8- 58 nub
8- 5!) bezeichnete»Fällen das beschädigte oder
zerstörte (Gebäude wieder herstellen,so erfolgt die
Zahlung der Vergütungsgeldcr iu Drittel-Rateu
und zwar der ersten Rate gleich nach der stattge¬
habten Schadensfeststellungzur Anschaffungdes
erforderlichenBaumaterials innerhalb der iu 8. 56
bestimmten Frist und der folgendenRaten nach
Maßgabe der Wiederherstellungdes Gebäudesauf
Attest des Bürgermeisters.

leistet der Beschädigtefür die geuügcudc Vcr-
wenduug der Vergütung eine von der Directiou
als annehmbar erkannte Bürgschaft, so wird die
(5utschädissuugsofort ganz gezahlt.

Ebenso wird die Entschädigungsofort nach
Maßgabe des 8- 58 gezahlt, wenn die Wieder¬
herstellung des abgebrannten Gebäudes entweder
überhaupt oder auf der alteu Stelle aus polizei¬
liche,, Gründen durch die zuständigeKönigl. Re¬
gierung untersagt wird.

ß. 65.
Bei der Directiou werden ein Inspector zur

Unterstützung des Directors, ein Rendant, die
nöthigen Techniker uud Bureaubeamtcu, sowie
Diener «ach dem für die Provinzial Fener-Socic-
täts-Direction uud deren Etat näher zu bestiim
mendeuBedürfnisse angestellt.

richt ertheilt, nnd kaun eine Zahlung an den Ver¬
sicherten keinesfalls eher, als vier Wochennach
Abgang dieser Beuachrichtiguug geleistet werden.
Seine Rechte demgemäß wahrzuuehmcu, bleibt
jedem solchen Gläubiger selbst überlassen.

8. 62.
Iu der Regel hat jeder Associirte,welcher

ei» Gebäude durch Brand verliert, gegen die
Gesellschaft die Verpflichtung, das abgebraunte
Gebäude auf demselben Gruudstücke wieder herzn-
stclleu, uud uur unter dieser Bedingung auf die
Auszahluug der VergütuugsgeldcrAufpruch.Wüuscht
er von dieser Verpflichtung oder überhaupt vom
Wiederaufbau entbunden zu werden, fo hat er
solches unter Auführuug der dafür sprechenden
Gründe dem Bürgermeister zu erklären, die Zu-
stimmuug der ctwaigcu Hhpothctgläubiger oder
nöthigenfalls den Nachweis der Hypothekeufrciheit
bcizubringcu, worauf der Bürgermeister das Ge-
fuch mit feinem uud dem Gutachten des Samutt-
gcmciudcraths der Regieruug vorzulegen hat,
welcher die schließliche Entscheidung über dasselbe
zusteht.

§. 63.
Auch sind Unsere Regierungen befugt, die

Wiederherstellung eines abgebrannte« Gebäudes
entwederüberhaupt ober auf der alteu Baustelle
aus polizeilichenRücksichten zu uutersageu, und
iu diesem Falle darf dem Beschädigtendie Ver-
gütuug, so weit sie ihm sonst gebührt, nicht vor¬
enthalten werden.

8- 65 gemäß Allerh. Erlaß vom 6. Januar 1873.
Bei der Directiou werdeu ein Inspector zur

Unterstützuug dcS Provinzial - Feuer - Societäts
Directors, die nöthigen Techniker uud Bureau-
beamteu, sowie Diener nach dem für die Pro-
viuzial - Feucr-Socictäts Directiou in deren Etat
näher zu bestimmenden Bedürfnisse angestellt.
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Zur Bestreitung des Bureau- und Kanzlei-
Aufwandes und der Ausgaben fiir die obere Lei¬
tung der Geschäfte durch den Provinzial-Verwal-
tungsrath ist aus Societätsfonds alljährlich ein
Vcrwaltnngs-Kostenbeitragan die provinzialstän-
discheCentral-Verwallungzu zahlen, welcher dnrch
den Provinzial-Landtag festzustellen, nach Bedürf¬
niß neu zn reguliren und in dem Etat der Societät
vorzusehen ist.

s. ?3,
Reisekostenund Diäten werden nach Maß¬

gabe des Gesetzes für die Staatsbeamten vom 24.
März 1873 (Ges.-S. S. 122) liquidirt und zwar
vom Dircctor und Inspector nach Nummero IV.
des ß. 1 derselben,von den angenommenen Tech¬
nikern nach Nummero V. und VI. nach Beschluß¬
fassung des Provinzial-Verwaltungsraths.

8- ?5.
Der Provinzial-Feuer-Societäts-Kassen-Ren-

dant hat eine Caution von 3000 Thlrn. Preu¬
ßisch Courant in öffentlichen inländischenEffecten,
welche außer Cours gesetzt worden, zu bestellen.
Das Cautions-Instrument ist, nebst den Effecten
bei der Provinzial-Hülfskasseaufzubewahren.

Die Caution der Elementar-Steuer-Erhebersoll
so abgemessenund regulirt werden, daß sie für
sämmtliche ihnen anvertrauten Nebenfonds und
alfo auch für die Feuer-Socictäts-Veiträge mit¬
haftet.

8- 78.
Die Anstellung des Rendanten und der Secre-

taire und Techniker erfolgt auf Vorschlag der
Societätsdirection durch den Provinzial-Nerwal-
tungsrath und kann definitiv auf Zeit oder Lebens¬
zeit stattfinden.

Die Fnnctionen der Feuer-Societät« - Kasse
werden durch den ständischenKassen - Rendanten
geübt.

Die Fonds der Rheinischen Provinzial-Feuer-
Societät sind von dem übrigen dnrch die provin«
zialständische Verwaltung administrirten Vermögen
gesondert zu halten.

Zur Bestreitung des Bureau- und Kanzlei-
Aufwandes und der Ausgabenfür die obere Leitung
der Geschäfte durch den Provinzial-Verwaltungs-
rath, sowie für die Kassenverwaltung ist aus
Societäts-Fondö alljährlich ein Verwaltungökosten-
beitrag an die provinzialständischeCentralverwal-
tung zu zahlen, welcher dnrch den Provinzial-
Lcmdtag festzusetzen,nach Bedürfniß neu zu regn-
liren und in dem Etat der Societät vorzusehen ist.

8- 73.
Reisekostenund Reise-Diäten werden nach

Maßgabe der Verordnung vom 10. Inni 1848
liquidirt.

8. ?5.
Der ständische Kassen-Rendcmt hat als Pro-

vinzial -Feuer - Societäts-Kassen - Rendant eine be¬
sondere Caution von 3000 Thalern Preußisch
Courant in öffentlichen inländischen Effekten, welche
außer Cours gesetzt worden, zu bestellen. Das
Cautions-Instrument ist nebst den Effekten bei
der Provinzial-Hülfskasseaufzubewahren.

Die Caution der Elementar-Steuer-Erheber
soll so abgemessenund regulirt werden, daß sie
für sämmtliche ihnen anvertrauten Nebenfonds
nnd also auch für die Feuer - Societäts - Beiträge
mithaftet.

§. ?8.
Die Anstellung der Bureau - Beamten und

Diener (ß. 65) bleibt innerhalb der durch den
Etat festgestellten Schranken dem Provinzial-
Director überlassen.

48
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Die Anstellung der übrige« Beamten und
Diener erfolgt auf Kündigung und bleibt innerhalb
der durch den Etat festgestelltenSchranken dem
Feuer-Societätsdirector überlassen. Die Entlassung
resp. Kündigung darf iu allen Fällen nur nach
eingeholter Zustimmung des Provinzial-Verwal-
tungsraths geschehen,sofern die Beamten eine
etatsmäßige Stelle einnehmen,

§. 79.
Der Provinzial-Fcuer-Societäts-Director,In-

spector, Rendant, die Sccretaire und Techniker,
welche definitiv angestellt sind, werden iu Bezie-
huug auf die mit ihrem Amtsverhältuisse verbun¬
denen allgemeinen Rechte und Pflichten nach den
für die übrigen provinzialständischen Beamten gel¬
tenden Bestimmungenbehandelt.

8- 80.
Nur die Bestallung des Proviuzial-Feuer-

Societäts-Directors wird von dem Minister des
Innern unmittelbar ausgefertigt uud contrasiguirt
und von Uns höchstselbst vollzogen. Die Bestal¬
lungen des Inspektors, des Reudautcu, der Sccre¬
taire und Technikerwerden von dem Vorsitzenden
des Proviuzial-Vcrwaltungsraths, die Bestallungen
der übrigen Beamten von dem Feuer-Societäts-
Director ausgefertigt und vollzogen.

Art. 2.

Der Zeitpunkt, mit welchem der vorstehende
Nachtrag in Kraft tritt, wirb von dem Oberprä¬
sidenten der Rheinprovinz festgesetztund mit dem¬
selben durch die Amtsblätter der Provinz bekannt
zenmcht.

3- ?9.
Der Provinzial-Director, Inspector und

Rendant sind in Beziehung auf die mit ihrem
Amtsverhältuiß verbundenen allgemeinen Rechte
nnd Pflichten nach den für Unsere unmittelbaren
Staats-Beamten vorhandenen gesetzlichen Bor¬
schriften zu beurtheilen; alle anderen Vüreau-
Beamteu und Diener werden auf Kündigung an¬
gestellt,so daß sie der Provinzial-Feuer-Societäts-
Direktor uach gehörig geschehener Kündigung be¬
liebig wieder entlassenkaun.

8. 80.
Nur die Bestallung des Provinziell-Feuer-

Socictäts-Dircctors wird von dem Minister des
Innern unmittelbar ausgefertigt und contrasiguirt,
und von Uns höchstselbst vollzogen. Die Be¬
stallungen des Proviuzial-Fcuer-Societäts-Iuspcc-
tors und Proviuzial-Kassen-Rendcmtenwerden von
dem Vorsitzenden des Provinzial-Verwaltuugsraths
die Bestallungen der übrigen Beamten von dem
Provinzial - Feuer - Societäts - Director ausgefertigt
und vollzogen.
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